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1 Kurzfassung 

 

Hintergrund der Studie 
Die Verlagerung von Güterverkehr von der Straße auf Schienen- und Wasserwege stellt ein geeignetes 

Mittel dar, um die Schadstoff-Emissionen im Verkehrssektor langfristig senken zu können. Trotz des 

Potentials im Hinblick auf die Verringerung der Schadstoff-Emissionen werden die Verkehrsträger 

Schiene und Wasserstraße, insbesondere im Rahmen des multimodalen Verkehrs, nicht in dem für die 

Erreichung der Klimaziele erforderlichen Ausmaß genutzt. 

Der Kombinierte Verkehr (KV) wird als ein wichtiger Hebel zur Stärkung des Schienengüterverkehrs 

und dem Erreichen von Verlagerungszielen gesehen. Durch die Vernetzung der Verkehrsträger Straße 

und Schiene trägt der KV zur Entlastung des Verkehrsaufkommens im Straßen-Fernverkehr bei, 

welcher zu einem Großteil mit Sattelaufliegern durchgeführt wird. Daher wird die verstärkte 

Integration von Sattelaufliegern in den Schienengüterverkehr ς über die Nutzung des KV ς als wichtiges 

Ziel gesehen. Im Jahr 2020 lag der Anteil von transportierten Sattelaufliegern im schienengebundenen 

KV bereits bei rund 20%1. Allgemein wird davon ausgegangen, dass ein großes Marktpotenzial für den 

schienengebundenen KV durch die stärkere Einbindung von Sattelaufliegern in den KV in Deutschland 

und Europa besteht. Bei Verkehren über 300 km lag der Anteil der Sattelauflieger an der 

Transportleistung im Jahr 2020 in Deutschland bei 83%2. Ein Großteil der Sattelauflieger, die potenziell 

für den KV geeignet wären, verfügen derzeit jedoch nicht über die technischen Anforderungen einer 

KV-Fähigkeit3, insbesondere dem Merkmal der Kranbarkeit4, um in den meisten KV-Terminals in 

Deutschland effizient verladen und transportiert werden zu können.  

In Arbeitsgruppen des Masterplans Schienengüterverkehr in den Jahren 2020 und 2021 wurden diese 

Punkte intensiv und kontrovers diskutiert. Es wurde dabei deutlich, dass eine breitere 

Informationsbasis geschaffen werden muss, da der aktuelle Informationstand zur KV-Fähigkeit von 

Sattelaufliegern branchenübergreifend als unzureichend eingeschätzt wurde. Eine offene Frage ist 

dabei, welche Effekte eine europäische Verpflichtung zur Kranbarkeit, d.h. dem verpflichtenden 

Einsatz von KV-fähigen Sattelaufliegern im Transportbereich unabhängig von der tatsächlichen 

Nutzung im Kombinierten Verkehr, hierbei erzielen würde.  

Das BMDV hat im August 2021 das Projektkonsortium Studiengesellschaft für den Kombinierten 

Verkehr e.V. (SGKV) und das Logistik Kompetenz Zentrum Prien GmbH (LKZ) gemeinsam mit dem 

Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik (IML) beauftragt, die {ǘǳŘƛŜ ȊǳǊ αAbschätzung der 

umwelt- und verkehrspolitischen Folgen einer europaweiten verpflichtenden KV-Fähigkeit5 von 

Standard-{ŀǘǘŜƭŀǳŦƭƛŜƎŜǊƴ ƛƴ 5ŜǳǘǎŎƘƭŀƴŘά zur Klärung dieser Fragen durchzuführen. 

 
1 Anteil der Ladeeinheiten im KV 2020, vgl. (SGKV e.V., 2021) 
2 vgl. (KBA, 2020)  
3 KV-Fähigkeit in Zusammenhang mit einem Sattelauflieger beschreibt die Summe der notwendigen technischen Eigenschaften der 
Konstruktion und des Aufbaus für einen möglichen (Standard-)Transport eines Sattelaufliegers auf der Schiene. Gemäß den Vorgaben des 
BMDV für die Durchführung der Studie ist die Kranbarkeit eines Sattelaufliegers ein Bestandteil der notwendigen technischen 
Anpassungen, die eine KV-Fähigkeit ergeben, siehe Ausführungen in Kap. 2.4 
4 Kranbarkeit beinhaltet die Erfüllung der technischen Voraussetzung an einen Sattelauflieger für den vertikalen Umschlag mittels Krans 
oder Reachstacker ohne zusätzliche technische Hilfsmittel, siehe Ausführungen in Kap. 2.4 
5 Die genaue Definition des Begriffes KV-Fähigkeit und Standard-Sattelauflieger erfolgt in Kapitel 3.2.  
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Kernergebnisse der „Studie zur Abschätzung der umwelt- und 

verkehrspolitischen Folgen einer europaweiten verpflichtenden KV-Fähigkeit 

von Standard-Sattelaufliegern in Deutschland“ 

Die Studie betrachtet primär den unbegleiteten Transport von KV-fähigen Sattelaufliegern und deren 

standardisierten Umschlag mittels Kranung über Greifkanten durch Portalkräne oder Reachstacker mit 

einer entsprechenden Greifzangenausrüstung. Ein Großteil der derzeit im Straßengüterverkehr 

eingesetzten Sattelauflieger ist jedoch nicht KV-fähig. Die Studie verbessert im ersten Schritt die 

bislang unzureichende Datenlage zur Anzahl KV-fähiger Sattelauflieger und liefert valide Angaben zu 

Kosten und Gewicht der KV-Fähigkeit. Im zweiten Teil wird beleuchtet, welche Verlagerungswirkung 

und Umweltauswirkung eine europaweite rechtliche Verpflichtung zu der KV-Fähigkeit aller Standard-

Sattelauflieger in Deutschland haben könnte. Im dritten Schritt werden die Handlungsempfehlungen 

formuliert. 

Ausgangslage und Marktüberblick 

Im Basisjahr 2020 wurden in Deutschland bereits rund 1 Mio. Sattelauflieger im KV transportiert. Aber 

es fehlt an vielen Stellen an detaillierten Statistikdaten über KV-fähige Sattelauflieger. Im Rahmen der 

Studie wurden daher die Daten aus verschiedenen statistischen Quellen zusammengefügt und mit 

mehreren Workshops und Einzelinterviews um Produktionszahlen und Marktdaten erweitert.  

 

Á Ermittlung von Basisdaten zu Sattelaufliegern im KV 

Der Anteil des Sattelaufliegers an den im KV in Deutschland transportierten Ladeeinheiten betrug 20% 

im Jahr 2020 mit rund 1 Mio. Sattelaufliegern. Dies entsprach einer Verkehrsleistung von 

ca. 15,6 Mrd. tkm und damit einem Anteil von ca. 13% an der Verkehrsleistung des gesamten 

Schienengüterverkehrs in Deutschland. Die gesamte Verkehrsleistung des schienengebundenen KV mit 

ca. 47 Mrd. tkm im Jahr 2020 macht einen Anteil von ca. 40% am Schienengüterverkehr aus, d.h. dass 

der Transport von Sattelaufliegern bereits ein Drittel des schienengebundenen KV darstellte.  

 

 
Überblick über die Verkehrsleistung von Sattelaufliegern im KV 
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Das durchschnittliche jährliche Wachstum des Verkehrsaufkommens bei unbegleiteten 

Sattelanhängern in Deutschland lag bei ca. 10% in den letzten 9 Jahren und stellt damit einen 

erheblichen Wachstumsmarkt im Schienengüterverkehr dar. Im europäischen Vergleich wurden in 

Deutschland im Jahr 2020 fast 50% der Sattelauflieger in Europa transportiert.  

 

Á Definition spezifischer Anforderungen von Sattelaufliegern für die Teilnahme im KV 

Für den Transport im KV müssen Sattelauflieger spezifische Anforderungen erfüllen.  Der Umschlag 

und Transport auf der Schiene erfordert entsprechende Kompatibilität mit dem Terminalequipment, 

dem Waggon und dem Lichtraumprofil der Strecken. Die Transportgeschwindigkeit von bis zu 120 

km/h in beide Fahrtrichtungen, der Transport mit abgelassener Luftfederung und der Hebevorgang 

stellen zusätzliche Anforderungen an das Material. Um einen sicheren Transport auf der Schiene zu 

gewährleisten sind europaweit einheitliche Standards vorgeschrieben.6  Diese Vorgaben erfordern 

einen definierten Hüllraum und technische Anpassungen an der Konstruktion im Vergleich zu 

Sattelaufliegern, die nur für den Straßentransport gebaut werden. Der Hüllraum des Sattelaufliegers 

für den KV wurde für den Zweck der Studie gemeinsam vom Konsortium und der begleitenden 

Expertengruppe (Transporteure, Spediteure, Hersteller von Sattelaufliegern, EVU, KV-Operateure, 

Terminalbetreiber, Waggonvermieter) als α{ǘŀƴŘŀǊŘ-{ŀǘǘŜƭŀǳŦƭƛŜƎŜǊά mit den Abmessungen einer 

Länge von 13,60 m, einer Breite von 2,55 m (bzw. 2,60 m bei Kühl-Aufliegern) und einer Höhe von 4,00 

m definiert. Zusammen mit den Ausstattungsmerkmalen für eine Kranbarkeit ist damit eine 

grundsätzliche KV-Fähigkeit und Kompatibilität mit gängigen Taschenwagen, dem relevanten 

Lichtraumprofil P400 und dem Umschlagequipment in den entsprechend ausgestatteten 

Umschlaganlagen des KV gewährleistet. 

 

 
Notwendige technische Modifizierungen an Sattelaufliegern zur Erfüllung der KV-Fähigkeit 

 

Á Identifikation von Mehrgewicht durch technische Modifikationen am Sattelauflieger 

Für die Berechnung der Auswirkungen einer möglichen Verpflichtung zur KV-Fähigkeit wurde 

identifiziert, wieviel Mehrgewicht sich durch die erforderlichen Modifikationen an Sattelaufliegern zur 

 
6 Merkblatt UIC 596-5 und 596-6, EN 13044, Ladungssicherung gemäß EN 12642 Code XL 



 

 

 

 

 

 

6 
 

Erreichung der KV-Fähigkeit inklusive der Ausstattung zur Kranbarkeit ergibt. Die Gewichtsangaben 

variieren geringfügig je Hersteller und Bauteil. Im Mittel bedingen die Modifikationen ein Mehrgewicht 

von ca. 400 kg. Das Hauptgewicht entfällt hierbei auf die Greifkanten (200 - 235 kg) und die 

Rahmenverstärkungen (115 - 200 kg). Die Anpassungen am Fahrwerk und dem Aufbau (40 - 60 kg) 

haben einen geringeren Anteil am Gewicht. Durch das Mehrgewicht reduziert sich die mögliche 

zulässige Nutzlast im Rahmen der StVZO bei reinen Straßentransporten. Fahrzeuge im KV können 

allerdings ein um 4 t höheres zulässiges Gesamtgewicht in Anspruch nehmen (44 t statt 40 t). 

 

Á Identifikation von Mehrkosten durch technische Modifikationen am Sattelauflieger 

Die technischen Modifikationen zur Herstellung der KV-Fähigkeit eines Sattelaufliegers führen derzeit 

zu Mehrkosten in der Produktion und Beschaffung.  Abgesehen von Rabatten oder Sonderkonditionen 

hat die Befragung von 5 Herstellern ergeben, dass trotz der unterschiedlichen Konstruktionsweisen 

der Hersteller durchschnittlich ca. 3.ллл ϵ Mehrkosten im Jahr 2020 an die Kunden aufgrund der 

Material- und Personalkosten etc. weitergegeben wurden. 

 

Á Identifikation von Wechselkosten zur Nutzung des KV 

Trotz des Bewusstseins über die ökologischen Vorteile des KV mit Blick auf die Klimaziele und die 

Verlagerungsvorgaben durch die Bundesregierung wird der KV nicht umfangreicher genutzt. Ein 

Wechsel vom reinen Straßentransport zum KV beinhaltet Veränderungen in den internen Prozessen 

der Unternehmen sowie der eingesetzten Technik. Dieser Aufwand, den ein Transporteur oder 

Spediteur vorab leisten muss, um seinen Betrieb vom reinen Straßengütertransport auf den 

Kombinierten Verkehr umzustellen, wird als Wechselhürde bezeichnet.  Die ermittelten 

Wechselhürden wurden unterteilt in indirekte Faktoren und Kostenfaktoren (Wechselkosten), die 

einem Wechsel zum KV entgegenstehen. Eine europaweite Verpflichtung zur KV-Fähigkeit von 

Standard-Sattelaufliegern hätte nur auf den Teil der Wechselhürden Einfluss, der direkt mit dem 

Sattelauflieger in Verbindung steht (Fuhrpark, Nutzlast, Kraftstoffverbrauch).  

Eine europaweite Verpflichtung würde einen spontanen Systemwechsel ermöglichen, sofern das 

Angebot KV vorhanden ist, da eine Umstellung des Fuhrparks nicht mehr notwendig wäre. 

 

Á Definition der Teilmenge geeigneter Sattelauflieger für mögliche Verpflichtung  

Die Definition und Größenordnung der Teilmenge der Sattelauflieger, die für einen wirtschaftlichen 

Transport im KV geeignet wären und von einer europaweiten Verpflichtung betroffen wären, wurde 

im Rahmen der Studie ermittelt. 

Aufgrund fehlender Daten zu relevanten Produktionszahlen zu Sattelaufliegern wurden diese im 

Rahmen der Studie in mehreren Schritten durch die Einbindung der europäischen Hersteller von 

Sattelaufliegern erhoben und berechnet. Von der jährlichen Gesamtproduktion im Jahr 2021 würden 

ca. 49% der Definition eines Standard-Sattelaufliegers im Sinne der Studie entsprechen. Das sind ca. 

115.000 Einheiten von denen ca. 13.000, das entspricht ca. 6% an der Gesamtproduktion, als kranbare 

Einheiten produziert wurden. 



 

 

 

 

 

 

7 
 

 

Ableitung der Teilmengen von Sattelaufliegern anhand der Produktionszahlen europäischer Hersteller von Sattelaufliegern 

2021, gerundet auf 1.000 

Bei einer ausschließlichen Betrachtung der Gruppe der box Sattelauflieger ergibt sich folgende 

Verteilung: 

 

Detailbetrachtung: Anteil der kranbaren Sattelauflieger bezogen nur auf die Teilmenge Standard-Sattelauflieger (box 

Sattelauflieger) anhand der Produktionszahlen europäischer Hersteller von Sattelaufliegern 2021 

Á Analyse zur Integration einer möglichen Verpflichtung in das bestehende europäische Recht 

Für eine potenzielle Verankerung einer möglichen Verpflichtung zur KV-Fähigkeit von Standard-

Sattelaufliegern im europäischen Recht, mit Fokus auf die Erstzulassung von Fahrzeugen, wäre der 

Weg über die Typgenehmigung von Fahrzeugen in den Mitgliedstaaten der EU theoretisch möglich. 

Erforderlich dazu wäre die Übernahme einer neuen Anforderung für eine Kranbarkeit im Anhang II der 

Verordnung (EU) 2018/858 für die Fahrzeugklasse O4 sowie die Definition und Geltungsbereich der 

technischen Anforderungen für eine αYǊŀƴōŀǊƪŜƛǘά ƛƴ ŜƛƴŜƳ ŜǊƎŅƴȊŜƴŘŜƴ wŜŎƘǘǎŀƪǘΦ In einem 

vergleichbaren Verfahren wird derzeit die Zulassung von Verbrennungsmotoren ab 2035 im 

europäischen Rahmen diskutiert. 
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Effekte einer möglichen Verpflichtung zur KV-Fähigkeit 

Á Analyse der verkehrlichen Effekte einer möglichen Verpflichtung zur KV-Fähigkeit 

Die Frage, wie sich das Verhalten von Logistikentscheidern ändert, wenn eine Verpflichtung zur KV-

Fähigkeit erfolgt ist, wird sehr kontrovers diskutiert. Es existieren unzureichend valide Zahlen zu dieser 

Thematik. Daher wird sich hier der Frage mit einem volkswirtschaftlichen Modell angenähert. Zur 

Ermittlung der Auswirkungen wird als Basis auf die Verkehrsprognose 2030 zum 

Bundesverkehrswegeplan 2030 (BVWP) und den dort umfangreich ermittelten Elastizitäten 

zurückgegriffen.  

 

Zur Ermittlung des Basispotentials zur Verlagerung auf den KV wurde im ersten Schritt die 

Verkehrsverflechtungsprognose 2030 auf den Basismarkt eingegrenzt. Im Basismarkt werden 

Straßengüterverkehre ausgeschlossen, die sicher nicht im Kombinierten Verkehr mit Sattelaufliegern 

transportiert werden können. Dies sind zum einen Verkehre unter einer Distanz von 300 km (Verkehre 

unter 300 km sind laut Literatur wirtschaftlich im KV nur sehr schwer darstellbar) und zum anderen 

Gütergruppenanteile mit zumeist KV-ungeeigneten Transportgütern wie z.B. Steinkohle. Des Weiteren 

werden nur kontinentale Verkehre betrachtet, da maritime KV-Verkehre fast ausschließlich in 

Containern und nicht in Sattelaufliegern erfolgen. Damit umfasst das Basispotential (Transporte in KV-

Mindestdistanz und von KV-affinen Gütern) nur 24% der Straßengüterverkehre.  

 

Zur Ermittlung der verkehrlichen Effekte mittels Preiselastizitäten wurde die Preisänderung durch die 

Maßnahme ermittelt. Dafür wurde erfasst, inwiefern eine Verpflichtung zur KV-Fähigkeit den 

Transportpreis pro Tonnenkilometer zugunsten des KV beeinflusst. In Interviews und Workshops 

wurde diese Frage intensiv diskutiert und fünf Punkte als Hauptfaktoren benannt, bezogen auf die 

Wirkung der Verpflichtung. Im Detail konnten jedoch nur die Faktoren Mehrgewicht und Einkaufspreis 

als klare Preisfaktoren ermittelt werden. Indirekte Faktoren wie die Befähigung zum spontanen 

Wechsel der Verkehrsträger konnten nicht monetär bewertet werden oder quantitativ bestätigt 

werden. Dadurch kann die berechnete Verlagerungswirkung als untere Grenze angesehen werden. 

Anhand der Modellrechnung wurde ermittelt, dass bei einer Verpflichtung diese beiden Faktoren im 

Durchschnitt mindestens einen Preisvorteil von ca. 0,4% pro tkm erzielen würden. 
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Berechnung des direkten Preisvorteils für den KV bei einer Verpflichtung  

zur KV-Fähigkeit anhand der fünf in Workshops angegebenen Faktoren. 

 

Der relative Preisvorteil von ca. 0,4% für den KV durch eine verpflichtende KV-Fähigkeit floss in die 

erstellte Datenbank der Verkehrsverflechtungsdaten und die Preiselastizitäten ein und ergab  

eine Verlagerungswirkung der Preisveränderung von 816 Mio. tkm im Jahr 2030. Dies entspricht:  

¶ 0,14% des gesamten Straßengüterverkehrs in Deutschland bzw.  

¶ 0,56% des KV-affinen Basis-Marktes 

 

 

 

 Berechnete Verlagerungswirkung (untere Grenze) einer Verpflichtung zur KV-Fähigkeit im Verhältnis zum 

Stra engütertransport 
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Das Ergebnis zeigt, dass der Preisvorteil für den KV bei einer Verpflichtung mit ~0,4% gering ausfällt 

und damit eine relativ geringe Verlagerungswirkung bezogen auf die Preiselastizitäten-Methode 

erzielt. Im Verhältnis zum aktuell prognostizierten KV-Aufkommen für 2030 in Höhe von 

35.500 Mio. tkm entspricht dies einer Erhöhung von 2%. Damit sind die zusätzlichen 

Verkehrsbelastungen für den KV-Markt durch die Maßnahme als eher gering anzusehen. 

Die Erkenntnisse aus der Modellrechnung verdeutlichen, dass der Straßengüterverkehrsmarkt 

wechselsensibel auf Preise reagiert. Als weitere Frage wurde im Rahmen der Studie daher 

beantwortet, wie hoch der Preisvorteil theoretisch sein müsste, um das Ziel der Bundesregierung zur 

Erhöhung auf 25% Schienenanteil im Modal Split zu erreichen. Unter der konservativen Annahme eines 

gleichbleibenden relativen Marktanateils des KV am Schienengüterverkehr ist eine Reduzierung der 

Kosten in Höhe von 5,6% notwendig, damit eine ausreichende Verlagerung geschieht. 

Infrastrukturkapazitäten sind bei dieser Betrachtung nicht berücksichtigt.  

Á Berechnung der Umwelteffekte einer möglichen Verpflichtung 

Eine übergeordnete Frage der Studie ist die Wirkung einer möglichen Verpflichtung auf die Reduktion 

von CO2e7 Emissionen im Verkehr. Bei einer Verlagerung der errechneten 816 Mio. tkm im Jahr 2030 

wird eine Ersparnis von ca. 53.000 t CO2e erzielt.  

Durch die Erhöhung des Leergewichts des Sattelaufliegers um 400 kg durch die Elemente der KV-

Fähigkeit erhöht sich aber auch der Kraftstoff-Verbrauch und damit der CO2e Ausstoß bei jeder Fahrt 

auf der Straße. Die anvisierte Verpflichtung zur KV-Fähigkeit in der geplanten Form beträfe nach den 

vorliegenden Annahmen ca. 234.000 Mio. tkm mit dem Aufbau-¢ȅǇ αōƻȄάΦ Dadurch muss eine 

Belastung von 94.000 t CO2e durch die Maßnahme gegengerechnet werden. Dies wird als ökologischer 

Rucksack bezeichnet.   

 

 

Ökologische Bilanz der Maßnahmenwirkung durch Belastung durch das Mehrgewicht der Straßentransporte und Entlastung 

durch die Verlagerungswirkung des KV 

 

Eine Verpflichtung zur KV-Fähigkeit in der aktuell anvisierten Form würde den CO2e-Ausstoß um 

41.000 t CO2e für das Jahr 2030 erhöhen. Die Berücksichtigung externer Kosten, die nicht Kraftstoff-

assoziiert sind, zeigt einen Nutzen für die Gesellschaft durch die Maßnahme in Höhe von mind. 14,4 

aƛƻΦ ϵ im Jahr 2030. Eine theoretische Sensitivitätsanalyse verdeutlicht, dass je genauer die 

Verpflichtung sich auf die KV-affinen Transporte fokussiert, desto wirksamer ist die Maßnahme 

bezogen auf die Umweltwirkung. 

 
7 CO2e bezeichnet Kohlenstoffdioxid-Äquivalente zur Vereinheitlichung der Klimawirkung der unterschiedlichen Treibhausgase, während 
CO2 Emissionen das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid betreffen. 
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Á Identifikation von weiteren Effekten einer möglichen europäischen Verpflichtung zur KV-

Fähigkeit von Standard-Sattelaufliegern auf Akteure der Transportkette 

Eine mögliche Verpflichtung zur KV-Fähigkeit führt zu Effekten auf die unternehmensspezifischen 

Prozesse und Geschäftsmodelle verschiedener Akteure der Transportkette. Neben der quantitativen 

Analyse war die direkte Einbindung von Marktakteuren aus den unterschiedlichen Branchen mit Bezug 

zum Themenfeld KV-fähiger Sattelauflieger daher ein elementarer Bestandteil der Studie.  

Grundsätzlich sind dabei akteursbezogene Effekte zu unterscheiden, die einerseits abhängig von einer 

durch eine mögliche Verpflichtung induzierten Zunahme von Verkehren im KV entstehen, und 

andererseits Effekte, die unabhängig von einer möglichen Verlagerung von Verkehren auf die Schiene 

entstehen.  Bei einer KV-Fähigkeit aller Standard-Sattelauflieger wäre ein spontaner Systemwechsel 

erleichtert, da eine Umstellung des Fuhrparks der Spediteure zur Nutzung des KV nicht mehr 

erforderlich wäre. Weiterhin könnte die Reduktion der Vielfalt von Einheiten durch den Wegfall nicht 

KV-fähiger Sattelauflieger zu einer stärkeren Standardisierung und Prozessvereinfachung im 

Intermodaltransport führen. Bei einer induzierten Verlagerung würden sich insbesondere für die 

schienenseitigen Akteure (KV-Operateure, Terminals, EVU, Waggonvermieter) positive 

Volumeneffekte ergeben, während das Transportsystem selbst nicht grundsätzlich angepasst werden 

müsste, da sich die Transportprozesse durch eine Verpflichtung nicht ändern würden. Die 

betrieblichen Effekte ergeben sich jedoch erst, wenn durch eine mögliche Verpflichtung eine 

signifikante Verlagerung von Transporten mit Sattelaufliegern auf die Schiene erzielt werden würde, 

dies lassen die Ergebnisse in Kapitel 4 im Rahmen der Modellrechnung jedoch nicht erkennen. Ein 

übermäßiger Anstieg der Verkehre kann jedoch auch zu einer potenziellen Verschärfung von 

Kapazitätsengpässen führen. Insbesondere die Terminals benötigen für den Umschlag von 

Sattelaufliegern deutlich mehr zusätzliche Fläche als für andere Ladeeinheitentypen. In Hinblick auf 

die Ausstattung mit Rollmaterial wurden mit Blick auf den Zeithorizont 2030 keine belegbaren 

Engpässe identifiziert, Investitionen in Taschenwagen nehmen nach Aussagen der Akteure weiter zu.     

Eine Verpflichtung könnte für Anbieter alternativer Umschlagsysteme zu einem Verlust des 

Alleinstellungsmerkmals der Transportmöglichkeit von nicht kranbaren Einheiten im KV führen. 

Bestehende Systemvorteile der alternativen Umschlagsysteme, nach Angaben der Anbieter insbes. 

Frequenz und Umschlaggeschwindigkeit, könnten diesen potenziellen Verlust von 

Wettbewerbsfähigkeit begrenzen, zudem einige Anbieter alternativer Umschlagsysteme auch heute 

bereits bedarfsorientiert kranbare Sattelauflieger transportieren. Eine detaillierte Abschätzung der 

negativen Effekte ist nicht objektiv möglich. Im Vergleich zum konventionellen Umschlag von KV-

fähigen Sattelaufliegern ist die Verbreitung alternativer Umschlagsysteme in Europa weiterhin gering 

und der Marktanateil liegt kumuliert unter 10%, so dass eine mögliche Wettbewerbsverzerrung 

unternehmensspezifisch relevant sein würde, eine signifikante Beeinflussung des Gesamtmarkts aber 

nicht abgeleitet werden kann.    

Á Identifikation von Fördermöglichkeiten für KV-fähige Sattelauflieger 

Eine mögliche Förderung KV-fähiger Sattelauflieger kann eine Anreizwirkung für eine verstärkte 

Beschaffung KV-fähiger Einheiten haben oder einen Anreiz für die verstärkte Durchführung von 

Transporten von Sattelaufliegern im KV bieten. Je nach Ausgestaltung einer möglichen Förderung 

ergeben sich dadurch unterschiedliche Umsetzungsanforderungen an den Fördermittelgeber. 

Grundsätzlich könnten aber bereits bestehende bzw. bereits durchgeführte Förderprogramme zu 

diesem Zweck genutzt werden im Sinne eines Rückgriffs auf eine bereits bewährte Systematik. 

Insbesondere die Umsetzung der Fördermöglichkeit der intelligenten Trailertechnologie im Rahmen 

des derzeit ruhenden Programms zur Erneuerung der Nutzfahrzeugflotte kann als zielgerichtet 
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bewertet werden. Alternativen wie eine zielgerichtete Projektförderung intermodaler Verkehre mit 

einem Investitionsanreiz in KV-fähiges Equipment werden bspw. im europäischen Ausland eingesetzt 

und sind beihilferechtlich durch die EU genehmigt. Eine überschlägige Schätzung für die Höhe 

notwendiger Fördermittel für eine zielgerichtete Förderung für KV-fähige Sattelauflieger beläuft sich 

ŀǳŦ ōƛǎ Ȋǳ нл aƛƻΦ ϵ ƧŅƘǊƭƛŎƘ ōŜƛ ŜƛƴŜǊ «ōŜǊƴŀƘƳŜ ŘŜǊ 5ƛŦŦŜǊŜƴȊƪƻǎǘŜƴ ŦǸǊ Y±-fähige Sattelauflieger 

oder einer Beihilfe für den operativen Betrieb zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit. Der Nutzen 

einer möglichen Förderung liegt in der Möglichkeit zum Schließen der Wechselhürde des fehlenden 

KV-fähigen Equipments im Unternehmen und ist abhängig von der spezifischen Ausgestaltung und 

Zielgruppenorientierung.  

 

Implikationen für eine mögliche Verpflichtung zur KV-Fähigkeit von 

Sattelaufliegern 

Das Ziel der vorliegenden Studie war die Identifikation und Berechnung von Effekten einer möglichen 

europäischen Verpflichtung zur KV-Fähigkeit von Standard-Sattelaufliegern. Im Kern stand dabei die 

Ermittlung möglicher verkehrlicher Effekte in Form von Verlagerungswirkungen sowie der 

Umwelteffekte in Form von Emissionsminderungen und die Betrachtung spezifischer Effekte auf 

Akteursgruppen der (intermodalen) Transportkette.   

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass unter den gewählten Modellannahmen eine mögliche 
Verpflichtung zu einer Verlagerung von Verkehren führt. Der Umfang dieser Verlagerung kann die 
durch eine Verpflichtung entstehenden CO2e-Emissionen jedoch nicht aufwiegen. Ausgehend von den 
Annahmen für die Modellberechnung wird eine europaweite Verpflichtung zur KV-Fähigkeit für 
Standard-Sattelauflieger daher als nicht verhältnismäßig eingeschätzt aufgrund der mangelnden 
direkten Wirkung auf die CO2e-Reduktion. Die ermittelte zusätzliche Emissionsbelastung auf der 
Straße resultiert u.a. aus der großen Menge an betroffenen Sattelaufliegern, die nicht auf den KV 
verlagert werden (können).  

Die Studie zeigt auf Basis der gewählten Modellrechnung eine Preiswirkung durch eine mögliche 

Verpflichtung auf. Daraus kann abgeleitet werden, dass eine gezieltere Änderung der Preiswirkung 

durch ergänzende Maßnahmen verstärkende Effekte auf eine Verkehrsverlagerung erzielen würde. 

Eine zielgerichtete Förderung für KV-fähige Sattelauflieger kann in diesem Zusammenhang eine 

positive Preiswirkung und eine Stärkung des KV erzielen. Monetäre Anreize sind gemäß den 

Ergebnissen der Studie allerdings nicht allein ausschlaggebend, eine mögliche Verpflichtung in der 

untersuchten Form als isolierte Maßnahme ist nicht ausreichend verlagerungsorientiert fokussiert. 

Weiterhin hätte eine Verpflichtung Auswirkungen auf die Akteure der (intermodalen) Transportkette, 

unabhängig davon, ob eine Verlagerungswirkung erzielt werden würde oder nicht. Unter Umständen 

könnten induzierte Mehrverkehre zu Kapazitätsengpässen im Schienennetz und den Umschlaganlagen 

führen, so dass eine ausreichende Kapazitätsplanung für die weitere Diskussion mit zu berücksichtigen 

ist.  
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Handlungsempfehlungen 

1. Keine isolierte Verpflichtung zur KV-Fähigkeit zum aktuellen Zeitpunkt 

Die isolierte Betrachtung der Wirkung einer möglichen europäischen Verpflichtung zur KV-Fähigkeit 

von Standard-Sattelaufliegern hat gezeigt, dass die positiven Effekte einer daraus entstehenden 

Verlagerung von Verkehren auf den KV Straße-Schiene die derzeit negative CO2e-Bilanz nicht 

ausgleichen können. Diese Betrachtung gilt nur für die Einbeziehung der Teilmenge von eingesetzten 

Sattelaufliegern, die im Rahmen der Studie als Standard-Sattelauflieger definiert wurden. Ändern sich 

die Parameter, sollten die Berechnungen erneut geführt werden (z.B. die Werte zum Gewicht, den 

CO2e-Werten der Verkehrsträger, Kostenveränderungen am Markt, die neue Datenbasis der Methodik 

der BVWP oder die Anzahl der von der Verpflichtung betroffenen Sattelauflieger). 

2. Eine fokussierte Verpflichtung auf KV-affine Transporte (Distanz, Gutart) ist zu prüfen 

Die berechnete negative CO2e-Bilanz wird vor allem erzielt aufgrund des hohen 

Straßenverkehrsaufkommens, das von den 400 kg Mehrgewicht betroffen ist, aber nicht auf den KV 

verlagert werden kann wie z.B. Nah- und Regionalverkehr und KV-ungeeignete Gutarten. Es wird 

empfohlen zu prüfen, ob eine mögliche Verpflichtung zur KV-Fähigkeit stärker auf die KV-affinen 

Transporte mit Sattelaufliegern beschränkt werden kann.  

3. Weitere Maßnahmen zur Erhöhung des relativen Preisvorteils des KV als Anreiz für eine 

Verlagerung sind zu prüfen 

Im Rahmen der Studie hat sich deutlich gezeigt, dass das Fehlen geeigneter Ladeeinheiten für den KV, 

welches durch eine mögliche Verpflichtung ausgeglichen werden könnte, nur ein Bestandteil eines 

Pakets an Wechselhürden darstellt. Es wird empfohlen, eine holistische Betrachtung der 

marktgebundenen Einflussmöglichkeiten und Einflussparameter unter Einbeziehung von Transporten 

mit Sattelaufliegern als Teil des gesamten KV durchzuführen. Einflussparameter wie eine Änderung der 

Mautkosten, C02-Bepreisung oder Energiekosten allgemein werden Wechselwirkungen zu der 

durchgeführten Preissensitivitätsanalyse aufweisen. Die Effekte einer isoliert zu betrachtenden 

Verpflichtung sind anhand der Ergebnisse als nicht relevant für eine signifikante Verlagerungswirkung 

einzuschätzen. In Kombination mit weiteren Maßnahmen kann sich ein deutlich anderer 

Wirkungszusammenhang zeigen. Für das Erreichen des KV-Anteils am 25% Ziel im Jahr 2030 müsste 

gemäß den Modellrechnungen mit einer Kombination von Maßnahmen ein Preisvorteil von 5,6% 

erreichen werden. Der für die Preiselastizität relevante Preisvorteil kann aktiv durch Anreize oder 

Kosten gestaltet werden, die Art der Gestaltung und deren Wechselwirkung ist zu prüfen. 

4. Externe Kosten in weiteren KV Betrachtungen umfassender berücksichtigen 

Gesellschaftliche Kosten beinhalten mehr als die Klimawirkung. Hierzu zählen unter anderem auch 

Kosten, die durch Lärmbelastung oder Umweltschäden entstehen, die nicht vom Verursacher getragen 

werden. In dieser Studie konnte der Nutzen einer Verlagerung im Sinne der externen Kosten belegt 

werden, da hier der Verkehrsträger Schiene einen deutlichen gesellschaftlichen Vorteil bietet. Es wird 

empfohlen, zusätzlich zu den CO2e-Wirkungen der Maßnahmen auch die gesellschaftlichen 

Auswirkungen unter Berücksichtigung der externen Kosten für Maßnahmen mit Bezug zum KV als 

unmittelbare Berechnungsgrundlage mit zu berücksichtigen.  

5. Die Datengrundlage für die Analyse und Bewertung von KV-relevanten Verkehren in 

Deutschland und Europa sollte erweitert und verbessert werden  

Die Arbeiten innerhalb der Studie haben deutlich gezeigt, dass die vorhandenen Daten zu Verkehren 

mit Relevanz für den KV sowohl in ihrer Struktur als auch in ihrem Umfang nicht geeignet sind, um 

spezifische Themen im Detail abzubilden. Das Zusammenbringen und Verschneiden verschiedener 
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Datengrundlagen ist ein wertvolles methodisches Instrument, aber nicht ausreichend in Hinblick auf 

die Erarbeitung plausibilisierter Entscheidungsgrundlagen für die weitere (europäische) Entwicklung 

des KV zum Erreichen der Klimaziele. Für detailliertere Aussagen zur Bedeutung des Sattelaufliegers 

im KV ist eine strukturierte Erfassung von Daten zum Bestand an kranbaren Sattelaufliegern, dem 

Einsatzgebiet und der tatsächlichen Nutzung im KV zielführend. Zur Schaffung einer validierten 

Datengrundlage und zur Beurteilung von Maßnahmen der Zukunft wird empfohlen, regelmäßige 

Erhebungen von Daten bezüglich der Ladungsgewichte von Sattelaufliegern speziell im KV, den 

Umschlagzahlen von kranbaren und nicht kranbaren Sattelaufliegern in den Terminals und den 

Zulassungszahlen von kranbaren Sattelaufliegern durchzuführen. Die Erfassung sollte neutral über die 

Terminals und Zulassungsstellen erfolgen und ggf. aggregiert an das Statistische Bundesamt, BAG oder 

KBA übermittelt werden.  

6. Kodifizierung für alle Sattelauflieger vorantreiben 

Standards und harmonisierte Normen sind essenziell für den effizienten Transport von Ladeeinheiten 

im KV. Das bestehende Rahmenwerk der Kodifizierung von Ladeeinheiten zum Transport im KV bzw. 

auf der Schiene bietet eine gute Grundlage für eine Weiterentwicklung, um den Transport von 

Sattelaufliegern zu vereinfachen und sicherer zu machen. Insbesondere der Transport von nicht-KV-

fähigen Einheiten mit technischen Hilfsmitteln im KV würde durch höhere Sicherheitsstandards und 

eine Harmonisierung der Eignungsbedingungen unabhängig von einer möglichen Verpflichtung 

vereinfacht werden. Es wird empfohlen, diesbezüglich die Ergebnisse der europäischen CACTUS-Studie 

zu berücksichtigen.    

Es wird empfohlen, mit allen Herstellern von kranbaren Sattelaufliegern gemeinsam die technischen 

Details einer Kodifizierung der Anforderungen für den KV-Fähigen Sattelauflieger zu ermitteln. Gerade 

die rechtlichen Vorgaben zum Radstand und der Federung der Sattelauflieger beim Transport auf der 

Schiene sollten gemeinsam bearbeitet werden. Hierzu wird ein gemeinsamer Runder Tisch mit 

Herstellern und Waggonbauern sowie Infrastrukturbetreibern und Politik vorgeschlagen. 

7. Keine Verpflichtung zur KV-Fähigkeit in Kombination mit einer befristeten 

Anschaffungsförderung der Sattelauflieger 

In einem Szenario wurde berechnet, welche Wirkung eine befristete Förderung der Anschaffung (hier: 

in Höhe von 3.000 ϵ) für alle neuen KV-relevanten Sattelauflieger in Kombination mit einer 

Verpflichtung erzielt. Es wurde dabei deutlich, dass die Förderung den Hochlauf bis zur Verpflichtung 

erleichtert, aber dass dies keinen zusätzlichen Effekt für das Jahr erzeugen würde, in dem eine 

Verpflichtung besteht, da diese die Förderwirkung für den KV egalisiert. Aus diesem Grund wird von 

einer zeitlich parallelen Förderung zu einer möglichen Verpflichtung abgeraten. 

8. Eine mögliche Förderung von KV-fähigen Sattelaufliegern muss bedarfsorientiert sein 

Eine mögliche Förderung KV-fähiger Sattelauflieger kann eine Anreizwirkung für eine verstärkte 

Beschaffung KV-fähiger Einheiten haben oder einen Anreiz für die verstärkte Durchführung von 

Transporten von Sattelaufliegern im KV bieten. Eine zielgerichtete Förderung ist dabei elementar, um 

einen Wirkungszusammenhang im Sinne einer Stärkung der Verlagerung von Transporten mit 

Sattelaufliegern auf den KV zu erreichen. Aus der Studie heraus lassen sich aufgrund ihrer 

Wirkungsweise und Umsetzungserfahrungen die Maßnahmen der Förderung intelligenter 

Trailertechnologie und der Projektförderung als zielgerichtete Fördermöglichkeiten ableiten. Die 

Fördermaßnahme intelligente Trailertechnologie fokussiert auf die Anreizwirkung für eine Beschaffung 

KV-fähiger Einheiten, während eine mögliche Projektförderung eine Anreizwirkung direkt für den 

Transporteinsatz KV-fähiger Einheiten in Verbindung mit einem Beschaffungsanreiz verknüpft. In 
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beiden Fällen ist davon auszugehen, dass die Fördermittel unmittelbar dem Zweck einer Verlagerung 

und Unterstützung des Transports von Sattelaufliegern auf der Schiene dienen. 

9. Die Diskussion für eine mögliche europäische Verpflichtung sollte auf europäischer Ebene 

geführt werden 

In Hinblick auf die europäische Dimension Kombinierter Verkehre und des im Green Deal verankerten 

Bestrebens, Güterverkehre von der Straße zu verlagern, empfiehlt das Konsortium den inhaltlichen 

Austausch zur Stärkung von Sattelaufliegerverkehren auf der Schiene mit anderen Mitgliedstaaten der 

EU. Insbesondere die enge Abstimmung mit den europäischen Nachbarn Österreich und Schweiz, in 

denen die Thematik einer möglichen Verpflichtung zur Kranbarkeit öffentlich diskutiert wird, kann 

aufgrund der verschiedenen KV-Strategien und Maßnahmen der Länder eine zielgerichtete Ergänzung 

zur bestehenden Studie darstellen und die Entwicklung auf europäischer Ebene voranbringen.   

10. Update der Auswertung mit aktualisierten Verkehrsverflechtungsprognosen 2040 

Als Datenbasis für die verkehrliche Wirkung der Maßnahme dienten die Verkehrsverflechtungsdaten 

für den BVWP 2030, die 2014 bzw. 2016 veröffentlicht wurden. Es ist für das Jahr 2023 eine 

Aktualisierung der Prognosen angekündigt. Es wird empfohlen, die Auswertung für die aktualisierten 

Daten durchzuführen, sobald diese verfügbar sind, um den Marktveränderungen gerecht zu werden.  

 

Es sind viele verschiedene Akteure und Interessengruppen aus einer Vielzahl von Wirtschaftsbereichen 

in der KV-Transportkette beteiligt. Allen gemein ist der Wille, die KV- Angebote zu verbessern, aber 

der Weg dahin wird sehr unterschiedlich gesehen. Mit dieser Studie konnten einige zuvor geschätzte 

Zahlen (wie der Anteil an KV-fähigen Sattelaufliegern etc.) mit plausibilisierten Daten hinterlegt 

werden, so dass weitere Diskussionen und Studien auf der Grundlage dieser Daten zielgerichtet 

weitergeführt werden können. 
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2 Einführung 

Ebenso wie die Umstellung auf alternative Antriebe stellt die Verlagerung von Güterverkehr von der 

Straße auf die Schienen- und Wasserwege ein geeignetes Mittel dar, um die Schadstoff-Emissionen 

langfristig zu senken. Trotz des Potentials im Hinblick auf die Verringerung der Schadstoff-Emissionen, 

werden die Verkehrsträger Schiene und Wasserstraße, insbesondere im Rahmen des multimodalen 

Verkehrs, nicht in dem für die Erreichung der Ziele zum Klimaschutz (nachfolgend Klimaziele) 

erforderlichen Ausmaß genutzt. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) hat mit dem 

αaŀǎǘŜǊǇƭŀƴ {ŎƘƛŜƴŜƴǾŜǊƪŜƘǊά Řŀǎ ½ƛŜƭ ƎŜǎŜǘȊǘΣ ōƛǎ нлол ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ нр҈ ŘŜǎ DǸǘŜǊǾŜǊƪŜƘǊǎ ƛƴ 

Deutschland auf der Schiene zu transportieren8. Ebenso wird im Masterplan Schienengüterverkehr das 

Ziel einer deutlichen Steigerung des Marktanteils der Schiene am gesamten Güterverkehr in 

Deutschland bis zum Jahr 2030 skizziert.9 Auch die Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität 

der EU vor dem Hintergrund des europäischen Green Deal zielt auf eine Verdoppelung des 

Schienengüterverkehrs10 bis zum Jahr 2050 ab.  

Der Kombinierte Verkehr (KV) wird als ein wichtiger Hebel zur Stärkung des Schienengüterverkehrs 

und dem Erreichen von Verlagerungszielen gesehen. Durch die Vernetzung der Verkehrsträger Straße 

und Schiene trägt er zusätzlich zur Entlastung des Verkehrsaufkommens auf der Straße bei und soll 

dies in Zukunft noch verstärkt umsetzen, wie die Ausführungen im Innovationsprogramm Logistik 2030 

des Bundesverkehrsministeriums zeigen.11 

Die Verlagerung des streckenmäßigen Hauptteils von Transporten von der Straße auf die Schiene 

mittels des Kombinierten Verkehrs erfordert dabei die Berücksichtigung vielfältiger 

Rahmenbedingungen und Anforderungen sowohl technischer als auch betrieblicher Natur. Im Kern des 

Kombinierten Verkehrs steht der Transport und der Wechsel von Ladeeinheiten zwischen 

Verkehrsträgern. Zu diesen Ladeeinheiten zählt u.a. der Sattelauflieger, der als Ladungsträger im 

Schienentransport noch eine Minderheit darstellt, aber im Straßengüterfernverkehr für den Großteil 

der Transporte eingesetzt wird. Bei Verkehren über 300 km liegt der Anteil der Sattelauflieger an der 

Transportleistung im Jahr 2020 bei 83%.12 

In der Drucksache 19/28441 des Bundestags (13.04.2021), dem Antrag von Abgeordneten und der 

CǊŀƪǘƛƻƴ .«b5bL{ флκ5L9Dw«b9b αŘƛŜ ŘŜǳǘǎŎƘŜ .ŀƘƴǇƻƭƛǘƛƪ ƛƴ ŜƛƴŜ ŜǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜ ±ŜǊƪŜƘǊǎǿŜƴŘŜ 

ŜƛƴōŜǘǘŜƴά ǿƛǊŘ ōǎǇǿΦ ƎŜŦƻǊŘŜǊǘΣ Řŀǎǎ αŘƛŜ YǊŀƴōŀǊƪŜƛǘ ŀƭƭŜǊ [ƪǿ-Sattelauflieger in der EU verpflichtend 

geregelt wird, um den KƻƳōƛƴƛŜǊǘŜƴ ±ŜǊƪŜƘǊ Ȋǳ ǎǘŅǊƪŜƴά όtǳƴƪǘ оΦƘύΦ !ǳŎƘ der neue Koalitionsvertrag 

αaŜƘǊ CƻǊǘǎŎƘǊƛǘǘ ǿŀƎŜƴά enthält einen Passus zur Stärkung des Kombinierten Verkehrs mit der 

±ŜǊƭŀǳǘōŀǊǳƴƎ αY±-Terminals wollen wir weiter fördern, die Kranbarkeit von Standard-Sattelaufliegern 

vorantreiben und den Zu- und Ablauf bis max. 50 Kilometer von der Lkw-aŀǳǘ ŦǊŜƛǎǘŜƭƭŜƴάΦ 

Demgegenüber hat die EU-Kommissarin Adina Valean in einem Interview vom 05.10.2021 in der 

Deutschen Verkehrszeitung geäußert, αNicht alle Sattelanhänger, die im Umlauf sind, werden auf 

Zügen eingesetzt, das ist eher die Minderheit. Und: Container sind in vielerlei Hinsicht im intermodalen 

Verkehr effizienter. Daher ist es nicht unbedingt eine verhältnismäßige Lösung, die Kranbarkeit für alle 

Sattelauflieger vorzuschreiben, insbesondere wenn man an die nötige Nachrüstung der bestehenden 

Flotte denktά. Die Europäische Union hat αeine Studie über verschiedene Umschlagtechnologien, ihre 

 
8 vgl. (BMVI/BMDV, 2020, S. 10) 
9 vgl. (BMVI/BMDV, 2017, S. 8) 
10 vgl. (Europäische Kommission, 2020) 
11 vgl. (BMVI/BMDV, 2019, S. 33) 
12 vgl. (KBA, 2020) 
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Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit sowie ihre Eignung und Benutzerfreundlichkeit auf dem 

bestehenden Netz und in den Terminals in Auftrag gegeben. Diese Studie befasst sich auch mit 

Sattelaufliegern im intermodalen Verkehr, sowohl mit kranbaren als auch mit nicht kranbaren, und wie 

sie im Vergleich zu Containern abschneiden.ά 13 

In den Nachbarländern Schweiz und Österreich wird das Thema einer Verpflichtung zur Kranbarkeit 

von Sattelaufliegern ebenfalls diskutiert14. Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des 

Nationalrates (DVF-NR) der Schweiz hat zudem einen Auftrag an den Bundesrat in der Schweiz 

beschlossen, weitergehende Maßnahmen zur Limitierung von nicht kranbaren Sattelaufliegern zu 

prüfen15.  

Die Anforderung an einen zukünftigen intermodalen und vernetzten Güterverkehr bedingt, dass 

Sattelauflieger gleichermaßen auf Straße und Schiene transportiert und dadurch reibungslos und 

flexibel in Transportketten beider Verkehrsträger integriert werden können. Faktoren, die einer 

derartigen Integration entgegenstehen können, sind vielfältig und abhängig von den handelnden 

Akteuren. Die Ausprägung dieser Faktoren hängt somit direkt von den Interessen der Unternehmen 

ab. Derzeit wird in verschiedenen Studien das Thema aufgenommen und insbesondere die 

Anforderungen von Unternehmen abgefragt, die als Treiber für einen Wechsel von der Straße auf die 

Schiene stehen könnten. In der aktuellen Studie Truck2Train, gefördert vom Bundesministerium für 

Digitales und Verkehr (BMDV), wurden vor allem kleinere und mittelständische Transporteure und 

Speditionen zur Nutzung des KV befragt. Das Fehlen einer kranbaren Ladeeinheit im eigenen Fuhrpark 

wird von 15% der befragten Unternehmen als Hindernis genannt, den KV zu nutzen.16 

Abbildung  1: Hemmnisse zur Nutzung des KV (Umfrageergebnis Projekt Truck2Train) 

Die Daten sind nach Rücksprache mit der am Projekt Truck2Train beteiligten Allianz pro Schiene 

aufgrund der vorliegenden Datenstruktur nicht nach Art des Unternehmens objektiv nachprüfbar, 

 
13 vgl. (DVZ, 2021) 
14 vgl. (DVZ, 2022) 
15 vgl. (Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen NR, 2022) 
16 Vorstellung der Zwischenergebnisse des Projekts Truck2Train im Rahmen eines Arbeitstreffens am 08.02.2022 
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erlauben aber einen Ausblick auf die nicht objektiv quantifizierbaren, aber αgefühltenά und damit 

indirekten Hürden zur Nutzung des KV aus Sicht der Akteure (Transporteure und Speditionen). Auch 

zu großen Unternehmen liegen keine allgemeingültigen objektiven Daten vor. Der Markt ist vielfältig. 

Es gibt einerseits Unternehmen, die sich bewusst nur auf den reinen Straßengütertransport 

fokussieren, andererseits Unternehmen, die beides nutzen und wiederum Unternehmen, die sich 

bewusst auf ein spezielles Kundensegment eingestellt haben und die Transporte vor allem auf den KV 

ausgerichtet haben und entsprechend den Fuhrpark gestalten. Die Nutzung des KV wird hier als 

Alleinstellungsmerkmal gesehen. Es wird gezielt in kranbare Sattelauflieger investiert.  

5ƛŜǎŜ αindirektenά Hürden stehen gemäß der Aussage der befragten Unternehmen einer Teilnahme 

am KV entgegen. Im Rahmen der vorliegenden Studie wird auch beachtet, in welchem Umfang eine 

europaweite Verpflichtung zur KV-Fähigkeit von Sattelaufliegern einen Beitrag zur Überwindung dieser 

Hürden leisten könnte. 

2.1 Hintergrund der Studie 

Das BMDV hat im August 2021 das Projektkonsortium Studiengesellschaft für den Kombinierten 

Verkehr e.V. (SGKV) und das Logistik Kompetenz Zentrum Prien GmbH (LKZ) gemeinsam mit dem 

Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik (IML) beauftragt, eine Studie zur α!ōǎŎƘŅǘȊǳƴƎ ŘŜǊ 

umwelt- und verkehrspolitischen Folgen einer europaweiten verpflichtenden KV-Fähigkeit17 von 

Standard-{ŀǘǘŜƭŀǳŦƭƛŜƎŜǊƴ ƛƴ 5ŜǳǘǎŎƘƭŀƴŘά durchzuführen.  

Im Rahmen der UAG KV-Fähigkeit von Sattelaufliegern zum Masterplan Schienengüterverkehr unter 

Leitung des Referats E 11 im BMDV in den Jahren 2020 und 2021 wurde intensiv und kontrovers über 

den Wissensstand und die Entwicklungen des Transportmarktes von kranbaren Sattelaufliegern 

diskutiert. In diesem Zusammenhang wurden zudem Möglichkeiten diskutiert, durch eine Stärkung von 

Transporten kranbarer Sattelauflieger auf der Schiene die Verlagerung von Verkehren zur 

Unterstützung der Klimaschutzziele der Bundesregierung zu fördern. Eine mögliche Maßnahme ist die 

strategische Bereitstellung von KV-geeigneten Ladeeinheiten als Anreiz zur Nutzung des 

schienengebundenen Kombinierten Verkehrs.  Eine besondere Bedeutung wird hierbei dem kranbaren 

Sattelauflieger zugeschrieben. Eine offene Frage war, welche Effekte eine europäische Verpflichtung 

zur Kranbarkeit, d.h. dem verpflichtenden Einsatz von kranbaren Sattelaufliegern im Transportbereich 

unabhängig von der tatsächlichen Nutzung im Kombinierten Verkehr hierbei erzielen würde. Die UAG 

artikulierte den Wunsch, eine breitere Informationsbasis zu schaffen, da der aktuelle Informationstand 

zur KV-Fähigkeit von Sattelaufliegern branchenübergreifend als unzureichend eingeschätzt wurde. 

2.2 Zielstellung der Studie  

Das Ziel der Studie liegt darin, den Umfang und die Auswirkung von Effekten einer möglichen 

europäischen Verpflichtung zur KV-Fähigkeit für Deutschland zu analysieren und verständlich 

aufzubereiten. Die potenziellen Effekte einer verpflichtenden KV-Fähigkeit von Sattelaufliegern sind 

sowohl im volkswirtschaftlichen Kontext (Verkehrsverlagerung, Umweltnutzen, externe Kosten des 

Verkehrs) als auch im betriebswirtschaftlichen Kontext (Transportkosten, Beschaffungskosten, 

 
17 Die genaue Definition des Begriffes KV-Fähigkeit und Standard-Sattelauflieger erfolgt in Kapitel 3.2.  
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Prozessplanung) zu erwarten und finden in der vorliegenden Studie Berücksichtigung. Die 

Durchführung der Studie orientiert sich an den folgenden zwei Kernzielen: 

ω erstens einen grundsätzlichen Überblick über den Status Quo zu Definition, Technologie und 

Marktinformationen zu KV-fähigen Sattelaufliegern in Deutschland (eingebettet in das europäische 

Verkehrsnetz) und die bestehenden Rahmenbedingungen für dessen Entwicklung zu geben und  

ω zweitens zu erwartende Auswirkungen einer europaweit verpflichtenden KV-Fähigkeit von 

Sattelaufliegern in Bezug auf eine Verlagerung von Verkehren, betriebswirtschaftliche und 

volkswirtschaftliche Kenngrößen sowie zu erwartende Umweltwirkungen aufzuzeigen. 

Für die Erreichung dieser zwei Ziele sind folgende Fragestellungen zu beantworten: 

¶ Welche Sattelauflieger sind für eine mögliche Verpflichtung als sinnvolle Zielgruppe (Standard-

Sattelauflieger) für eine Verlagerung auf den konventionellen Kombinierten Verkehr relevant? 

¶ Welche technischen Unterschiede zwischen kranbaren und nichtkranbaren Sattelaufliegern 

sind relevant für eine Betrachtung in Hinblick auf eine Eignung für den Kombinierten Verkehr? 

(insbes. Gewicht) 

¶ Welche operativen Unterschiede zwischen kranbaren und nichtkranbaren Sattelaufliegern 

sind relevant für eine Betrachtung in Hinblick auf eine Eignung für den Kombinierten Verkehr? 

(insbes. Kosten) 

¶ Wie können diese Unterschiede im Zusammenhang mit einer europäischen Verpflichtung zur 

Kranbarkeit einen Effekt auf eine Verkehrsverlagerung zeigen? 

¶ Wie können diese Unterschiede im Zusammenhang mit einer europäischen Verpflichtung zur 

Kranbarkeit einen Effekt auf die Klimabilanz des Verkehrs zeigen? 

Eine vorgeschriebene KV-Fähigkeit auf europäischer Ebene könnte ein Baustein sein, der die politisch 

gewollte Verlagerung von der Straße auf die Schiene verstärken kann. In der Prozesskette gibt es 

jedoch noch eine Vielzahl anderer Einflussfaktoren (Qualität des Angebots, Pünktlichkeit, 

Abfahrtshäufigkeit, Terminalzugang, Planungsaufwand etc.), die betrieblich für eine Nutzung der 

Schiene in der Transportkette ausschlaggebend sind. 

Eine ganzheitliche Betrachtung aller Einflussfaktoren KV im Rahmen dieser Studie ist nicht möglich, die 

Arbeiten im Rahmen dieser Studie beschränken sich allein auf die zu erwartenden Effekte einer 

möglichen europaweiten Verpflichtung zur KV-Fähigkeit von Sattelaufliegern. Somit liegt der 

notwendige Fokus auf der Einzelbetrachtung dieser Maßnahme und berücksichtigt nicht die 

Wechselwirkung weiterer Maßnahmen, die zusätzlich einen verstärkenden oder abschwächenden 

Effekt haben könnten. 

Die Betrachtung der Wirkungsweise und Ausprägungen einer Kombination von Maßnahmen sollte Ziel 

weiterführender Untersuchungen sein. Ebenfalls außerhalb des Rahmens dieser Studie, aber von 

grundsätzlicher Bedeutung für die Betrachtung der Verlagerungseffekte auf die Transportsysteme, v.a. 

den KV, mit Bezug zur Erreichung der Klimaschutzziele sind weitere Fragen: 

¶ Wie können externe Faktoren wie die Schwankung von Energiepreisen eine 

Verkehrsverlagerung beeinflussen?   

¶ Wie müssen Infrastrukturkapazitäten (bspw. Schienennetz, KV-Terminals) angepasst werden, 

um potenzielle Verlagerungseffekte auffangen zu können? 
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¶ Wie können betriebswirtschaftlich relevante Faktoren wie Pünktlichkeit und Qualität 

verbessert werden, um die Wettbewerbsfähigkeit schienengebundener Transporte signifikant 

zu verbessern?  

¶ Wie wirken sich alternative Antriebsformen auf Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit 

der Transportsysteme aus? 

 

Als weitere Rahmenbedingungen für die Durchführung der Studie muss eine Einschränkung von 

Themenbereichen vorgenommen werden. Diese Themenbereiche sind für die Gesamtbetrachtung der 

Wirkungsweise des Transportnetzwerks im KV sehr wichtig, aufgrund des Rahmens der Studie aber 

nicht Teil der detaillierten Analyse und können nur qualitativ aufgenommen werden.  

Nicht betrachtet werden somit Faktoren, die einen Einfluss auf die Nutzung des KV umfassen, aber 

auch unabhängig von der Frage einer Verpflichtung zur KV-Fähigkeit eine hohe Relevanz für die 

Wettbewerbsfähigkeit der intermodalen Transportkette haben. Dies betrifft insbesondere: 

¶ Allgemeine Qualität und Verfügbarkeit von Angeboten im Schienengüterverkehr 

¶ Pünktlichkeit und Verlässlichkeit im Schienengüterverkehr 

¶ Flexibilität des Schienengüterverkehrs 

¶ Verfügbarkeit von Lokomotiven und Rollmaterial im Schienengüterverkehr 

¶ Verfügbarkeit von Terminalkapazitäten im geographischen Raum 

¶ Schwankungen von Energiepreisen auf die Wettbewerbsfähigkeit von Verkehrsträgern 

Im Rahmen der Studie werden nur die Ladeeinheit Sattelauflieger und die Verkehrsträger Straße und 

Schiene betrachtet 

 

2.3 Methodische Vorgehensweise 

Im Folgenden wird die vom Projektkonsortium angewandte Gesamtmethodik vorgestellt, die zur 

Beantwortung der Leitfragen des BMDV gewählt wurde:  

¶ Welche Daten erlauben eine objektive Betrachtung der Ausgangslage für den Transport von 

Sattelaufliegern im KV? 

¶ Welche Anforderungen werden an den Transport von Sattelaufliegern im KV gestellt? 

¶ Welche Teilmenge an Sattelaufliegern ist für einen Transport im KV relevant? 

¶ Wie könnte eine Verpflichtung zur KV-Fähigkeit bis 2030 rechtlich verankert werden? 

¶ Welche verkehrlichen Effekte würden sich aus einer möglichen Verpflichtung ergeben? 

¶ Welche Umwelteffekte würden sich aus einer möglichen Verpflichtung ergeben? 

¶ Welche akteursspezifischen Effekte und Anforderungen würden sich aus einer möglichen 

Verpflichtung ergeben? 

¶ Welche Förderoptionen könnten zur Stärkung des schienengebundenen Transports von 

Sattelaufliegern im KV in Betracht gezogen werden? 

Die Beantwortung der Leitfragen sowie die Erreichung der Zielstellung der Studie erforderte aufgrund 

der Komplexität der Ausgangslage, sowie der damit verbundenen Sachverhalte, die Anwendung eines 

Sets verschiedener Methoden zur Analyse und Auswertung von komplexen und heterogenen 

Datengrundlagen. Zur Einordnung der Ergebnisse der Studie ist das Verständnis und die 
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Nachvollziehbarkeit der eingesetzten Methoden elementar. Zu diesem Zweck wird nachfolgend ein 

kondensierter Überblick zu dem gewählten Gesamtvorgehen dargestellt. Detailliertere 

Beschreibungen einzelner methodischer Bausteine sind daran anschließend aufgeführt und zugunsten 

der Lesbarkeit des Gesamtdokuments jeweils in den zugehörigen inhaltlichen Kapiteln eingeordnet.  

 
Abbildung 2: strukturelles Vorgehen der Studie, in Klammern sind die Kapitelnummern aufgeführt 

 

 

2.3.1 Methodische Gliederung der Kapitel 
In einem ersten Schritt wird in Kapitel 3 die Ausgangslage in Deutschland und z.T. auf europäischer 

Ebene zur Produktion von Sattelaufliegern, zum Bestand, dem Transport im KV und den Anforderungen 

zum Transport auf der Schiene für den Sattelauflieger abgebildet und analysiert. Hiervon wird die 

Definition der KV-Fähigkeit sowie die Teilmenge an Sattelaufliegern, für die eine Verpflichtung zur KV-

Fähigkeit gelten sollte, abgeleitet. Es werden die zusätzlichen Eigenschaften für die sogenannte αY±-

CŅƘƛƎƪŜƛǘά definiert und dargestellt. Im Detail werden das Gewicht und die Kosten dargestellt, die eine 

KV-Fähigkeit mit sich bringen. Diese Werte fließen in die Modellberechnungen der Kapitel 4 und 5 mit 

ein. Unter Einbezug quantitativer Statistiken wird abgeschätzt, wie groß die Teilmenge ist, für die eine 

Verpflichtung zur KV-Fähigkeit zutreffen würde. Als Datengrundlage für dieses Kapitel werden 

Statistiken zum Transport von Sattelaufliegern im KV, rechtliche Vorgaben zum Transport von 

Sattelaufliegern im KV, Auskünfte zur Produktion und den Produktionszahlen von Seiten der Hersteller 

von Sattelaufliegern, mit allen im Rahmen der Studie befragten Vertretern (Hersteller von 

Sattelaufliegern, Transporteure, Spediteure und Verbände) gemeinsam abgestimmte  Werte zu 

Kostenparametern sowie qualitative Aussagen aus Einzelgesprächen und Workshops verwendet.  
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Anschließend wird in Kapitel 4, insbesondere unter Einbindung der Verkehrsverflechtungsprognose 

2030 (quantitative Daten), ein Rechenmodell erarbeitet, wodurch die verkehrlichen Auswirkungen 

einer möglichen Verpflichtung der zuvor definierten Teilmenge messbar werden. Hierfür werden drei 

verschiedene Szenarien gebildet, welche sich auf verschiedene Zeithorizonte beziehen. Das Ergebnis 

sind die verkehrlichen Effekte. Die Daten und Struktur der Verkehrsverflechtungsprognose dient als 

Grundlage für die Modellbildung zur Ableitung der Effekte auf Verkehr und Umwelt. Des Weiteren 

wurden weitere Faktoren aus der BVWP 2030 genutzt wie bspw. die Preiselastizitäten. Zur Ermittlung 

des Anteils der nationalen Anteile an der Transportleistung wurde ein Routingalgorithmus genutzt, der 

je grenzüberschreitender Relation den Anteil der in Deutschland zurückgelegten Strecke ermittelt hat.  

 

Auf den ermittelten Verkehrswirkungen aufbauend werden in Kapitel 5 Umwelteffekte einer 

möglichen Verpflichtung abgeschätzt. Auch hier finden die zeitlichen Szenarien wie im vorherigen 

Kapitel Verwendung. Die Umwelteffekte einer möglichen Verpflichtung werden sowohl in CO2e sowie 

in externen Kosten messbar dargestellt. 

 

In Kapitel 6 werden akteursspezifische Effekte und Anforderungen dargestellt. Die Anforderungen 

beruhen auf durchgeführten Expertengespräche und Workshops. Für die spezifische Ansprache setzte 

das Konsortium auf eine transparente Einbindung aller beteiligten Branchen mit Hilfe der vorhandenen 

Netzwerke und Arbeitsgruppen. Die Auswahl und Einbindung der Gesprächspartner erfolgten nach den 

Aspekten der in der Praxis betroffenen Akteure/Experten der Transportketten (intermodal / Straße):  

¶ Sattelauflieger (Hersteller und Transportbranche)  

¶ Terminal (Terminalbetreiber, Hersteller von alternativen Verladeoptionen)  

¶ Schiene (KV-Operateure, Eisenbahnverkehrsunternehmen) und  

¶ Waggon (Hersteller und Vermieter) 

¶ Logistikdienstleister Straße (Transportunternehmer und Speditionen) 

Kapitel 7 widmet sich der Aufbereitung und Analyse möglicher Fördermöglichkeiten für KV-fähige 

Sattelauflieger in Deutschland. Dabei werden sowohl bestehende als auch neue Förderoptionen 

betrachtet, zu denen Erfahrungen oder Anreize aus der Bundesrepublik Deutschland als auch aus 

weiteren Ländern, die den KV stark fördern, wie Österreich vorliegen. Fördermöglichkeiten werden 

dabei explizit im Kontext der vorangegangen Studienergebnisse bewertet und dienen insbesondere als 

mögliche Entscheidungsunterstützung bei der Formulierung von Handlungsempfehlungen.   

 

Grundsätzlich bestehen die Arbeiten und Ergebnisse der Studie aus einem αǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾŜƴ !ƴǘŜƛƭά ǳƴŘ 

einem αǉǳŀƭƛǘŀǘƛǾŜƴ !ƴǘŜƛƭάΦ 9Ǌǎterer speist sich aus der Analyse und Aufbereitung neutraler Daten, 

insbesondere öffentlicher Statistiken und einer Primärerhebung. Zweiterer speist sich aus den 

akteursspezifischen Angaben, die z.T. nicht objektiviert werden können und damit als qualitative 

Ergebnisse Bestand haben, aber keinen Einfluss auf die Berechnung der Effekte (Verkehr, Umwelt) im 

Rahmen der Studie haben.  

Grundlage der quantitativen Datenanalyse sind: 

¶ Bundesverkehrswegeplan 2030 (BVWP) /  Verkehrsverflechtungsprognose 2030 (VVP) 

¶ Kraftfahrzeugbundesamt (KBA) (u.a. Sonderauswertungen)  

o Verkehr deutscher Lastkraftfahrzeuge (VD) 

o Verkehr europäischer Lastkraftfahrzeuge (VE)  

o Fahrzeuge (FZ) 
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¶ Bestehende Normen und Richtlinien 

¶ Stichprobenartige Erhebung notwendiger zusätzlicher Datensätze zur Kranbarkeit und 

Teilmenge Sattelauflieger 

¶ Gemeinsam mit allen Beteiligten der Workshops, in Einzelgesprächen und mit den 

Verbänden BGL und DSLV abgestimmte Einzelwerte zur Fahrzeugvollkostenrechnung, 

Fahrzeugkostenrechnung mit dem Fahrzeugkostenrechner der SVG18  

¶ Produktionszahlen Sattelauflieger in Europa 2021 

¶ Das Basisjahr für die Erfassung des Status Quo ist berichtsbedingt das Jahr 2020. 

¶ Z.T. verweisen in der Studie verwendete Zahlen auch auf andere Jahre, u.a. 2021, dies ist 

erhebungsbedingt und der Verfügbarkeit von spezifischen Daten geschuldet.  

¶ Das Zieljahr ist das Jahr 2030, so dass eine Verknüpfung mit den Daten der 

Verkehrsverflechtungsprognose 2030 möglich ist.19  

¶ Eine Änderung der Verkehrsmittelwahl (hier: Wechsel vom reinen Straßengütertransport auf 

den Kombinierten Verkehr) erfolgt aufgrund von Preiselastizitäten als Indikator für 

Kostenänderungen bei der Durchführung von Transporten im reinen Straßengüterverkehr in 

Relation zum Kombinierten Verkehr. 

Grundlage der qualitativen Datenanalyse sind: 

¶ Einbindung von Vertretern aller Beteiligten der Transportkette (Einzelpersonen und 

Verbände)20 

¶ Einbindung von Nutzenden des KV sowie Nutzenden des Straßengüterverkehrs 

o Einzelgespräche 

o Fragebögen 

o Brancheninterne und branchenübergreifende Workshops 

 

2.3.2 Detaillierte methodische Erläuterungen Basisdaten Sattelauflieger 
Es können anhand der öffentlich verfügbaren Daten keine Angaben zu Marktgröße und Marktdetails 

von kranbaren Sattelaufliegern getroffen werden. Aus diesem Grund wurden im Rahmen der Studie 

Primärdaten zu kranbaren Sattelaufliegern (Produktionszahlen, Hersteller-spezifische Ausstattungen 

zur Kranbarkeit, Gewicht, Kosten) in Zusammenarbeit mit den Herstellern von Sattelaufliegern 

erhoben. Es findet sich eine Unschärfe, da nur 5 Hersteller durchgehend an den Befragungen im 

Rahmen der Studie teilgenommen haben und es sich hierbei um direkte Aussagen dieser Hersteller 

handelt. Diese Hersteller produzieren 47% der Sattelauflieger in Europa. Zu zwei weiteren Herstellern 

liegen dem Konsortium Aussagen zum Anteil an kranbaren Sattelaufliegern vor. 

2.3.2.1 Primärdaten Erhebung Anteil Standard-Sattelauflieger/ kranbare Sattelauflieger 

Die Auswahl der an der Studie zur Befragung beteiligten Hersteller von Sattelaufliegern erfolgte nach 
dem Kriterium der Marktrepräsentanz. 6 der befragten Hersteller sind aus der Gruppe der 10 
führenden Hersteller von Sattelaufliegern. Ein Hersteller vertritt die Gruppe der mittleren 
Unternehmensgröße. Ein zusätzliches Gespräch wurde mit einem Hersteller aus der Gruppe unter 
1.000 geführt. Da es sich hierbei um den Produzenten von Spezialprodukten handelt, flossen diese 
Aussagen nicht in die quantitative Analyse mit ein. Es erfolgte eine Unterteilung in folgende Gruppen: 

 
18 BGL: Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung, DSLV: Bundesverband Spedition und Logistik: SVG: 
Straßenverkehrsgenossenschaft Logistik & Transport 
19 Die Verkehrsverflechtungsprognose wird derzeit im Rahmen der Vorbereitung des neuen Bundesverkehrswegeplans aktualisiert, ein 
Datum der Veröffentlichung ist nicht bekannt. 
20 Erläuterungen zu der Einbindung der Marktakteure sind in den jeweiligen Kapiteln dargelegt 
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¶ Produktion von über 10.000 Sattelaufliegern /Jahr; Anzahl Hersteller n=5, davon n=5 befragt 

¶ Produktion von 5.000 bis 9.999 Sattelaufliegern/ Jahr; Anzahl Hersteller n=3, davon n=1 
befragt 

¶ Produktion von 1.000 bis 4.999 Sattelaufliegern/Jahr; Anzahl Hersteller n= 15, davon n=1 
befragt 

¶ Produktion von unter 999 Sattelaufliegern/Jahr; Anzahl Hersteller n= 31 

¶ Unternehmen, die sehr kleinteilig produzieren und zu denen nur zusammengefasste Daten zu 
Produktionszahlen vorliegen; Hersteller n> 150  

 

Abbildung 3: Marktanteil und Gruppierung der Hersteller nach Anzahl produzierte Sattelauflieger 2021, nicht befragte 
Hersteller sind in grau dargestellt, befragte Hersteller in grün. 

Die befragten Hersteller produzieren zusammen 55% der Sattelauflieger in Europa.  

Mittels eines standardisierten Fragebogens wurden:   

¶ Produktionszahlen Basisjahr 2020 gesamt 

¶ Produktionszahlen Basisjahr 2020 kranbare Sattelauflieger 

¶ Produktionszahlen Basisjahr 2020 Sattelauflieger geeignet für KV-Fähigkeit gemäß Kapitel 

3.3.3 

von 5 Herstellern abgefragt. Vier der Hersteller sind aus der Gruppe Produktion über 10.000 

Sattelauflieger/Jahr, einer aus der Gruppe über 1.000 aber unter 4.999. Diese Angaben wurden in 

Einzelgesprächen detailliert erläutert.  

Lƴ ŜƛƴŜƳ 9ƛƴȊŜƭƎŜǎǇǊŅŎƘ ǿǳǊŘŜƴ ŘƛŜ tǊƛƳŅǊŘŀǘŜƴ α!ƴǘŜƛƭ ƪǊŀƴōŀǊŜ {ŀǘǘŜƭŀǳŦƭƛŜƎŜǊκWŀƘǊά Ǿƻƴ н ǿŜƛǘŜǊŜƴ 

Herstellern ermittelt, die nicht über die gesamte Laufzeit der Studie an der Befragung teilgenommen 

haben, einer davon aus der Gruppe über 10.000 und einer davon aus der Gruppe 5.000 bis 9.999 

(Teilnehmer erweitert). 

Zusätzlich liegen die Daten zu den Produktionszahlen der Hersteller in Europa im Jahr 2021 vor21.  

 
21 vgl. LKZ Prien GmbH, internes Dokument, vertrauliche Angaben der Hersteller 
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Die Definition des Standard-Sattelaufliegers und die Ableitung des Begriffes box Sattelauflieger 
erfolgte wie in den Kapiteln 3.2 und 3.3 beschrieben. Anhand der Einzelgespräche und Fragebögen 
ǿǳǊŘŜ ŘŜǊ !ƴǘŜƛƭ ŀƴ αōƻȄ Aufliegern an der Gesamtproduktion der 5 befragten Hersteller ermittelt. Es 
ergab sich eine mittlere Verteilung von 30% non box Sattelauflieger zu 70% box Sattelauflieger über 
alle 5 befragten Hersteller.  

½ǳǊ tǊǸŦǳƴƎ ŘŜǊ tƭŀǳǎƛōƛƭƛǘŅǘ ǿǳǊŘŜƴ ŘƛŜ 9ǊƪŜƴƴǘƴƛǎǎŜ ŀǳǎ ŘŜǊ {ǘǳŘƛŜ αƳŀǊƪŜǘ ŀƴŀƭȅǎƛǎ ƻŦ ƘŜŀǾȅ Řǳǘȅ 
commercial trailerǎ ƛƴ 9ǳǊƻǇŜά ŀǳǎ ŘŜƳ WŀƘǊ нлму ƘŜǊŀƴƎŜȊƻƎŜƴΦ 22  

In einer Desktop-Research wurde von allen 54 Herstellern das Produktangebot geprüft und unterteilt 
in: 

¶ Angebot von box und non box Sattelaufliegern (Produkt alles/gemischtes Produktportfolio) 

¶ Angebot von kranbaren Sattelaufliegern (Produkt kranbar) 

¶ Angebot von ausschließlich non box Sattelaufliegern (Produkt nur non box) 

 

Abbildung 4: Auszug Analyse Produktangebot Hersteller n= 54 

Zur Abschätzung der Teilmenge an box Sattelaufliegern und dem Bestand an kranbaren 

Sattelaufliegern von allen Herstellern in Europa wurden folgende Annahmen getroffen: 

1. Hersteller, die keinen Hinweis auf kranbare Sattelauflieger geben, produzieren keine 

kranbaren Sattelauflieger in relevanter Stückzahl. 

2. Der Markt verhält sich nicht anders als die Teilmenge der Teilnehmer der Studie.  

3. Es gibt eine Verschiebung von Planen-/Kühl- und Koffer- Aufliegern hin zu non box 

Sattelaufliegern und Spezialanfertigungen je kleiner die Unternehmen sind.  

4. Bei einem gemischten Produktportfolio wird von einem Anteil von 70% box Sattelauflieger zu 

30% non box Sattelaufliegern ausgegangen. 

5. Bei Angaben zu kranbaren Sattelaufliegern im Produktportfolio wird von dem mittleren 

Durchschnitt an kranbaren Sattelaufliegern in der Menge der Teilnehmer der Studie plus 

erweiterter Teilnehmer-Kreis ausgegangen. 

6. Zu 22% lagen keine konkreten Herstellerdaten vor, da es sich hierbei um kleine und Kleinst-

Unternehmen handelt. Für diese Gruppe wurde die Annahme getroffen, dass sie sich verhält, 

wie die Gruppe > 1000 und somit keinen kranbaren Sattelauflieger bzw. keine Teilmenge 

geeignet für KV-Fähigkeit enthält.  10 Stichproben haben diese Annahme bestätigt. 

Zur Abschätzung des Anteils an kranbaren Sattelaufliegern von Herstellern, zu denen keine 

spezifischen Produktionszahlen vorlagen, die aber kranbare Sattelauflieger anbieten, wurde der Anteil 

an kranbaren Sattelaufliegern über den statistischen Mittelwert berechnet. Innerhalb ihres regulären 

Produktportfolios bieten 11 Hersteller kranbare Sattelauflieger serienmäßig an. Der Anteil an 

kranbaren Sattelaufliegern lag in konkreten Produktionszahlen bei n=6 Herstellern vor. Ausgehend 

 
22 vgl. (Sharpe, 2018) 



 

 

 

 

 

 

26 
 

vom prozentualen Anteil an kranbaren Sattelaufliegern pro Unternehmen wurde der Mittelwert für 

den Anteil an kranbaren Sattelaufliegern über alle befragten Unternehmen berechnet. Der Wert eines 

Herstellers, der Marktführer im Bereich kranbare Sattelauflieger ist, wurde bei der Berechnung des 

Mittelwertes ausgeschlossen, da sein Anteil an den kranbaren Sattelaufliegern im Produktportfolio 

signifikant höher lag als in den Vergleichsunternehmen (Abweichung >10%). Der berechnete 

Mittelwert beträgt 4,46%.  Bei n= 5 Herstellern wurde der Anteil an kranbaren Sattelaufliegern über 

ŘŜƴ ōŜǊŜŎƘƴŜǘŜƴ ²ŜǊǘ α!ƴǘŜƛƭ ƪǊŀƴōŀǊŜ {ŀǘǘŜƭŀǳŦƭƛŜƎŜǊά ŀōƎŜƭŜƛǘŜǘΦ   

Gemäß Auswertung und Berechnung lagen somit zu 95% der kranbaren Sattelauflieger exakte Zahlen 

vor und zu 5% berechnete Zahlen. 

Der Anteil der kranbaren Sattelauflieger am Gesamtmarkt setzt sich somit zusammen aus den exakten 

Produktionszahlen (inklusive der Produktionsahlen des Marktführers) plus der berechneten 

Produktionszahlen der Hersteller, zu denen keine Produktionszahlen vorlagen. 

2.3.2.2 Ableitung technische Anforderungen an den Standard-Sattelauflieger 

Für die Ableitung der allgemeinen Anforderungen wurden zuerst die Anforderungen des 

Straßentransportes denen des Schienentransportes gegenübergestellt. Hierfür wurden Erkenntnisse 

aus dem Projekt Future Trailer,23 Vorgaben zur Kodifizierung, Angaben der Hersteller von alternativen 

Umschlagssystemen und Aussagen von Herstellern von Sattelaufliegern verwendet. (Siehe Tabelle 1) 

Von diesen Angaben ausgehend wurden dann die allgemeinen Anforderungen an den Transport auf 

der Schiene abgeleitet. Der Hüllraum des Sattelaufliegers wurde über die Vorgaben des 

Lichtraumprofils, den Erkenntnissen aus dem Projekt Future Trailer und den Aussagen der Akteure in 

15 Einzelgesprächen und zwei Workshops gemeinsam mit den Akteuren abgeleitet.  

Die Anforderungen an das Material wurden in 10 Einzelgesprächen mit den Herstellern von 

Sattelaufliegern ermittelt und in einem branchenübergreifenden Workshop evaluiert. 

 

 
23 (LKZ Prien, 2018) 
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Tabelle 1: Anforderungen an den Standard-Sattelauflieger, Vergleich Straße und Schiene 

 Anforderungsprofil Straße Anforderungsprofil Schiene 

Allgemeine 
Verkehrssicherheit 

STVO STVO  

 Verkehrssicherheit 
Fußgänger/Radfahrer, PKW 

Schutz der Oberleitung gegen Planen Flattern, Schutz des 
Gegenverkehrs, Schutz der Personen bei Durchfahrt Bahnhof 

Unterfahrschutz Unterfahrschutz max. 40 cm 
Bodenfreiheit 

Unterfahrschutz klappbar, nur bei Taschenwagen Bauart 124 

Fahrtrichtung und  
Geschwindigkeit 

80 km /h vorwärts 120 km/h vor und rückwärts 

Besondere  
Anforderungen 

 Sogwirkung Tunnel 

  Sogwirkung Gegenverkehr (550/740m langer Gegenzug) 

 Transport mit Luftfederung, 
Schutz des Materials und der 
Ware 

Transport darf nur mit abgelassener Luftfederung erfolgen 

Kompatibilität Verladerampe, Stapler Kompatibel mit Trag- oder Taschenwagen Kran, Reachstacker, 
Terminalzugmaschine 

Gewicht Geringes Eigengewicht Mehr Gewicht, um Stabilität zu erhöhen, Hebeprüfung, 
Belastung Material beim Transport 

Länge Bo-Kraft-Kreis ist limitierender 
Faktor  

Stellplatz und Neigung im Waggon im Tunnel ist begrenzender 
Faktor 

Belastungsmuster Weiche schwingende 
Bewegung 

Harte, kurze Schläge bei jedem Gleisübergang 

Einsatz Maximale Flexibilität im 
täglichen Einsatz 

Maximale Standardisierung im Terminal und auf der Schiene 

Ladungssicherung DIN EN 12642 DIN EN 12642 Code XL 

Plane Diebstahlschutz, 
Ladungssicherung 

Ladungssicherung und zusätzlicher Schutz gegen Funkenflug 
und Verschmutzung Flugrost der Bremsen 

Achsabstand [mm] Achsabstand 
1.310/1.310/1.310 

Achsabstand 1.310/1.310/1.410  
Bzw.               1.410/1.310/1.310 

  

2.3.2.3 Fahrzeugvollkostenberechnung und Bestimmung der Einzelparameter 

Die qualitativen Angaben zu Kosten wurden in mehreren Einzelgesprächen und zwei Workshops 

diskutiert und validiert. Die Mehrkosten für den KV-fähigen Sattelauflieger wurden in der Abfrage bei 

den Herstellern ermittelt. Auch hier gab es herstellerspezifische Unterschiede. Die Angaben wurden in 

einem Gespräch mit dem VDA validiert. Für die weiteren Kostenrechnungen wurde der Wert von 3.000 

ϵ ŦŜǎǘƎŜǎŜǘȊǘΦ 

Zur Bestimmung des Einflusses der europaweiten KV-Fähigkeit auf die Fahrzeugvollkosten wurden in 

einem ersten Schritt alle Kostenfaktoren der Fahrzeugkostenkalkulation betrachtet und auf eine 

Veränderung geprüft. In einem zweiten Schritt wurden dann die ermittelten Parameter mit 

entsprechenden Zahlen hinterlegt. Die Zahlenwerte wurden in Einzelgesprächen, gemeinsamen 

Workshops und in Zusammenarbeit mit dem BGL ermittelt.   

 Kostenfaktor Annah
me 

Quelle Änder
ung 
Verpfli
chtung 

Einflus
s 
Verpfli
chtung 

Einf
luss 
Eins
atz 
KV 

1 Einsatzart Fernv
erkeh
r 

Annahme   ja 

 
24 vgl. (DB Cargo, 2016) 
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 Kostenfaktor Annah
me 

Quelle Änder
ung 
Verpfli
chtung 

Einflus
s 
Verpfli
chtung 

Einf
luss 
Eins
atz 
KV 

2 Baujahr und 
Anschaffungsja
hr 

2020 Annahme laut Modell Basisjahr 2020    

3 Euronorm SZM  6 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/287009/umfrage/anzahl-
der-lkw-in-deutschland-nach-schadstoffgruppen/#statisticContainer 
(179.001 SZM Klasse Euro 6 von 217.615 SZM gesamt = 82%)   

   

4 Anzahl Achsen 3     

5 Zulässiges 
Gesamtgewich
t [t]  

40t  Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung § 34 Achslast und Gesamtgewicht; 
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__34.html 

  ja 

6 Laufleistung 
[km] 

120.0
00 

Workshop DSLV, BGL,   ja 

7 Mautpflichtige 
Leistung [km] 

115.0
00 

Einzelaussage BGL, Workshop DSLV, BGL,   ja 

8 Einsatztage 240 Einzelaussage BGL, Workshop DSLV, BGL,    

9 Nutzungsdauer 
SZM [Jahre] 

5 https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/T
hemen/Steuern/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/AfA-
Tabellen/AfA-Tabelle_Personen-und-Gueterbefoerderung.html Punkt 
16.2.2 

   

1
0 

Nutzungsdauer 
SaAnh [Jahre] 

6 https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/T
hemen/Steuern/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/AfA-
Tabellen/AfA-Tabelle_Personen-und-Gueterbefoerderung.html Punkt 
16.2.3 

  ja 

1
1 

Kaufpreis SZM 
ώϵϐ 

105.0
00 

Einzelaussage BGL, Workshop DSLV, BGL,    

1
2 

Kaufpreis 
{ŀ!ƴƘ ώϵϐ 

28.40
0 

Angaben Hersteller, Mittelwert 31.400 ja  

1
3 

%ualer Anteil 
AFA SZM 

20 https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/T
hemen/Steuern/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/AfA-
Tabellen/AfA-Tabelle_Personen-und-Gueterbefoerderung.html Punkt 
16.2.2.2 

   

1
4 

%ualer Anteil 
AFA SaAnh 

17 https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/T
hemen/Steuern/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/AfA-
Tabellen/AfA-Tabelle_Personen-und-Gueterbefoerderung.html Punkt 
16.2.3 

   

1
5 

Fracht je 
Einsatztag 
ώϵκ¢ŀƎϐ 

768 BZG Bundeszentralgenossenschaft Straßenverkehr eG    

1
6 

Geldeingangsz
eit 

43 BZG Bundeszentralgenossenschaft Straßenverkehr eG    

1
7 

Zinsen auf 
Anlagevermög
en [%] 

1 BZG Bundeszentralgenossenschaft Straßenverkehr eG    

1
8 

Zinsen auf 
Umlaufvermög
en [%] 

6 BZG Bundeszentralgenossenschaft Straßenverkehr eG    

1
9 

Kraftstoffverbr
auch 
[L/100km] 

33 Einzelaussage BGL, Workshop DSLV, BGL, 33,14 ja  

2
0 

Preis 
Eigentankung 
ώϵκ[ϐ 

0,863 https://en2x.de/service/statistiken/verbraucherpreise/, Preise inkl. 
aǿ{ǘΦ мΣмнпоϵκ[Σ Achtung 2020 Senkung MwSt. von 19 auf 16 % ab 1.7 
нлнл όaƛǎŎƘƪŀƭƪǳƭŀǘƛƻƴ ƻƘƴŜ a²{¢ ммсΣтс ϵκ ƭ Ƴƛǘ мф ҈ aǿ{ǘΦ ҐфпΣрт 
ϵκ[ ƻƘƴŜ aǿ{ǘΦΤ млуΣлфϵκ[ Ƴƛǘ мс ҈ aǿ{ǘΦ Ґ флΣу ϵκƭ ƻƘƴŜ aǿ{ǘΦύ 

   

2
1 

Preis 
Fremdtankung
ώϵκ[ϐ 

0,927 https://www.bgl-ev.de/images/downloads/dieselpreisinformation.pdf 
ohne 

   

2
2 

Schnittpreis 
ώϵκ[ϐ 

0,869 Berechnung laut SVG Tool    

2
3 

Anteil 
Eigentankung 
[%] 

 90 Einzelaussage BGL    
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 Kostenfaktor Annah
me 

Quelle Änder
ung 
Verpfli
chtung 

Einflus
s 
Verpfli
chtung 

Einf
luss 
Eins
atz 
KV 

2
4 

Schmierstoffko
sten in % vom 
Kraftstoff [%] 

1 BZG Bundeszentralgenossenschaft Straßenverkehr eG    

2
5 

Anzahl Reifen 
SZM und 
SaAnh 

Je 6 BZG Bundeszentralgenossenschaft Straßenverkehr eG    

2
6 

Laufleistung 
Reifen 
Vorderachse 
SZM [km] 

180.0
00 

BZG Bundeszentralgenossenschaft Straßenverkehr eG    

2
7 

Laufleistung 
Reifen 
Hinterachse 
SZM [km] 

250.0
00 

BZG Bundeszentralgenossenschaft Straßenverkehr eG    

2
8 

Laufleistung 
Reifen SaAnh 
[km] 

240.0
00 

BZG Bundeszentralgenossenschaft Straßenverkehr eG    

2
9 

Preise Reifen 
ώϵϐ 

450/3
80 

BZG Bundeszentralgenossenschaft Straßenverkehr eG    

3
0 

Wartung 
&Reparatur  

10.56
0 

BZG Bundeszentralgenossenschaft Straßenverkehr eG, BGL, 
Experteninterview 

   

3
1 
aŀǳǘ ώϵκƪƳϐ 0,183 https://www.toll -

collect.de/de/toll_collect/bezahlen/maut_tarife/maut_tarife.html
     

   

3
2 

AdBlue 
ώϵκWŀƘǊϐ 

1.200     

 Fahrpersonalk
osten gesamt 
siehe 33 ς 37) 

68.73
8 

BGL    

3
3 

Jahresbrutto 
Lohn Fahrer 

     

3
4 

Sozialversicher
ungsaufwand 
25 % auf 
Jahresbruttolo
hn 

     

3
5 

Fahrpersonalfa
ktor 

1,35     

3
6 

Fahrerspesen[
ϵκWŀƘǊϐ 

    ja 

3
7 

Fortbildungsko
ǎǘŜƴ ώϵκWŀƘǊϐ 

    ja 

 Feste 
Fahrzeugkoste
n (38 ς 41) 

7337 KFZ-Steuer EURO II und besser, 17 t und 23 t Kombination, inkl. 
Anhängerzuschlag, BGL, BZG Bundeszentralgenossenschaft 
Straßenverkehr eG 

   

3
8 

KFZ-Steuer      

3
9 

KFZ-
Haftpflichtvers
icherung 

     

4
0 

Kfz-
Kaskoversich
erung 

     

4
1 

Güterschade
n-
/Logistikversi
cherung 

     

4
2 

Allgemeine 
Verwaltungsk
osten 

20.00
0 

BZG Bundeszentralgenossenschaft Straßenverkehr eG   ja 

4
3 

Unternehmen
srisiko in % 
auf 

3,0 BZG Bundeszentralgenossenschaft Straßenverkehr eG    
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 Kostenfaktor Annah
me 

Quelle Änder
ung 
Verpfli
chtung 

Einflus
s 
Verpfli
chtung 

Einf
luss 
Eins
atz 
KV 

Teilkosten 
[%] 

4
4 

Unternehmen
sgewinn in % 
auf 
Teilkosten 

3 
 

BZG Bundeszentralgenossenschaft Straßenverkehr eG    

4
5 

Vorhaltung 
Fahrzeug  

 Workshop Transporteure/Spediteure   ja 

       

 

Für die Fahrzeugkostenkalkulation wurden die Basiswerte zum Standard-Sattelauflieger nicht kranbar 

(mittlere Anschaffungskosten abgeleitet von den Einzelaussagen der befragten Hersteller für das 

Basisjahr 2020 ohne Vergünstigungen) den Werten Sattelauflieger kranbar (Mehrkosten in der 

Anschaffung Ǿƻƴ оΦллл ϵΣ ŜǊƘǀƘǘŜǊ Kraftstoffverbrauch von 0,4411% durch das Mehrgewicht von 400 

kg)25 gegenübergestellt und die Differenz in Prozent bestimmt. Als Kalkulationstool wurde die 

Fahrzeugkostenkalkulation der SVG verwendet. 26 

     Kranbar  Förderung  

  Standard Mehrverbrauch 0,4411% Differenz    Differenz 

!ƴǎŎƘŀŦŦǳƴƎǎƪƻǎǘŜƴ ώϵϐ 28.400 31.400 3.000 28.400 0 

Verbrauch [l/100km] 33 33,145563 0,145 33,145563 0,145 

±ƻƭƭƪƻǎǘŜƴ ώϵκƪƳϐ 1,666 1,671866667 0,006 1,66731667 0,001 

ǾŀǊƛŀōƭŜ YƻǎǘŜƴ ώϵκƪƳϐ 0,620 0,621883333 0,002 0,621175 0,001 

Berechnung Prozent vom Gesamt   0,354650727     0,08153465 

 

  

 
25 Vgl. Kapitel 5.1.2 CO2e Mehrbelastung der Straßentransporte durch höheres Gewicht 
26 Fahrzeugkostenrechnung KoRe Version 2.6, vgl. (SVG, 2022) 
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2.4 Definitionen ŘŜǎ .ŜƎǊƛŦŦŜǎ αY±-CŅƘƛƎƪŜƛǘά ǳƴŘ !ōƎǊŜƴȊǳƴƎ ŘŜǎ .ŜƎǊƛŦŦŜǎ 

αYǊŀƴōŀǊƪŜƛǘά 

Das Kapitel 3 widmet sich in großen Teilen der Erläuterung der bestimmenden Parameter zur KV-

Fähigkeit und der Ableitung der Teilmenge des Standard-Sattelaufliegers. Diese Parameter dienen als 

notwendige Grundlage für die weiteren Arbeiten der Studie. Unbestimmte Begriffe in diesem 

ZǳǎŀƳƳŜƴƘŀƴƎ ǎƛƴŘ α{ǘŀƴŘŀǊŘ-{ŀǘǘŜƭŀǳŦƭƛŜƎŜǊά ǳƴŘ αY±-CŅƘƛƎƪŜƛǘάΦ !ƭǎ ±ƻǊŀǳǎǎŜǘȊǳƴƎ ŦǸǊ Řŀǎ 

Verständnis der durchgeführten Arbeiten und der daraus abgeleiteten Ergebnisse ist es daher 

elementar, den für die Studie grundlegenden Begriff der KV-Fähigkeit in Zusammenhang mit der 

Ladeeinheit Sattelauflieger zu definieren und gegenüber der Kranbarkeit abzugrenzen. Hierfür ist auch 

ein Verständnis der Umschlagssysteme im KV von Bedeutung.  

Tabelle 2: Ableitung und Definition der unbestimmten Begriffe KV-Fähigkeit und Standard-Sattelauflieger27 

 
27 vgl. (Posset et al., 2014) 
28 vgl. (UN/ECE (Economic Comission for Europe), 2001) 
29 Siehe Ausführungen zu Umschlaganlagen in Kap. 6.3 

Begriff Definition 

KV Kombinierter Verkehr 
αIntermodaler Verkehr, bei dem der überwiegende Teil der in Europa 
zurückgelegten Strecke mit der Eisenbahn, dem Binnen- oder Seeschiff 
bewältigt und der Vor- und Nachlauf auf der Straße so kurz wie möglich 
gehalten wird.ά28 

Standardisiert 5ŜǊ .ŜƎǊƛŦŦ αǎǘŀƴŘŀǊŘƛǎƛŜǊǘά ǿƛǊŘ ƛƳ ½ǳǎŀƳƳŜƴƘŀƴƎ Ƴƛǘ Y± ŦǸǊ ŘŜƴ ǾŜǊǘƛƪŀƭŜƴ 
Umschlag von Ladeeinheiten mittels Krans oder Reachstacker29  und den 
Transport auf der Schiene im Lichtraumprofil P400 verwendet. 

Umschlag Im Kombinierten Verkehr gibt es zwei Möglichkeiten Sattelauflieger 
umzuschlagen; beim vertikalen Umschlag werden Sattelauflieger direkt an 
der Greifkante gegriffen und verladen, oder sie können mittels technischer 
Hilfsmittel (NIKRASA, r2L oder Cargobeamer) umgeschlagen werden. Beim 
horizontalen Umschlag werden Sattelauflieger mittels alternativer 
Technologien (Modalohr, Cargobeamer, RoLa) seitlich oder längs auf die 
Güterwagen verladen, ohne dabei angehoben zu werden. 

KV-Fähigkeit KV-Fähigkeit in Zusammenhang mit einem Sattelauflieger beschreibt die 
Summe der notwendigen technischen Eigenschaften der Konstruktion und 
des Aufbaus für einen möglichen (Standard-)Transport eines Sattelaufliegers 
auf der Schiene. Gemäß den Vorgaben des BMDV für die Durchführung der 
Studie ist die Kranbarkeit eines Sattelaufliegers ein Bestandteil der 
notwendigen technischen Anpassungen, die eine KV-Fähigkeit ergeben. 

Kranbarkeit 
 

Kranbarkeit beinhaltet die Erfüllung der technischen Voraussetzung an einen 
Sattelauflieger für den vertikalen Umschlag mittels Krans oder Reachstacker 
ohne zusätzliche technische Hilfsmittel.  

Sattelauflieger Für diese Studie wird der Begriff Sattelauflieger verwendet. Der Begriff 
Sattelauflieger ist gleichbedeutend mit Sattelanhänger, Auflieger sowie 
englisch Semitrailer oder auch Trailer. Ein Sattelauflieger wird vor allem durch 
das Merkmal Sattelplatte, mit welcher der Sattelauflieger mit der 
Sattelzugmaschine verbunden wird, charakterisiert. 

Standard-
Sattelauflieger 

Unter dem Begriff Standard-Sattelauflieger wird im Rahmen dieser Studie die 
Teilmenge von Sattelaufliegern verstanden, die aufgrund ihrer Abmessungen 
und Einsatzbereiche grundsätzlich für eine KV-Fähigkeit infrage kommen. 
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Abbildung 5: Abgrenzung KV-Fähigkeit und Kranbarkeit, von links nach rechts: Kranbare Sattelauflieger, vertikal Umschlag 

mit Hilfssystemen, NiKRASA, r2L, Cargobeamer), horizontal Umschlag Modalohr, Cargobeamer, RoLa30 

Sowohl der Umschlag als auch der kombinierte Transport Straße-Schiene stellen besondere 

Anforderungen an den Sattelauflieger. Diese werden in Kapitel 3 näher erläutert. 

  

 
30 Bildquelle: von links nach rechts: Sattelauflieger kranbar, NiKRASA, r2L: LKZ Prien o. J.; Cargobeamer Wanne: (Eurotransport, 2014); 
Modalohr: (Modalohr, 2016); Cargobeamer: (CargoBeamer, o. J.); RoLa: (Rail Cargo Group, o. J.) 

Begriff Definition 

Basis-Modell 
Standard-
Sattelauflieger 

Das Basismodell Standard-Sattelauflieger steht für den Planen-Sattelauflieger 
ohne weitere Zusatzausstattungen. Alle Berechnungen zu Kosten und 
Gewichtseffekten beziehen sich auf das Basis-Modell. 
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3 Ermittlung der Ausgangslage in Deutschland  

Im Jahr 2019 ist erstmalig das Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) in Kraft getreten, mit dem Ziel, 

zukünftig die Einsparung von Treibhausgasen bundesweit per Gesetz zu reduzieren. Ein wichtiger 

Zielsektor bei der Reduktion von Emissionen bildet der Verkehr. Das Sektor-Ziel für den Verkehr lautet, 

die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 auf 85 Mio. t CO2-Äquivalente (CO2e). zu verringern. 

Dies bedeutet im Vergleich zum Jahr 2019 fast eine Halbierung (-48%) der Emissionen. Bis zum Jahr 

2045 avisiert die Bundesrepublik Deutschland - laut Klimaschutzgesetz ς die Treibhausgasneutralität. 

Zur Erreichung dieser Ziele hat die αbŀǘƛƻƴŀƭŜ tƭŀǘǘŦƻǊƳ ½ǳƪǳƴŦǘ ŘŜǊ aƻōƛƭƛǘŅǘά aŀǖƴŀƘƳŜƴ ƛƴ ǎŜŎƘǎ 

Handlungsfeldern entwickelt. Eines der Handlungsfelder ist die Stärkung des Schienengüterverkehrs. 

Ein wichtiges Potenzial für die Verlagerung von Transporten vom reinen Straßentransport auf Schiene 

und Wasserstraße wird in der verstärkten Nutzung des Kombinierten Verkehrs gesehen. Unter 

Berücksichtigung der Nutzung der αLadeeinheit {ŀǘǘŜƭŀǳŦƭƛŜƎŜǊά und ±ŜǊƪŜƘǊǎǘǊŅƎŜǊ αSchieneά betrifft 

dies vor allem das Marktsegment des kontinentalen Kombinierten Verkehrs31. 

Die Erhöhung des Anteils des Kombinierten Verkehrs und damit die Stärkung umweltfreundlicher 

Transportlösungen ist erklärtes Ziel der Bundesregierung. Die Beförderung von Sattelaufliegern in 

Form der direkten Verlagerung von der Straße auf den umweltfreundlichen Verkehrsträger Schiene 

wird hier als ein potenzieller Wachstumstreiber gesehen. Sattelauflieger sind marktbestimmend für 

den Güterfernverkehr auf der Straße und bieten gegenüber klassischen ISO-Containern oder 

Wechselbrücken ein höheres Ladevolumen und damit im kontinentalen KV z.T. einen effizienteren 

Transportprozess. Aufgrund dieser Vorteile werden zunehmend Sattelauflieger auch in der 

Kombination der Verkehrsträger Straße-Schiene genutzt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass ca. 90 

ς 95% aller eingesetzten Sattelauflieger nicht kranbar und damit ohne weitere Hilfsmittel nicht KV-

fähig sind. Die Nachfrage nach kranbaren Sattelaufliegern und deren Produktionszuwächse stellen eine 

wichtige Grundlage für dieses wachsende Marktsegment32 im kontinentalen Kombinierten Verkehr 

dar.  

Zur Abschätzung der Folgen einer europaweiten verpflichtenden KV-Fähigkeit, als mögliche 

Maßnahme zu einer weiteren Stärkung dieses Marktsegments, ist es unabdingbar die Ausgangslage in 

Deutschland zu kennen um anschließend mögliche Effekte bewerten zu können.  

 
31 Siehe Ausführungen zum Anteil von Sattelaufliegern im KV in Kapitel 3.1 
32 vgl. (UIRR, 2022) 
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Abbildung 6: methodische Vorgehensweise zur Ermittlung der Ausgangslage in Kapitel 3 

Die Ausgangslage in Deutschland bildet die Datenbasis für die Ableitung der verkehrlichen Effekte und 

der Umwelteffekte einer möglichen europaweiten Verpflichtung zur KV-Fähigkeit. Die Datengrundlage 

für dieses Kapitel bilden Statistiken zum Transport von Sattelaufliegern im KV, rechtliche Vorgaben 

zum Transport von Sattelaufliegern im KV (Stand 2021) sowie Auskünfte zur Produktion und den 

Produktionszahlen von Seiten der Hersteller von Sattelaufliegern für das Basisjahr 2020/21. Alle 

weiteren ermittelten Werte zu Gewicht und Kosten haben als Referenzjahr das Jahr 2020. Darüber 

hinaus wurden im Rahmen der vorliegenden Studie qualitative Daten in Form von Fragebögen, 

Einzelgesprächen und Workshops erhoben. Diese qualitativen Aussagen wurden als unterstützende 

Datengrundlage verwendet, um die Anforderungen und Meinungen relevanter Zielgruppen aufzeigen 

zu können. Bei der Durchführung der qualitativen Datenerhebungen wurde explizit darauf geachtet, 

dass Vertreter aller Akteure der gesamten Transportkette im KV einbezogen wurden. 

Die Ausgangslage in Deutschland wird unterteilt in Daten zur Technik und Daten zum Markt. Daten zur 

Technik beschreiben die Anforderungen, die an die Komptabilität sowie das Material von 

Sattelaufliegern zum Transport auf der Schiene und somit zum Einsatz im KV gestellt werden. 

Gemeinsam mit den Herstellern von kranbaren Sattelaufliegern, den Akteuren des Kombinierten 

Verkehrs, und unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben zum Transport von Sattelaufliegern im 

KV, ebenso wie Erkenntnissen aus den Projekten Future Trailer33 und Future Wagon34 wurden die 

technischen Anforderungen an den Standard-Sattelauflieger zum Transport im KV definiert. Die 

technischen Anforderungen wurden in die Parameter Kompatibilität und Material unterteilt. Die 

Anforderungen an die Kompatibilität bestimmen die Vorgaben zur Kodifizierung von kranbaren 

Sattelaufliegern. Auch der Hüllraum wird durch die Kompatibilität definiert.  

Ausgehend von den Anforderungen an das Material wurden die technischen Anforderungen an die 

Konstruktion abgeleitet. In Zusammenarbeit mit den Herstellern, die an der Expertenrunde im Rahmen 

der Studie teilgenommen haben, wurde die Umsetzung der technischen Details der KV-Fähigkeit und 

davon abgeleitete Gewichtseffekte ermittelt. Diese Hersteller haben betriebsinterne Angaben zu den 

 
33vgl. (LKZ Prien, 2018) 
34 vgl. (LKZ Prien, 2020)  
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Gewichtsangaben der einzelnen Komponenten einer KV-Fähigkeit zur Verfügung gestellt. Die Angaben 

zu den Gewichtskomponenten im Rahmen der Studie beziehen sich nur auf die Angaben der befragten 

Hersteller.  

Die konstruktionsbedingten Anpassungen wirken sich auch auf die Produktionskosten sowie die 

Betriebskosten eines Sattelaufliegers aus. Für die Berechnung der Fahrzeugkosten wurden mittels 

Desktop Research und Einzelgesprächen alle Einzelparameter, die für die Berechnung der 

Fahrzeugvollkosten verwendet werden, ermittelt. Quantitative Abfragen erfolgten zu den 

Größenordnungen der Fahrzeugkosten (Anschaffungskosten, Betriebskosten, etc.). Die ermittelte 

Größenordnung wurde mit den Vertretern der Personengruppe Spediteur/Transporteur 

(Einzelunternehmer sowie Verbandsvertreter des DSLV und BGL) gemeinsam abgestimmt. 

Die Diskussion des rechtlichen Rahmens mit den Branchenvertretern aus der begleitenden 

Expertengruppe erfolgte parallel zu der Definition der Mindestanforderungen für eine KV-Fähigkeit, da 

dies auch für eine Einordnung des zu betrachtenden europäischen Rechtsrahmens zu berücksichtigen 

war. 

Ausgehend von den Anforderungen an Kompatibilität und Material wurde die Teilmenge Standard-

Sattelauflieger definiert. Daten zum Markt unterscheiden die Teilmenge αnon-boxά Sattelauflieger, 

d.h. Sattelauflieger, die aufgrund ihrer Konstruktion und ihres Einsatzbereiches nicht für den KV 

geeignet sind, und αbox-Aufliegerά (Standard-Sattelauflieger), d.h. Sattelauflieger, die die technischen 

Anforderungen zum standardisierten Transport auf der Schiene durch Modifikationen erfüllen können, 

bzw. heute schon kranbar sind. Für die Abschätzung der Anzahl von Sattelaufliegern, für die eine 

Verpflichtung zur KV-Fähigkeit gelten soll, wurde zuerst die Datenverfügbarkeit dargestellt. In 

Zusammenarbeit mit den Herstellern, die an der Expertenrunde im Rahmen der Studie teilgenommen 

haben, wurde die Größenordnung der Teilmenge Standard-Sattelauflieger in dieser Gruppe ermittelt 

und dann auf ganz Europa hochgerechnet. Ebenso wurde in dieser Gruppe der Anteil der kranbaren 

Sattelauflieger bestimmt und für Europa hochgerechnet.   

Daten zur Ausgangslage in Deutschland werden für die Berechnung der verkehrlichen Effekte (Kapitel 

4) und der Umwelteffekte (Kapitel 5) mit einbezogen. 

Abgesehen von den Gewichtseffekten, die eine Verpflichtung zur KV-Fähigkeit mit sich bringt, wurden 

im Rahmen der Einzelgespräche und Workshops gemeinsam mit den Akteuren der Transportkette, den 

Herstellern und den Nutzern (Spediteure und Transporteure) sowie mit den Verbandsvertretern des 

DSLV, BGL und des VDA weitere Effekte ermittelt, auf die eine Verpflichtung zur KV-Fähigkeit 

Auswirkungen hätte. Im Rahmen dieser Gespräche erfolgte eine qualitative Abfrage zu verringerter 

Nutzlast und Wiederverkaufswerten ebenso wie zu Flexibilität im Einsatz und Dispositionsaufwand. 

Parallel dazu wurden entsprechende Gespräche mit den Vertretern der Schiene geführt.  

3.1 Transport von Sattelaufliegern im Kombinierten Verkehr  

Der Kombinierte Verkehr bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber dem reinen Straßentransport, dies 

betrifft insbesondere die Klimabilanz des Gesamttransports35. Die stärkere Nutzung des KV durch die 

Verlagerung von straßengebundenen Transporten kann unmittelbar eine Einsparung von 

Treibhausgasemissionen im Verkehr erwirken.  

Im Folgenden wird zunächst auf den schienengebundenen KV eingegangen, welcher das relevante 

Marktsegment in Bezug auf eine mögliche Verpflichtung zur KV-Fähigkeit ist. Zusätzlich findet eine 

 
35 Siehe Ausführungen zu Umweltwirkungen des KV in Kap. 5.1 
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Auswertung von Statistiken zum Status-Quo von Sattelaufliegern im schienengebundenen Verkehr auf 

nationaler sowie europäischer Ebene statt. Anschließend werden Wechselhürden identifiziert, welche 

derzeit zum Einstieg in den KV-Markt bestehen.  

3.1.1 Schienengebundener KV in Deutschland  
Der KV in Deutschland und Europa ist ein Wachstumssegment des Schienengüterverkehrs. Dies gilt 

sowohl für den maritimen KV mit Containern im Hinterland der Seehäfen als auch für den 

kontinentalen KV mit Wechselbrücken, palettenbreiten Containern und Sattelaufliegern. Der 

Transport von Sattelaufliegern im KV hat dabei im letzten Jahrzehnt hohe durchschnittliche 

Wachstumszahlen aufzuweisen36. Im Rahmen der aktuellen Evaluierung des Förderprogramms für 

Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs heißt es dazu: αIm Ladungsverkehr mit meist palettierten 

Waren kamen bis vor etwa 20 Jahren weit überwiegend Wechselbehälter der nach europäischer Norm 

mit Klasse C bezeichneten Größen von 7,15m bis 7,82m Länge zum Einsatz. Mittlerweile zeichnet sich 

ein fast kompletter Wechsel, und zwar sowohl im KV als auch im reinen Straßengüterverkehr, ab. 

Wechselbehälter werden hauptsächlich noch in Spezialmärkten wie der Beförderung von Stückgut, KEP 

ƻŘŜǊ bŜǳƳǀōŜƭƴ ƎŜƴǳǘȊǘΦ CǸǊ ŘƛŜ .ŜŦǀǊŘŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ αDŜƴŜǊŀƭ /ŀǊƎƻά ǎŜǘȊŜƴ {ǇŜŘƛǘŜǳǊŜ ƘƛƴƎŜƎŜƴ 

zunehmend auf Sattelanhänger, die für den KV-Einsatz kranbar sind.ά37 

Zur Einordnung der aktuellen Marktlage im KV, als Grundlage für die spätere Betrachtung der 

potenziellen verkehrlichen Effekte einer Verpflichtung zur KV-Fähigkeit, wird nachfolgend ein 

Überblick zu aktuellen Statistiken gegeben. Für die Ziele der Bundesregierung zur Erreichung des 

Marktanteils des Schienengüterverkehrs von 25% am Gesamtgüterverkehr wird üblicherweise auf die 

Verkehrsleistung (Messung in Tonnenkilometern, tkm) referenziert, die Verkehrsleistung wird auch im 

Rahmen dieser Studie als Maßgröße herangezogen.  

Der Anteil des Schienengüterverkehrs an der Verkehrsleistung des Gesamtgüterverkehrs betrug im 

Jahr 2020 ca. 18%, gleichbedeutend mit 119,8 Mrd. tkm38. Der Anteil des schienengebundenen KV 

betrug im Jahr 2020 am Gesamtgüterverkehr ca. 7%, und am Schienengüterverkehr ca. 40%. Dies ist 

gleichbedeutend mit einer Verkehrsleistung von 47,6 Mrd. tkm. 

 
36 vgl. (BMVI/BMDV, 2021, S. 5) 
37 vgl. (BMVI/BMDV, 2021, S. 71) 
38 vgl. (Destatis, 2022) 
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Abbildung 7: Anteil der KV-Beförderungsleistung am Gesamtgüterverkehr im Jahr 2020, SGKV nach Destatis 

 
Abbildung 8: Anteil des KV an der Beförderungsmenge und -leistung der Verkehrsträger, SGKV nach Destatis 

In der letzten Dekade konnte die im schienengebundenen KV erbrachte Transportleistung um rund 

10 Mrd. tkm zunehmen (von ca. 37,7 Mrd. tkm im Jahr 2010 auf 47,6 Mrd. tkm in 2020), der gesamte 

Schienengüterverkehr nahm im gleichen Zeitraum um ca. 12,5 Mrd. tkm zu (von ca. 107,3 Mrd. tkm 

in 2010 auf 119,7 Mrd. tkm in 2020)39. Vom Gesamtwachstum gehen damit fast 80% auf die 

Zunahme des schienengebundenen KV zurück. 

 
39 vgl. (Destatis, 2022) 
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Abbildung 9: Entwicklung der Beförderungsleistung im KV, SGKV nach Destatis 

Der Transport von Sattelaufliegern im KV zählt zum Marktsegment des kontinentalen KV als Teil des 

KV Schiene. Der Anteil des kontinentalen KV am gesamten KV in Deutschland lag in 2020 bei ca. 40%, 

gleichbedeutend mit ca. 25 Mrd. tkm. 

 

3.1.2 Sattelauflieger im schienengebundenen KV in Deutschland 
{ŀǘǘŜƭŀǳŦƭƛŜƎŜǊ ƛǎǘ Ŝƛƴ «ōŜǊōŜƎǊƛŦŦ ŦǸǊ αŜƛƴ ƳƻǘƻǊƭƻǎŜǎ CŀƘǊȊŜǳƎ ŦǸǊ ŘŜƴ DǸǘŜǊǾŜǊƪŜƘǊΣ Řŀǎ ŘŀȊǳ 

bestimmt ist, so an ein Sattelzugfahrzeug angekuppelt zu werden, dass ein wesentlicher Teil seines 

Gewichtes und seiner Ladung von diesem Kraftfahrzeug getragen wird. Eine Adaptierung der 

{ŀǘǘŜƭŀǳŦƭƛŜƎŜǊ ŦǸǊ ŘƛŜ ±ŜǊǿŜƴŘǳƴƎ ƛƳ Y± ƪŀƴƴ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘ ǎŜƛƴΦά40, 41 Unter dem Begriff Sattelauflieger 

werden alle Auflieger zusammengefassǘΣ ŘƛŜ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ α{ŀǘǘŜƭά ŀƴ ŜƛƴŜ {ŀǘǘŜƭȊǳƎƳŀǎŎƘƛƴŜ 

angekuppelt werden. Es wird nicht nach Aufbauart oder Anzahl der Achsen differenziert. 

Im Jahr 2020 wurden in Deutschland im Kombinierten Verkehr rund 1 Mio. Sattelauflieger (unbegleitet) 

und 56 Tsd. Sattelzüge42  (begleitet) transportiert. Davon entfielen 140 Tsd. Transporte auf den Verkehr 

innerhalb Deutschlands, 665 Tsd. Transporte von Sattelaufliegern (unbegleitet) auf den 

grenzüberschreitenden Verkehr und 229 Tsd. auf den reinen Durchgangsverkehr (siehe Abbildung 12).  

Der begleitete Transport von Sattelzügen beschränkt sich vollständig auf den grenzüberschreitenden 

Verkehr unter Nutzung der rollenden Landstraße (RoLa) zwischen Österreich und Deutschland bzw. 

der Schweiz und Deutschland und steht nicht im Fokus der weiteren Betrachtung im Rahmen dieser 

Studie. 

 

 
40 vgl. (UN/ECE (Economic Comission for Europe), 2001)  
41 vgl. (Bundesanzeiger, 2015) 
42 Sattelzugmaschine plus Sattelauflieger 
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Abbildung 10: Transport von Ladeeinheiten nach Hauptverkehrsverbindung im KV 2020, SGKV nach Destatis 

Das Marksegment der im kontinentalen KV transportierten Sattelauflieger insgesamt (unbegleitet 

und begleitet) macht einen Anteil von 20% an den im KV transportierten Ladeeinheiten aus.  

 
Abbildung 11: Anteil der Ladeeinheiten im KV 2020, SGKV nach Destatis 

Der Anteil der beladenen transportierten Einheiten, d.h. wirtschaftlich und umwelttechnisch effizient, 

ist bei den im KV transportierten Sattelaufliegern mit ca. 90% sehr hoch im Vergleich zu den anderen 

Ladeeinheitentypen.  
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Abbildung 12: Transport von Ladeeinheiten nach Ladezustand im KV 2020, SGKV nach Destatis 

Das BAG erfasst und präsentiert Daten zum Transport unbegleiteter Ladeeinheiten im KV, darunter 

auch Sattelaufliegern, im Rahmen des regulären Jahresberichts des BAG. Durch die nachfolgende 

Darstellung wird die starke Entwicklung des Marktes von Sattelaufliegern im KV in Deutschland in den 

letzten Jahren deutlich. Der Rückgang im Jahr 2020 ist mit pandemiebedingten Auswirkungen zu 

erklären und wird sich, nach Aussagen der Experten im Rahmen der während der Studie 

durchgeführten Workshops, so nicht fortsetzen.  

 

Abbildung 13: Entwicklung des Transportes von Sattelaufliegern im unbegleiteten KV im Zeitraum 2012 bis 2020, BAG 
Jahresbericht 202043, Darstellung SGKV 

Ein weiteres Indiz für eine hohe Marktakzeptanz von Sattelaufliegern im KV bietet das 

durchschnittliche jährliche Wachstum des Verkehrsaufkommens in Tonnen bei unbegleiteten 

 
43 Ausschließlich größere Unternehmen, die eine Transportleistung von mindestens 10 Mio. tkm insgesamt bzw. 1 Mio. tkm im KV erbracht 
haben 
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Sattelanhängern in Deutschland, dieses liegt bei ca. 10% in den letzten 10 Jahren (Stand 2020) während 

es bei Containern/Wechselbehältern bei rund 1% im gleichen Zeitraum lag44. 

 

Abbildung 14: Entwicklung des Verkehrsaufkommens in Prozent im KV Vergleich zum Vorjahr, Eurostat (2022): Güterverkehr 
mit intermodalen Transporteinheiten, Darstellung SGKV 

 

3.1.3 Sattelauflieger im schienengebundenen KV in Europa 
Im Vergleich zu weiteren europäischen Staaten kann festgestellt werden, dass Deutschland der 

Mitgliedstaat mit dem mit Abstand größten Volumen an transportierten Sattelaufliegern im 

unbegleiteten Transport auf der Schiene ist. Im Bereich der unbegleiteten Sattelauflieger beträgt der 

Anteil ca. 52% an der Anzahl der in Europa transportierten Einheiten. 

 
44 vgl. (Eurostat, 2022) 
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Abbildung 15: EUROSTAT, leere und beladene intermodale Einheiten Ladeeinheiten nach Ladezustand im KV 2020 

Für den europäischen Bereich bietet die UIRR jährliche Auswertungen ihrer Mitglieder (KV-Operateure, 

Terminalbetreiber) und ergänzender Experten für den Kombinierten Verkehr in Europa an. 

Nachfolgend sind zur inhaltlichen Einordnung der Entwicklung des europäischen Transportmarktes von 

Sattelaufliegern einige 5ŀǘŜƴ ŀǳǎ ŘŜƳ ƛƳ 5ŜȊŜƳōŜǊ нлнл ǾŜǊǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘǘŜƴ .ŜǊƛŎƘǘ αReport on 

combined Transport in Europe 2020ά45 dargestellt. Die Darstellung dient hier dem Gesamtverständnis 

des Transportmarktes von Sattelaufliegern, die Daten der UIRR repräsentieren einen Großteil des 

europäischen KV-Marktes, basieren allerdings auf den subjektiven Angaben der jeweiligen 

Marktakteure.  

Die Flotte der in Europa genutzten intermodalen Ladeeinheiten zeigt innerhalb der Klassen der 

einzelnen Ladeeinheitentypen (Container, Wechselbrücken, Sattelauflieger) im Bereich der 

Sattelauflieger nach Expertenschätzung die Besonderheit, dass mehr als zwei Drittel der intermodal 

transportierten Einheiten nicht kranbar sind. Dieser Umstand ist auf den Einsatz von Sattelaufliegern 

im Short-Sea Verkehr zurückzuführen. Hier werden Roll-On-Roll-Off Schiffe eingesetzt, kranbare 

 
45 (UIRR, 2020) 
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TKM 

(Mio)
Anzahl

Anzahl

Tonnen 

(Tsd)

TKM 

(Mio) Anzahl Anzahl Anzahl

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Europäische Union - 27 Länder (2007-2013) : : : : : : : : : :

Belgien : : : : : : : : : :

Bulgarien 662 153 13.479 4.731 6.092 2 1 19 0 19

Tschechien 964 302 51.463 362 50.555 0 0 0 0 0

Dänemark 1.200 317 50.197 10.845 15.107 2 0 202 4 198

Deutschland (bis 1990 früheres Gebiet der BRD) 24.896 15.471 1.033.872 140.144 665.210 1.813 109 55.921 : 55.921

Estland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Irland : : : : : : : : : :

Griechenland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spanien 77 28 0 0 0 0 0 0 0 0

Frankreich 1.401 583 : : : 0 0 : : :

Kroatien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Italien 10.302 2.058 331.714 : : : : : 0 :

Lettland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Litauen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luxemburg : : : : : : : : : :

Ungarn 1.808 561 63.453 4 23.966 0 0 0 0 0

Niederlande 94 15 3.383 2 3.158 0 0 0 0 0

Österreich : : : : : : : : : :

Polen 820 186 40.041 0 39.928 0 0 0 0 0

Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rumänien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Slowenien 2 0 103 0 103 714 14 25.426 0 25.426

Slowakei 35 4 1.331 0 0 0 0 0 0 0

Finnland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Schweden 3.807 2.462 142.321 84.126 56.921 0 0 0 0 0

Norwegen 2.143 1.036 102.814 76.525 26.289 0 0 0 0 0

Schweiz 4.223 987 169.521 20.175 2.774 1.815 385 85.875 0 0

Vereinigtes Königreich : : : : : : : : : :

Montenegro 0 0 : : : 0 0 : : :

Nordmazedonien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Türkei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Straßenfahrzeuge (begleitet)

Gesamtverkehr

Gesamtverkehr

Sattelanhänger (unbegleitet)
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Ladeeinheiten müssen nicht eingesetzt werden da der Umschlag anhand der Sattelzugmaschine selbst, 

oder einer Terminalzugmaschine erfolgt46. 

 
Abbildung 16: Flotte intermodaler Ladeeinheiten in Europa (Expertenschätzung),                                                                        

Report on combined Transport in Europe 2020 

Die jährliche Entwicklung der Flotten intermodaler Ladeeinheiten bis 2030 wird in diesem 

Zusammenhang wie nachfolgend dargestellt eingeschätzt. 

 
Abbildung 17: Entwicklung der Flotte intermodaler Ladeeinheiten in Europa bis 2030 (Expertenschätzung), Report on 

combined Transport in Europe 2020 

Im Bereich der Sattelauflieger wird ƛƳ αReport on combined Transport in Europe 2020ά ŘŜǊ ¦Lww von 

den befragten Experten für die kranbaren Einheiten das größte Wachstum im KV geschätzt. Analog 

dazu wird für den Bereich der Container das stärkste Wachstum dem Typ des 45 Fuß Containers 

vorausgesagt, einer Ladeeinheit mit einer vergleichbaren Länge zu einem Standard-Sattelauflieger, 

d.h. einer Tendenz zu einem Verhältnis von mehr Volumen pro Ladeeinheit. Dieses Verhältnis ist u.a. 

 
46 Ein detaillierter Ausweis der ausschließlich im Short Sea- Segment transportierten Einheiten ist aufgrund der unzureichenden Datenlage 

im Rahmen dieser Studie nicht möglich. 
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für die Nutzung von Sattelaufliegern ein entscheidender Grund, die Expertenschätzung stützt daher 

den auch vom BAG47 dokumentierten Trend zur Nutzung großvolumiger Ladeeinheiten im KV. 

3.1.4 Hürden für die Nutzung von Sattelaufliegern im KV 
Die gegenüber dem reinen Straßentransport positivere Klima- und Umweltbilanz des Kombinierten 

Verkehrs wird von der Mehrheit der Transportbranche als einer der stärksten Wettbewerbsvorteile 

des KV gesehen, dies zeigt u.a. die bereits genannte Befragung im Rahmen des Projekts Truck2 Train48. 

 
Abbildung 18: Die Vorteile des KV aus Branchensicht (Umfrageergebnis Projekt Truck 2 Train) 

Trotz des Bewusstseins über die ökologischen Vorteile des KV mit Blick auf die Klimaziele und die 

Verlagerungsziele durch die Bundesregierung wird der KV jedoch nicht ausreichend genutzt. Die 

Gründe für die mangelnde Nutzung des KV sind vielfältig (siehe auch Abbildung 1): 

¶ Hoher Planungsaufwand 

¶ Fehlende kranbare Ladeeinheit 

¶ Angebot und Preis nicht bekannt (im Haupt- und Nachlauf) 

¶ Mangelnde Pünktlichkeit (im Haupt- und Nachlauf) 

¶ Organisation und Zuverlässigkeit Nachlauf 

¶ Lange Transportzeiten im KV 

¶ Fehlende Verbindungen 

¶ Transportentfernung zu kurz49 

In den Gesprächen mit den Teilnehmern im Rahmen der Einzelgespräche und Workshops wurden 

Hürden genannt, die einem Wechsel zum KV entgegenstehen, unabhängig von der für die vorliegende 

Studie ausschlaggebende Frage der Verfügbarkeit einer kranbaren Ladeeinheit für den Einsatz im KV. 

 
47 Siehe Ausführungen in Kap. 3.1.2 
48 Vorstellung der Zwischenergebnisse des Projekts Truck2Train im Rahmen eines Arbeitstreffens am 08.02.2022 
49 Vorstellung der Zwischenergebnisse des Projekts Truck2Train im Rahmen eines Arbeitstreffens am 08.02.2022 
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Nach Aussagen aus den Einzelgesprächen und Workshops mit Vertretern von Transport- und 

Speditionsunternehmen sind bei der Umstellung auf die Nutzung des KV zusätzlich technische und 

organisatorische Maßnahmen erforderlich. Die Verlagerung von Verkehren vom reinen 

Straßengütertransport auf den KV verlangt die Verfügbarkeit und Nutzung von technisch geeigneten 

Ladeeinheiten und ggf. entsprechenden Zugmaschinen. Bei entsprechendem Angebot können auch 

alternative Verladesystemen genutzt werden (z.B. NiKRASA, r2L, Cargobeamer, etc.).  Die Änderung 

von betrieblichen Prozessen für die Akteure aus dem straßengebundenen Transportsektor ist jedoch 

immer erforderlich. Insbesondere erhöht sich die Komplexität der Disposition dadurch, dass der 

ehemals durchgehende Straßen LKW im Vorlauf und Nachlauf getrennt zu disponieren ist. Hierfür 

werden entsprechende interne oder externe Partner benötigt.  Der direkte Ansprechpartner der 

Disposition (Fahrer) wird durch eine Vielzahl an neuen externen Ansprechpartnern (Terminal, EVU, 

etc.) sowohl für die Disposition als auch teilweise für den Fahrer ergänzt. Zusätzlich fehlt den 

Unternehmen in der persönlichen Wahrnehmung der einfache Zugang zu Informationen zum KV 

allgemein und den Angeboten im KV. In der Aus- und Weiterbildung werden den Mitarbeitern zu wenig 

Informationsangebote zum KV zur Verfügung gestellt. Dies muss bei einer Umstellung zum KV 

zusätzlich zum Alltagsgeschäft nachgeholt werden. Ein Wechsel zum Kombinierten Verkehr bedeutet 

somit Veränderungen in den internen Prozessen sowie der eingesetzten Technik, wodurch Aufwand 

und αWechselkostenά entstehen. Unter Wechselkosten werden alle Kosten zusammengefasst, die die 

Umstellung des Fuhrparks und der betrieblichen Prozesse beinhalten.  Sie sind damit in einem Lock-In-

Effekt50 bis zu einem gewissen Grad an die Straße gebunden.  

Mit dem Begriff Wechselhürde wird der Aufwand bezeichnet, den ein Transporteur oder Spediteur 

vorab leisten muss, um seinen Betrieb von Straßengütertransport auf den Kombinierten Verkehr 

umzustellen.  Es handelt sich somit um eine Art Aktivierungsenergie, die erst überwunden werden 

muss, bevor der eigentliche Prozess KV ablaufen kann. Diese Wechselhürde beinhaltet mehrere 

Faktoren wie psychologische Faktoren durch Vorurteile und Gewohnheiten, Prozesskosten durch mehr 

Aufwand in der Abwicklung und auch direkte technische Kosten durch die Neuanschaffung von 

kranbaren Sattelaufliegern und gegebenenfalls neuen Zugmaschinen. Ein weiterer Punkt, der genannt 

wurde, ist der erhöhte Bedarf an Sattelaufliegern im KV im Vergleich zum reinen Straßeneinsatz 

(Fahrzeugvorhaltung). Erst die Überwindung aller Wechselhürden ermöglicht die Teilnahme am KV.  

In fünf Einzelgesprächen und zwei gemeinsamen Workshops mit Verbandsvertretern und 

Einzelakteuren wurden unterschiedliche Wechselhürden detailliert identifiziert und die 

Einflussbereiche einer verpflichtenden KV-Fähigkeit auf diese Wechselhürde ermittelt. Die 

Erkenntnisse aus dem laufenden Projekt Truck 2 Train wurden ebenfalls als Hintergrundinformation 

mit einbezogen.  Die ermittelten Wechselhürden wurden unterteilt in indirekte Faktoren und 

Kostenfaktoren, die einem Wechsel zum KV entgegenstehen (Abbildung 19). Gemeinsam mit den 

befragten Einzelunternehmen und Verbänden wurden in einem Workshop relevante Kostenfaktoren 

als bestimmende Einflussgrößen qualitativ ermittelt. Kostenfaktoren sind normalerweise 

quantifizierbare Faktoren. Da es sich hierbei um unternehmensspezifische Einzelaussagen handelt, 

erfolgte im Rahmen der Studie nur eine qualitative Einteilung der Kostenfaktoren.  

 

 

 
50 Lock In Effekt: Unter Lock-in-9ŦŦŜƪǘ όŜƴƎƭƛǎŎƘ ƭƻŎƪ ƛƴΣ αŜƛƴǎŎƘƭƛŜǖŜƴά ƻŘŜǊ αŜƛƴǎǇŜǊǊŜƴάύ ǾŜǊǎǘŜƘǘ Ƴŀƴ ƎŜƴŜǊŜƭƭ ŘƛŜ ŜƴƎŜ YǳƴŘŜƴōƛƴŘǳƴƎ ŀƴ 
Produkte/Dienstleistungen oder einen Anbieter, die es dem Kunden wegen entstehender Wechselkosten und sonstiger Wechselbarrieren 
erschwert, das Produkt oder den Anbieter zu wechseln.  
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Eine Verpflichtung zur KV-Fähigkeit hätte Auswirkung auf die Wechselhürde: 

¶ Spontaner Systemwechsel erschwert 

¶ Umstellung Fuhrpark51 

¶ Wiederverkauf 

¶ Ladungsverlust 

¶ Kraftstoffverbrauch 

Diese Wechselhürden würden bei einer Verpflichtung entfallen, bzw. für alle Standard- Sattelauflieger 

der Teilmenge geeignet für den KV gelten, unabhängig vom Einsatz im KV.  

 
Abbildung 19: Wechselhürden, nicht quantifizierbare indirekte und quantifizierbare Kostenfaktoren, in Rot die Wechselhürden, 
auf die eine Verpflichtung Einfluss hätte. (Aussagen aus den Einzelgesprächen und Workshops im Rahmen der Studie) 

Als Wechselhürde wurde in den Expertengesprächen immer wieder die Umstellung des eigenen 

Fuhrparks genannt. Das Fehlen der kranbaren Ladeeinheit im eigenen Fuhrpark bzw. die Anschaffung 

von kranbaren Ladeeinheiten ist nach Aussage von Unternehmen ein Hemmnis, das der Nutzung des 

KV entgegensteht (siehe auch Abbildung 1). Eine europaweite Verpflichtung zur KV-Fähigkeit kann eine 

Möglichkeit sein, die Überwindung der Wechselhürde αCǳƘǊǇŀǊƪά zu erleichtern.  Der Fuhrpark, und 

hier besonders der Sattelauflieger, muss für den Einsatz im Kombinierten Verkehr einige 

grundsätzliche Anforderungen erfüllen, die im nachfolgenden Unterkapitel erläutert werden. 

 

 
51 nur mit Blick auf den Sattelauflieger, die Sattelzugmaschine wird hier nicht betrachtet 
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Zwischenergebnis Kapitel 3.1: Die KV-Fähigkeit von Sattelaufliegern ist ein fester Bestandteil des 
kontinentalen Kombinierten Verkehrs in Deutschland und Europa 

 
 

Zentrale Erkenntnisse: 

¶ Im Jahr 2020 wurden in Deutschland im Kombinierten 
Verkehr rund 1 Mio. Sattelauflieger transportiert 

¶ Im kontinentalen KV transportierte Sattelauflieger 
insgesamt (unbegleitet und begleitet) stellen einen 
Anteil von 20% der im KV transportierten 
Ladeeinheiten  

¶ Das durchschnittliche jährliche Wachstum des 
Verkehrsaufkommens bei unbegleiteten 
Sattelanhängern in Deutschland liegt bei ca. 10% in 
den letzten neun Jahren 

 

¶ Die Verkehrsleistung von Sattelaufliegern im KV in DE 
sind ca. 15,6 Mrd. tkm im Jahr 2020, das ist ein Anteil 
von ca. 33% am KV Schiene und ca. 13% am gesamten 
Schienengüterverkehr   
 

 ¶ Eine europaweite Verpflichtung zur KV-Fähigkeit von 
Standard-Sattelaufliegern hätte nur auf den Teil der 
Wechselhürden Einfluss, der direkt mit dem 
Sattelauflieger in Verbindung steht (Fuhrpark, Nutzlast, 
Kraftstoffverbrauch)  

¶ Eine europaweite Verpflichtung würde einen 
spontanen Systemwechsel ermöglichen, sofern das 
Angebot vorhanden ist, da eine Umstellung des 
Fuhrparks nicht mehr notwendig wäre 

 

3.2 Anforderungen an den Sattelauflieger im Kombinierten Verkehr  

Zusätzlich zu den Anforderungen im Straßenverkehr, geregelt durch die Straßenverkehrsordnung, und 

den Anforderungen an das Handling in Abhängigkeit von den Kundenwünschen und dem 

Einsatzbereich, stellt der Einsatz im Kombinierten Verkehr weitere Anforderungen an den 

Sattelauflieger, die erfüllt werden müssen. Ein Sattelauflieger wird auf der Schiene vorwärts und 

rückwärts im Doppeltaschenwagen oder Tragwagen transportiert. Die maximale Zielgeschwindigkeit 

im Güterverkehr beträgt 120 km/h52, was insbesondere im Tunnel und bei Begegnungsfahrten zu einer 

hohen Beanspruchung führt.53 Sogwirkungen im Tunnel und bei Gegenverkehr, der ebenfalls mit 120 

km/h fährt, müssen bei der Konstruktion beachtet werden. Im Gegensatz zum Transport auf Asphalt 

kommt es bei dem Transport auf der Schiene fortlaufend zu kurzen harten Stößen bei Schweißstellen, 

Gleisübergängen und Weichen.54 

 

 
52 vgl. (BMVI/BMDV, 2017, S. 40)  
53 vgl. (LKZ Prien, 2018) 
54 siehe Kapitel 2.3.2.2 
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Abbildung 20: Überblick Anforderungen an Sattelauflieger zum Transport auf der Schiene im Kombinierten Verkehr 

Die technischen Anforderungen an die Konstruktion des Sattelaufliegers sowie die Ableitung der 

daraus entstehenden Gewichtseffekte werden in den nachfolgenden Unterkapiteln näher erläutert. 

Hierzu wurden in mehreren brancheninternen und branchenübergreifenden Workshops sowie Einzel- 

und Gruppengesprächen die technischen Anforderungen an den Sattelauflieger zum Transport auf der 

Schiene erfasst. Auch die Vorgaben zur Kodifizierung wurden mit einbezogen. Die daraus 

resultierenden Modifikationen wurden detailliert aufgenommen und mit entsprechenden Gewichten 

hinterlegt. 

Die operative Anerkennung für Sattelauflieger zum Transport im KV wird einerseits durch die 

Kodifizierung zur Kranbarkeit geregelt, andererseits werden von den alternativen Anbietern 

unterschiedliche Anforderungen für die Freigabe zum Transport auf der Schiene gestellt. Heute gilt, 

dass es für die Anerkennung und Annahme von Sattelaufliegern im KV zwei Möglichkeiten gibt.  

 

Abbildung 21: Vorgehen zur Anerkennung von Sattelaufliegern zum Transport im KV 55 

Möglichkeit 1: Der Sattelauflieger verfügt über kein Kodenummernschild. Dieser Sattelauflieger kann 

nur mit einem alternativen Verladesystem transportiert werden. In diesem Fall ist der Betreiber des 

alternativen Verladesystems für die Sicherheit und die Freigabe des Modells für den Transport auf der 

Schiene zuständig. 56 Es ist nicht obligatorisch, dass für diese Freigabe des Chassis, das Fahrgestell oder 

die Plane die Anforderungen erfüllt, die die technischen Belastungen auf der Schiene mit sich bringen.  

Möglichkeit 2: Der Sattelauflieger verfügt über ein Kodenummernschild und ist damit freigegeben für 

den KV.57 Voraussetzung hierfür ist die Kranbarkeit. Dafür müssen am Chassis Verstärkungen 

 
55 vgl. (UIC & UIRR, 2011, S. 20)  
56 Verladerichtlinie der zuständigen Eisenbahnverkehrsunternehmen 
57 vgl. (DIN EN 13044-1, 2011) 
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vorgenommen werden und Greifkanten angebracht werden. Voraussetzung für die Kodifizierung ist 

die erfolgreiche Hebeprüfung. Die Freigabe des Sattelaufliegers erfolgt nach Prüfung des Prototyps 

oder einer Prototypenvariante entsprechend den Versuchen zur Hebeprüfung durch eine unabhängige 

Aufsichtsbehörde. Die Vergabe der betrieblichen Kennzeichen zur Kodifizierung der Sattelauflieger 

erfolgt durch die in Europa zugelassenen Eisenbahnverkehrsunternehmen oder andere dafür 

zugelassene Stellen. αEin Sattelanhänger kann separat von der Zugmaschine auf den geeigneten 

Wagen transportiert werden, wenn er über die entsprechenden Einheiten und Verstärkung verfügt. 

Zugelassene Einheiten für den internationalen Verkehr müssen auf jeder Längsseite ein 

Kodenummernschild mit schwarzer Aufschrift auf gelbem Hintergrund tragen. ά58  

3.2.1 Kodifizierung von Sattelaufliegern für einen Transport auf der Schiene 
Eine aktuelle und umfassende Übersicht über Normen mit Bezug zum Transport von Sattelaufliegern 

im KV bietet ŘŜǊ tǊƻƧŜƪǘōŜǊƛŎƘǘ α/!/¢¦{ ς Cƛƴŀƭ wŜǇƻǊǘά ŘŜǊ ¦Lww κ¦L/ vom Oktober 2021.59 Die 

Prüfung relevanter Normen und Richtlinien für Ladeeinheiten, Sattelauflieger sowie das zugehörige 

Umschlagequipment für den technischen Wechsel zwischen den Verkehrsträgern würde den 

inhaltlichen Rahmen der vorliegenden Studie übersteigen. Es wird auf den genannten Projektbericht 

verwiesen.  

Die Kodifizierung für Ladeeinheiten, Taschenwagen und Strecken wird seit mehreren Jahrzehnten von 

verschiedenen Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) und Infrastrukturbetreibern (IB) in der 

Transportkette des Kombinierten Verkehrs angewandt und gewährleistet den sicheren Betrieb der 

verladenen Ladeeinheiten auf den entsprechend kompatiblen Wagen, wenn sie auf kodifizierten 

Strecken transportiert werden.60 IRS 50596-6 enthält die Systemanforderungen für: 

¶ die Zuweisung des Kompatibilitätscodes und der Korrekturziffern zu den Wagen 

¶ die Kodifizierung von Intermodalen Ladeeinheiten 

¶ die Kodifizierung von Strecken 

¶ die Prüfung der Kompatibilität zwischen Ladeeinheit und Wagen  

¶ die Bewertung der Kompatibilität zwischen den auf geeigneten Wagen und Strecken 

beförderten Ladeeinheiten 

Im Detail bedeutet dies, dass Taschenwagen, die für den Transport von Sattelanhängern geeignet sind, 

Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ αtά ƻŘŜǊ αbά YƻƳǇŀǘƛōƛƭƛǘŅǘǎŎƻŘŜ ƪƻŘƛŦƛȊƛŜǊǘ werden. Die άspeziell ausgerüsteten und im 

internationalen Verkehr eingesetzten Tragwagen müssen den Bestimmungen des UIC-Merkblatts 571-

4 entsprechen. Auf jedem Langträger müssen schwarz auf gelbem Hintergrund Anschriften nach dem 

folgenden Muster zu finden sein (gemäß UIC 596-6).ά ό[ŜƛǘŦŀŘŜƴ YƻŘƛŦƛȊƛŜǊǳƴƎ ǳƴŘ ½ŜǊǘƛŦƛȊƛŜǊǳƴƎ ŘŜǎ 

Technischen Ausschuss Interunit IU). 

 
Abbildung 22: Kodifizierungsschild für Taschenwagen, CACTUS Final Report, 2021, VTG Taschenwagen61 

 
58 vgl. (UIC & UIRR, 2011);Seite 8 
59 vgl. (UIC/UIRR, 2021) 
60 vgl. (UIC, 2020) 
61 (VTG, o. J.) 
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Die Kodifizierung einer Strecke des Kombinierten Verkehrs entspricht den maximalen Ladehöhen, je 

nach Typ der intermodalen Ladeeinheit in Verbindung mit dem Referenzwaggon bezogen auf das 

Lichtraumprofil der jeweiligen Strecke. Die definierten Abmessungen dürfen nicht überschritten 

werden, um die Sicherheit des Transportprozesses zu gewährleisten. Das bedeutet u.a., dass 

Sattelauflieger nicht auf allen Bahnstrecken in Europa transportiert werden können. In Deutschland ist 

das jedoch im Vergleich zu einigen europäischen Nachbarländern, bspw. Frankreich, mit relativ 

wenigen Einschränkungen verbunden. 

Die UIRR erstellt zu dieser Thematik regelmäßig eine Karte mit den Lichtraumprofilen der europäischen 

Strecken, die einen direkten Überblick über die für den Transport von kranbaren Sattelaufliegern auf 

der Schiene geeigneten Strecken im europäischen Schienennetz ermöglicht.  

  

 
Abbildung 23: Lichtraumprofile der europäischen Bahnstrecken, UIRR62 

 
Die Kodifizierung von Intermodalen Ladeeinheiten basiert auf der technischen Nummer (dem 

Waggonkompatibilitätscode) und dem zugeordneten Streckenprofil (bspw. P400). 

Sattelauflieger können befördert werden, wenn sie der IRS 50596-6 und den relevanten ISO und EN 

Standards entsprechen. Die Kodifizierungsmarkierung für im KV transportierbare Sattelauflieger ist in 

EN 13044-3 geregelt.63 

Ein Sattelauflieger kann separat von der Zugmaschine auf den geeigneten Wagen transportiert 

werden, wenn er über die entsprechenden Einheiten und eine Verstärkung verfügt. Zugelassene 

Einheiten für den internationalen Verkehr müssen auf jeder Längsseite ein Kodifizierungsschild mit 

schwarzer Aufschrift auf gelbem Hintergrund tragen. (Leitfaden Kodifizierung und Zertifizierung des 

Technischen Ausschuss Interunit IU).  

 
62 (UIRR, 2019) 
63  vgl. (DIN EN 13044-3, 2011) 
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Abbildung 24: Sattelauflieger: UIC Verladerichtlinien Kodex für die Verladung und Sicherung von Ladegütern auf Fahrzeugen 

im Schienengüterverkehr, Band 2, Güter, Version 01.04.2019, 3. Ausgabe 

Die Kodifizierung beschränkt den Transport von Sattelaufliegern auf geeignete Strecken und 
Waggontypen. Ein potenzielles Wachstum aufgrund einer möglichen europäischen Verpflichtung zur 
Kranbarkeit würde daher nicht zu gleichmäßigen verkehrlichen Effekten in Europa führen. 
Die Einschränkungen der Lichtraumprofile und auch zusätzliche wirtschaftliche Faktoren wie bspw. die 
geographische Verteilung von Industriezentren und Transportkorridoren lässt ein Mehrvolumen im KV 
durch einen verstärkten Transport von Sattelaufliegern nur in einem Teil des europäischen 
Transportnetzwerks erwarten. Das entsprechend kodifizierte Rollmaterial muss zur Verfügung stehen. 
 

3.2.2 Anforderungen an den Hüllraum des Sattelaufliegers zum Transport auf der Schiene 
Voraussetzung für den Einsatz von Sattelaufliegern im KV ist die technische Kompatibilität entlang der 

Transportkette, bei der jeder Akteur jeweils spezifische Anforderungen an den Sattelauflieger hat. 

Hierzu zählen u.a.: 

¶ Notwendigkeit, im Lichtraumprofil P400 mit der höchst zulässigen Gesamtgeschwindigkeit 

transportiert werden zu können.64 

¶ Kompatibilität mit den am Markt gängigen Taschenwagen oder den Tragwagen der 

alternativen Anbieter für einen horizontalen Umschlag  

¶ Kompatibilität mit Terminalequipment in Umschlaganlagen 

Das Lichtraumprofil und der Tragwagen stellen besondere Anforderungen an die Abmessungen des 

Sattelaufliegers. Die Abmessungen des Sattelaufliegers in Kombination mit dem Tragwagen müssen in 

Höhe und Breite mit dem Lichtraumprofil kompatibel sein.  

 
64 vgl. (UIC & UIRR, 2011) & (UIC, 2022)  
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Das Außenmaß eines Sattelaufliegers in Bezug auf Höhe, Länge und Breite wird im Rahmen der Studie 

als Hüllraum bezeichnet. Sattelauflieger innerhalb dieses Hüllraums ermöglichen die Einhaltung der 

Zielvorgaben zum Schienengütertransport und sind mit allem am Markt verfügbaren technischen 

Equipment auf der Schiene transportierbar. Die Mindestanforderungen an den Hüllraum des 

Sattelaufliegers wurden in Einzelgesprächen und einem branchenübergreifenden Workshop mit 

Vertretern von Herstellern von Sattelaufliegern, Anbietern alternativer Umschlagsysteme und 

Vertretern von Waggonherstellern/Vermietern intensiv diskutiert und gemeinsam formuliert.  Für die 

Höhe und die Breite des Hüllraums gilt die Richtlinie 96/53/EC.65 Für die höchst zulässige Gesamtlänge 

der Teilmenge, für die eine Verpflichtung gelten sollte, wurde nach eingehender Diskussion ein Wert 

von 13,60 m festgelegt. Längere Sattelauflieger können auch im KV transportiert werden. Für den 

standardisierten Transport und mit Blick auf die Kompatibilität wurde die Empfehlung von 13,60 m von 

allen Seiten einstimmig ausgesprochen66. Die Begrenzung auf 3-achsige Sattelauflieger wurde 

angeregt.  

 
Abbildung  25: Spezielle Anforderungen an die Kompatibilität des Sattelaufliegers im Kombinierten Verkehr 

aƛǘ ŘƛŜǎŜƳ IǸƭƭǊŀǳƳΣ ƛƳ ²ŜƛǘŜǊŜƴ ŀǳŎƘ ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘ ŀƭǎ αōƻȄά-Sattelauflieger, ist ein durchgängiger 

standardisierter Transport möglich. Dieser definierte Hüllraum bildet die Grundlage für die Ableitung 

der Teilmenge Standard-Sattelauflieger in Kapitel 3.3. 

3.2.3 Anforderungen an das Material des Sattelaufliegers zum Transport auf der Schiene 
Die Anforderungen an das Material des Sattelaufliegers zum Transport auf der Schiene wurden anhand 

ŘŜǊ 5ŜŦƛƴƛǘƛƻƴ άY±-CŅƘƛƎƪŜƛǘ ƛǎǘ ŀƭǎ YǊŀƴōŀǊƪŜƛǘ Ȋǳ ǎŜƘŜƴέ erarbeitet, müssen aber mit besonderem 

Blick auf die allgemeinen Anforderungen zum Transport auf der Schiene gespiegelt werden.  

Die Anforderungen an das Material bei kranbaren Sattelaufliegern sind über die Vorgaben zur 

Kodifizierung der Sattelauflieger für den Transport auf der Schiene geregelt67. Zur Erfüllung der 

technischen Anforderungen an die Kranbarkeit müssen in der Produktion Modifikationen am 

Sattelauflieger erfolgen. Weitere Anforderungen sind der Transport bei abgelassener Luftfederung und 

 
65 vgl. (Europäische Union, 1996) 
66 Einzelgespräche und branchenübergreifender Workshop im Rahmen der Studie 
67 Siehe Ausführung in Kap. 3.2.1 
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die Freigabe für Sattelauflieger für 44 t im KV in Deutschland. Auch die Erfüllung dieser Anforderungen 

führt zu Modifikationen am Sattelauflieger gegenüber dem reinen Straßen-Sattelauflieger. 

 
Abbildung  26: Anforderungen an das Material des Sattelaufliegers zum Transport im KV und zur Kodifizierung 

In Einzelgesprächen mit Herstellern von Sattelaufliegern, die an der Befragung im Rahmen der Studie 

teilgenommen haben, wurden die einzelnen Anpassungen am Chassis, dem Fahrwerk und dem Aufbau 

bestimmt (Tabelle 3). Die im Rahmen der Studie befragten Hersteller produzieren 94% der in Europa 

produzierten kranbaren Sattelauflieger. 

Tabelle 3: Modifikationen am kranbaren Sattelauflieger 

Anpassungen am Chassis Anpassungen am Fahrwerk:  
 

Anpassungen am Aufbau:  
 

Greifkanten (synonym: Krantaschen, 
Griffleisten) 
 

Geteilte Luftbälge 
(erforderlich, um ein 
Knittern oder Reißen der 
Luftbälge beim Verladen zu 
verhindern) 
 

Plane erfüllt Ladungssicherung DIN 
EN 12642 Code XL  
24 Verschlüsse (Vorschrift DIN EN 
12642-2, zum Vergleich Straße: 18 
Verschlüsse) 

Rahmenverstärkung  Zugfestigkeit vertikale Gurte 2.400 
dN (Vorschrift DIN EN 12642-2, zum 
Vergleich Straße: 1.300 dN) 

Achsabstand 1.310/1.410 mm, 
Anpassung der Kotflügel erforderlich 
(im Vergleich Straße 1.310/1.310 
mm) 

 Nässesperre im Bereich der 
Greifkanten 
 

Unterfahrschutz ggf. klappbar (nur 
relevant bei Einsatz im 
Taschenwagen 1A) 

 Markierungsplatte an der Greifkante 

Ggf. Stegbleche für die Freigabe zum 
Transport von 44 t 

 Ausschnitt der Plane für die 
Greifkante 

 

Diese Anforderungen müssen gemäß den Aussagen der im Rahmen der Studie befragten Hersteller alle 

kranbaren Sattelauflieger erfüllen. Die Greifkanten werden von jedem Hersteller selbst gebaut. Die 
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Vorgaben zu den Greifkanten (z.B. Position) sind in der IRS 50596-5 geregelt68. Die 

Rahmenverstärkungen am Chassis fallen je nach Hersteller konstruktionsbedingt unterschiedlich aus. 

Die Topologie muss für den Kranvorgang angepasst werden und entsprechend verformungsstabiles 

Material verwendet werden. Da der kranbare Sattelauflieger für 44t freigegeben ist, muss der 

Radstand gemäß § 34 STVZO angepasst werden. Auch die Kotflügel müssen entsprechend angepasst 

werden, um die Vorgaben zur Kompatibilität zu erfüllen. Für die Taschenwagen vom Typ 1A, die vor 

allem in Skandinavien im Einsatz sind, ist ein klappbarer Unterfahrtschutz vorgeschrieben. Dieser 

erschwert das Handling und ist entsprechend störanfällig.  

Der Transport auf der Schiene erfolgt bei abgelassener Luftfederung. Die zusätzlichen Belastungen am 

Material und Ladung werden durch Anpassungen am Chassis aufgefangen. Die Federung der 

Sattelauflieger im Taschenwagen zum Transport auf der Schiene ist noch nicht zufriedenstellend 

gelöst.   

Der Hebevorgang stellt eine außergewöhnliche vertikale Belastung für die Luftbälge dar. Es müssen für 

kranbare Sattelauflieger geteilte Luftbälge verwendet werden. So wird ein Reißen und Knittern der 

Luftbälge bei den gegenläufigen vertikalen Belastungen vermieden. 

Auch am Aufbau gibt es Hersteller abhängig unterschiedliche Konstruktionsvarianten (z.B. Verschlüsse 

an Türen). Einheitlich müssen die Anforderungen an die Plane gemäß Code XL erfüllt werden. Hierfür 

sind auch 6 zusätzliche Verschlüsse sowie zusätzliche Zurrgurte erforderlich. Kleinere Modifikationen 

an der Plane sind die Nässesperre im Bereich der Greifkanten, der Ausschnitt für die Greifkanten und 

die Markierungsplatte oberhalb der Greifkanten. Nach Angaben der Hersteller erfüllt die Plane heute 

bereits bei fast allen neuen Modellen die Anforderungen gemäß Ladungssicherung DIN EN 12642 Code 

XL.  

Im Falle einer möglichen Verpflichtung würden diese Anforderungen für alle Sattelauflieger gelten, die 

als potenziell KV-fähige Einheiten (Teilmenge Standard-Sattelauflieger, Kapitel 3.3) identifiziert 

werden, unabhängig von ihrer tatsächlichen Nutzung im KV. 

Diese Modifizierungen/ Anpassungen haben Effekte auf das Leergewicht des Sattelaufliegers. Im 

Folgenden wird das als Gewichtseffekte bezeichnet. 

3.2.4 Einfluss der KV-Fähigkeit auf das Gewicht des Sattelaufliegers 
In Einzelgesprächen mit Herstellern von Sattelaufliegern, die an der Befragung im Rahmen der Studie 

teilgenommen haben, wurden die Gewichtsfaktoren für eine KV-Fähigkeit69 bestimmt und die 

einzelnen Bauteile und Anpassungen mit Zahlen belegt. Die im Rahmen der Studie befragten 5 

Hersteller produzieren zusammen gemäß der Datenerhebung und Datenanalyse im Rahmen der Studie 

94% der kranbaren Sattelauflieger in Europa.70 Es erfolgte eine Gewichtsabfrage des Standard-

Sattelaufliegers ohne kundenspezifische Anpassungen. Die Aussagen hierzu beziehen sich nur auf 

Aussagen von den 5 Teilnehmern der Studie71.  

Die Anforderungen zum Transport auf der Schiene, bzw. die Anforderungen zur Kodifizierung für den 

Transport auf der Schiene haben Einfluss auf das Gewicht des kranbaren Sattelaufliegers.  

Der Gewichtsanteil des Aufbaus ist hierbei eher gering. Knapp 20 kg fallen zusätzlich an für: 

 
68 vgl. (UIC 50596-5, 2019)  
69 im Rahmen der Studie hier als Kranbarkeit zu verstehen 
70 Verhältnis produzierte kranbare Sattelauflieger von 5 Herstellern zu produzierte kranbaren Sattelaufliegern Europa gesamt abgeleitet 
siehe Kapitel 3.3.3 und Kapitel 10 
71 Fragebögen, Einzelgespräch, gemeinsamer Workshop mit 5 Herstellern. (Oktober, November 2021)  



 

 

 

 

 

 

55 
 

¶ die Plane in CODE XL (Stirn-, Seiten- und Rückwand) 

¶ die zusätzlichen 6 Verschlüsse 

¶ die vertikalen Gurte 

¶ die zusätzliche Nässesperre 

¶ und die Markierungsplatten (z.B. in Gelb oder Rot) für die Kennzeichnung der Greifkanten. 

Den größten Einfluss auf das Gewicht haben die Anpassungen am Chassis. Hier sind weitere 

Verstärkungen notwendig: 

¶ Die Greifkanten für das Terminalequipment wiegen ca. 200 ς 235 kg. Die Konstruktion obliegt 

jedem Hersteller selbst und variiert je Hersteller. Sie sind der Hauptgewichtsträger.  

¶ Die Rahmenverstärkungen, die Verwendung von dickerem Material und Stegblechen variieren 

je nach Hersteller und liegen Bauart bedingt zwischen 115 bis 200 kg. 

Am Fahrwerk sind weitere Modifikationen notwendig: 

¶ Hier ist besonders der geteilte Luftbalg zu erwähnen. Diese Anpassungen haben ein Gewicht 

von ca. 20 ς 40 kg je nach Hersteller.  

Es können keine einheitlichen herstellerübergreifenden Angaben verwendet werden, da jeder 

Hersteller seine Modelle für sich und seine Kunden Topologie optimiert baut. Bereits die Basis Modelle 

ohne zusätzliche Ausstattung variieren innerhalb der befragten Hersteller um fast 700 kg (5.920 t bis 

zu 6.610 t). Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den kundenspezifischen Anforderungen und den 

Verkaufsalleinstellungsmerkmalen. Es ist im Rahmen der Studie nicht möglich, ein allgemeingültiges 

Mindest- oder Maximalmehrgewicht Kranbarkeit zu bestimmen.  Hersteller, die in einem Punkt (z.B. 

Rahmenverstärkung) weniger Gewicht verwenden, geben in anderen Punkten (z.B. Greifkante und 

Aufbau) mehr Gewicht an. Es handelt sich somit bei den angegebenen Werten jeweils um Minimal- 

und Maximalwerte nur zu diesem Parameter. Zusätzlich müssen die Marktanteile an kranbaren 

Sattelaufliegern der einzelnen Hersteller beachtet werden. Für die weiteren Berechnungen wurde ein 

Näherungswert verwendet, der den mittleren Angaben zum Mehrgewicht Kranbarkeit am ehesten 

entspricht. Dieser Wert wurde gemeinsam mit dem VDA und den Herstellern abgestimmt und 

verifiziert.  

Es wird für die weiteren Berechnungen im Rahmen der Studie somit von einem Mehrgewicht durch 

die Kranbarkeit von 400 kg ausgegangen. Dies wird im Weiteren ŀǳŎƘ ŀƭǎ αwǳŎƪǎŀŎƪ YǊŀƴōŀǊƪŜƛǘά 

bezeichnet. 
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Abbildung 27: Bestandteile des Mehrgewichts für kranbare Sattelauflieger 

Für die Teilmenge Standard-Sattelauflieger (Definition und Ableitung, Kapitel 3.3) wären im Falle einer 

europaweiten Verpflichtung zur KV-Fähigkeit die technischen Anpassungen verpflichtend und somit 

würde sich auch für diese Teilmenge das Leergewicht im Mittel um 400 kg erhöhen, jedoch mit 

herstellerspezifischen Abweichungen. 

3.2.5 Einfluss der KV-Fähigkeit auf die Kosten im Lebenszyklus des Sattelaufliegers 
In Einzelgesprächen und zwei gemeinsamen Workshops wurden die Kostenfaktoren, die im Laufe eines 

Lebenszyklus an einem Sattelauflieger entstehen, ermittelt.72 Die Größenordnung der Kosten, die 

entstehen, variieren je nach Einsatz, Unternehmer und Hersteller.  

 
Abbildung 28: Kosten und Kostenfaktoren im Laufe des Lebenszyklus am Sattelauflieger 

Der Lebenszyklus des Sattelaufliegers zeichnet sich durch drei Phasen aus:  

Á Die Konstruktions- und Produktionsphase, die mit dem Verkauf endet 

Á Die Einsatzphase im ersten Markt, die mit dem Wiederverkauf endet 

Á und der Einsatz im zweiten Markt 

 
72 siehe Kapitel 2.3.2.3 
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Konstruktions- und Produktionsphase 

Alle Angaben zu Kostenfaktoren in der Konstruktions- und Produktionsphase beziehen sich auf 

Aussagen der 5 befragten Hersteller. Die Mehrkosten für den kranbaren Sattelauflieger entstehen 

durch die erhöhten Material- und Personalkosten der notwendigen Zusatzeinrichtungen für kranbare 

Sattelauflieger. Im Einzelnen sind das insbesondere die für den Hebevorgang erforderlichen 

Greifkanten und entsprechenden Rahmenverstärkung, sowie die 6 geteilten Luftbälge, die Verstärkung 

der Stirnwand und die für den Einsatz im Schienengüterverkehr bei Kranbarkeit vorgeschriebene 

Planen-Verstärkung, die aufgrund der erhöhten Anforderungen sowohl Montageaufwand als auch 

zusätzlichen Materialbedarf bedeuten (siehe Abbildung 27 und 28). Es werden von den befragten 

Herstellern keine rechenbaren Synergieeffekte durch weitergehende Standardisierung in der 

Produktionsstraße bei einer Verpflichtung zur KV-Fähigkeit gesehen. Bei einer europaweiten 

Verpflichtung zur KV-Fähigkeit würden sich die Produktionskosten für die definierten Standard-

Sattelauflieger erhöhen. Die Umlegung der Mehrkosten auf die Anschaffungskosten wird im 

Durchschnitt mit 3.000 ϵ beziffert.73  

Einsatzphase Sattelauflieger erster Markt74 

Alle Angaben zu Kostenfaktoren in der Einsatzphase im ersten Markt, der Sondernutzung im KV und 

dem zweiten Markt beziehen sich auf Aussagen aus 7 Einzelgesprächen und 2 gemeinsamen 

Workshops mit Vertretern der Speditionen und Transporteure.   

In der Einsatzphase im ersten Markt trifft heute der Transporteur oder Spediteur die Entscheidung für 

oder gegen ein kranbares Modell. Der Einsatzbereich und die Kundenstruktur bestimmen die Wahl des 

Modells. Möchte der Kunde den KV nutzen, entscheidet er sich für ein kranbares Modell. Wenn der 

Unternehmer den KV aufgrund seiner Kundenstruktur nicht oder nur teilweise nutzen kann, investiert 

er nicht in kranbare Modelle. Gemäß Abschreibungstabelle wird von einer Einsatzdauer von 6 Jahren 

ausgegangen.  

Durch den sorgfältigen Umgang mit dem Material wird die Lebenszeit der Plane über die gesamte 

Einsatzdauer am ersten Markt im Straßeneinsatz gewährleistet. Die Plane wird beim Straßen-

Sattelanhänger in der Regel erst nach dem Wiederverkauf getauscht. 

Sondernutzung Einsatz im KV   

Im Einsatz im ersten Leben im KV muss die Plane aufgrund der höheren Belastungen durch den 

Schienentransport einmal getauscht werden. Der Einsatz im KV stellt andere Belastungsanforderungen 

an die Plane als der Straßentransport. (Siehe auch Kapitel 3.2.3) Zusätzliche Belastungen, die vom 

Straßentransport abweichen, sind: 

¶ Funkenflug 

¶ Verschmutzung von Plane und Sattelanhänger durch Gleis- und Bremsabrieb  

Plane und Verschleißteile, wie Stützfüße, müssen öfter als beim Einsatz auf der Straße getauscht 

werden. Die Belastung des Rollmaterials ist geringer, dadurch erhöht sich die Einsatzdauer in den 

Unternehmen in der Regel. Rückmeldungen aus der Branche lassen auf einen Einsatz von bis zu 10 

Jahren schließen. 

 

 
73 Mittelwert aus den Aussagen der Einzelgespräche und Fragebögen im Rahmen der Studie (Hersteller, VDA)  
74 Aussagen Einzelgespräche Transporteure, Spediteure, BGL, DSLV, Workshop 



 

 

 

 

 

 

58 
 

Einsatzphase Sattelauflieger zweiter Markt 

Die Gespräche haben gezeigt, dass es keine einheitliche Meinung zum Wiederverkaufswert und dem 

Markt für kranbare Sattelauflieger im Gegensatz zu nicht kranbaren Sattelaufliegern gibt. Überwiegend 

besteht die Meinung, dass die höheren Investitionskosten beim Kauf eines Sattelanhängers beim 

Wiederverkauf nicht mehr erzielt werden können. Die Plane muss vor dem Start in das zweite Leben 

in der Regel einmal getauscht werden. 

Von diesen allgemeinen Kosten wurden gemeinsam mit den Beteiligten Transporteuren, Spediteuren 

und Verbandsvertretern die Kostenfaktoren bestimmt, die sich bei kranbaren Sattelaufliegern im 

Gegensatz zu nicht kranbaren Sattelaufliegern unterscheiden und Einfluss auf die 

Fahrzeugvolkostenkalkulation haben.75 

 
Abbildung 29: Ableitung der Parameter, die sich bei kranbaren Sattelaufliegern verändern 

Als Basiswerte für die Fahrzeugvollkostenberechnung (Referenzjahr 2020) wurde eine Laufleistung von 

120.000 km im Fernverkehr Straße angenommen, sowie ein Grundpreis von 28.400 ϵ für den Standard-

Sattelauflieger und ein durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch von 33 Liter / 100 km bzw. ein 

Grundpreis von 31.400 ϵ für den kranbaren Sattelauflieger und ein Kraftstoffverbrauch von 33,15 Liter 

/ 100 km. Aufgrund der Berechnung ergibt sich ein Kostenunterschied nicht kranbaren Sattelauflieger 

zu kranbarem Sattelauflieger von plus 0,355% pro Fahrzeugkilometer.  

 

 
75 siehe Kapitel 2.3.2.3 

Zwischenergebnis Kapitel 3.2: Eine verpflichtende KV-Fähigkeit bedingt Modifikationen am 
Sattelauflieger. 

 

 

Zentrale Erkenntnis:  
Die Anforderungen an die technische Kompatibilität des 
Standard-Sattelauflieger sind: 

¶ Geeignet für Zielgeschwindigkeit 120 km/h 

¶ Kompatibel mit dem Lichtraumprofil P400  

¶ Kompatibel mit dem Standard-Taschenwagen  

¶ Umschlagbar mit dem Terminalequipment in einem 
standardisierten Prozess 
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3.3 Definition Standard Sattelauflieger als geeignete Teilmenge für Sattelauflieger im 

KV 

Für eine mögliche europaweite Verpflichtung zur KV-Fähigkeit von Standard-Sattelaufliegern wird eine 

klare Definition von Standard-Sattelaufliegern und den Anforderungen des KV an den Sattelauflieger 

benötigt. So kann abgeleitet werden, welche Typen von Sattelaufliegern für eine mögliche 

Verpflichtung zur KV-Fähigkeit relevant sind. Zur Abschätzung der Größenordnung der Teilmenge ist 

dies essenziell. Diese Informationen sind eine nötige Hilfsgröße für die Berechnung im späteren Modell 

(Kapitel 4 und 5). 

Wie bereits in Kapitel 3.2 dargestellt, werden an den Sattelauflieger zum Einsatz im KV konkrete 

Anforderungen gestellt. Eine der Anforderungen an den Standard-Sattelauflieger ist ein einheitliches 

Außenmaß. Der definierte Hüllraum darf nicht überschritten werden. Er wurde definiert als:  

¶ Länge 13,60 m 

¶ Breite 2,55 m bzw. 2,60 m bei Kühl-Aufliegern 

¶ Höhe 4,00 m 

 

 

Zentrale Erkenntnis:  
Die Vorgaben zum Transport im KV begrenzen den Hüllraum für 
Sattelauflieger auf ein Standardmaß von: 

¶ Länge 13,60 m 

¶ Breite 2,55 m bzw. 2,60 m bei Kühl-Aufliegern 

¶ Höhe von 4,00 m.  
 

Als zusätzliches Merkmal wurde eine Eingrenzung auf 3-achsige 
Sattelauflieger empfohlen.  
 

 

Zentrale Erkenntnis:  
Für die Kranbarkeit sind folgende Anpassungen am Material 
erforderlich:  

¶ Greifkanten 

¶ Rahmenverstärkungen 

¶ Geteilter Luftbalg 

¶ Plane Code XL 
Die Überarbeitung der rechtlichen Vorgaben zum Radstand und 
der Federung von Sattelaufliegern im Taschenwagen sollte 
gemeinsam mit Herstellern, Waggonbauern und 
Infrastrukturbetreibern überprüfen werden. 
 

 

Zentrale Erkenntnis:  
Die Fahrzeugvollkosten erhöhen sich bei einer verpflichtenden 
KV-Fähigkeit um 0.355%  

¶ 5ŜǊ αwǳŎƪǎŀŎƪά ŦǸǊ ŘƛŜ YǊŀƴōŀǊƪŜƛǘ ōŜǘǊŅƎǘ ŎŀΦ плл ƪƎ. 

¶ Der αRucksackά hat Einfluss auf die Fahrzeugvollkosten, 
betroffenen Parameter sind Kaufpreis und 
Kraftstoffverbrauch. 
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Eine weitere Anforderung sind die technischen Modifikationen in der Konstruktion. Auch die 

Ladungssicherung muss gewährleistet sein. Die Anforderungen an die KV-Fähigkeit, welche im Rahmen 

der Studie als allgemeine Fähigkeit zum Transport auf der Schiene untersucht wurden, sind somit 

vielfältig.  Nicht alle Sattelauflieger erfüllen diese Anforderungen. Zur Ableitung der Teilmenge 

Standard-Sattelauflieger wurde zuerst der allgemeine Begriff Sattelauflieger definiert und welche 

Daten hierzu zur Verfügung stehen. Ausgehend von den vorliegenden Daten wurde von dieser 

Grundmenge Sattelauflieger die Teilmenge Standard-Sattelauflieger, die für den Einsatz im KV geeignet 

ist, abgeleitet. Dies immer unter der Prämisse αstandardisierter Transport ist möglichά. Sattelauflieger, 

die nicht Teil der Teilmenge Standard-Sattelauflieger sind, können theoretisch auch im KV transportiert 

werden, allerdings nicht unter den Vorgaben: 

¶ Zielgeschwindigkeit 120 km/h 

¶ Kompatibel mit Lichtraumprofil P400  

¶ kompatibel mit Standard-Taschenwagen  

¶ Umschlagbar mit Terminalequipment in einem standardisierten Prozess 

Die Teilmenge Standard-Sattelauflieger wurde im Rahmen der Studie mit allen Beteiligten der 

Intermodalen Transportkette in Einzelgesprächen und Workshops erarbeitet.76  

3.3.1 Definition und Basisdaten Sattelauflieger 
Sattelauflieger ist ein «ōŜǊōŜƎǊƛŦŦ ŦǸǊ αŜƛƴ ƳƻǘƻǊƭƻǎŜǎ CŀƘǊȊŜǳƎ ŦǸǊ ŘŜƴ DǸǘŜǊǾŜǊƪŜƘǊΣ Řŀǎ ŘŀȊǳ 

bestimmt ist, so an ein Sattelzugfahrzeug angekuppelt zu werden, dass ein wesentlicher Teil seines 

Gewichtes und seiner Ladung von diesem Kraftfahrzeug getragen wird. Eine Adaptierung der 

{ŀǘǘŜƭŀǳŦƭƛŜƎŜǊ ŦǸǊ ŘƛŜ ±ŜǊǿŜƴŘǳƴƎ ƛƳ Y± ƪŀƴƴ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘ ǎŜƛƴΦά77 Unter dem Begriff Sattelauflieger 

ǿŜǊŘŜƴ ŀƭƭŜ !ǳŦƭƛŜƎŜǊ ȊǳǎŀƳƳŜƴƎŜŦŀǎǎǘΣ ŘƛŜ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ α{ŀǘǘŜƭά ŀƴ ŜƛƴŜ {ŀǘǘŜƭȊǳƎƳŀǎŎƘƛƴŜ 

angekuppelt werden. Es wird nicht nach Aufbauart oder Anzahl der Achsen differenziert. Der Begriff 

Sattelauflieger lässt keine Unterscheidung in kranbar/nicht kranbar oder eine direkte Aussage zur 

Teilmenge Standard- Sattelauflieger zu.  

 
Abbildung 30: Registrierte Sattelauflieger im Jahr 2020: Keine Aussagen zu Ableitung der Teilmenge Standard-

Sattelauflieger, geeignet für eine Verpflichtung zur KV-Fähigkeit bzw. Kranbarkeit möglich78 

 
76 siehe Kapitel 3.2.2 und 3.2.3 
77 vgl. (UN/ECE (Economic Comission for Europe), 2001) & (Bundesanzeiger, 2015) 
78 vgl. (KBA, 2021) 
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  Zur Datenverfügbarkeit und Datenqualität lassen sich folgende Aussagen treffen:  

¶ Es sind barrierefrei zugänglich Daten zu registrierten und neu zugelassenen Sattelaufliegern 

beim KBA und Eurostat verfügbar. So waren von den in Deutschland im Jahr 2020 registrierten 

Sattelaufliegern (365.400) ca. 10 % Neuzulassungen (2019 wurden ca. 38.200 in Deutschland 

registriert) 79. In Europa wurden im Vergleich dazu im Jahr 2019 ca. 165.600 Sattelauflieger neu 

zugelassen. Neuere Daten lagen bei Fertigstellung der Studie noch nicht vor.80 Neu zugelassene 

Sattelauflieger spiegeln nicht zwingend die in der EU oder Deutschland produzierten 

Sattelauflieger wider. 

¶ Zur Einsatzdauer von Sattelaufliegern gibt es nur eine offizielle, neutrale Angabe: Laut AFA-

Tabelle für den Wirtschaftszweig Personen- und Güterbeförderung gibt es keinen Unterschied 

in der Nutzungsdauer für Standard-Sattelauflieger und kranbare Standard-Sattelauflieger. Die 

betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von Sattelaufliegern beträgt gemäß der AfA Tabelle für 

Personen- und Güterverkehr 6 Jahre81. Rückmeldungen aus den Einzelgesprächen und 

Workshops gehen von einer unternehmens- und einsatzspezifischen Einsatzdauer aus.  So 

reicht die mittlere technische Nutzungsdauer und die Rückgabe bzw. der Wiederverkauf der 

Sattelauflieger Ǿƻƴ αŘǊŜƛ WŀƘǊŜƴ ŦǸǊ [ŜŀǎƛƴƎŦŀƘǊȊŜǳƎŜά ōƛǎ Ȋǳ αмл WŀƘǊŜƴ ōŜƛƳ 9ƛƴǎŀǘȊ ƛƳ Y±άΦ82  

¶ Die Daten des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) ermöglichen eine differenzierte Abfrage der 

Aufbauarten Pritsche, Kipper, Kesselaufbau, isolierter Kastenaufbau, Container und Sonstige. 

Sie unterscheiden nicht in kranbare und nicht kranbare Sattelauflieger.  

¶ Die zur Verfügung stehenden Daten ermöglichen keine konkrete Bestimmung der 

Größenordnung an kranbaren Sattelaufliegern. Ein Überblick in der MKS Studie zeigt, dass in 

der Literatur zum Anteil von kranbaren Sattelaufliegern vor allem Schätzungen vorliegen, die 

zwischen 5% - 20% schwanken. Vereinfacht wurde häufig der Median von 15% verwendet, die 

Werte basieren dabei auf Schätzung von Experten aus der Branche oder umfassen einen 

beschränkten Markt, der nicht direkt übertragbar ist. 83 

¶ αGemäß der Angaben von Eurostat waren im Jahr 2019 2,8 Mio. Sattelauflieger in Europa 

registriert. Ein großer Teil davon wird nicht im Intermodalen Verkehr benutzt. Es liegen keine 

Information über die Anzahl von kranbaren und nicht kranbaren Sattelaufliegern vor. Die 

genaue Anzahl der Sattelauflieger (Kofferanhänger), die für den direkten vertikalen Umschlag 

im Kombinierten Verkehr (kranbar) geeignet sind, ist in Europa nicht feststellbar. Es gibt keine 

Statistik darüber, wie viele der hergestellten Sattelauflieger kranbar sind oder nicht.ά84 

Um konkrete Aussagen zu den Marktanteilen von kranbaren Sattelaufliegern und der Teilmenge von 

KV-fähigen Sattelaufliegern treffen zu können, wurden im Rahmen der Studie eigene Primär-Daten in 

Zusammenarbeit mit den Herstellern erhoben. Die Erhebung der Primär-Daten umfasst Angaben zu 

den Produktionszahlen der Hersteller. Alle Ermittlungen zur Teilmenge Standard-Sattelauflieger im 

Rahmen der Studie beziehen sich somit nicht auf die registrierten Sattelauflieger in Deutschland, 

sondern auf die neu produzierten Sattelauflieger, da es hierfür von den Herstellern belastbare Zahlen 

gibt.85  

 
79 vgl. (KBA, 2021) 
80 vgl. (Eurostat, 2021) 
81 vgl. (BMF, 2022a) 
82  Aussagen aus den Workshops im Rahmen der Studie 
83 vgl. (Clausen et al., 2019, S. 135) 
84 vgl. (Europäische Kommission, 2022, S. 21) 
85 siehe Kapitel 2.3.2.1 
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3.3.2 Definition Standard- Sattelauflieger gemäß Anforderungen KV-Fähigkeit 
Die Definition der Teilmenge an Sattelaufliegern, für die eine Verpflichtung zur KV-Fähigkeit gelten 

sollte, leitet sich auf der einen Seite vom definierten Hüllraum, auf der anderen Seite vom 

Einsatzbereich und den Anforderungen an die Ladungssicherung im KV ab. Hierfür wurden 

Einzelgespräche mit den Herstellern, ein gemeinsamer Workshop mit den Herstellern und eigene 

Literaturrecherchen durchgeführt sowie Erkenntnisse mit einbezogen, die die Projektpartner aus 

anderen Projekten gewonnen haben.86 Zur Ableitung der Größe der Teilmenge, für die eine 

Verpflichtung zur KV-Fähigkeit greifen würde, wurden im Rahmen der Studie die Produktionszahlen 

der Hersteller von 2020 und 2021 verwendet.87  

Sattelauflieger zeichnen sich, im Gegensatz zum Container und den Wechselbrücken durch eine große 

Formenvielfalt aus. Auch ein Container-Chassis zählt als Sattelauflieger. Als Sattelauflieger gelten: 

¶ Planen-Auflieger (in verschiedenen Ausführungen wie Standard, Coil, Paper, Eco/Light, Mega, 

etc.) 

¶ Koffer-Auflieger und Kühlgut-Auflieger  

¶ Silo- und Tank-Auflieger 

¶ Plateau-Auflieger 

¶ Tieflader 

¶ Kippmulden-Auflieger 

¶ Container Chassis 

¶ Andere Anhänger und Aufbauten 

Einige Sattelauflieger werden heute schon im KV eingesetzt. Andere sind aufgrund ihrer Bauart nicht 

für den Einsatz im KV geeignet. Der Markt an Sattelaufliegern lässt sich in 2 Kategorien unterteilen: 

Á Gruppe 1: αƴƻƴ ōƻȄά {ŀǘǘŜƭŀǳŦƭƛŜƎŜǊ bilden alle Auflieger ab, die eine große Diversität im 

Einsatzbereich und der Konfiguration zeigen (z. B. Tank- und Silo-Auflieger, Tiefbett-Auflieger, 

Kippmulden-Auflieger, Container Chassis, etc.) und 

Á Gruppe 2: αōƻȄά {ŀǘǘŜƭŀǳŦƭƛŜƎŜǊ verfügen über einen weitgehend standardisierten Hüllraum in 

rechteckiger Form mit einheitlichen Abmessungen. Gruppe 2 repräsentiert die Teilmenge an 

KV-fähigen Standard-Sattelaufliegern, die im Rahmen der Studie gemeinsam mit den 

Branchenakteuren abgeleitet wurde. 

Als Standard-Sattelauflieger, die für den standardisierten Transport im Kombinierten Verkehr geeignet 

sind, werden box Sattelauflieger, die dem Hüllraum von Kapitel. 3.2.2 entsprechen, definiert. Diese 

werden von non box Aufliegern, die dem Hüllraum nicht entsprechen, unterschieden. Non box 

Sattelauflieger werden ausgeschlossen. Diese Sattelauflieger sind zwar theoretisch im Kombinierten 

Verkehr zu transportieren, aber für eine automatische Verladung und den standardisierten Transport 

bei maximaler Geschwindigkeit im Lichtraumprofil P400 nicht uneingeschränkt geeignet. Es werden 

somit folgende Formen ausgeschlossen: Silo- und Tank-Auflieger, Plateau-Auflieger, Tieflader, 

Kippmulden-Auflieger, Container-Chassis und andere Anhänger und Aufbauten. Ebenso 

ausgeschlossen werden die Eco-/Light-Produkte, da die Leichtbauweise den Anforderungen an den 

Hebevorgang und den Transport auf der Schiene gestellt werden, widerspricht. Das Anbringen der 

Greifkanten und entsprechende Rahmenverstärkungen zum Bestehen der Hebeprüfung oder die 

 
86 vgl. (LKZ Prien, 2020), (LKZ Prien, 2018) & (LKZ Prien, 2020a) 
87 siehe Kapitel 2.3.2.1 
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Erfüllung der Vorgaben zur Ladungssicherung sind aufwendiger umzusetzen als beim box 

Sattelauflieger. Der Einsatzbereich entspricht in der Regel nicht dem Einsatzbereich im KV.  

 
Abbildung 31: Ableitung der Teilmenge Standard-Sattelauflieger, geeignet für eine mögliche Verpflichtung zur KV-Fähigkeit 

Der Standard-Sattelauflieger (box Sattelauflieger) mit den Abmessungen des definierten Hüllraums ist 

standardisiert mit den im Terminal üblichen Geräten zu verladen und mit allen modernen am Markt 

eingesetzten Taschenwagen und dem Lichtraumprofil P 400 kompatibel.  

Die Prognose zur Entwicklung des Bestandes an Sattelaufliegern in Deutschland wurden anhand der 

Daten des KBA im Zeitraum von 2012 bis 2021 erstellt. Die Daten des KBA verwenden die Klassifikation 

Seitenplanen/Curtainsider (in der Studie als Planen-Auflieger bezeichnet) und Kasten. In der Studie 

wird hier von Koffer-Aufliegern ausgegangen. Es kann zu Überschneidungen der Begrifflichkeiten 

kommen. Die Entwicklung des Marktes für Sattelauflieger im Zeitraum 2012 bis 2021 zeigt, dass der 

Planen-Auflieger unter den Standard-Sattelaufliegern den größten Anteil hat (Abbildung 33). 

Ein Blick auf die Zulassungszahlen der Sattelauflieger mit einer Gesamtlast von mehr als 26 t seit 2012 

zeigt die wachsende Bedeutung der Standard-Sattelauflieger in Deutschland. Seit 2012 ist der 

prozentuale Anteil ungefähr bei 53%, allerdings hat sich seit 2012 der Anteil von rund 142.000 

Standard-Sattelauflieger auf rund 181.000 Standard-Sattelauflieger erhöht. Das entspricht einem 

Wachstum von 28% (Abbildung 33). Bei einer linearen Trendfortschreibung der Entwicklung wird im 

Jahr 2030 ein Bestand von 420. 000 Sattelauflieger gegenüber 342.000 im Jahr 2021 erwartet. Für 

Standard-Sattelauflieger wird im Jahr 2030 ein Bestand von 230.000 gegenüber 180.000 im Jahr 2021 

erwartet.  
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Abbildung 32: Bestand an zugelassenen Sattelaufliegern in Deutschland88(Gesamt relevant entspricht dem Standard-
Sattelauflieger) 

Betrachtet man nur die Entwicklung von 2012 bis 2021 innerhalb der Standard-Sattelauflieger zeigt 

sich, dass insgesamt der absolute Anteil des Planen-Aufliegers gestiegen ist, aber der prozentuale 

Anteil der Planen-Auflieger gegenüber den anderen relevanten Sattelauflieger-Typen stetig 

abgenommen hat, von anfangs 70 % im Jahr 2012 auf rund 64% im Jahr 2021.89 Geschlossene Kästen 

mit Isolierwänden ohne Kühlung waren stetig im gleichen Zeitraum zwischen 4% und 5%, mit Kühlung 

bei einem Anteil von durchschnittlich rund 21%. Geschlossene Kästen hatten indes ein Wachstum von 

anfangs 5,4% auf rund 10% im Jahr 2021. Eine lineare Trendfortschreibung bestätigt den Trend bis 

2030 mit einem wachsenden Anteil der geschlossenen Kästen ohne Isolierung.  

 

 

Abbildung 33: Entwicklung zum Bestand an zugelassenen Standard-Sattelaufliegern in Deutschland nach Typ90 

 
88 vgl. (KBA, 2021a) 
89 vgl. (KBA, 2021a) 
90 vgl. (KBA, 2021a) 
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Bei den Prognosen handelt es sich um einfache lineare Trendfortschreibungen der historischen 

Entwicklung. Es lassen sich aufgrund weiterer Faktoren, wie Fahrermangel, steigender Spritpreise, CO2 

Bepreisung, Knappheit bei Add Blue, steigende Stahlpreise, Unsicherheiten durch Corona und den 

Krieg in der Ukraine zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässlichen Prognosen zur Marktentwicklung bis 

2030 stellen. 

 

3.3.3 Größenordnung der Teilmenge KV-fähiger Standard-Sattelauflieger 
Zur Schätzung der Größe der Teilmenge KV-fähiger Standard-Sattelauflieger muss unterschieden 

werden, ob von allen registrierten Sattelaufliegern, von den Neu-Zulassungen oder den 

Produktionszahlen ausgegangen wird. Die vorliegende Studie bezieht sich zur Abschätzung der Größe 

der Teilmenge KV-fähiger Standard-Sattelauflieger nur auf die Produktionszahlen. Aufgrund der 

Datenverfügbarkeit wurden zur Bestimmung der Größenordnung kranbarer Sattelauflieger und 

Standard-Sattelauflieger Primärdaten auf Basis von Produktionszahlen erhoben.91 Es wurden zwei 

verschiedene Datensätze verwendet:  

¶ Daten 1 aus der direkten Datenabfrage bei den Teilnehmern der Studie und  

¶ Daten 2 aus einer internen vertraulichen Quelle Produktionszahlen Hersteller Europa gesamt 

Die Ergebnisse der Analyse der Daten 1 wurden für die Bestimmung der Größenordnung der Teilmenge 

Standard-Sattelauflieger und kranbare Sattelauflieger in Europa aus Daten 2 verwendet.  

In der Datenabfrage wurden die exakten Produktionszahlen der 5 Teilnehmer der Studie unterteilt in 

tǊƻŘǳƪǘƛƻƴ ƪǊŀƴōŀǊŜΣ αōƻȄά {ŀǘǘŜƭŀǳŦƭƛŜƎŜǊ ǳƴŘ αƴƻƴ ōƻȄά Sattelauflieger 2020 abgefragt.  Diese 

Verteilung wurde als Basis für die Hochrechnung von Verteilungen innerhalb der Hersteller Europa 

gesamt verwendet. Es wurden in einem Einzelgespräch zusätzlich Daten von 2 weiteren Herstellern, 

die kranbare Sattelauflieger produzieren, erhoben. Somit konnte von diesen Zahlen auf eine Verteilung 

der kranbaren Sattelauflieger bei den Unternehmen, die kranbare Sattelauflieger anbieten, zu denen 

aber keine exakten Zahlen vorlagen, geschlossen werden. Ebenso konnten somit Aussagen zum Anteil 

von Standard-Sattelaufliegern getroffen werden.  

Von den ca. 236.000 Sattelaufliegern, die 2021 in der EU produziert wurden, standen folgende Daten 

zur Verfügung:  

¶ Es liegen konkrete Aussagen zu Gesamtproduktionszahlen, Produktionszahlen Standard-

Sattelauflieger und Produktionszahlen kranbare Sattelauflieger für n = 111.000 Sattelauflieger 

vor. Diese Daten stammen aus den direkten Befragungen der Teilnehmer der Studie, 

zusammengefasst als Gruppe 1 (n= 5 befragte Hersteller aus den beiden Gruppen Produktion 

über 5.000 und Produktion unter 5.000, aber über 1.000 Sattelauflieger/Jahr mit einem 

Marktanteil in Europa von ~47%)  

¶ Es liegen konkrete Aussagen zu Gesamtproduktionszahlen und den Produktionszahlen 

kranbare Sattelauflieger für n= 19.000 Sattelauflieger vor.  Diese Daten stammen aus 

Einzelgesprächen im Rahmen der Studie, zusammengefasst als Gruppe 2 (n= 2 befragte 

Hersteller aus der Gruppe Produktion unter 5.000, aber über 1.000 Sattelauflieger/Jahr mit 

 
91 siehe Kapitel 2.3.2.1 
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einem Marktanteil in Europa von ~ 8%). In dieser Gruppe wurde die Teilmenge Standard-

Sattelauflieger anhand der Angaben der Gruppe 1 abgeleitet.  

¶ Es liegen konkrete Zahlen zur Gesamtproduktion für n= 54.000 Sattelauflieger vor. Diese Daten 

stammen aus einer internen Quelle, zusammengefasst als Gruppe 3 (n= 47 Hersteller aus den 

beiden Gruppen Produktion unter 5.000 aber über 1.000 und Produktion unter 1.000 

Sattelauflieger/Jahr mit einem Marktanteil von ~23%). In dieser Gruppe wurde die Teilmenge 

Standard-Sattelauflieger und Anteil kranbare Sattelauflieger anhand einer Desk-research und 

der Angaben aus Gruppe 1 abgeleitet.  

¶ Für n= 52.000 Sattelauflieger wurden die Annahmen zum Anteil an Standard-Sattelaufliegern 

und kranbaren Sattelaufliegern ausgehend von den Ergebnissen der Gruppen 1 ς 3 abgeleitet, 

da es sich hierbei um mehr als 150 Hersteller mit geringen Produktionszahlen handelt. Sie 

werden zusammengefasst als Gruppe 4 (n> 150 Herstellern aus der Gruppe Produktion unter 

1.000 Sattelauflieger/Jahr, Marktanteil ~22%). Stichproben haben die Annahmen bestätigt.   

 

 

Abbildung 34: Primärdatenerhebung auf Grundlage der Produktionszahlen von 2021 

5ƛŜ αmarket analysis of heavy duty commercial trailers in Europeά aus dem Jahr 2018 hat aufgezeigt, 

dass die Gruppe von box-Sattelaufliegern einen Marktanteil von 69% hat.92 Abfragen bei den 

Herstellern im Rahmen dieser Studie haben ergeben, dass die befragten Hersteller in ihrem 

Produktportfolio im Mittel über alle befragten Hersteller einen Marktanteil des box Sattelaufliegers 

von 70% sehen.93  Diese Hersteller repräsentieren einen Teil des Gesamtmarktes mit 55% der 

Sattelauflieger. Für die Hochrechnung der Anteile von box und non box Sattelaufliegern wurde die 

Annahme einer Verteilung 30% non box Sattelauflieger zu 70% box Sattelauflieger, bei Herstellern, die 

beide Produktklassen laut Desk-research im Produktportfolio haben, getroffen. 

Der Markt für Sattelauflieger ist jedoch wesentlich diverser und kleinteiliger, wie die Untersuchungen 

im Rahmen der Studie gezeigt haben. Je kleinteiliger der Markt ist, desto höher ist eine Verschiebung 

 
92  vgl. (Sharpe, 2018) 
93 Fragebogen im Rahmen der Studie mit 5 Akteuren  
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Richtung non box Sattelauflieger. Ausgehend von einer Desk Research über 54 Hersteller lassen sich 

folgende Aussagen treffen:  

¶ Hersteller die mehr als 5.000 Sattelauflieger im Jahr produzieren, bieten non box 

Sattelauflieger, box Sattelauflieger und kranbare Sattelauflieger an. 

¶ Je weniger Sattelauflieger die Hersteller produzieren, desto geringer wird der Anteil der 

Hersteller, die box Sattelauflieger und kranbare Sattelauflieger produzieren.  

¶ Kleine Unternehmen bieten in der Regel keine kranbaren Sattelauflieger an.94 

Laut Analyse im Rahmen der Studie waren demnach 2021 von insgesamt 236.000 in Europa 

produzierten Sattelaufliegern (Abbildung 35): 

¶ 51% der produzierten Sattelauflieger non box Sattelauflieger. 22% dieser Sattelauflieger sind 

von Herstellern, zu denen keine weiteren Angaben vorliegen, es handelt sich hierbei um 

Sattelauflieger von Herstellern, die nur eine geringe Stückzahl im Jahr produzieren. 8% dieser 

Sattelauflieger sind von Herstellern, die nur non box Sattelauflieger gemäß Desk-research 

produzieren. 21% dieser Sattelauflieger sind von Herstellern, die gemäß Desk-research sowohl 

box als auch non box Sattelauflieger produzieren. Von der Gesamtmenge an produzierten 

Sattelaufliegern wurde ausgehend vom Verhältnis 30 zu 70 auf den Anteil an non box 

Sattelaufliegern geschlossen. 

 

¶ 49% der produzierten Sattelauflieger box Sattelauflieger. Alle 49% der Sattelauflieger sind von 

Herstellern, die sowohl box als auch non box Sattelauflieger produzieren. Von der 

Gesamtmenge an produzierten Sattelaufliegern wurde ausgehend vom Verhältnis 70:30 auf 

den Anteil an box Sattelaufliegern geschlossen. 43% dieser Sattelauflieger sind noch nicht 

kranbar. 6% dieser Sattelauflieger sind kranbar. 

Im Detail bedeutet das, dass 11% der box Sattelauflieger bereits kranbar waren. Für 89% der Standard-

Sattelauflieger würde eine Verpflichtung zur KV-Fähigkeit greifen. 2021 wären 102.000 Fahrzeuge von 

einer Verpflichtung betroffen gewesen (Abbildung 36). 

Im Projekt Future Trailer95 wurde von den am Projekt beteiligten Herstellern ein Marktanteil der 

kranbaren Sattelauflieger von 5% genannt.96 Im Vergleich mit den für das Basisjahr 2020 der Studie zur 

Verfügung stehenden Zahlen zu kranbaren Sattelaufliegern dieser Hersteller liegt der Marktanteil an 

kranbaren Sattelaufliegern sogar über 11%. In dieser Vergleichsgruppe hat sich der Marktanteil an 

kranbaren Sattelaufliegern mehr als verdoppelt  

 
94 siehe Ausführungen in 2.3.2 
95 (LKZ Prien, 2018) 
96 Interne Unterlagen, LKZ Prien GmbH, Future Trailer 2018 
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Abbildung 35: Ableitung der Teilmengen von Sattelaufliegern anhand der Produktionszahlen europäischer Hersteller von 
Sattelaufliegern 2021, gerundet auf 1.000 

 

Abbildung 36: Detailbetrachtung des Anteils der kranbaren Sattelauflieger bezogen nur auf die Teilmenge Standard-
Sattelauflieger (box-Sattelauflieger) anhand der Produktionszahlen europäischer Hersteller von Sattelaufliegern 2021 
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Zwischenergebnis Kapitel 3.3: 49% der Sattelauflieger erfüllen die Vorgaben der Definition 
Standard-Sattelauflieger 

  

Zentrale Erkenntnis: 
Die Gesamtheit der Sattelauflieger lässt sich unterteilen 
in: 

¶ DǊǳǇǇŜ мΥ αƴƻƴ ōƻȄά {ŀǘǘŜƭŀǳŦƭƛŜƎŜǊ, Auflieger, die 
eine große Diversität im Einsatzbereich und der 
Konfiguration zeigen (z. B. Tank- und Silo-
Auflieger, Tiefbett-Auflieger, Kippmulden-
Auflieger, Container Chassis, etc.)  

¶ DǊǳǇǇŜ нΥ αōƻȄά {ŀǘǘŜƭŀǳŦƭƛŜƎŜǊ. Auflieger, die 
über einen weitgehend standardisierten Hüllraum 
in rechteckiger Form mit einheitlichen 
Abmessungen verfügen. Gruppe 2 repräsentiert 
die Teilmenge an KV-fähigen Standard-
Sattelaufliegern, die im Rahmen der Studie 
gemeinsam mit den Branchenakteuren abgeleitet 
wurde. 

 

 

Zentrale Erkenntnis: 
Mit Bezug auf das Jahr 2021 lassen sich auf Basis der 
Hochrechnung zu den neu produzierten Sattelaufliegern in 
Europa folgende Aussagen treffen:  

¶ 51% der Sattelauflieger sind nicht geeignet für 
eine Verpflichtung zur KV-Fähigkeit 

¶ 49% der Sattelauflieger sind geeignet für eine 
Verpflichtung zur KV-Fähigkeit 

¶ 6% der Sattelauflieger sind kranbar 

 

3.4 Rechtlicher Rahmen für eine mögliche Verankerung einer Verpflichtung zur 

Kranbarkeit von Standard-Sattelaufliegern im EU -Recht 

Die fehlende Verfügbarkeit von kranbaren Sattelaufliegern zur Nutzung des Kombinierten Verkehrs 

wird als eine der bestehenden unternehmensinternen Wechselhürden zur Verlagerung von Verkehren 

von der Straße auf den Kombinierten Verkehr Straße-Schiene oder Straße-Wasserstraße gesehen97. 

Die Nutzung von Sattelaufliegern im KV beschränkt sich auf den schienengebundenen KV. Für den 

Transport im KV unter Nutzung von konventionellen/ klassischen Umschlageinrichtungen zur Kranung 

der Ladeeinheiten ist entweder die Nutzung von kranbaren Sattelaufliegern Voraussetzung oder die 

bǳǘȊǳƴƎ Ǿƻƴ IƛƭŦǎǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜƴ ȊǳǊ αYǊŀƴōŀǊƳŀŎƘǳƴƎά ƴƛŎƘǘ-kranbarer Sattelauflieger (bspw. 

NIKRASA, R2L, ISU)98.   

Eine durchgehende KV-Fähigkeit im Sinne einer Kranbarkeit von Sattelaufliegern würde, aufgrund 

einer höheren Standardisierung durch die Reduktion der Vielfalt verschiedener Ladeeinheiten, eine 

Vereinfachung des Umschlags und damit grundsätzlich eine Zeit- und /oder Kostenersparnis der 

gesamten intermodalen Transportkette ermöglichen. Eine solche Wirkung könnte aber nur erzielt 

werden, wenn dem vorwiegend grenzüberschreitenden Charakter des KV in Europa Rechnung 

 
97 Ausführungen in Kapitel. 3.1.4. 
98 Siehe Ausführungen zu alternativen Umschlagsystemen in Kap. 6.4 
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getragen werden würde. Eine mögliche regulative Umsetzung zur Herstellung einer durchgehenden 

KV-Fähigkeit von Sattelaufliegern in der EU muss sich damit folglich am europäischen Rechtsrahmen 

orientieren. Nationale Alleingänge können aufgrund der vielfältigen Verflechtung von 

Transportströmen und den international aufgestellten Akteuren der intermodalen Transportkette 

möglicherweise zu einem Gegenteil einer angestrebten Harmonisierung und Vereinfachung einer 

möglichen Regelung zur Kranbarkeit von Sattelaufliegern zur Stärkung des Kombinierten Verkehrs 

führen99.  

Vor diesem Hintergrund soll im Rahmen der vorliegenden Studie eruiert werden, inwieweit sich eine 

mögliche verpflichtende KV-Fähigkeit von Standard-Sattelaufliegern für Verkehre im KV in den 

rechtlichen Rahmen der EU integrieren ließe. Die Überlegungen beziehen sich hierbei ausschließlich 

auf eine mögliche Verpflichtung für Neufahrzeuge bzw. Erstzulassungen von Fahrzeugen. Eine 

Anpassung für Bestandsfahrzeuge ist nicht Ziel der Untersuchung und wäre aus Sicht der 

projektbegleitenden Expertengruppe und gemäß den Aussagen der Verkehrskommissarin Adina 

Valean nicht verhältnismäßig und nicht zielführend.100 

 

3.4.1 Hintergrund allgemeiner Rechtsrahmen Kombinierter Verkehr  
Der maßgebliche Rechtsrahmen für den Kombinierten Verkehr (KV) in der EU ergibt sich aus der 

Richtlinie 92/106/EWG zum KV mit der Festlegung des allgemeinen Rahmens für die Durchführung des 

Kombinierten Verkehrs in der EU. Im Hinblick auf die operative Durchführung von KV-Transporten ist 

zusätzlich die Richtlinie 96/53/EG zu Maßen und Gewichten und deren Ergänzung durch die Richtlinie 

(EU) 2015/719 zu nennen, die Ausnahmeregelungen für Maße und Gewichte von 

Fahrzeugkombinationen bei intermodalen Beförderungsvorgängen beinhaltet. Dies umfasst u.a. die 

Möglichkeit für Fahrzeugkombinationen im KV ein Gesamtgewicht von bis zu 44 t aufweisen zu 

dürfen101. Die Übernahme dieser Regelung in deutsches Recht erfolgte ursprünglich durch die 53. 

Ausnahmeverordnung zur StVZO102 und ist nun in § 34 Absatz 6 der StVZO enthalten.  

In Hinblick auf den übergeordneten europäischen Rechtsrahmen zum KV in der EU kann auf die 

aktuelle europäische Studie CACTUS103 verwiesen werden. Die Studie hat u.a. für den Themenbereich 

intermodaler Ladeeinheiten, darunter den Sattelauflieger, umfassend den europäischen 

Rechtsrahmen im Detail dargestellt104.  

Der deutsche Rechtsrahmen bietet darüber hinaus unter bestimmten Voraussetzungen Vorteile für die 

Durchführung von KV. Insbesondere zu nennen ist die Befreiung von der KFZ-Steuer von ausschließlich 

im KV eingesetzten Fahrzeugen nach Kraftfahrzeugsteuergesetz105 und die Ausnahme von 

Fahrverboten nach der Straßenverkehrs-Ordnung106 und der Ferienreiseverordnung107.  

 
99 Die national heterogene Auslegung der Inhalte der 92/106/EWG in der EU führt bspw. zu unterschiedlichen Kontrollkonsequenzen für 

Akteure der intermodalen Transportkette in Hinblick auf die Nutzung des nächstgelegenen Terminals und damit u.U. zu Störungen der 
Transportketten.   
100 vgl. Interviewaussagen Fr. Valean & (DVZ, 2021) 
101 vgl. (Europäische Union, 1996) 
102 Dreiundfünfzigste Verordnung über Ausnahmen von den Vorschriften der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (53. 

Ausnahmeverordnung zur StVZO), § 1, Abs. 1 
103 vgl. (UIC/UIRR, 2021) 
104 vgl. (UIC/UIRR, 2021, S. 56 ff.)  
105 vgl. Kraftfahrzeugsteuergesetz 2002 (KraftStG 2002), § 3 Nr. 9 und § 4 
106 vgl. Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Paragraf 30 Nr. 1 und Nr. 1a 
107 vgl. Verordnung zur Erleichterung des Ferienreiseverkehrs auf der Straße (Ferienreiseverordnung), § 3 Nr. 1 und Nr. 1a 
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Weiterhin relevant für die Gestaltung der Rahmenbedingungen für Transporte von Sattelaufliegern im 

KV ist der Rechtsrahmen für eine Förderung von Infrastruktur für den KV, maßgeblich die Richtlinie zur 

Förderung von Umschlaganlagen des KV nicht bundeseigener Unternehmen108, der Neu- und Ausbau 

bundeseigener Umschlaganlagen über das Bundesschienenwegeausbaugesetz109 sowie die Förderung 

von Gleisanschlüssen und weiterer Anlagen des Schienengüterverkehrs über die 

Anschlussförderrichtlinie110. 

Diese rechtlichen Fördermaßnahmen bilden eine wesentliche Grundlage für die Bereitstellung von 

geeigneter Infrastruktur für den Transport von Sattelaufliegern im KV, stellen jedoch keinen direkten 

Bezug zu der Prüfung einer Möglichkeit zur rechtlichen Verankerung einer möglichen europäischen 

Verpflichtung zur KV-Fähigkeit von Standard-Sattelaufliegern dar, sondern dienen dem Verständnis der 

Grundlagen für den Transport von Sattelaufliegern im KV. 

 

3.4.2 Verankerung einer möglichen Verpflichtung zur KV-Fähigkeit von Standard-

Sattelaufliegern im europäischen Recht über die europäische Typgenehmigung 
Eine direkte Verankerung einer möglichen Verpflichtung zur Kranbarkeit von Sattelaufliegern im 

europäischen Recht bis zum Zielhorizont der Studie im Jahr 2030 ist ambitioniert. Vor diesem 

Hintergrund besteht eine unmittelbare Option mit EU-weiter Tragweite in der Nutzung des Rahmens 

des Typgenehmigungsrechts der EU. In den studienbegleitenden Workshops und Einzelgesprächen mit 

Teilnehmenden der Expertengruppe111 sowie durch das beauftragende Referat E 11 des BMDV wurde 

dieser Ansatz bestätigt und als Grundlage für die weiteren Ausführungen festgelegt. Ziel der 

vorliegenden Studie ist, eine inhaltliche Einordnung und Folgenabschätzung einer möglichen 

Verankerung im EU-Recht gemäß dieser Vorgehensweise zu skizzieren.  

Für die Einordnung der Aussagen dieses Unterkapitels sind folgende Rahmenbedingungen der 

gewählten Betrachtungsweise zu berücksichtigen: 

¶ Der Geltungsbereich einer möglichen Verankerung im Typgenehmigungsrecht zielt auf eine 

europaweit einheitliche Geltung im Rahmen einer Verordnung ab 

¶ Der Geltungsbereich einer möglichen Verankerung im Typgenehmigungsrecht zielt 

ausschließlich auf die Einführung neuer Typgenehmigungen ab 

¶ Der Geltungsbereich einer möglichen Verankerung im Typgenehmigungsrecht zielt 

ausschließlich auf die Erstzulassung von Fahrzeugen ab 

¶ Fahrzeuge mit einer Relevanz für intermodale Beförderungsvorgänge gemäß den 

Ausführungen in Kap. 3 sind Sattelanhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von > 10 t 

¶ Eine Grundannahme für die Auslegung der nachfolgenden Ergebnisse ist, dass gemäß der in 

Kap. 3 erarbeiteten Erkenntnisse, für die Studie relevante Sattelauflieger nach 3 bis max. 10 

Jahren wirtschaftlich aus dem (deutschen) Markt genommen werden und ggf. ersetzt werden 

¶ Aus dieser Grundannahme ergibt sich die weitergehende Annahme, dass durch den Fokus 

einer möglichen Verpflichtung zur Kranbarkeit auf Erstzulassungen und die sukzessive 

Außerbetriebsetzung von Bestandsfahrzeugen aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten folglich 

 
108 vgl. (BMVI/BMDV, 2022) 
109 vgl. Gesetz über den Ausbau der Schienenwege des Bundes (Bundesschienenwegeausbaugesetz), §3 Nr. 1 
110 vgl. Richtlinie zur Förderung des Neu- und Ausbaus, der Reaktivierung und des Ersatzes von Gleisanschlüssen sowie weiteren Anlagen 

des Schienengüterverkehrs (Anschlussförderrichtlinie) 
111 Workshops am 10.11.2021, 17.11.2021 und am 16.01.2022 mit insgesamt 42 Teilnehmern (Speditionen, EVU, Terminalbetreiber, KV 

Operateure, Waggonvermieter) und zusätzliche Expertengespräche 
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eine Durchdringung des Marktes der für die Studie relevanten Sattelauflieger mit kranbaren 

Einheiten möglich wäre 

Das Sekundärrecht der EU umfasst verschiedene Arten von Rechtsvorschriften, unter denen für eine 

unmittelbare Rechtsverbindlichkeit einer Verpflichtung zur Kranbarkeit von Sattelaufliegern im Sinne 

der möglichen Umsetzung in nationales Recht bis zum Zeithorizont der Studie von 2030 der Bereich 

der Verordnungen und delegierten Rechtsakte unter Berücksichtigung der zeitlichen Umsetzung von 

ōŜǎƻƴŘŜǊŜǊ .ŜŘŜǳǘǳƴƎ ǎƛƴŘΦ ±ŜǊƻǊŘƴǳƴƎŜƴ ŀƭǎ wŜŎƘǘǎŀƪǘ ƎŜƭǘŜƴ αώΧϐ ōŜƛ LƴƪǊŀŦǘǘǊŜǘŜƴ ŀǳtomatisch 

und in einheitlicher Weise in allen EU-[ŅƴŘŜǊƴ ώΧϐΣ ƻƘƴŜ Řŀǎǎ ǎƛŜ ƛƴ ŜƛƴȊŜƭǎǘŀŀǘƭƛŎƘŜǎ wŜŎƘǘ ǳƳƎŜǎŜǘȊǘ 

werden müssen. Sie sind in allen ihren Teilen verbindlich und gelten unmittelbar in allen 

aƛǘƎƭƛŜŘǎƭŅƴŘŜǊƴ ώƎƭŜƛŎƘŜǊƳŀǖŜƴϐά112. 

Für die Genehmigung eines Kraftfahrzeugs und Kraftfahrzeuganhängers sowie von Systemen, 

Bauteilen und selbständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge ist die Erfüllung verschiedener 

Anforderungen gemäß der Verordnung (EU) 2018/858 erforderlich. Die Rahmenverordnung (EU) 

2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 über die Genehmigung und 

die Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, 

Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge gilt seit dem 01. September 

2020 verbindlich und ist maßgeblich für die Genehmigung, Zulassung und den Vertrieb von 

Sattelaufliegern im Gebiet der europäischen Union. Die Verordnung (EU) 2018/858 hebt die bisherige 

EU-Typgenehmigungsrichtlinie 2007/46/EG auf. Diese Reform gehört zu den weitreichenderen 

!ǊōŜƛǘŜƴ ŘŜǊ YƻƳƳƛǎǎƛƻƴ ƛƳ !ǳǘƻƳƻōƛƭǎŜƪǘƻǊΣ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘ ƛƴ ŘŜǊ aƛǘǘŜƛƭǳƴƎ α9ǳǊƻǇŀ ƛƴ .ŜǿŜƎǳƴƎάΦ113 

Die Prüfung der Erfüllung der relevanten EU-Anforderungen erfolgt im Rahmen des Verfahrens der 

Typgenehmigung114. Das Verfahren zur Typgenehmigung von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen ist 

europarechtlich einheitlich vorgegeben und gilt für alle Typgenehmigungsbehörden der Europäischen 

Union verbindlich. Gemäß den Vorgaben des europäischen Typgenehmigungsrechts sind erteilte 

Typgenehmigungen einer Typgenehmigungsbehörde eines EU-Mitgliedstaates von den anderen 

Mitgliedstaaten und Genehmigungsbehörden anzuerkennen und die Zulassung solcher 

typgenehmigten Fahrzeuge darf nicht verweigert werden. Die in Deutschland zuständige 

Typgenehmigungsbehörde, ausgenommen nationale Fahrzeugeinzelgenehmigungen nach § 45 der VO 

(EU) 2018/858, ist das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA).  

Der Fokus der Studie liegt auf Sattelaufliegern, die für intermodale Beförderungsvorgänge im KV 

genutzt werden oder genutzt werden könnten. Gemäß Artikel 4 (1) c) iv) der Verordnung (EU) 

2018/858 fallen demnach für die Studie relevante Sattelauflieger unter die Fahrzeugklasse O4 

αAnhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse über 10 Tonnenά115. Die Kriterien für die Einstufung von 

Fahrzeugen, Fahrzeugtypen, Varianten und Versionen sind in Anhang I der Verordnung (EU) 2018/858 

festgelegt. Anhang I Teil C der Verordnung (EU) 2018/858 legt zudem die Bestimmungen der Art des 

Aufbaus für die verschiedenen Fahrzeugklassen fest, in Anlage 2 sind hier weitergehend die Zahlen zur 

Verwendung als Ergänzung der Codes für die verschiedenen Arten von Aufbauten (bspw. α02. Offener 

Kastenά, α03. Geschlossener Kastenά, α06. Seitenplanen (Curtainsider)άύ aufgeführt. 

Für Sattelangänger gilt die folgende Begriffsbestimmung gemäß Referenznummer 5.1: 

 
112 (Europäische Kommission, 2022a) 
113 vgl. (Europäisches Parlament, 2018) 
114 Das Verfahren der Typgenehmigung erfolgt gemäß Verordnung (EU) 2018/858, Anhang III. 
115 vgl. (Europäisches Parlament, 2018a) 
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Abbildung 37: Begriffsbestimmung zu Sattelanhänger, (EU) 2018/858, Anhang I, S. 82 

Bei Fahrzeugen der Klasse O handelt es sich um nicht selbstfahrende Straßenfahrzeuge, die nach ihrer 

Bauart dazu bestimmt sind, von einem Kraftfahrzeug gezogen zu werden. Sie gliedern sich nach der 

zulässigen Gesamtmasse (bis 0,75 Tonnen = O1, mehr als 0,75 Tonnen bis 3,5 Tonnen = O2, mehr als 

3,5 TonnŜƴ ōƛǎ мл ¢ƻƴƴŜƴ Ґ hо ǳƴŘ ƳŜƘǊ ŀƭǎ мл ¢ƻƴƴŜƴ Ґ hпύΣ ŘŜƳ !ƴƘŅƴƎŜǊǘȅǇ α{ŀǘǘŜƭ-, Deichsel- 

ƻŘŜǊ ½ŜƴǘǊŀƭŀŎƘǎŀƴƘŅƴƎŜǊά ǎƻǿƛŜ ǿŜƛǘŜǊŜƴ CŀƘǊȊŜǳƎŜƴ Ƴƛǘ ōŜǎƻƴŘŜǊŜǊ ½ǿŜŎƪōŜǎǘƛƳƳǳƴƎ 

όα.ŜǎŎƘǳǎǎƎŜǎŎƘǸǘȊǘάΣ α²ƻƘƴŀƴƘŅƴƎŜǊά ǳƴŘ α{ƻƴǎǘƛƎŜάύΦ CǸǊ CŀƘǊȊŜǳƎŜ ŘŜǊ YƭŀǎǎŜ h ƪǀƴƴen seit 

29.04.2009 EG-Typgenehmigungen erteilt werden.116  

Die Gültigkeitsdauer der Typgenehmigung ist für Nutzfahrzeuge und Anhänger auf max. 10 Jahre 

begrenzt, wenn kein entsprechender und verlängernder Nachtrag erfolgt.117 In Artikel 35 Absatz 1 der 

Verordnung ό9¦ύ нлмуκуру ƘŜƛǖǘ ŜǎΥ α{ƛŜōŜƴ WŀƘǊŜ ƴŀŎƘ ŘŜǊ ƭŜǘȊǘŜƴ !ƪǘǳŀƭƛǎƛŜǊǳƴƎ ŘŜǊ 

Beschreibungsunterlagen eines EU-Gesamtfahrzeug-Typgenehmigungsbogens für Fahrzeuge der 

Klassen M1 und N1 und zehn Jahre für Fahrzeuge der Klassen N2, N3, M2, M3 und O prüft die 

Genehmigungsbehörde, ob der Fahrzeugtyp allen einschlägigen Rechtsakten für diesen Typ 

ŜƴǘǎǇǊƛŎƘǘΦά Neue Anforderungen im Sinne einer KV-Fähigkeit von Fahrzeugen würden demnach bei 

einer Prüfung durch die Genehmigungsbehörde, ggf. im Zuge einer Nachtragsprüfung, relevant 

werden. Die Einführung von neuen technischen Anforderungen unterliegt dabei Übergangsfristen und 

diese gelten dann zum festgelegten Zeitpunkt zunächst für typgenehmigte und später auch für 

erstzugelassene Fahrzeuge.   

Abbildung 38 zeigt den Wirkungszusammenhang der aktuellen Rechtsakte, übergeordnet für die EU-

Typgenehmigung steht die bereits genannte Verordnung (EU) 2018/858. 

 
116 vgl.  (KBA, o. J.) 
117 Eine zusätzliche Klärung der Verfahrensdetails mit dem KBA konnte bis Redaktionsschluss nicht erfolgen  
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Abbildung 38: Relevante Rechtsakte zur EU-Typgenehmigung in Verbindung zu einer möglichen Verankerung der 

Verpflichtung zur KV-Fähigkeit von Standard-Sattelaufliegern, SGKV 

 

Für eine Einführung einer möglichen Verpflichtung für eine KV-Fähigkeit von Standard-Sattelaufliegern 

in der Verordnung (EU) 2018/858 wäre ŘƛŜ 9ǊƎŅƴȊǳƴƎ ŜƛƴŜǊ ǘŜŎƘƴƛǎŎƘŜƴ !ƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎ αYǊŀƴōŀǊƪŜƛǘά 

für die Fahrzeugklasse O4 sowie in einem zugehörigen Rechtsakt die weiterführende Definition der 

ǘŜŎƘƴƛǎŎƘŜƴ !ƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ŀƴ ŘƛŜ αYǊŀƴōŀǊƪŜƛǘά und eine Festlegung ab wann und für welche 

Fahrzeuge diese Anforderungen zu erfüllen sind erforderlich. Diese Voraussetzung wäre demzufolge 

notwendig, um nach erfolgter Umsetzung entweder eine neue Typgenehmigung zu erhalten bzw. neue 

Fahrzeuge nur noch mit Erfüllung dieser Anforderungen zum Verkehr neu zuzulassen.  

Die genannte Einführung neuer technischer Anforderungen im Sinne einer KV-Fähigkeit wäre durch 

einen delegierten Rechtsakt zur Änderung des Anhang II der Verordnung (EU) 2018/858 theoretisch 

ƳǀƎƭƛŎƘΦ α5ŜƭŜƎƛŜǊǘŜ wŜŎƘǘǎŀƪǘŜ ǎƛƴŘ ǊŜŎƘǘǎǾŜǊōƛƴŘƭƛch und ermöglichen der Kommission, nicht 

wesentliche Elemente von EU-Rechtsakten [bspw. von Verordnungen] zu ergänzen oder zu ändern, um 

ǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜ aŀǖƴŀƘƳŜƴ ŦŜǎǘȊǳƭŜƎŜƴΦά118 Der Kommission wurde die Befugnis übertragen, gemäß 

Artikel 4 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2018/858 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um Anhang I 

hinsichtlich der Fahrzeugtypen und Aufbautypen zur Anpassung an den technischen Fortschritt zu 

aktualisieren. 

Über die Definition neuer Anforderungen im Sinne einer KV-Fähigkeit von Fahrzeugen könnten die 

Rahmenbedingungen für die Erstzulassung von Fahrzeugen unmittelbar beeinflusst werden. 

Bestandsfahrzeuge, zugelassen auf Grundlage bereits bestehender Typgenehmigungen, würden im 

Markt verbleiben und schrittweise aus wirtschaftlichen Gründen aus dem Markt genommen119 und 

durch Fahrzeuge, die gemäß den möglichen neuen Anforderungen im Sinne einer KV-Fähigkeit neu 

zugelassen würden, ersetzt. 

Die Umsetzung der Änderung des Anhangs II der Verordnung (EU) 2018/858 zur Integration der 

ǘŜŎƘƴƛǎŎƘŜƴ !ƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎ αYǊŀƴōŀǊƪŜƛǘά ƪǀƴƴǘŜ ƛƴ ŜƛƴŜƳ ŅƘƴƭƛŎƘŜƴ, vereinfachten Prozess erfolgen 

wie die Änderungszusammenhänge mit Einführung der Verordnung (EU) 2019/2144 des Europäischen 

 
118 (Europäische Kommission, 2022a)  
119 vgl. Ausführungen über die reale marktübliche Nutzungsdauer von Sattelaufliegern in Kap. 3.3.1 
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Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen 

und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen 

Einheiten für diese Fahrzeuge im Hinblick auf ihre allgemeine Sicherheit und den Schutz der 

Fahrzeuginsassen und von ungeschützten Verkehrsteilnehmern. Mit dieser Verordnung werden 

einerseits eine Vielzahl von einzelnen Durchführungs- und Änderungsverordnungen mit Bezug zur 

Verordnung (EU) 2018/858 für die EU-Typgenehmigung übernommen und zusammengeführt, 

andererseits wird der für die zu erfüllenden Bestimmungen für die Erteilung einer EU-Typgenehmigung 

relevante Anhang II der Verordnung (EU) 2018/858 geändert, der die Anforderungen hinsichtlich der 

EU-Typgenehmigung für Fahrzeuge, Systeme, Bauteile und selbstständige technische Einheiten 

enthält.120 Die Änderung des Anhangs ist dabei Bestandteil einer aktuellen Überarbeitung.  

Diese Bestimmungen sind je Fahrzeugklasse aufgeschlüsselt, die Gegenstände/ Bestimmungen für die 

vorliegende Studie relevante Fahrzeugklasse O4 sind dementsprechend in der zugehörigen Tabelle 

markiert. Im Zusammenhang mit dieser Zuordnung der Bestimmungen zu den Fahrzeugklassen besteht 

ȊǳŘŜƳ ŘƛŜ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘΣ !ǳǎƴŀƘƳŜƴ ŦǸǊ CŀƘǊȊŜǳƎƪƭŀǎǎŜƴ ȊǳȊǳƭŀǎǎŜƴ ǳƴŘ αȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ ōŜǎǘƛƳƳǘŜ 

techniscƘŜ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴά Ȋǳ ŘŜŦƛƴƛŜǊŜƴΦ  

Damit könnte theoretisch im Rahmen der Nutzung eines ähnlich gearteten Vorgehens zur Änderung 

des Anhangs II der Verordnung (EU) 2018/858 über einen delegierten Rechtsakt eine weitergehende 

Abgrenzung der Voraussetzungen und technischen Anforderungen im Sinne einer KV-Fähigkeit für die 

für die Studie relevanten Standard-Sattelauflieger geschaffen werden, um der grundsätzlichen Eignung 

der verschiedenen Typen von Sattelaufliegern für den KV Rechnung zu tragen und eine 

unverhältnismäßige Einschränkung nicht-geeigneter Fahrzeugtypen auszuschließen.  

Im Rahmen einer möglichen vertieften Untersuchung des rechtlichen Rahmens für die Einführung 

einer möglichen Verpflichtung wären durch ein Rechtsgutachten die Wechselwirkungen der 

betreffenden Durchführungsverordnungen im Detail zu untersuchen sowie die Ausgestaltung der 

zeitlichen Umsetzbarkeit im Rahmen des europäischen Typgenehmigungsrechts zu prüfen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine mögliche europäische Verpflichtung zur KV-Fähigkeit von 

für die Studie relevanten Standard-Sattelaufliegern im Kombinierten Verkehr durch eine Änderung der 

Verordnung (EU) 2018/858 theoretisch möglich wäre. Notwendig dafür wäre die Definition neuer 

technischer Anforderungen und deren Aufnahme in den Anhang II der Verordnung (EU) 2018/858. Die 

Beachtung der technischen Anforderungen für eine Typgenehmigung könnte unter diesen 

Voraussetzungen nach einer entsprechenden Übergangsfrist und der Festlegung eines 

Gültigkeitszeitpunkts für Erstzulassungen von für die Studie relevanten Typen von Sattelaufliegern 

verbindlich werden. Bestandsfahrzeuge, die keine Kranbarkeit aufweisen, würden vorerst im Markt 

verbleiben und gemäß den Erkenntnissen aus Kapitel 3.3.1 aus wirtschaftlichen Gründen zeitlich 

schrittweise aus dem Markt genommen.  

Die Umsetzung einer möglichen Verpflichtung bis zum Jahr 2030 wäre grundsätzlich denkbar. Der 

Prozess der Verfahrensweise, bis eine Umsetzung rechtlich verbindlich wäre, hängt jedoch von einer 

Vielzahl von Prozessschritten und parlamentarischen Abstimmungen ab. Beispiele aus der 

Vergangenheit im Bereich der Änderung des Typgenehmigungsrechts haben gezeigt, dass zwischen 

dem Vorliegen eines Entwurfs bis zur Geltung für Erstzulassungen ein Zeitraum von bis zu 6 Jahren 

notwendig war.  

 
120 vgl. (Europäisches Parlament, 2018)  
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Zwischenergebnis Kapitel 3.4: Die Verankerung einer möglichen Verpflichtung im EU-Recht ist 
theoretisch über die europäische Typgenehmigung möglich 

 Zentrale Erkenntnisse: 

¶ die Rahmenverordnung (EU) 2018/858, in Kraft getreten 
2020, ist maßgeblich für die Typgenehmigung von 
Fahrzeugen in den Mitgliedstaaten der EU  

¶ im Anhang der Verordnung (EU) 2018/858 werden die 
technischen Anforderungen hinsichtlich der EU-
Typgenehmigung für Fahrzeuge, Systeme, Bauteile und 
selbstständige technische Einheiten festgelegt 

¶ über eine zukünftige Änderung des Anhangs II der  
Verordnung (EU) 2018/858 wäre eine Berücksichtigung 
neuer technischer Anforderungen im Sinne einer KV-
Fähigkeit für die Erstzulassung von Fahrzeugen 
theoretisch europaweit einheitlich möglich  
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4 Verkehrliche Effekte einer möglichen Verpflichtung zur KV-Fähigkeit 

4.1 Methodische Herleitung zur Berechnung der verkehrlichen Effekte 

Die hier erörterte zentrale Frage zur Ableitung der verkehrlichen Effekte einer Verpflichtung lautet: 

Wie viele Straßenverkehre werden auf den KV verlagert, wenn alle Sattelauflieger im Jahr 2030 
verpflichtend kranbar wären?  

Wir nähern uns in dieser Studie der Frage der Verpflichtung zur KV-Fähigkeit und ihrer Wirkung auf 
den Markt nach den vorhandenen volkswirtschaftlichen verkehrlichen Daten. Weitere Parameter wie 
Kraftstoffpreisänderungen, mehr Angebote oder Kapazitäten im KV, verstärkter Fahrermangel etc. 
werden nicht berücksichtigt, damit allein die Wirkung der Einzelmaßnahme αVerpflichtung zur KV-
Fähigkeitά bewertet werden kann. Für das Verständnis der Studie ist darauf hinzuweisen, dass die 
Studie auch qualitative Input-Parameter beinhaltet, die mangels einer entsprechenden Datenlage im 
Rahmen der Studie nicht alle objektiv plausibilisiert werden können. Dies betrifft in erster Linie 
Aussagen von (potenziellen) Akteuren der intermodalen Transportkette in Workshops oder 
Expertengesprächen, die im Rahmen der Studie jedoch für die Darstellung der subjektiv erwarteten 
Auswirkungen und der Bewertung der Preiseffekte der Maßnahme auf den KV berücksichtigt werden 
müssen. 

 

 

 

  

Abbildung 39: methodische Vorgehensweise in Kap. 4 und 5 
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4.1.1 Statistischer Basis-Markt für eine KV-Verlagerung 
Als Basisdatensatz wird die Auswirkung auf Grundlage der Verkehrsprognose des 
Bundesverkehrswegeplans BVWP121  für das Jahr 2030 berechnet. Die Verkehrsprognose verfügt über 
eine detaillierte Prognose der Straßen-Verkehrsleistung in Tonnenkilometer für das Jahr 2030 auf 
deutschem Territorium (Territorialprinzip). Das erlaubt eine detaillierte Berechnung der verkehrlichen 
Auswirkungen nach Relationen, Marktanteilen der Verkehrsmittel und vor allem der 
Verkehrsmittelwahl bei veränderten Preisen.   

Der Anteil der Verkehre, die auf den kontinentalen KV verlagert werden können, ist beschränkt auf 

lange Transportstrecken mit einer Distanz > 300 km 122 und bestimmten für den KV geeigneten 

Güterarten.  Die Restriktionen für das Modell wurden entsprechend der in der Literatur genannten 

üblichen wirtschaftlichen Grenzen gewählt. 

So kommen von den 601.308 Mio. tkm deutschen Straßentransporten (ohne KV-Vor- und Nachlauf) 

für 2030 nur Verkehre über 300 km für eine Verlagerung auf den KV in Betracht. Alle erfassten 

Relationen wurden bezüglich ihrer Gesamttransportdistanz > 300 km geprüft und die deutschen 

Anteile der Strecke ausgewiesen. Des Weiteren wurde der Seehafenhinterlandverkehr als nicht 

relevant gesehen, da der Seehafenhinterlandverkehr v.a. in Seecontainern erfolgt und nicht in den 

betrachteten Sattelaufliegern123. Damit sind nur kontinentale Verkehre von der Maßnahme für 

Sattelauflieger betroffen.  

Dies umfasst 66% oder 394.418 Mio. tkm auf der Straße in KV-geeigneten Distanzen und auf rein 

kontinentalen Strecken.  

Eine weitere Einschränkung der betroffenen Verkehre ist die Gutart. Sehr schwere Güter oder 

klassische Schüttgüter wie Getreide oder Sand werden nur marginal im KV transportiert, sondern 

vielmehr in Wagenladungsverkehren oder auf anderen Verkehrsträgern. In der Datenbasis der BVWP 

wurde diese Affinität der einzelnen Gütergruppen genauer erfasst. Kritisch ist hier anzumerken, dass 

die Hintergrundstudien dazu teilweise mehr als 20 Jahre alt sind und daher noch nicht die 

Marktentwicklungen von neuen Ladeeinheitentechnik etc. berücksichtigen konnten. Auch wird durch 

die hohen logistischen Anforderungen die hohe KV-Affinität bei Sammelgutverkehren angezweifelt. 

Die grundlegende KV-Affinität ist jedoch in den vielen Fällen plausibel, wie z.B., dass bei chemischen 

Produkten ca. 61% KV-affine Transporte vorliegen, während bei Steintransporten annähernd keine 

Transporte berücksichtigt werden können für eine mögliche Verlagerung. Trotzdem ist hier eine 

genauere Erfassung der KV-Affinität in weiterer Forschung wünschenswert. 

 
121 vgl. (BMVI/BMDV, 2016) 
122 vgl. (Eiband, 2014) 
123 Siehe Kapitel 3.3.2  
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Abbildung 40: Prozentuale KV-Affinität je Gütergruppe nach den BVWP Verkehrsverflechtungsprognosen 

Basierend auf der KV-Affinität der Gütergruppen konnten insgesamt 24% bzw. 145.626 Mio. tkm 

Straßentransporte als für den KV theoretisch geeignet definiert werden. Dies entspricht dem Basis-

Markt für eine mögliche Verlagerung auf den KV. 

 

4.1.2 Berechnung des Nachfrageverhaltens mit Preiselastizitäten 
Die Frage, wie sich das Verhalten von Logistikentscheidern ändert, wenn die Verpflichtung erfolgt ist, 

wird sehr kontrovers diskutiert. Es gibt wenig valide Zahlen und viele Meinungen zu dieser Thematik. 

Daher wird sich hier der Frage mit einem volkswirtschaftlichen Modell angenähert. 

Bei der Erstellung der Verkehrsprognose des BVWP 2030 finden sich hierzu umfangreiche Erhebungen, 

die dieses Problem in Form von Elastizitäten erfassten. Es wurde dabei aus umfangreichen 

Befragungen aus dem Jahr 2013 ermittelt, wann Unternehmen auf den Schienengüterverkehr 

verlagern, wenn sich die Service-Faktoren Qualität, Preis oder Zeit ändern würden. Dies wurde in 

Elastizitätswerten ausgedrückt. 124 

 
124 vgl.  (BMVI/BMDV, 2016, S. 110) 

KV-Affinität je 

Gütergruppe  

61% der Chemischen Erzeugnisse werden 

theoretisch als KV affin gewertet.  

0% der Braunkohle. 
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Abbildung 41: Abbildung 41: Ableitung der KV geeigneten Güterverkehre ς Basis-Markt für eine Verlagerung nach der 
Datengrundlage der Verkehrsverflechtungsprognose 2030 

 

Für die spezielle Frage der verpflichtenden KV-Fähigkeit ergeben sich Effekte auf den relativen 

Preisunterschied zwischen Straße und KV. Bei den Service-Faktoren Qualität oder Zeit lassen sich keine 

direkten Effekte erkennen. Daher wurde für die Berechnung der Verlagerungswirkung die Preis-

Elastizitäten verwendet, um sich der Frage der Verkehrsmittelwahlwirkung der Maßnahme zu nähern.  

Im Folgenden sind die direkten Preiselastizitäten aus der BVU Studie zu den jeweiligen Verkehrsträgern 

angeführt.  

Marktsegmente  Straße  Schiene  Binnenschiff  

Maritimer KV  -0,80  -1,40  -1,62  

Kontinentaler KV  -0,49  -1,30  -1,68  

Erze, Kohle, Koks >100 t  -2,90  -4,25  -4,02  

Landwirt. Erzeugnisse -0,02  -2,40  -2,32  

Steine, Erden  -0,15  -2,78  -2,92  

Mineralölerzeugnisse  -0,28  -1,90  -2,18  

Chemische Erzeugnisse -0,19  -2,48  -2,66  

Metalle  -0,10  -1,60  -1,66  

Fahrzeuge/ Maschinen  -0,03  -1,51  -1,51  

Sonstige Halbzeuge  -0,05  -1,55  -1,60  
 
Tabelle 4: Direkte Preiselastizitätswerte der Verkehrsträger nach Marktsegment (nach BVU (2016), S. 110) 

Die ersten drei Marktsegmente beinhalten hier keine Straßen-Sattelauflieger, die die Maßnahme 

betreffen würde. Aktuelle KV-Transporte sind bereits normalerweise kranbar. Schwertransporte über 

100 t können nicht in Standard-Sattelaufliegern transportiert werden. Daher fließen diese 

Marktsegmente nicht in die Berechnung ein. Bei den weiteren Marktsegmenten finden sich deutliche 

Preiselastizitäts-Ansatz ς Direkte Preiselastizität 

Wenn der Preis der Schiene sinkt, wird ein Teil der Straßentransporte auf den KV bzw. die Schiene 

um den jeweiligen Faktor verlagert. Eine direkte Preiselastizität von -1,55 bedeutet:  

Wenn der Transportpreis um 10% steigt, dann sinkt die Nachfrage und damit der Marktanteil der 

betroffenen Alternative um 15,5%.   
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Unterschiede in den Elastizitätswerten. So reagiert z.B. das Marktsegment der Landwirtschaftlichen 

Erzeugnisse deutlich sensibler auf Preissteigerungen im Schienenbereich (-2,4), als im Straßenbereich 

(-0,02). Dies bedeutet, dass der Preis im Straßenbereich deutlich stärker gesenkt werden muss als 

umgekehrt, um die Entscheider zu einem Verkehrsträgerwechsel zu überzeugen.  

 

Die Elastizitätswerte werden mit dem veränderten 

Preis und dem Marktanteil der Verkehrsträger der 

jeweiligen betrachteten Verbindung berechnet. Da 

innerhalb Deutschlands die Marktanteile der 

Gütersegmente und der Verkehrsträger jedoch je 

Strecke sehr unterschiedlich ausfallen können, 

wurde zur Berechnung der Elastizitäten jede 

Einzelrelation zwischen zwei NUTS 3 Zellen nach 

Marktsegment und Verkehrsträgeranteil 

berechnet. Die deutschen NUTS 3 Zellen sind in der 

Abbildung 43 dargestellt.125 Auf Basis dieser 

Verflechtungsdaten kann berechnet werden, wie 

sich eine Preisänderung auf die Verlagerung auf die 

Schiene auswirken würde - bei sonst 

gleichbleibenden Bedingungen.  

 

 

 

  

 
125 vgl. (BMVI/BMDV, 2014, S. 274)  

Abbildung 42: Straßengüterverkehrsaufkommen nach 
Versand-Region mit Darstellung der in der Prognose 
berücksichtigten deutschen NUTS-3 Zellen  
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4.1.3 Berechnung des Kosten- bzw. Preisvorteils für den KV durch eine verpflichtende KV-

Fähigkeit  
Die Basis für die Nutzung der Preiselastizitätswerte ist der Preisvorteil, der durch die Verpflichtung zur 

KV-Fähigkeit für den KV-Transport entsteht.  Durch Befragung des Marktes wurden folgende 5 

Faktoren als kostenrelevant ermittelt (siehe 3.2.5), die durch die KV-Fähigkeit entstehen: System-

Wechselhürde, Wiederverkaufsproblem, Verringerte Nutzlast, Mehrgewicht bzw. höhere 

Treibstoffkosten und der höhere Einkaufspreis. Diese ermittelten Kostenbelastungen entstehen allein 

durch die KV-Fähigkeit der Sattelauflieger und werden vom KV-Nutzer derzeit akzeptiert und 

eingepreist in sein Angebot. Bei einer Verpflichtung auch für Straßentransporte trägt auch die Straße 

diese Mehrkosten/-risiken. Dieser Kostenunterschied ist die Basis der Verlagerungsberechnung.  

1. System-Wechselhürde 

Durch die mangelnde Krankbarkeit ist eine spontane Umstellung auf den KV technisch 

erschwert. Die technische KV-Fähigkeit wird bei 15% als Teil der Hürde gesehen (vgl. Abbildung  

1). In den durchgeführten Interviews wurde jedoch von den Teilnehmern nur ein geringer und 

nicht bezifferter Effekt der KV-Fähigkeit auf die Umstellkosten und den Transportpreis gesamt 

geschätzt. Durch die mangelnde Quantifizierbarkeit des Faktors kann dieser nicht in der 

Berechnung berücksichtigt werden, stellt aber einen indirekten qualitativen Faktor dar.  

 

2. Wiederverkaufsproblem   

In einigen Interviews wurde angemerkt, dass es zu Problemen kommt, den höheren 

Einkaufspreis beim Wiederverkauf zu erhalten. Andere Interview-Teilnehmer boten jedoch 

direkt den Kauf eines kranbaren Sattelaufliegers an. Durch die teils gegenteiligen Aussagen 

wird davon ausgegangen, dass sich der Markt hier in Bewegung befindet und nicht klar 

quantifiziert werden kann.  

 

3. Verringerte Nutzlast - Maximale Zuladung eingeschränkt um 400 kg 

Die maximale Nutzlast ist durch das dauerhaft höhere Gewicht von 400 kg am Aufbau 

verringert.  Dies ist ein häufiges Argument in den Interviews, dass dadurch bestimmte 

Transporte nicht mehr durchgeführt werden können, die an der Auslastungsgrenze bzgl. des 

Gewichts arbeiten. Allerdings sind nicht alle Fahrzeugarten gleichermaßen betroffen. In einer 

Aufteilung des KBA sind davon nur die Aufbauarten Pritsche und (isolierte) Kastenaufbau 

betroffen. Diese Ladungen sind jedoch im Durchschnitt nur von 42% - 60% gemäß ihrem 

Gewicht bei Lastfahrten ausgelastet. Andere Aufbauarten wie Kipper oder Kesselaufbau 

weisen deutlich höhere Werte (78%) aus.  

 

 
Abbildung 43: Auslastungsgrad des (Gewicht-) Ladevermögens deutscher Fahrten mit Ladung  

je Aufbauart nach KBA VD3 2020 

Von Maßnahme 
betroffen 

Aufbauart   Auslastungsgrad Gewicht Ladevermögen 
bei Fahrten mit Ladung 2020 

betroffen  Pritsche 51% 
betroffen  isolierter Kastenaufbau 42% 

betroffen  Kastenaufbau 60%  
 Containerfahrzeug 34%  
 sonstige 65%  
 ohne Differenzierung  64%  
 Kipper 77% 

 
 Kesselaufbau (Silo, Tank) 78% 
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Es kann hier nicht beziffert werden, wie viele Transporte davon mit einer Vollauslastung fahren 

und ein tatsächliches Problem mit einer geringeren Nutzlast durch die Kranbarkeit hätten. Der 

Durchschnitt von 42% - 60% lässt darauf schließen, dass es ein eher geringerer Teil der 

Transporte betrifft. Des Weiteren stellten die befragten Unternehmen und Verbände keine 

Zahlen zur Anzahl der Fälle oder Werte zur Bestätigung der Aussage zur Verfügung. Dadurch 

wird dieser Punkt hier als Angst vor dem Einzelfall, an dem die Ladung aus Gewichtsgründen 

nicht angenommen werden kann, gewertet und stellt damit ein indirektes Hemmnis dar, 

welches nicht in die Kostenberechnung mit einfließt.  

  

4. Mehrgewicht 400 kg / Lkw = höhere Treibstoffkosten Straße 

Das durchschnittliche Mehrgewicht für kranbare Sattelauflieger wurde in der Marktbefragung 

mit ca. 400 kg ermittelt (siehe Kapitel Einfluss der KV-Fähigkeit auf das Gewicht des 

Sattelaufliegers, 3.2.4). Durch das höhere Leergewicht erhöht sich der Treibstoffverbrauch um 

0,4411% je Fahrzeugkilometer (siehe detaillierte Berechnung in Kapitel 5 Umwelteffekte einer 

möglichen Verpflichtung ).   

 

5. Einkaufspreis für kranbare Sattelauflieger  

Der Aufschlag auf den Einkaufspreis für kranbare Sattelauflieger wurde in der Marktbefragung 

mit ca. 3.ллл ϵ ŜǊƳƛǘǘŜƭǘ όsiehe Abbildung 28). Die Wirkung auf den Transportpreis pro 

Tonnenkilometer wird im weiteren Kapitel berechnet im Verhältnis zu den sonstigen 

Bestandteilen einer Fahrzeugkalkulation.  

 

 

 

Abbildung 44: Ermittelte der Kostenbelastung durch KV-Fähigkeit der Sattelauflieger - bei einer Verpflichtung trägt 
auch die Straße die Mehrkosten/-risiken, sonst nur der KV-Nutzer 
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Der erhöhte Kraftstoffverbrauch durch das Mehrgewicht von 400 kg sowie der höhere Einkaufspreis 

werden als einzige Faktoren in der Vergleichsrechnung berücksichtigt.  

 
Abbildung 45: Vollkostenauflistung für eine Fahrzeugkostenrechnung Straßentransporte und Ableitung der Parameter, auf 

die eine Verpflichtung Einfluss hätte (siehe Kapitel 3.2) 

Im Folgenden wird berechnet, wie sich diese Einzelkosten auf den Transportpreis pro Tonnenkilometer 

gesamt auswirken. 

Dafür wurde eine Vollkostenrechnung für einen Straßentransport durchgeführt und die 

Fahrzeugkostenkalkulation mit und ohne KV-Fähigkeit gegenübergestellt.  

Als Basiswerte wurde eine Laufleistung von 120.000 km im Fernverkehr Straße angenommen, sowie 

ein Grundpreis von 28.400 ϵ für den Standard-Sattelauflieger und ein durchschnittlicher 

Kraftstoffverbrauch von 33 Liter / 100 km bzw. ein Grundpreis von 31.400 ϵ für den kranbaren 

Sattelauflieger und ein Kraftstoffverbrauch von 33,15 Liter / 100 km. 

 
Abbildung 46: Vergleich der Fahrzeugkostenkalkulation Standard-Sattelauflieger zu kranbarem Sattelauflieger 

Die Fahrzeugkostenkalkulation zeigt eine Differenz von 0,355% pro Fahrzeugkilometer bei kranbaren 

und nicht kranbaren Sattelaufliegern.   
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Bisher fielen diese Mehrkosten von ~0,4% pro Fahrzeugkilometer für einen kranbaren Sattelauflieger 

immer an, wenn ein Unternehmen den KV nutzen wollte und ist in den heutigen KV-Transporten 

bereits einkalkuliert. Bei einer möglichen Verpflichtung würden diese Kosten jedoch ebenfalls bei 

jedem Straßentransport anfallen. Damit verteuert sich hier der Straßenverkehr und der KV hat einen 

relativen Preisvorteil.  

Damit würden diese Kosten, die bisher nur für den KV Nutzer anfielen, bei einer Verpflichtung auch für 

den Straßengüterverkehr anfallen.  

Die weiteren Faktoren haben Einfluss auf die Verlagerung, können aber nicht im Rahmen dieser Studie 

quantifiziert werden und folglich nicht in der Berechnung berücksichtigt werden. Hier bedarf es 

weiterer Studien und es muss bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden, dass nur 

die direkte Kostenwirkung bewertet wurde. Das Ergebnis sollte damit als Untergrenze der 

Verlagerungswirkung betrachtet werden. 

 

4.2 Verkehrliche Effekte  

4.2.1 Ergebnis der Analyse für den Verkehr in Gesamtdeutschland 
Der relative Preisvorteil von ~0,4% für den KV durch eine verpflichtende KV-Fähigkeit floss in die 

erstellte Datenbank der Verkehrsverflechtungsdaten und die Preiselastizitäten ein und ergab eine 

Verlagerungswirkung der Preisveränderung von 816 Mio. tkm im Jahr 2030 oder 0,14% des gesamten 

Straßengüterverkehrs in Deutschland bzw. 0,56% des KV-affinen Basis-Marktes. 

 
Abbildung 47: Berechnete Verlagerungswirkung einer Verpflichtung zur KV-Fähigkeit im Verhältnis zum 

Straßentransportmarkt 

Der Preisvorteil für den KV fällt mit ~0,4% bei einer Verpflichtung gering aus und erzielt damit wie 

erwartet eine relativ geringe Verlagerungswirkung bezogen auf die Preiselastizitäten-Methode.  

Im Verhältnis zum aktuellen prognostizierten KV-Aufkommen für 2030 in Höhe von 35.500 Mio. tkm 

entspricht dies einer Erhöhung von 2%. Damit sind die Belastungen für den KV-Markt als eher gering 

anzusehen durch die Maßnahme. 
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Als Erkenntnis ist hier zu betonen, dass der Straßengüterverkehrsmarkt wechselsensibel auf Preise 

reagiert. Als weitere Frage wurde im Rahmen der Studie daher beantwortet, wie hoch der Preisvorteil 

theoretisch sein müsste, um das Ziel der Bundesregierung zur Erhöhung auf 25% Schienenanteil im 

Modal Split zu erreichen.  

4.2.2 Zusatzauswertungen zum Verlagerungsziel der Bundesregierung 
Für die vorliegende Studie wird in diesem Zusammenhang eine überschlägige Einordnung 

vorgenommen, in welcher Größenordnung Volumenerwartungen an den Anteil des Kombinierten 

Verkehrs zu stellen wären, wenn das Ziel, bis 2030 mindestens 25% des Güterverkehrs in Deutschland 

auf der Schiene zu transportieren, im Jahr 2030 erreicht werden würde.  

Als Grundlage für diese Schätzung dient die bereits im Rahmen der Berechnung der verkehrlichen 

Wirkung zugrunde gelegte Verkehrsverflechtungsprognose 2030, um einen einheitlichen Datenbezug 

zu gewährleisten und eine Vergleichbarkeit der Einzelergebnisse zu ermöglichen. Die nachfolgend 

ermittelten Daten dienen der Vergleichbarkeit der Größenordnung der verkehrspolitischen 

Zielstellung mit den im Rahmen der vorliegenden Studie berechneten Effekten der Verlagerung von 

Verkehren bei Einführung einer europaweiten Verpflichtung zur KV-Fähigkeit von Sattelaufliegern. 

In der folgenden Abbildung sind die Anteile des Schienengüterverkehrs am Gesamtgüterverkehr 

prognostiziert für das Jahr 2030 sowie der Anteil des für die Studie relevanten kontinentalen KV 

dargestellt. 

 

Abbildung 48: Anteile des Schienengüterverkehrs am GV prognostiziert für 2030 und Ausblick bei Erreichung des Ziels von 
25% Anteil Schienengüterverkehr 

Bei einer reinen Fortschreibung/Umrechnung der Zahlen der Verflechtungsprognose (konservative 

Annahme) bedeutet dies, dass im relevanten Segment des KV-kontinental ein Verkehrsaufkommen 

von 48,4 Mrd. tkm im Jahr 2030 erreicht werden müsste. Aktuell nimmt der kontinentale KV ca. 40% 

des derzeitigen Verkehrsaufkommens auf der Schiene ein (vgl. 3.1.1). Sofern das 25% Ziel erreicht 

werden soll, muss das Aufkommen im kontinentalen Verkehr von derzeit ca. 20 Mrd. tkm, 

dementsprechend mehr als verdoppelt werden.  

Für 2030 wird ein Aufkommen im kontinentalen KV-Schiene von 35,5 Mrd. tkm prognostiziert. Damit 

muss der kontinentale KV-Schiene zur Erreichung des 25% Ziels ca. 12,9 Mrd. tkm mehr bis 2030 

aufgenommen haben, als in der bisherigen Prognose angesetzt war, um den entsprechenden Beitrag 

zum Verlagerungsziel der Bundesregierung stemmen zu können. 

Unter dieser Annahme wurde die oben erläuterte Berechnungsmethode rückwärts angewandt: Laut 

den Preiselastizitäten müssten für eine Verlagerung von ca. 12,9 Mrd. tkm für 2030 für den KV der 

Preis um 5,6% im Verhältnis zur Straße sinken bei sonst gleichbleibenden Bedingungen.  Damit wird 

Verkehrsverflechtungsprognose Verkehrsverflechtungsprognose + 25% Ziel SGV

Mrd. tkm Mrd. tkm

2030 Anteil Anmerkung 2030 Anteil Anmerkung

Gesamtgüterverkehr 837,6 100% 837,6 100%
davon 

Schienengüterverkehr153,7 18,40% 209,4 25,00%

KV Schiene 66,2 43,07% Anteil am SGV 90,2 43,07% Anteil am SGV

davon KV Schiene 

maritim 30,7 46,37% Anteil am KV Schiene 41,8 46,37% Anteil am KV Schiene
davon KV Schiene 

kontinental 35,5 53,63% Anteil am KV Schiene 48,4 53,63% Anteil am KV Schiene
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deutlich, dass weitere Maßnahmen, als die in dieser Studie betrachteten, nötig sind, um das 

Verlagerungsziel für den KV bis 2030 zu erzielen. Bei dieser Abschätzung wurden Kapazitätsengpässe 

in der Infrastruktur und die Zugangspunkte nicht berücksichtigt.  

4.2.3 Verlagerungswirkung auf Beispielrelationen 
Die Verlagerungseffekte sind auch für mehrere Beispielrelationen und die TEN-T Korridore ermittelt 

worden. Als Beispielrelationen wurden 7 möglichst unterschiedliche Verbindungen gewählt und die 

Ziel- und Quell-Zellen (NUTS 3 bzw. NUTS 2 im Ausland ohne Seehäfen) mit dem Einzugsgebiet von 50 

km ausgewertet, um den Vor- und Nachlauf auf der Straße im KV zu berücksichtigen.  

In tkm / 2030 für  
Gesamt-Straße 

München 
ς Verona 

Duisburg ς 
Budapest 

Duisburg ς 
Leipzig 

Hannover 
ς 
München 

München 
ς Verona 

Padborg ς 
Verona 

Rotterdam 
ς 
Budapest 

Verlagerbar bei 
Verpflichtung   
 in Prozent   

0,6% 0,4% 0,3% 0,4% 0,6% 0,5% 0,5% 

Verlagerbar bei 
Verpflichtung   
in tkm 

                           
96.923  

                     
1.168.150  

                          
900.565  

                       
11.949  

                              
96.923  

                    
41.029  

                                
85.959  

Tabelle 5: Verlagerungspotential auf den Beispielrelationen in 2030 (nur dt. Anteil) 

Bei einer Berücksichtigung der Preisveränderung zum Vorteil des KV um ~0,4% durch die Verpflichtung 

zur KV-Fähigkeit ergeben sich auf den Beispielrelationen Verlagerungseffekte von 0,3% - 0,6% des 

Gesamtaufkommens auf der Strecke. Der Unterschied zur Betrachtung auf deutscher Ebene ist, dass 

hier bereits Relationen zwischen Wirtschaftszentren ausgewählt wurden, die prädestiniert für die KV-

affineren Gütergruppen sind, weshalb sie nicht direkt vergleichbar mit der Gesamtwirkung sind. 

Allerdings lassen sich dadurch die Relationen untereinander vergleichen. Signifikant bei dieser 

Auswertung ist die fast doppelt so hohe prozentuale Verlagerungswirkung auf der Relation München-

Verona wie bei Duisburg ς Leipzig. Hier wird deutlich, dass je Relation andere Gütergruppen und ein 

anderer Verkehrsträgermix besteht, für die die Maßnahme effektiv eine andere Wirkung zeigt.  

Die absolute Verlagerungswirkung in Tonnenkilometer ist je Relation deutlich unterschiedlich abhängig 

vom Gesamtverkehrsaufkommen. So steht bei der Relation Duisburg - Budapest mit 1,17 Mio. tkm ein 

deutlich höherer absoluter Effekt im Raum, als bei z.B. Rotterdam - Budapest. Eine Ursache kann hier 

sein, dass nur Sattelauflieger als Potential betrachtet werden und z.B. keine Containertransporte 

(Seehafenhinterland-Transporte), da diese nicht von der Maßnahme betroffen sind.  

4.2.4 Verlagerungsauswirkung auf TEN T ς Korridore  
Eine weitere Auswertung wurde für die genaue Zuteilung der Verlagerungswirkung auf die TEN-T 

Korridore und ihre deutschen Anteile daran vorgenommen. Dafür wurden basierend auf den BVWP 

Daten alle Transporte über 300 km berücksichtigt, die einen Teil der Transportstrecke auf den TEN-T 

Korridoren absolvieren.   

 
TENT Korridor  

Aufkommen relevanter Lkw  
 2030 

Verlagerung bei Verpflichtung 
[Mio. tkm]   

 Verlagerung bei Verpflichtung 
[%]  

Atlantic 19.271 -      167 -0,9% 

North Sea - Baltic 89.412 -      599 -0,7% 

North Sea ς 
Mediterranean 

5.542 -         58 -1,0% 

Orient/East ς 
Mediterranean 

63.621 -      449 -0,7% 
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Rhine -Alpine 62.252 -      476 -0,8% 

Rhine - Danube 64.245 -      479 -0,7% 

Scandinavian - 
Mediterranean 

96.641 -      702 -0,7% 

Tabelle 6: Verlagerungspotential auf den TEN-T-Korridoren in 2030 (nur dt. Anteil) 

Das Verlagerungspotential liegt zwischen 0,7 und 0,9% der tkm entlang der Korridore. Insbesondere 

im North Sea ς Mediterranean ist für bis zu 1% der Transportleistung eine Verlagerung möglich. Auch 

hier zeigt sich, dass die ausgewählten Korridore deutlich höhere Verlagerungsoptionen bieten durch 

ihre Gütergruppenstruktur aufgrund der Fokussierung entlang von Wirtschaftszentren sowie die 

Einschränkung auf Relationen über 300 km. 

 

4.2.5 Berechnung Szenarien  
Im Rahmen der Studie wurden zu Beginn des Projekts drei Szenarien zur Untersuchung festgelegt:  
 
 Basisszenario: keine Verpflichtung 2030: 

 
- 601 Mrd. tkm 

Straßengüterverkehr 
2030  

Die Prognose der BVWP 2030 stellt das Basisszenario dar. Es beschreibt die 
prognostizierte Ausgangslage und die Entwicklung des Marktes für 
Sattelauflieger für 2030 ohne eine spätere Verpflichtung zur KV-Fähigkeit 
in der EU gemäß den Daten der Verkehrsverflechtungsdaten 2030. In 
Kombination mit anderen Daten wie der Marktanalyse (vgl. Kapitel 3) 
sowie Sonderauswertungen des KBA lassen sich dort die Anteile der 
relevanten Sattelaufliegerverkehre in Abhängigkeit zur Güterart und 
Entfernungsklasse ableiten. 
 

 Szenario 1: Verpflichtung ohne Förderung 2030   
 

- Verlagerungseffekt 
816 Mio. tkm (2030) 

 
 

Das Szenario 1 betrachtet die Folgen einer Umsetzung der verpflichtenden 
KV-Fähigkeit zum Jahr 2030 ohne sonstige flankierende Maßnahmen. Hier 
wird das positive Szenario betrachtet, dass die Umsetzung auf EU-Ebenen 
sehr schnell erfolgt und damit zum Jahr 2030 die gesamte Flotte 
umgestellt ist. Damit wird kein Markthochlauf betrachtet, sondern der 
Markt bei voller Wirkung der Maßnahme.  
 

 Szenario 2: Verpflichtung mit flankierender Förderung 2030 

 

- Keine Veränderung 
zu Szenario 1 

 

Das Szenario 2 betrachtet die Folgen einer Umsetzung der verpflichtenden 

KV-Fähigkeit zum Jahr 2030 mit einer flankierenden Übernahme der 

Investitionszusatzkosten mit bis zu 3.ллл ϵΦ   

 
 
Ziel der Analyse ist die Darstellung der verkehrlichen Effekte, externen Kosten und 

Umweltauswirkungen in Szenario 1 und Szenario 2 gegenüber dem Basisszenario. Eine Betrachtung 

der Szenarien erfolgte jeweils für den Anteil der Verkehre in Deutschland sowohl für 

Gesamtdeutschland als auch detaillierter auf TEN-T-Korridorebene.  
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Die Analyse hat für Szenario 1 gezeigt, dass eine Verpflichtung zur Kranbarkeit nur eine geringe 

Verlagerungswirkung und in der betrachteten Form eine negative ökologische Wirkung hätte, da ein 

Teil der Fahrten der relevanten Sattelauflieger im Nah- und Regionalbereich und mit KV-ungeeigneten 

Gutarten durchgeführt werden.  

Szenario 2 berücksichtigt eine befristete Förderung der Anschaffung (hier: in Höhe von 3.000 ϵύ ŦǸǊ ŀƭƭŜ 

neuen relevanten Sattelauflieger. Die Kostenentlastung der Anschaffungskosten würde damit allen 

Beteiligten (KV-Nutzern und Straßennutzern) gleichermaßen zuteilwerden. Im Verhältnis würden 

damit die KV-Nutzer bei der Anschaffung entlastet werden, die Straßennutzer würden aber keine 

zusätzlichen Belastungen erhalten. Dadurch wird im Verhältnis keine Veränderung der 

Kostenverteilung zugunsten des KV erzielt und es gäbe dementsprechend eine gleiche 

Verlagerungswirkung wie Szenario 1.  

Neben der methodisch ermittelten Wirkung würde aber der Markt gesamt entlastet und beim 

Hochlauf unterstützt werden. Höhere Verlagerungseffekte durch die Förderung lassen sich jedoch 

aufgrund der gewählten Methode nicht in der Prognose ausweisen.  

 

Zwischenergebnis Kapitel 4: Verlagerungseffekte einer möglichen Verpflichtung zur KV-Fähigkeit 

 
 
 

 

Zentrale Erkenntnisse: 

¶ Berechneter Preisvorteil von ~0,4% für den KV 
(indirekte Faktoren konnten nicht bewertet werden) 

¶ Durch eine Verpflichtung könnten im Jahr 2030 ca. 
816 Mio. tkm auf den KV verlagert werden, dies 
entspricht 0,14% des dt. Straßengüterverkehrs 
und 2% des KV-Aufkommens im Jahr 2030 

¶ Der Beitrag zum 25%-Verlagerungsziel für den Anteil 
des KV kann erreicht werden bei einem Preisvorteil 
von 5,6% (theoretisch) statt ~0,4% (ohne Betrachtung 
von Infrastrukturkapazitäten und Zugangspunkten) 
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5 Umwelteffekte einer möglichen Verpflichtung  

5.1 Ableitung möglicher CO2e Effekte 

Die Ableitung der CO2e Effekte der Maßnahme erfolgt hier aus zwei Richtungen. In der folgenden 
Wirkkette werden nach der Methode des BMU126 die Effekte berechnet. Im ersten Schritt wird die 
Wirkung (Effektivität) der Maßnahme durch die Verlagerung berechnet und mit dem Einsparwert des 
ökologischen Vorteils multipliziert.  
 

 
Abbildung 49: Ableitung möglicher CO2e Effekte dargestellt als Wirkkette 

Im zweiten Schritt wird der negative Effekt berechnet, der durch das Mehrgewicht von 400 kg bei 

jedem Straßen-Sattelauflieger einen höheren Treibstoffausstoß erzielt. Das kann nach Wirkdauer 

ermittelt werden, hier wird die Wirkdauer für das Jahr 2030 verwendet.   

 

5.1.1 Direkte CO2e-Einsparung durch auf den KV verlagerte Transporte 
Durch eine Verpflichtung zur KV-Fähigkeit und die erwartete Verlagerung auf den KV durch die 
Preisveränderung können mögliche Treibhausgaseffekte abgeleitet werden. Der Kombinierte Verkehr 
emittiert durch den hohen Streckenanteil auf der Schiene deutlich weniger Treibhausgase CO2e als 
der direkte Straßengüterverkehr. Der CO2e-Vorteil des Kombinierten Verkehrs ist dabei abhängig von 
dem Streckenanteil auf der Schiene und dem CO2e-neutralen Stromanteil beim benutzten Bahnstrom. 
Daher werden in der Literatur verschiedene Werte herangezogen127. Hier wird der Wert 64,4 g CO2e-
Vorteil von der Straße zur Schiene verwendet, wie er bei der MKS-Teilstudie128 aus dem Jahr 2019 
ausführlich hergeleitet wurde. Es wird jedoch erwartet, dass sich der CO2e-Vorteil in den nächsten 
Jahren noch erhöht durch den höheren Ökostromanteil am Bahnstrom und dem Einsatz von CO2e-
neutralen Lkw im Vor- und Nachlauf.  Als Basis der Berechnung dienen folgende Parameter: Vor- und 
Nachlauf auf der Straße mit 20 km, Hauptlauf auf der Schiene 510 km, Umschlag mit Portalkran mit 
Werten für das Jahr 2016, mit Anteil regenerativer Strom im Bahnstrommix von 42%. 129 

Auf Basis der Kosten- und Mehrverbrauchwerte aus der HBEFA 4.1 und der EN 16258:2012 ergeben 
sich für die Verlagerungswirkung: 130 

 

 

Ökologischer Vorteil des KV gegenüber des 
Straßentransportes (2016)129  

64,4 g CO2e/tkm 

 
126 vgl. (BMU, 2020) 
127 In anderen Arbeiten finden sich teilweise Werte z.B. von 63%-90% je nach Einzelfall, vgl. (UIRR, 2021) 
128 Clausen et al. (2019) 
129  Grundlage der Emissionsberechnung Kombinierter Verkehr: (Clausen et al., 2019) 
130 Referenzdaten Modell Lkw-Mehrverbrauch  
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Verlagerte Transporte laut Prognose durch 
Maßnahme 

816.114.210 tkm von Straße auf KV verlagert in 
2030 

CO2e Einsparung durch 
Maßnahmenpreisvorteil 

-_52.527 t CO2e pro Jahr Einsparung durch 
Maßnahme 

 

5.1.2 CO2e Mehrbelastung der Straßentransporte durch höheres Gewicht 
 
Dem gegenüber steht die Mehrbelastung der betroffenen Lkw, die nicht auf den KV verlagert werden, 
aber trotzdem von der KV-Fähigkeitspflicht betroffen sind. Durch die KV-Fähigkeit entsteht ein 
Mehrgewicht von 0,4 t pro Sattelauflieger. Damit wird der Lkw dauerhaft schwerer und verbraucht 
mehr CO2e als ohne KV-Fähigkeitsmodul. 

 

Analyse Mehrverbrauch durch 400 kg Mehrgewicht der KV-Fähigkeitsmodule 

Verwendete Durchschnittsdaten deutscher Lkw: 
LZ/SZ >34-40t Gesamtgewicht (Diesel) 

Verwendeter Wert Quelle 

Max. Zuladung  
 

24 t Erhebung in Interviews131 

Auslastungsgrad Ladevermögen 
 

60,80% Basis: KBA VD1 2020132 

Mittl ere Zuladung  = 14,59 t  

KV-Fähigkeitsmodul Gewicht 
 

0,4 t  Erhebung in Interviews 133 

Leerfahrtenanteil  23,30% Basis: KBA VD1 2020  

Dieselverbrauch LZ/SZ >34-40t (Diesel) bei 100% 
Auslastung 

359,522795 g/km Basis: HBEFA 4.1 (2020)134 

Biodieselanteil  
 

5% Basis: EN 16258:2021 

CO2e Emissionen (WTW) bei 5% Biodieselanteil 0,23300 kg CO2e/l Basis: EN 16258:2012135 

Dieselverbrauch für durchschn. Transport ohne 
KV-Fähigkeit 

 = 0,2871 l/tkm  

Dieselverbrauch für durchschn. Transport mit KV-
Fähigkeit 

= 0,02884 l/tkm  

Mehrverbrauch Diesel mit KV-Fähigkeit 
 

 = 0,4411%   

ökologischer Rucksack Mehremissionen auf der 
Straße pro tkm 

= 0,4021 g CO2e/tkm   

 
Abbildung 50: Analyse des Mehrverbrauchs durch 400 kg Mehrgewicht der KV-Fähigkeitsmodule 

Hier wurde auf Basis von Standardtransporten hergeleitet, wie hoch auf der Straße pro 
transportiertem Tonnenkilometer der Dieselverbrauch bzw. die CO2e-Mehremission durch eine KV-

 
131 siehe Kapitel 2 und 6 
132 (KBA, 2020a) 
133 siehe Abbildung 27: Bestandteile des Mehrgewichts für kranbare Sattelauflieger 
134 vgl. (UBA, 2020) 
135 vgl. (DIN EN 16258, 2012) 
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Fähigkeit erfolgt. Dieser ist abhängig von mehreren Faktoren wie dem durchschnittlichen Ladegewicht, 
der Auslastung und dem Bio-Dieselanteil. Als Basisdaten wurden hier die Werte des KBA VD1 2020, die 
Norm EN 16258:2012 und HBEFA 4.1 (2020) verwendet. Die Details der verwendeten Daten sind in 
der Tabelle angeführt.  

Diese Mehremission von 0,4021 g CO2e/tkm wird hier als ökologischer Rucksack der Maßnahme 
bezeichnet.   

Von der Maßnahme sind aber nicht alle Lkw betroffen. In der Ableitung der Teilmenge, die geeignet 
sind für eine KV-Fähigkeitsverpflichtung, (siehe Abbildung 31) wurden Kipper, Kesselaufbau wie Silo 
oder Tank, Containerfahrzeuge und Sonstige als nicht geeignete Aufbauarten ausgeschlossen. 

Damit sind nur folgende Aufbauten von 3-Achsern in der Statistik des KBA KV-relevant: 

¶ Pritsche  

¶ isolierter Kastenaufbau 

¶ Kastenaufbau 

¶ ohne Differenzierung 
 

Transporte deutscher Lkw 2020 
(KBA VD Sonderauswertung) 

Anzahl Fahrten Beförderungsleistung  

Gesamt            257.783 100% 286.380 Mio. tkm  100% 

3-Achser              73.257 28% 160.381 Mio. tkm 56% 

3-Achser KV-relevant               43.048 17% 110.308 Mio. tkm  39% 

 

Die Sonderauswertung des KBA VD zeigt für 2020, dass 39% aller Transportleistungen deutscher Lkw 
mit den Aufbauten erbracht werden, die von der Maßnahme betroffen wären (KV-relevant). Diese 
detaillierte Auswertung liegt für die ausländischen Lkw nicht vor. Hier wird davon ausgegangen, dass 
die Verteilung der Aufbauten bei deutschen und ausländischen Lkw gleich erfolgt. Damit kann 
abgeleitet werden, dass bei der für 2030 berechneten Gesamtverkehrsleistung Straße ς abzgl. der 
verlagerten Transporte ς insgesamt 233.694 Mio. tkm auf deutschen Straßen von der Maßnahme 
betroffen wären. Damit ergibt dies bei einem CO2e-Mehrverbrauch von 0,4021 g CO2e/tkm einen 
Mehrverbrauch von 93.974 t CO2e für das Jahr 2030. 

 

5.1.3 Ökobilanz der CO2e-Mehrbelastung der Straßentransporte durch höheres Gewicht 

und Einsparung durch die Verlagerung  
 

In der folgenden Tabelle werden die Berechnungen der CO2e-Emissions-Wirkungen aus der 
Mehrbelastung der Straßentransporte durch das Gewicht und die Einsparung durch 
Verlagerungswirkung auf den KV gegenübergestellt. Die ökologische Bilanz zeigt hier, dass nach der 
verwendeten Methode die Maßnahme zu Mehr-Emissionen von ca. 42.000 t CO2e führen würde. Dies 
ist plausibel aufgrund der geringen Wirkung der Maßnahme auf den Preis und die darauf aufbauenden 
geringen Verlagerungseffekte sowie der großen Menge an betroffenen Sattelaufliegern, die weiterhin 
auf der Straße fahren würden. 
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Gesamtverkehrsleistung Straße (BVWP) 
Prognose für 2030  

601.308 Mio. tkm   

Betroffene Sattelauflieger nach KV-relevanter 
Aufbauart (Transportleistung) deutscher Lkw 
(KBA Sonderauswertung) 

39%  

Verkehrsleistung nicht-verlagerter 
betroffener Sattelauflieger (39% abzgl. 
verlagerte) 

233.694 Mio. tkm  

Mehrverbrauch durch KV-Fähigkeit 
(Mehrgewicht) auf der Straße pro Tkm 

 + 0,4021 g CO2e/tkm 

Mehrverbrauch durch KV-Fähigkeit 
(Mehrgewicht) auf der Straße pro Jahr 2030 

 + 93.974 t CO2e/2030 

Verlagerte betroffene Sattelauflieger 2030 - 816 Mio. tkm    

Emissionseinsparung durch Verlagerung auf 
der Straße pro Tkm 

 - 64,4 g CO2e/tkm 

Emissionseinsparung durch Verlagerung auf 
der Straße pro Jahr 2030    - 52.527 CO2e /2030 

Ökologische Bilanz t CO2e pro Jahr erhöhte 
Emissionsbilanz durch Maßnahme 
(Basisdaten 2030) 

 + 41.447 t CO2e/ 2030 

 

 

 

 

Abbildung 51: Ökologische Bilanz der Maßnahmenwirkung durch Belastung durch Mehrgewicht der Straßentransporte und 
Entlastung durch Verlagerungswirkung auf den KV 

 

5.1.4 Sensitivitätsbetrachtung der Parameter 
Die Analyse verwendet Datengrundlagen und begründete Annahmen und Parameter, die sich 
voraussichtlich in den nächsten Jahren ändern können. Um nur einige davon hier anzudiskutieren:  

Z.B. wird von der DB Netz angekündigt, dass der Anteil der Erneuerbaren Energien am  Bahnstrommix 
bis 2030 bei 80% liegen kann .  Bei einem regenerativen Anteil von 80% bei sonst gleichbleibenden 
Parametern, würde sich der Vorteil vom KV zum Straßentransport von 64,4 g auf 75,4 g CO2e/tkm 
erhöhen. Der ökologische Nachteil würde sich dann bei der klassischen Betrachtung von 41.447 auf 
23.470 t CO2e reduzieren, wäre aber immer noch vorhanden. 
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Weitere indirekte Faktoren, die in der Verlagerungswirkung nicht berücksichtigt werden konnten, 
sowie flankierende Maßnahmen können in Zukunft zu einer anderen Wirkung der verpflichtenden 
Maßnahme führen. Auch wird die Verkehrsverflechtungsprognose derzeit aktualisiert und die 
Ergebnisse werden für 2023 erwartet. Eine erneute Prüfung der aktualisierten Zahlen kann zu neuen 
Erkenntnissen führen. 

Die große Emissionsbelastung auf der Straße resultiert u.a. von der hohen Menge an betroffenen 
Sattelaufliegern, die nicht auf den KV verlagert werden (können).  

Es wird rechtlich derzeit vor allem auf die die Umsetzung der Verpflichtung per Typengenehmigung 
gesetzt (siehe 3.4). Diese ist laut unserer Daten sehr breit gestreut. Eine fokussierte Verpflichtung 
würde die CO2e-Emissionsbilanz deutlich ändern. Im Folgenden wurde theoretisch der Fall berechnet, 
dass ein Weg gefunden wird, mehr KV-ungeeignete Sattelaufliegertransporte von der Verpflichtung 
auszunehmen (z.B. kein Nahverkehr, Gutarten etc.). Aktuell liegt die Schwierigkeit in der Kontrolle. Bei 
zunehmender Digitalisierung bspw. durch den elektronischen Frachtbrief ergeben sich ggf. zukünftig 
Möglichkeiten der Kontrolle und somit zu einer fokussierten Verpflichtung.  

 

 
Abbildung 52: Ökologische Bilanz der Maßnahmenwirkung durch Belastung durch Mehrgewicht der Straßentransporte und 

Entlastung durch Verlagerungswirkung auf den KV 

Bei einer theoretischen Änderung der Basis-Masse der Verpflichtung auf 117.000 Mio. tkm würde sich 
das Verhältnis der CO2e-Bilanz umkehren und hätte eine klare Einsparung von 6.000 t CO2e als Effekt 
vorzuweisen. Dies verdeutlicht, dass je genauer die Verpflichtung sich auf die KV-affinen Transporte 
fokussiert, desto wirksamer ist die Maßnahme. Aktuell ist die fokussierte Verpflichtung auf Grund der 
fehlenden Kontrollmöglichkeiten nicht umsetzbar. 

 

5.2 Gesellschaftliche Wirkung ς Externe Kosten 

Unter den externen Kosten des Verkehrs werden diejenigen Kosten verstanden, die nicht in die 

betriebswirtschaftliche Berechnung, mit anderen Worten, in den Marktpreis, einfließen. Da dies zu 

einer Verzerrung der Mittelzuweisung in der volkswirtschaftlichen Berechnung führt, wurde 2019 das 

Handbuch zu externen Kosten im Verkehrssektor von der EU-Kommission veröffentlicht.136 Darin 

wurde den einzelnen Verkehrsträgern ihre tatsächlichen volkswirtschaftlichen Kosten zugewiesen. 

Dies ermöglicht es erstmals, den wissenschaftlich anerkannten Konsens über die unterschiedlichen 

Umweltauswirkungen der Verkehrsträger mess- und vergleichbar zu machen und für die 

wissenschaftliche Durchführung von Studien einheitlich zu nutzen. Die Berücksichtigung externer 

 
136 vgl. (Europäische Kommission, 2019, S. 160) 
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Kosten wird in anderen aktuellen KV-Studien vermerkt wie der Evaluierung der KV-Förderrichtlinie 

(BMDV)137 oder die Evaluation von DG MOVE138.  

Untergliedert wurden diese in externe Kosten durch:  

1. Unfälle,  

2. Stau, 

3. Lärm,  

4. Lebensraumschäden, 

5. Klimaauswirkungen,  

6. Luftverschmutzung und 

7. Well-to-Tank Emissionen  

Die externen Kosten 5-7 entsprechen den Effekten, die mit höherem Kraftstoffverbrauch und CO2e-

Emissionen verbunden sind. Dieser Punkt wurde bereits im vorigen Kapitel diskutiert, in dem der 

höhere Straßen-CO2e-Verbrauch der Einsparung durch die Verlagerung gegenübergestellt wurden. Die 

weiteren Faktoren sind vernachlässigbar beeinflusst von dem höheren Kraftstoffverbrauch auf der 

Straße, daher werden hier nur die Faktoren 1-4 für die Verlagerungswirkung der Maßnahme 

berechnet. Sie umfassen ca. 65% der sonst verwendeten kompletten externen Kosten.  

 

 
Abbildung 53: Nicht Kraftstoff-assoziierte externe Kosten je Verkehrsträger  

(Datenbasis: EU-Commission 2019 ς 1.1: Handbook on the external costs of transport, S. 160) 

  

Für die Verkehrsträger Straße ergaben sich aus dieser Berechnung auf Basis des Jahres 2016 für Europa 

2,8 ϵ-cent/tkm und für die Schiene 0,9 ϵ-cent/tkm externe Kosten (ohne Kraftstoff-assoziierte externe 

Kosten wie Klimaauswirkung, Luftverschmutzung oder WTT-Emissionen).  

Die Differenz der externen Kosten vom Straßen- und Schienentransport von 1,9 ϵ-cent/tkm kann damit 

als volkswirtschaftlicher Nutzen betrachtet werden, der sich aus der Verlagerung von Sattelaufliegern 

von der Straße auf die Schiene ergibt. Unter der Annahme eines Schienenanteils an der KV-

Gesamtstrecke von 93% der Gesamtstrecke ergibt dies für den KV exǘŜǊƴŜ YƻǎǘŜƴ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ мΣл ϵ-

Cent/tkm und einen volkswirtschaftlichen Vorteil gegenüber der Straße von 1,8 ϵ Cent/tkm. Für 

Einzelrelationen können je nach Höhe des Straßenanteils andere Werte gelten.   

 
137 vgl. (BMVI/BMDV, 2021) 
138 vgl. (Europäische Kommission, 2022) 
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Die errechnete Wirkung einer Verpflichtung zur KV-Fähigkeit ergab eine Verlagerung von 816 Mio. tkm 

2030. Damit würden sich die externen gesellschaftlichen Kosten in Höhe von 14,4 aƛƻΦ ϵκ WŀƘǊ ƛƴ 

Deutschland reduzieren.  

Die Datenparameter werden sich in den nächsten Jahren zusätzlich ändern. So wird von der DB Netz 
angekündigt, dass der Anteil der Erneuerbaren Energien im Bahnstrommix bis 2030 bei 80% liegen 
kann. Bei sonst gleichbleibenden Parametern würde sich der Vorteil vom KV zum Straßentransport von 
64,4 auf 75,4 g CO2e/tkm erhöhen. Der ökologische Nachteil würde sich dann bei der klassischen 
Betrachtung von 41.447 auf 23.470 t CO2e reduzieren, wäre aber immer noch vorhanden. 

 

 

Zwischenergebnis Kapitel 5: Umwelteffekte auf Basis der verkehrlichen Effekte  

 
 
 

 

Zentrale Erkenntnisse:  

¶ Verlagerung von 816 Mio. tkm erspart mind. мпΣп aƛƻΦ ϵκŀ 
externe Kosten für die Gesellschaft 

¶ Durch die berechnete Verlagerung von 816 Mio. tkm/a im Jahr 
2030 wird eine Ersparnis von ca. 53.000 t CO2e/a erzielt.  

¶ Durch die Erhöhung des Leergewichts des Sattelaufliegers um 
400 kg durch die Elemente der KV-Fähigkeit erhöht sich der 
Kraftstoff-Verbrauch und damit der CO2e-Ausstoß bei jeder Fahrt 
auf der Straße (auch Fahrten im Nah- und Regionalverkehr). Die 
anvisierte Verpflichtung beträfe nach den vorliegenden 
Annahmen ca. 234.000 Mio. tkm mit dem Aufbau-¢ȅǇ αōƻȄάΦ 
Dadurch muss eine Belastung von 94.000 t CO2e durch die 
Maßnahme gegengerechnet werden. Dies wird als ökologischer 
Rucksack bezeichnet. Eine Verpflichtung zur KV-Fähigkeit in der 
aktuell anvisierten Form erhöht damit den CO2e-Ausstoß um 
41.000 t CO2e für das Jahr 2030. 

¶ Eine fokussierte Verpflichtung kann eine positivere CO2e-Bilanz 
aufweisen.  
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6 Weitere Effekte einer möglichen europäischen Verpflichtung zur KV-
Fähigkeit von Standard-Sattelaufliegern auf Akteure der Transportkette 

Die in den vorangegangenen Kapiteln dargestellten Ergebnisse basieren auf der Grundlage 

quantitativer Analysen und einer darauf aufbauenden modellspezifischen Berechnung für die 

verkehrlichen Effekte und Umwelteffekte einer möglichen Verpflichtung zur KV-Fähigkeit von 

Sattelaufliegern. In Kapitel 6 werden ergänzend qualitativ erhobene Ergebnisse dargestellt, die zu 

einem Gesamtverständnis der möglichen Effekte einer Verpflichtung beitragen.   

  
Abbildung 54: methodische Vorgehensweise in Kap. 6 

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde ergänzend zu der statistischen Analyse auch eine 

Einschätzung der Marktteilnehmer einbezogen. Die so ermittelten Ergebnisse sind sehr spezifisch, 

subjektiv und nicht auf die Allgemeinheit übertragbar. Der qualitative Erkenntnisgewinn aus der 

Einbeziehung der studienbegleitenden Expertengruppe und weiteren Experten ist notwendig, um 

mögliche akteursspezifische, zum derzeitigen Zeitpunkt nicht quantifizierbare Effekte, nachvollziehen 

zu können.  Eine Plausibilisierung und Verallgemeinerung der so gewonnenen Daten und Erkenntnisse 

ist aufgrund der Subjektivität der befragten Akteure nur sehr begrenzt möglich. Die in Kap. 6 

dargestellten akteursspezifischen Effekte dienen primär dem Verständnis des Umfangs von Akteuren 

und Aktivitäten, die durch eine mögliche Verpflichtung direkt tangiert wären, und erheben weder 

einen Anspruch auf Vollständigkeit noch auf Allgemeingültigkeit. 

Im Rahmen der branchenübergreifenden Einbeziehung von Akteuren konnte eine breite Sichtweise 

auf das Thema KV-Fähigkeit von Sattelaufliegern abgebildet werden. Über die Expertengruppe und die 

zugehörigen 5 Workshops wurden insgesamt über 50 Akteure integriert. Dies beinhaltete KV-

Operateure, Eisenbahnverkehrsunternehmen, Hersteller von Equipment, Speditionen, 

Terminalbetreiber und Anbieter alternativer Umschlagsysteme.  

Eine mögliche europäische Verpflichtung zur KV-Fähigkeit führt zu Effekten auf die 

unternehmensspezifischen Prozesse und Geschäftsmodelle verschiedener Akteure der 

Transportkette. Um ein klares Gesamtbild des Transports von KV-fähigen Sattelaufliegern und deren 

Marktwirkung zeichnen zu können, ist die direkte Einbindung von Marktakteuren aus den 
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unterschiedlichen Branchen mit Bezug zum Themenfeld KV-fähiger Sattelauflieger ein elementarer 

Bestandteil der Studie.  

Im Rahmen der Studie wurden in verschiedenen Arbeitsschritten Expertengespräche und Workshops 

durchgeführt, um einen realitätsnahen Einblick in die branchenspezifischen Anforderungen und 

Effekterwartungen (u.a. Aufkommen, Chancen, Risiken, Prognosen) zu erhalten. Für die spezifische 

Ansprache setzte das Konsortium ς wie beschrieben ς auf eine transparente Einbindung aller 

beteiligten Branchen mithilfe der vorhandenen Netzwerke und Arbeitsgruppen. Die Auswahl und 

Einbindung der Gesprächspartner erfolgte nach den Aspekten der in der Praxis betroffenen 

Akteure/Experten der Transportketten (intermodal / Straße):  

¶ Sattelauflieger (Hersteller und Transportbranche)  

¶ Terminal (Terminalbetreiber, Hersteller von alternativen Verladeoptionen)  

¶ Schiene (KV-Operateure, Eisenbahnverkehrsunternehmen)  

¶ Waggon (Hersteller und Vermieter) 

¶ Logistikdienstleister Straße (Transportunternehmer und Speditionen, die sowohl den KV 

nutzen als auch Unternehmen, die nur reinen Straßentransport durchführen) 

Abbildung 55: Übersicht der Akteursgruppen der intermodalen Transportkette 

Ausgehend von den Akteuren wurde eine offenen Fachdiskussion zu Standards für die KV-Fähigkeit 

von Sattelaufliegern und deren Definition sowie die Ermittlung potenzieller Auswirkungen für die 

Produktion und den Einsatz KV-fähiger Sattelauflieger und der geschätzten Auswirkungen auf einzelne 

Branchen und Akteure durchgeführt.  

Grundsätzlich sind dabei drei Arten von Effekten auf die Akteure zu unterscheiden: 

1. Effekte, die sich aus einer Verpflichtung ergeben ohne Zusammenhang mit einer operativen 

Umsetzung durch die Akteure 

2. Effekte, die sich aus einer Verpflichtung und einer damit zusammenhängenden Verlagerung 

von Verkehren von der Straße auf die Schiene ergeben 

3. Effekte, die sich aus einer Verpflichtung auch ohne eine damit zusammenhängende 

Verlagerung von Verkehren von der Straße auf die Schiene ergeben 



 

 
Abbildung 56: Ableitung von akteursspezifischen Effekten durch eine mögliche Verpflichtung zur KV-Fähigkeit
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Die Analyse der verkehrlichen und Umweltwirkungen einer möglichen Verpflichtung in den Kapiteln 4 

und 5 hat gezeigt, dass alle diese Effekte qualitativ zu berücksichtigen sind, da die berechneten 

Wirkungen der Verkehrsverlagerung im Rahmen des gewählten Modells begrenzt sind, die Wirkungen 

der rechtlichen Verpflichtung unabhängig davon jedoch alle Akteure betreffen. 

 

6.1 Hersteller von Sattelaufliegern/Transporteure/Spediteure 

Die Konstruktion und Produktion der Sattelauflieger richten sich nach den Anforderungen der Kunden. 

Eine verpflichtende KV-Fähigkeit reduziert die Vielfalt der Produkte. Die Produktionsstraßen sind 

gemäß Aussagen aus dem Markt maximal standardisiert und optimiert. Hier werden keine Effekte 

durch eine verpflichtende KV-Fähigkeit erwartet. Die Montage der Zusatzausrüstung für die 

Kranbarkeit (z.B. Greifkanten) ist ein zusätzlicher Arbeitsschritt. Die Ausrichtung der Produktion auf 

kranbare Standard-Sattelauflieger bei einer verpflichtenden KV-Fähigkeit kann zu erhöhtem 

Personalbedarf und Flächenbedarf führen.  

Je nach Unternehmensgröße und Kundenstruktur ist der Einsatz von Sattelaufliegern sehr 

unterschiedlich. Die Kaufentscheidung für einen Sattelauflieger wird aufgrund des Einsatzes gefällt. 

Von einer Verpflichtung zur KV-Fähigkeit wären alle Unternehmer unabhängig vom betrieblichen 

Nutzen betroffen. Betriebe, die keine Kundenstruktur besitzen, die einer Verlagerung zum KV 

ermöglicht, wären negativ betroffen. In der Umstellungsphase werden Wettbewerbsverzerrungen 

durch längeren Einsatz des Sattelaufliegers erwartet. Betriebe, die an der Belastungsgrenze fahren, 

erwarten Ladungsverluste.  

Bei Transporten, die nicht verlagert werden können, kann es bei Zuladungen im Volllastbereich zu 

Ladungsverlusten kommen und sich die Anzahl der Fahrten dadurch erhöhen. Dies tritt umso häufiger 

ein, je höher das Gesamtgewicht ist, und es sich um große, nicht teilbare Packeinheiten handelt (z.B. 

Papierrollen oder Stahl-Coils). Auf Seiten der Verlader führt dies zu einer veränderten Planung, da 

einzelne Packungsgrößen nicht mitgenommen werden können bzw. zwei Fahrten gebucht werden 

müssen statt einer. 

Ein Sonderfall sind die Eco- oder Light-Sattelanhänger, die eingesetzt werden, um möglichst viel 

Ladegewicht aufnehmen zu können. Diese Modelle wurden in Kapitel 3.3 von einer Verpflichtung zur 

KV-Fähigkeit ausgeschlossen, da das Leergewicht hier knapp unter 1.000 kg gegenüber einem 

Standard-Sattelauflieger liegt und die Anpassungen zum Erreichen der KV-Fähigkeit umfangreicher 

wären.139 

Bei Transporten, die verlagert werden können, vereinfacht sich die Disposition bei einer 

verpflichtenden KV-Fähigkeit mit Blick auf den Sattelauflieger, da es keinen gemischten Fuhrpark gibt. 

Gleichzeitig wird die Disposition für nicht verlagerbare Transporte komplexer, da einige Ladungen 

gewichtsbedingt nicht komplett verladen werden können und dadurch wegfallen und durch andere 

ersetzt werden müssen. Die Fahrzeugkosten pro Kilometer werden größer, und vom Verlader muss der 

gleiche Transportpreis gefordert werden, obwohl weniger transportiert wird. Wenn nur KV-fähige 

Auflieger zum Einsatz kommen, muss seitens der Verlader das generelle Ladungsgewicht reduziert 

werden, so dass das gesetzlich vorgeschriebene Gesamtgewicht nicht überschritten wird.  

Die weiteren Anforderungen auf die Disposition, die der KV stellt, bleiben von einer Verpflichtung zur 

KV-Fähigkeit unberührt. Laut Aussagen aus den Einzelgesprächen und in den gemeinsamen Workshops  

mit Vertretern der Transporteure und Spediteure wird für den KV  ein dreifacher Dispositionsaufwand 

angegeben. Zusätzlich müssen Sattelauflieger vorgehalten werden, um im Falle von Zugverspätungen 

dies abzupuffern. Bei einem Einsatz im KV mit Nutzung der 44 t Regelung ist zu beachten, dass die 

 
139 Eigengewicht 5.020 kg, vgl. (Berger ecotrail, 2020)  
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zulässigen Achslasten für die Sattelzugmaschine und den Sattelauflieger nicht überschritten werden. 
140 

Beispielhaft für den Effekt, den eine Verpflichtung zur KV-Fähigkeit auf einen Betrieb haben könnte, 

wurde das folgende Modellbeispiel entwickelt. Die Parameter für das Modell wurden mit den 

Beteiligten in Einzelgesprächen und einem Workshop abgestimmt.141 

Modellbeispiel 
Das Modellbeispiel dient der Erläuterung der Kosten- und Gewichtseffekte auf den einzelnen 

Transporteur/Spediteur. Die Gesamtheit der verkehrlichen Effekte einer möglichen Verpflichtung 

sowie die Gesamtheit der Umwelteffekte einer möglichen Verpflichtung finden sich detailliert in den 

Kapiteln 3 und 4. 

Weitere Punkte, die Einfluss auf die Entscheidung des Transportträgers haben, wurden bereits im 

Kapitel 3.1 als Wechselhürden dargestellt. 

Als Referenzrelationen wurden die Strecken München - Verona (grenzüberschreitender Verkehr, 430 

km), Padborg - Verona (Transit-Verkehr, 1.400 km), Hannover - München (nationaler Verkehr, 600 km) 

gewählt. Für das Modellbeispiel werden nur die Fahrzeugkosten ohne Risiko- und Gewinnzuschlag 

betrachtet. Fahrzeugkosten sind Kosten, die dem Unternehmen durch die Haltung und den Einsatz des 

Fahrzeuges entstehen. Die Fahrzeugkosten bilden einen Baustein der Frachtkostenkalkulation. Die in 

der Studie ermittelten Fahrzeugkosten sind nicht universell übertragbar. Sie gelten nur für die 

beschriebenen Annahmen und nur für das Basisjahr 2020. Die im Modell für das Basisjahr 2020 

ermittelten Fahrzeugkosten sind nicht gleichzusetzen mit den Angeboten zu Frachtkosten des Marktes. 

In die Frachtkosten fließen weitere Faktoren wie Frachterlös, Mischkalkulationen durch Hin und 

Rückfahrt, Kalkulation von Teilladungen etc. ein. Die Preisentwicklung der Kraftstoffkosten, die 

Verfügbarkeit der Zusatzstoffe wie z.B. Add Blue und daraus resultierende Verteuerungen und die 

Folgen der CO2-Bepreisung werden nicht im Modellbeispiel betrachtet, wirken sich aber auch auf die 

Transportkosten aus. 

Für den Modellbetrieb werden folgende Annahmen getroffen:  

¶ Der Betrieb hat einen Fuhrpark von 50 Sattelaufliegern142  

¶ Sattelauflieger Standard 5.920 kg Eigengewicht 

¶ Sattelauflieger kranbar 6.320 kg Eigengewicht 

¶ Sattelzugmaschine 2-achsig (SZM)  

¶ Maximal zulässiges Höchstgewicht Straßengüterverkehr 40t gemäß § 34 STVZO 

¶ Maximal zulässiges Höchstgewicht Schienengüterverkehr 42t bei einer 2-achsigen 
Sattelzugmaschine gemäß § 34 STVZO 

¶ Die Sattelauflieger werden auf der Straße immer mit der gleichen 2-achsigen Zugmaschine 
Euro Klasse VI bewegt.  

¶ Frachtgewicht für die Straße (Gesamtgewicht maximal 40t, Zuladung 15.000 kg/Zuladung 
24.000 kg) 

¶ Frachtgewichte für die Schiene (SZM 2-Achsig), (Gesamtgewicht maximal 42 t, Zuladung 
15.000 kg/Zuladung 26.000 kg) 

 
140 § 34 STVZO Einzelnorm Satz 1 Punkt 6a, b; Stand 22.11.21 
141 Allgemeiner Hinweis: Die Fahrzeug- und Transportkosten haben sich innerhalb der letzten 2 Jahre aufgrund der Corona-Pandemie sowie 

dem Ukraine-Russland Konflikt und den daraus resultierenden Entwicklungen in der Stahlindustrie141 und der Transportbranche141 ebenso 

wie durch die CO2-Bepreisung141 des Dieselkraftstoffes und der Marktknappheit von Add Blue141 verändert.  
142 Entspricht 20,4% der Unternehmen, vgl. (BAG, 2021a)  
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Die Effekte einer europaweiten Verpflichtung zur KV-Fähigkeit auf die Anschaffungskosten für das 

Unternehmen wird unter Beachtung der drei Szenarien dargestellt (Basisszenario, Verpflichtung ohne 

Förderung, Verpflichtung mit Förderung. Es werden folgende Annahmen für das Basisjahr 2020 

getroffen: 

¶ Anschaffungspreis Sattelauflieger 28.400 ϵ 

¶ Mehrkosten KV-Fähigkeit 3.000 ϵ 

¶ Anschaffungspreis kranbare Sattelauflieger 31.400 ϵ  

Es werden folgende Annahmen für die Umwandlung des Fuhrparks getroffen: 

¶ Einfache Umwandlung des Fuhrparks ohne Verzögerung  

¶ Einfache Umwandlung des Fuhrparks ohne Preissteigerungen.   

¶ Es werden nur 50% der Sattelauflieger im KV eingesetzt 

¶ Einsatz nur Straße möglich: Wechsel aller 50 Sattelauflieger zu den angegebenen Kosten 

¶ Einsatz im KV möglich: Wechsel von 25 Sattelaufliegern zu den angegebenen Kosten  

¶ Nicht betrachtet werden Abschreibungseffekte und Vorhaltungen von Fahrzeugen. 

Ergebnis: Im Basisszenario investiert der Unternehmer 75.000 ϵ (25 x 3.000 ϵ mehr), wenn er den KV 

nutzen möchte. Bei einer Verpflichtung zur KV-Fähigkeit muss der Unternehmer für alle 50 

Sattelauflieger je 3.000 ϵ mehr investieren unabhängig vom Einsatzbereich Straße und KV.  Bei einer 

Verpflichtung mit Förderung der Anschaffungskosten spielt es keine Rolle, ob der Unternehmer den 

KV nutzen möchte oder nicht, alle Sattelauflieger werden zu gleichen Teilen gefördert. Die 

nutzungsabhängigen Anschaffungskosten unterscheiden sich nicht mehr im Einsatzbereich Straße bzw. 

KV. 

 
Abbildung 57: Auswirkung der Szenarien auf die Anschaffungskosten bei einer Umwandlung des Fuhrparks 

 

Zur vereinfachten Darstellung des KV für den Modellbetrieb werden folgende Annahmen getroffen: 

Da es sich in dieser Studie nicht um eine Bewertung des KV handelt, sondern nur um die Effekte einer 

europaweiten Verpflichtung zur KV-Fähigkeit, wird zur einfachen Berechnung der Vor- und Nachlauf 

mit 20 km festgelegt. Die Branche verwendet für so kurze Entfernungen Zonenpreise.  Hierfür wird ein 
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Zonenpreis angenommen.143 Eine Änderung des Zonenpreises oder der Kosten für den Vor- und 

Nachlauf in Abhängigkeit von einer Verpflichtung wird hier nicht betrachtet.  

Die Einpreisung der Bahnbeförderungskosten in die Fahrzeugkostenkalkulation wird im Modell 

beispielhaft betrachtet, um einen Trend auf die Fahrzeugkosten im Falle einer Verlagerung zu zeigen. 

Grundlage hierfür sind Beförderungsentgelte im Basisjahr 2020 einzelner EVU auf den beschriebenen 

Relationen, die dem Konsortium vertraulich vorliegen. Für die Strecke München - Hannover liegen 

keine Daten vor.   

Für den KV werden folgende Annahmen getroffen:  

¶ Vor- und Nachlauf je 20 km 

¶ Zonenpreis für Vor- und Nachlauf 

¶ Kosten /Fahrzeugkilometer nicht kranbar, Basiswert  

¶ Kosten /Fahrzeugkilometer kranbar plus 0,355% 

Ergebnis: Die Effekte auf die Fahrzeugkosten anhand der Fahrzeugkostenkalkulation (siehe Anhang 

8.3) sind in Abhängigkeit der Entfernung und der Szenarien gering. Auf der langen Strecke sind die 

Transportkosten im KV geringer als auf der Straße.  Eine isolierte Verpflichtung zur KV-Fähigkeit hat für 

den Unternehmer nach keinem der Szenarien mit Blick auf die Fahrzeugkosten einen Effekt, der zu 

einer Verlagerung führen würde. Auf der langen Strecke ist der KV unabhängig von den drei Szenarien 

unter den gegebenen Annahmen günstiger als der Straßentransport. 

 
Abbildung 58: Einfluss einer Verpflichtung zur KV-Fähigkeit und einer Förderung der Anschaffungskosten auf die 

Fahrzeugkosten in Abhängigkeit der Strecke 

 

 

 
143 Zonenpreis in Abstimmung mit der Branche ermittelt. Vertrauliche brancheninterne Information, nicht zur Veröffentlichung bestimmt 
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Zwischenergebnis Kapitel 6.1: Effekte auf Hersteller von Sattelaufliegern 
/Transporteure/Spediteure:  Eine Standardisierung reduziert die Vielfalt der Produkte. 

144 

Zentrale Erkenntnisse: 
Eine Verpflichtung zur KV-Fähigkeit hat Auswirkung auf die 
Produktionsstraße.  
Hinweis: Hersteller produzieren nach dem Auftrag aus dem 
Markt. Hier wird der Hebel gesehen. 
 

 Sind alle Standard-Sattelauflieger kranbar, ist: 

¶ Spontaner Systemwechsel möglich 

¶ Umstellung des Fuhrparks nicht erforderlich 

¶ Wiederverkaufswert für alle Standard-Sattelauflieger 
gleich 

¶ Verringerte Nutzlast für alle Standard-Sattelauflieger 
gleich 

¶ Erhöhter Kraftstoffverbrauch für alle Sattelauflieger 
gleich 

¶ Sind auch Transporteure und Spediteure betroffen, die 
keine verlagerbare Transporte haben 

¶ Wird eine Wettbewerbsverzerrung erwartet 

¶ Bestehen immer noch die anderen Wechselhürden zum 
KV 

6.2 Auswirkungen auf EVU / KV-Operateure /Wagenhalter 

Das Marktsegment der kontinentalen Transporte, zu denen Transporte von Sattelaufliegern im KV zu 

rechnen sind, wird europäisch prinzipiell in einheitlicher Weise in gleichbleibenden Prozessschritten 

durchgeführt. D.h. die Voraussetzung für Umschlag und Transport von Sattelaufliegern im KV würde 

sich durch eine mögliche Verpflichtung zur KV-Fähigkeit nicht wesentlich ändern. Regionale 

Differenzen ergeben sich ggf. aufgrund verschiedener technischer Ausstattungen und 

Flächenverfügbarkeiten in den Umschlaganlagen. Diese europäische Betrachtung gilt sowohl für KV-

Operateure, EVU und die Einbindung der Wagenhalter.  

Das Schienennetz an sich ist als Teil der Netzinfrastruktur von den genannten Akteuren unabhängig zu 

betrachten, da die Kapazität des Schienennetzes prinzipiell nicht an die Art der Ladeeinheit gebunden 

ist. Eine Ausnahme dabei stellt die Befähigung zum Transport von Sattelaufliegern in Europa durch 

Einschränkungen des Lichtraumprofiles auf nicht geeigneten Streckenabschnitten dar145. Allerdings 

werden in Europa zunehmend Korridore mit dem P400 Profil realisiert. Dies ist eine wichtige 

Grundvoraussetzung für steigende Transportmengen mit Sattelaufliegern im KV. Durch die KV-

Operateure und die EVU kann damit ein besseres Netzwerk mit erhöhten Frequenzen angeboten 

werden, so dass der Zugang zum System Schiene für den Transport von Sattelaufliegern zukünftig 

vereinfacht wird. 

Eine mögliche europäische Verpflichtung zur KV-Fähigkeit von Sattelaufliegern würde aus Sicht der 

Akteure der studienbegleitenden Expertengruppe146 zusätzlich den Zugang zum System Schiene 

 
144 (Materialfluss, 2021) 
145 Siehe die Darstellung der Anforderungen an den Hüllraum in Kap. 3.2.2 
146 Workshops am 10.11.2021, 17.11.2021 und am 16.01.2022 mit insgesamt 42 Teilnehmern (Speditionen, EVU, Terminalbetreiber, KV 
Operateure, Waggonvermieter) und zusätzliche Expertengespräche 
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erleichtern, da damit eine der Wechselhürden147 (fehlende Verfügbarkeit von geeignetem KV-

Equipment im Fuhrpark des Spediteurs) wegfallen würde. Dies wurde in den Diskussionen jedoch nur 

als ein notwendiger Baustein als Teil eines Gesamtansatzes gesehen, da zudem allen Beteiligten 

bewusst sei, dass eine Umsetzung einer Verpflichtung einen Zeitrahmen bis mind. 2030 benötigen wird 

und auch darüber hinaus parallel KV-fähige und nicht KV-fähige Einheiten transportiert werden. 

Eine mögliche Verpflichtung hat gemäß der Zielstellung der Studie nur Neufahrzeuge im Fokus, ein 

Retrofit bestehender Sattelauflieger ist technisch zwar bereits möglich148, wirtschaftlich aber nur 

bedingt umsetzbar. Durch den Fokus einer möglichen Verpflichtung auf Neufahrzeuge, und hier den 

Bereich des für die Studie definierten Standard-Sattelaufliegers, wird ein ansteigender Anteil von KV-

fähigen Einheiten bei der Umsetzung einer Verpflichtung erwartet. Weiterhin werden, wie die 

Modellrechnungen in Kap. 4 zeigen, nicht alle KV-fähigen Einheiten das System Schiene direkt nutzen. 

Somit wird ein möglicher Anstieg der Transporte von Sattelaufliegern im KV über einen unbestimmten 

Zeitraum erfolgen, wodurch eine unmittelbare zusätzliche Kapazitätsbeeinträchtigung des 

Schienennetzes über die bestehenden Prognosezahlen hinaus149 nicht abgeleitet werden kann. 

Durch einen notwendigen Übergangszeitraum einer möglichen Verpflichtung bis zum Jahr 2030 

besteht Zeit für die Akteure, sich auf den möglichen Markthochlauf einzustellen. Gemäß Aussagen von 

Experten im Rahmen eines studienbegleitenden Workshops150 sind bereits heute alle 

Waggonvermieter bereit, verstärkt in Taschenwagen zu investieren. Die Produktionskapazitäten der 

Hersteller von Taschenwagen wären weiterhin ausgelastet, so dass in den nächsten Jahren zusätzliche 

Taschenwagenkapazitäten in den Markt kommen werden.  Im Rahmen der Workshops wurden daher 

keine direkten Engpässe des schienengebundenen Equipments gesehen, vielmehr wurde das Volumen 

der notwendigen Waggonflotte als zielgerichtet skalierbar eingeschätzt.  

Mit Verweis auf eine SCI Studie151 aus 2019 sind derzeit ca. 10.000 aktuelle Taschenwagen in Europa 

im Einsatz. Der Zugang zu dieser Studie ist für das Konsortium allerdings bisher nicht möglich, so dass 

die Zahlen nicht geprüft werden können. Im Rahmen der vom VDV in Auftrag gegebenen Studie 

α{chienengüterverkehr als Garant des Klimaschutzes im Verkehr ς Qualität, Innovation und Kunden im 

Cƻƪǳǎά im Jahr 2021 wurde ein Bestand von insgesamt ca. 158.000 Güterwagen152 und ein Mehrbedarf 

von 58.000 Güterwagen153 bis 2030 geschätzt, eine Ableitung der im Bestand befindlichen 

Taschenwagen ist aufgrund der Datenlage nicht möglich. 

Durch eine mögliche verpflichtende KV-Fähigkeit entstehen für das Rollmaterial keine zusätzlichen 

Kosten, da keine technischen Änderungen im Produktionsprozess umgesetzt werden müssen. Die 

Erwartungshaltung der Akteure im Rahmen der Workshops liegt eher in einer potenziellen 

geringfügigen Kostensenkung aufgrund von realisierbaren economies of scale bei steigenden 

Produktionszahlen der Taschenwagenflotten, sowohl bei der Produktion durch den Einkauf des 

Materials als auch bei der anschließenden Vermietung von Waggons.  

Das Thema Standardisierung ist für die schienenseitigen Akteure die wichtigste Grundlage für 

effiziente und kostengünstige Transportprozesse. Jede Form von Abweichung führt zu einem 

Mehraufwand, das gilt sowohl für die Betrachtung von Containern gegenüber Sattelaufliegern als auch 

 
147 Siehe Ausführungen in Kap. 3.1.4 
148 vgl. (Transport Innovation, o. J.) 
149 Siehe Ausführungen zu Daten der Verkehrsverflechtungsprognose in Kap. 4 
150 Workshops am 10.11.2021, 17.11.2021 und am 16.01.2022 mit insgesamt 42 Teilnehmern (Speditionen, EVU, Terminalbetreiber, KV 
Operateure, Waggonvermieter) 
 
152 vgl. (VDV, 2021, S. 41) 
153 vgl. (VDV, 2021, S. 77) 
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bei der Betrachtung bei Sattelaufliegern zwischen kodifizierten kranbaren Einheiten und nicht 

kranbaren Einheiten. Dem Themenbereich Kodifizierung154 wird dadurch ein besonderer Stellenwert 

zugewiesen, der auch im Rahmen einer möglichen Verpflichtung zur KV-Fähigkeit auf europäischer 

Ebene zu berücksichtigen ist, da auf diesem Weg möglicherweise eine stärkere Standardisierung der 

zu transportierenden Einheiten im KV erfolgen kann und somit Prozessvereinfachungen, bspw. der 

Wegfall von Prüfprozessen der Tauglichkeit für den Einsatz im KV, möglich sind. Die Aussagen der 

Akteure in den studienbegleitenden Workshops können nicht ohne weiteres verallgemeinert werden, 

bieten jedoch einen Einblick in die Erwartungshaltung und Effektabschätzung aus Sicht der 

schienenseitigen Akteure. Gemeinsamer Tenor der Akteure war, dass eine unmittelbare signifikante 

Auswirkung der Verpflichtung zur KV-Fähigkeit von Standard-Sattelaufliegern auf die betrieblichen 

Prozesse der Akteure, ausgenommen Effekte durch potenzielle Volumensteigerungen durch eine 

verstärkte Verlagerung von Transporten mit Sattelaufliegern auf den KV, nach Angaben der 

Unternehmen155 nicht gesehen wird, da 

¶ der Transport von kranbaren Sattelaufliegern auf der Schiene bereits europäisch mit 

durchgehend einheitlichen und bewährten Prozessen erfolgt  

¶ bei Berücksichtigung der erarbeiten Definition eines Standard-Sattelaufliegers und der 

technischen Mindestausstattung der KV-Fähigkeit keine Änderungen gegenüber dem 

technischen Status Quo des Schienentransports notwendig sind 

¶ keine Änderung der Maße und Gewichte der im KV zu transportierenden Einheiten erfolgen 

wird 

¶ der Transport mit kodifizierten Einheiten weitgehend standardisiert ist und die Kodifizierung 

für auf der Schiene transportierte kranbare Sattelauflieger im europäischen Transportsektor 

allgemein akzeptiert und verbreitet ist 

 

Für die schienenseitigen Akteure ergibt sich damit ein Wettbewerbsvorteil durch eine mögliche 

Verpflichtung resultierend aus den potenziellen Prozessvereinfachungen durch eine stärkere 

Standardisierung der transportierten Einheiten und dem theoretisch höheren Marktpotenzial durch 

die Nutzung KV-fähiger Einheiten und dem damit verbundenen Wegfall einer Wechselhürde bei der 

Verlagerung vom reinen Straßentransport auf die Schiene. Betriebliche Vorteile entstehen dann, wenn 

aus der Verpflichtung eine tatsächliche Erhöhung der auf der Schiene transportierten Anzahl von 

Sattelaufliegern im KV entstehen würde. 156  

 

Zwischenergebnis Kapitel 6.2: Effekte auf EVU / KV-Operateure /Wagenhalter 

 Zentrale Erkenntnisse: 

¶ Bei einer Verpflichtung würde potenziell mehr 
Transportvolumen an transportierten Sattelaufliegern im 
KV zu einem Wettbewerbsvorteil der Akteure führen 

 
154 Siehe Ausführungen zur Kodifizierung und den Anforderungen an Sattelauflieger für den Transport im KV in Kap. 3 
155 Workshops am 10.11.2021, 17.11.2021 und am 16.01.2022 mit insgesamt 42 Teilnehmern (Speditionen, EVU, Terminalbetreiber, KV 
Operateure, Waggonvermieter) 
156 Siehe Ausführungen zu den Modellrechnungen potenzieller verkehrlicher Effekte in Kap. 4 
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¶ Eine Verpflichtung könnte aufgrund stärkerer 
Standardisierung zu einer Prozessvereinfachung der 
Transportabwicklung führen 

¶ Eine Verpflichtung führt per se zu keiner Anpassung des 
Status Quo des Schienentransports von Sattelaufliegern 

¶ Bereits bestehende Kapazitätsengpässe könnten durch 
eine Verpflichtung und damit steigende Volumen 
theoretisch verschärft werden 

¶ Betriebliche Vorteile entstehen erst bei einer 
tatsächlichen Verlagerung von Transporten auf die 
Schiene  

 

 

6.3 Auswirkungen auf Umschlagterminals Straße-Schiene 

Die Umschlaganlagen des KV haben als Knotenpunkte im Transportsystem KV eine herausgehobene 

Bedeutung für die Transportprozesse im kV, da sie einerseits den Wechsel zwischen den 

Verkehrsträgern ermöglichen und andererseits auch die Funktion eines Zwischenpuffers übernehmen.  

Der Einsatz von Sattelaufliegern im KV hat auf beide genannten Punkte direkt Auswirkungen für die 

Umschlaganlagen, die sich bei einem potenziell schneller steigenden Marktvolumen des Transports 

kranbarer Sattelauflieger auf der Schiene durch eine Verpflichtung weiter verstärken könnten. 

Die erwarteten Auswirkungen einer möglichen europäischen Verpflichtung zur Kranbarkeit von 

Standard-Sattelaufliegern und einem potenziell damit zusammenhängenden Volumenanstieg   

ergeben sich in den Umschlaganlagen, bestätigt von Akteuren der studienbegleitenden 

Expertengruppe,157 vor allem in den Bereichen: 

1. Fläche im Terminal 

2. Ausstattung des Umschlagequipments 

3. Automatisierung der Anlagen 

 

Fläche im Terminal 
Der Transportprozess im Kombinierten Verkehr bedingt die Zwischenabstellung und ggf. Lagerung von 

Ladeeinheiten. Dies ist bedingt durch den Wechsel der Verkehrsträger und der damit 

zusammenhängenden Akteure, hier insbesondere die Anlieferung/Abholung von Ladeeinheiten durch 

das Transportunternehmen/Spedition. 

Die Zwischenabstellung im Terminal ermöglicht die Funktionalität der Transportketten, dabei geht die 

{ǇŀƴƴōǊŜƛǘŜ Ǿƻƴ αƪŜƛƴŜ ½ǿƛǎŎƘŜƴŀōǎǘŜƭƭǳƴƎά ōƛǎ Ȋǳ ŜƛƴŜǊ !ōǎǘŜƭƭǳƴƎ Ǿƻƴ ƳŜƘǊŜǊŜƴ ¢ŀƎŜƴΦ 9ƛƴŜ 

Lagerung kann u.U. mehrere Monate umfassen. 

Für die Zwischenabstellung hält das Terminal entsprechende Flächen vor. Diese befinden sich unter 

Kran, d.h. im Direktzugriff des Umschlagequipments, oder auf Nebenflächen. Aufgrund der 

gewachsenen Struktur und der immensen Bedeutung des globalen Warenhandels mit Containern ist 

 
157 Workshops am 10.11.2021, 17.11.2021 und am 16.01.2022 mit insgesamt 42 Teilnehmern (Speditionen, EVU, Terminalbetreiber, KV 
Operateure, Waggonvermieter)  
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ein Großteil der bestehenden Anlagen für den Umschlag und die Zwischenabstellung von Containern 

ausgelegt. Diese sind stapelbar und weisen daher eine höhere Flächeneffizienz auf als Sattelauflieger. 

Diese sind nicht stapelbar und benötigen inkl. Zufahrtsmöglichkeit ca. ein Platzäquivalent von 9 TEU, 

das entspricht drŜƛ нлά Cǳǖ /ƻƴǘŀƛƴŜǊƴ ƛƴ wŜƛƘŜ ƛƴ ŘǊŜƛŦŀŎƘŜǊ {ǘŀǇŜƭǳƴƎΦ 

     

 
Abbildung 59: Ansicht Zwischenabstellung Sattelauflieger (links) und Container (rechts) 

 
Für viele Umschlaganlagen ist daher der Umschlag von Sattelaufliegern in erster Linie ein Platzproblem, 

da verfügbare Flächen begrenzt sind und insbesondere in Metropolregionen die bestehenden 

Umschlaganlagen nicht ohne weiteres erweitert werden können. 

Eine Auswertung aus dem Report on Combined Transport in Europe der UIC/UIRR zeigt deutlich, dass 

ein Großteil der bestehenden europäischen Terminalinfrastruktur auf martime Verkehre mit ISO-

Containern ausgelegt ist und kontinentale Verkehre mit Wechselbrücken und Sattelaufliegern  an 

vielen Standorten entweder platztechnisch oder operativ nicht abgewickelt werden können. 

 
Abbildung 60: Akzeptanz/Umschlag von Ladeinheitentypen in Terminals in Europa, Report on combined Transport in Europe 

2020 
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Die Problematik ausreichender Abstellflächen lässt sich anhand der begrenzten Flächenverfügbarkeit 

verdeutlichen. In der Studie des BAG zur Raumplanung in Binnenhäfen gaben 64% der befragten 

Binnenhäfen an, dass ihre Verkehrsinfrastruktur zu mind. 75% ausgelastet ist. Damit kann die 

Aufnahme der prognostizierten Mengensteigerungen (insbesondere durch potenzielle 

Sattelaufliegerverkehre) im Güterverkehr in den nächsten Jahren nicht effektiv über diese 

Logistikknoten abgewickelt werden. Allein im Bereich der Binnenhäfen planen gemäß der BAG Studie 

23 Standorte (ein Drittel der befragten Unternehmen) eine Erweiterung/Ausbau des Hafens in den 

nächsten Jahren.  Dabei sollen die geplanten Flächenerweiterungen in hohem Maße die Engpässe bei 

Umschlaganlagen des KV angehen, um den Umschlag der prognostizierten Mengen bewältigen zu 

können.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Planung des Ausbaus oder Neubaus von KV-Umschlaganlagen ist aufgrund der heterogenen 

räumlichen Gegebenheiten einzelfallbezogen. Die Dimensionierung der Anlagen muss vor dem 

Hintergrund der steigenden Verkehre mit Sattelaufliegern im KV stärker berücksichtigt werden.  

In diesem Zusammenhang nimmt die Förderung des Neu- und Ausbaus von Umschlaganlagen des 

Kombinierten Verkehrs durch das BMDV zur Unterstützung der Klimaziele der Bundesregierung eine 

Schlüsselrolle ein. 

Eine neue Förderrichtlinie des BMDV, die auch Investitionen in den Ersatz von Terminals bzw. 

Umschlaganlagenteilen umfassen und Maßnahmen der Digitalisierung und Automatisierung fördern 

soll, soll Ende 2022 mit einer Geltungsdauer bis Ende 2026 in Kraft treten. Die Förderrichtlinie aus dem 

Jahr 2017 gilt bis zum 30.09.2022.  

Aufgrund des Planungs- und Bauzeitraums für neue Umschlaganlagen von mehreren Jahren, 

unabhängig von der Art der Unterstützung bei der Finanzierung, wurde von den externen Experten in 

den studienbegleitenden Workshops davon ausgegangen, dass bis zum Jahr 2030 nur in begrenztem 

Maß zusätzliche Kapazitäten im Terminalnetz in Deutschland geschaffen werden können. Einfache 

Abbildung 61: Auslastung von Binnenhäfen, BAG, Raumplanung in Binnenhäfen, S. 16 
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Erweiterungen der bestehenden Terminals, bspw. durch die Inbetriebnahme stillgelegter Flächen o.Ä. 

wären jedoch in relativ zeitnaher Umsetzung möglich. 

Im Rahmen der im Frühjahr 2021 abgeschlossen Evaluierung der KV-Förderrichtlinie wurde durch die 

Gutachter unter Zugrundelegung der Wachstumsprognose im Güterverkehr der Kapazitätsbedarf der 

Terminalinfrastruktur in Deutschland für das Jahr 2030 geschätzt. Durch kontinuierlichen Neu- und 

Ausbau erhöht sich die Gesamtkapazität von KV-Terminals158. 

 

 
Abbildung 62: Umschlagkapazität von KV-Terminals in Deutschland, KombiConsult 

Mit dem im Evaluierungsgutachten berechneten Transportaufkommen für 2030 im unbegleiteten KV 

Schiene-Straße ergibt sich eine Steigerung von 2019 auf 2030 für den kontinentalen KV von 84% und 

für den KV gesamt von 62%159. Der kontinentale KV wird daher stärker wachsen als der Gesamtmarkt 

im KV, ein Großteil dieses Wachstums wird nach Angaben des Gutachtens auf den Bereich der 

Sattelauflieger entfallen. 

 
Abbildung 63: Ausbaubedarf an Umschlagkapazität für KV Schiene-Straße, KombiConsult 

 
158 vgl. (BMVI/BMDV, 2021) 
159 ebd., S. 52 
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Aus dem durch die Gutachter errechneten Verkehrsaufkommen ergibt sich insgesamt ein Mehrbedarf 

an Umschlagkapazität von ca. 3 Mio. Ladeeinheiten bis 2030160. Dieser Mehrbedarf erfasst keine 

Volumenänderungen, die sich aus einer verstärkten Nutzung von Sattelaufliegern im KV durch eine 

europäische Verpflichtung oder Förderung von Ladeeinheiten ergeben könnten. Diese müssten 

zusätzlich berücksichtigt werden und würden den prognostizierten Ausbaubedarf bis 2030 steigern. 

Eine Abschätzung der möglichen Steigerung sollte sich an der Methodik des Gutachtens zur 

9ǾŀƭǳƛŜǊǳƴƎ ŘŜǊ αwƛŎƘǘƭƛƴƛŜ ȊǳǊ CǀǊŘŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ ¦ƳǎŎƘƭŀƎŀƴƭŀƎŜƴ ŘŜǎ YƻƳōƛƴƛŜǊǘŜƴ ±ŜǊƪŜƘǊǎ ƴƛŎƘǘ 

bundeseigener Unternehmenά ƻǊƛŜƴǘƛŜǊŜƴΣ ǳƳ ŜƛƴŜ ±ŜǊƎƭŜƛŎƘōŀǊƪŜƛǘ ŀƴƘŀƴŘ ŜƛƴŜǎ ŜƛƴƘŜƛǘƭƛŎƘŜƴ 

Datenstands zu gewährleisten. 

       
Ausstattung des Umschlagequipments 
Für den Umschlag von kranbaren Sattelaufliegern im Terminal ist geeignetes Umschlagequipment 

notwendig. Der europäische Standard hierfür sind Portalkräne und/oder Reachstacker (mobiles 

Umschlagequipment), die mit Greifzangen (Piggyback) ausgestattet sind und ein seitliches Greifen der 

Ladeeinheit Sattelauflieger ermöglichen. 

 
Abbildung 64: Modellbeispiele Portalkran und Reachstacker, SGKV 

 

Mithilfe dieser Greifzangen wird der Sattelauflieger seitlich gegriffen, während Container im 

Normalfall ohne Greifzangen von oben (Twist Locks) gekrant werden können. Die Kranung eines 

Sattelaufliegers dauert nach Angaben von Terminalbetreibern ca. um den Faktor 1,5 länger als bei 

einem Container.  

 
Abbildung 65: Kranung eines Sattelaufliegers aus einem Taschenwagen, Quelle: bayernhafen 

 
160 vgl. (BMVI/BMDV, 2021, S. 56) 
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In Europa existieren ca. 1.200 Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs (SGKV: www.intermodal-

map.de). Allein in Deutschland sind es 255 Umschlaganlagen des KV in verschiedener Größe, von 

denen 87 in der Datenbasis der SGKV161 mit der Möglichkeit zur technischen Kranung von 

Sattelaufliegern gekennzeichnet sind. 

Im Rahmen eines Expertengesprächs wurde von einem Hersteller für Umschlagequipment162 die 

Aussage getätigt, dass die Ausstattung weiterer Terminals mit entsprechenden Greifzangen für den 

Umschlag von KV-fähigen Sattelaufliegern unproblematisch sei, sowohl Produktion als auch Vertrieb 

würden keine signifikanten Engpässe darstellen. Die Beschaffung dieses Zusatzequipments hängt 

betreiberseitig vom Markt ab. Ein Terminal, das nur Container umschlägt, wird diese Investition von 

ŎŀΦ рлΦллл ϵ ǇǊƻ Greifzangenertüchtigung des Spreaders weiterhin nicht tätigen. 

 
 
Automatisierung der Umschlaganlagen 
Um die bestehenden Kapazitäten im Terminalnetz zu erhöhen und effizienter zu nutzen, wird in vielen 

Anlagen die (Teil-)Automatisierung des Umschlags geplant. Technisch ergeben sich vielfältige 

Möglichkeiten, Vorbildfunktionen können die Seehäfen und automatisierte Produktionsanlagen 

einnehmen. 

Die automatisierte Zustellung und der automatisierte Umschlag von Sattelaufliegern ist derzeit 

technisch noch nicht möglich, Effizienzgewinne können somit in diesem Bereich bisher nur über andere 

Maßnahmen (Synchronisierung von Zu- und Ablauf, Reduktion der Schnittstellenkomplexität etc.) 

erfolgen.   

Die Entwicklung einer möglichen automatisierten Kranung und Zwischenabstellung von 

Sattelaufliegern bis zum Jahr 2030 kann im Rahmen dieser Studie nicht abgeschätzt werden. Die 

Themenbereiche Automatisierung und Digitalisierung werden jedoch bei der künftigen Gestaltung von 

Terminals und auch der Förderung von Umschlaganlagen eine deutlich größere Bedeutung einnehmen. 

 

Zwischenergebnis Kapitel 6.3: Effekte auf Umschlaganlagen des KV 

 Zentrale Erkenntnisse: 

¶ Bei einer Verpflichtung würde potenziell mehr 
Transportvolumen an transportierten Sattelaufliegern im 
KV ein erhöhtes Umschlagvolumen in den Terminals 
bedeuten 

¶ Eine Verpflichtung könnte aufgrund stärkerer 
Standardisierung zu einer Prozessvereinfachung in den 
Terminals führen  

¶ Die für den Umschlag von Sattelaufliegern benötigte 
Flächenverfügbarkeit ist ein Problem in Terminals   

¶ Bereits bestehende Kapazitätsengpässe könnten durch 
eine Verpflichtung und damit steigende Volumen 
theoretisch verschärft werden  

 

 
161 Auszug aus der Datenbank der Intermodal-Map, SGKV, 2021 
162 Expertengespräch am 04.11.2022 mit Vertretern eines Herstellers von Umschlaggeräten für den KV  
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6.4  Auswirkungen auf Anbieter alternativer Umschlagsysteme 

Die Umsetzung einer möglichen Verpflichtung zur KV-Fähigkeit von Standard-Sattelaufliegern hätte 

unweigerlich Auswirkungen auf die unternehmerischen Prozesse der Anbieter von alternativen 

Umschlagsystemen im KV. Während der konventionelle Umschlag von kranbaren Sattelaufliegern im 

KV vertikal per Kran oder Reachstacker erfolgt, fokussieren sich die Anbieter alternativer 

Umschlagsysteme auf den Markt nicht kranbarer Einheiten und deren Transport im KV mittels 

spezifischer Hilfstechnologie. 

Das Projektkonsortium hat durch Projekterfahrungen einen detaillierten Überblick über Funktion, 

Prozesse und Technologie einer Vielzahl alternativer KV-Umschlagsysteme für nicht-kranbare 

Sattelanhänger. Ebenso sind technische Details und technische Rahmenbedingungen dieser Systeme 

Teil von bereits durchgeführten Studien. Für die Beantwortung der Frage, welche Auswirkungen eine 

Verpflichtung zur KV-Fähigkeit im europäischen Rahmen auf diese Systeme hätte, ist jedoch nicht die 

Ebene der technischen Details der Umschlagtechnologien relevant, sondern die Betrachtung der 

Geschäftsmodelle und unternehmerischen Prozesse. Die folgenden Ausführungen beziehen sich daher 

nicht auf technische Rahmenbedingungen, sondern auf betriebswirtschaftliche Fragen für die 

Betreiber/Hersteller dieser Systeme für nicht kranbare Sattelauflieger. 

Die Nutzung von vorhandenen, nicht kranbaren, Sattelaufliegern gilt weiterhin als schneller Einstieg in 

den Kombinierten Verkehr. Wie in Kapitel 3.1.5 dargelegt, ist das geeignete KV-Equipment in Form KV-

fähiger Sattelauflieger nur ein Teil der Voraussetzungen /Wechselhürden, um intermodale 

Transportketten zu nutzen. Alternative Umschlagsysteme bieten hier die Möglichkeit, insbesondere 

bei grenzüberschreitenden Transporten nicht kodifizierte und nicht kranbare Einheiten aus dem Nicht-

EU Ausland aufzunehmen. Durch die fehlende Kodifizierung sind jedoch typenbezogene 

Einzelgenehmigungen für den Transport erforderlich, dies führt nach Aussagen der Anbieter163 u.U. zu 

Problemen mit der Einhaltung von Lichtraumprofilen und erforderlichen Zusatzsicherungen der Planen 

(Ratschengurte) für eine sichere Transportdurchführung. Vor diesem Hintergrund ist die 

Weiterentwicklung der in Kapitel 3.2 skizzierten Kodifizierung von Ladeeinheiten als Grundlage für 

einen standardisierten und sicheren Transport relevant.  

Die EU-Kommission hat in einer aktuellen Studie von April 2022 (α/ƻƳǇŀǊŀǘƛǾŜ evaluation of 

transhipment technologies for intermodal transport and their costά164) die wettbewerblichen Vor- und 

Nachteile der verschiedenen Umschlagtechnologien inklusive alternativer Umschlagtechnologien 

analysieren lassen. Die parallele Aufnahme von Daten zu den einzelnen Systemen war somit im 

Rahmen der vorliegenden Studie nicht vorgesehen, vielmehr sollten Daten der Studie der Kommission 

mit genutzt werden. Die Studie der Kommission umfasst die Analyse von 31 Umschlagtechnologien165 

bzw. Kombinationen von Technologien und deren wettbewerbliche Einordnung über eine 

vergleichende Modellrechnung. 

Für die vorliegende Betrachtung sind die alternativen Systeme von Relevanz, die sich bereits im 

operativen Betrieb in Europa befinden und Sattelauflieger transportieren. Nachfolgend werden diese 

kurz dargestellt, ohne dabei einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.  

 
163 Expertengespräche mit Anbietern/Nutzern alternativer Umschlagsysteme 
164 vgl. (Europäische Kommission, 2022) 
165 vgl. (Europäische Kommission, 2022, S. 23 ff.) 
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Für die vorliegende Studie als relevant eingestufte Systeme mit europäischen operativen Aktivitäten 

sind CargoBeamer (DE), Lohr (FR), NiKRASA (DE /IT), Helrom (UK), R2L (AT) und ISU (AT) die 

nachfolgend kurz skizziert werden. 

 

 
Abbildung 66: CargoBeamer, SGKV 

 

 
Abbildung 67: Lohr System, SGKV 
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Abbildung 68: Nikrasa, SGKV 

 

 
Abbildung 69: Helrom, SGKV 
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Abbildung 70: road-rail-link (r2L), SGKV 

 

 
Abbildung 71: ISU System, SGKV 

 
Nach Aussagen aus der begleitenden Expertengruppe werden derzeit mit den Systemen auch kranbare 

Sattelauflieger befördert (bspw. Lohr bis zu 70%), d.h. die Systeme sind nicht ausschließlich auf nicht 

kranbare Einheiten angewiesen. Allerdings liegt hier gemäß den Aussagen der Anbieter die 

hauptsächliche Zielgruppe der Systeme und deren Wettbewerbsvorteil gegenüber den Anbietern im 

KV mit kranbaren Einheiten aufgrund deren geringer Verbreitung, die allerdings stetig steigt.166 

Eine Gegenüberstellung der Kosten der verschiedenen Systeme und ein Vergleich der 

Wettbewerbsfähigkeit alternativer Umschlagsysteme ist in der genannten Studie der EU-Kommission 

dargelegt. Unter den Annahmen für das Modell, welches in der Studie der Kommission verwendet 

wird, ist der vertikale Umschlag von kranbaren Sattelaufliegern kostengünstiger als der Umschlag von 

nicht kranbaren Sattelaufliegern 167. Dies unterstützt die grundsätzliche Fragestellung der vorliegenden 

 
166 Siehe Ausführungen in Kap. 3.1 
167 (Europäische Kommission, 2022, S. 143 ff.)  
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Studie, welche Effekte eine Verpflichtung zur KV-Fähigkeit von Sattelaufliegern europaweit haben 

würde. Ergebnis der Studie der Kommission ist auch, dass ab einer Entfernung von über 1.000 km fast 

alle Umschlagtechnologien mit dem reinen Straßentransport bezüglich der Kosten konkurrieren 

können, bei Berücksichtigung der externen Kosten ist dies bereits bei Entfernungen über 600 km der 

Fall168.  

Die folgende Zusammenfassung zeigt einen Überblick über die Anteile am Markt der verschiedenen 

Systeme, aus der sich ein Mengen-Effekt aufgrund einer möglichen Verpflichtung grob ableiten lässt, 

um eine erste Einordnung der möglichen Auswirkungen vorzunehmen. Grundsätzlich ist 

voranzustellen, dass theoretisch auch die Möglichkeit besteht, dass eine europäische Verpflichtung zur 

KV-Fähigkeit von Standard-Sattelaufliegen ab 2030 dazu führen kann, dass alternative 

Umschlagsystem als obsolet angesehen werden und der Marktanteil damit auf null absinken würde. 

Nach Aussage einiger Anbieter ist dies nicht zu erwarten, da erstens bereits heute auch KV-fähige 

Einheiten mit den Systemen transportiert werden, und zweitens die Systeme weiterhin technische 

Vorteile wie bspw. einen signifikant schnelleren Umschlag bieten. Somit wird zwar ein Absinken der 

Mengen erwartet, aber kein Totalverlust der transportierten Mengen.   

Aus der genannten Studie der Kommission können aktuelle Rahmendaten und Volumina der 

alternativen Umschlagsysteme abgeleitet werden. 

Tabelle 7: Zusammenfassung Transportmengen alternativer Umschlagsysteme nach EU-Kommission (2022)  

Anbieter  Anzahl von aktuellen Terminals169 in der EU 
(DE) 

Umschlagmengen 
(2019)170 in der EU 

CargoBeamer (DE) 6 (2) 
(Domodossola, Perpignan, Calais, 
Kaldenkirchen, Duisburg, Poznan) 

17.000 LE 

Lohr (FR) 6 (0) 
(Aiton, Bettembourg, Calais, Le Boulou, 

Orbassano, Poznan, Wagen werden auch 
anderweitig genutzt) 

102.000 LE 

NiKRASA (DE /IT) 6 (1) 
(Bettembourg, Budapest, Herne, Padborg, 

Triest, Verona)  

8.000 LE 

Helrom (UK) 2 (1) Düsseldorf k. A. 

R2L (AT) 4 (1) 
(Karlsruhe, Rheine, Triest, Verona) 

12.000 LE 

ISU (AT) < 10 (0) 
(Hauptsächlich für Verbindungen nach/von 

Österreich und EU-Verbindungen) 

 
k. A. 

Konventionelle Terminals 
mit Umschlagmöglichkeit für 
KV-fähige Sattelauflieger  

 
228 (87)171 

 
2.003.692 LE172 

 

 

 
168 (Europäische Kommission, 2022, S. 146 ff.) 
169 ebd., S. 84 
170 ebd., S. 93 
171 Auszug aus der Datenbank der Intermodal-Map, SGKV, 2021 
172 In der EU transportierte Sattelauflieger 2020, eigene Auswertung zu (Eurostat, 2022) 
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Aufgrund der verschiedenen Datengrundlagen und der nicht einheitlichen Erfassung dienen diese 

Daten nur zur Veranschaulichung der Verhältnisse der Marktanteile.  

Die genannten Anbieter alternativer Umschlagsysteme haben gemäß den Angaben der Studie der 

Kommission zusammen ein Volumen von ca. 139.000 LE im Jahr 2019, insgesamt wurden im Jahr 2020 

über 2 Mio. Sattelauflieger im unbegleiteten KV in Europa transportiert. Unter der Annahme, dass die 

Zahlen der alternativen Umschlagsysteme von 2019 bis 2020 konstant geblieben sind und diese bereits 

in der Erfassung der Gesamtdaten bei Eurostat enthalten sind, ergäbe sich damit ein Anteil der 

alternativen Umschlagsysteme von ca. 7% an der Gesamtmenge der transportierten Sattelauflieger in 

Europa. Die Zahlen der Gesamtmenge aus der Studie der Kommission sind demgegenüber noch 

deutlich höher, so dass der Anteil bei einem Vergleich dieser Zahlen geringer ausfallen würde. 

Allerdings ist die Zahl der Gesamtmenge in der Studie der Kommission nicht ohne weiteres 

nachvollziehbar, so dass hier auf die amtlichen Zahlen von Eurostat zurückgegriffen wird.  

Eine Bewertung der Auswirkung einer möglichen Verpflichtung zur KV-Fähigkeit ist anhand der 

vorhandenen Datenbasis nicht möglich, die Ausführungen können hier lediglich dem Verständnis der 

Anteile und Marktzusammenhänge dienen. Unter der Annahme, dass der Anteil der alternativen 

Umschlagsysteme überproportional steigt, während die Gesamtzahl der transportierten 

Sattelauflieger im KV ebenfalls weiter steigt,173 kann der Einfachheit halber von einem Anteil von 10% 

an der Gesamtmenge ausgegangen werden. 

Dieses Volumen von 10% ist damit die theoretische Maximalgröße eines Totalverlusts an Transporten 

der Anbieter alternativer Umschlagsysteme aufgrund der Verpflichtung zur KV-Fähigkeit. Nach den 

Aussagen der Anbieter werden bereits auch KV-fähige Sattelauflieger transportiert, so dass nicht davon 

auszugehen ist, dass ein Mengenverlust in dieser Größenordnung entstehen würde. Zudem kann 

davon ausgegangen werden, dass mit einer Verpflichtung speditionsseitig ein Ersatz der nicht KV-

fähigen Einheiten durch KV-fähige Sattelauflieger durchgeführt würde, wodurch der Transportprozess 

an sich erst einmal nicht betroffen wäre. Relevanter wäre in diesem Zusammenhang die Frage, ob die 

Anbieter alternativer Umschlagsysteme aufgrund des Wegfalls ihres Wettbewerbsvorteils für den 

Transport auch nicht KV-fähiger Einheiten weitere Marktanteile in einem Transportmarkt mit (fast) 

ausschließlich kranbaren Einheiten gewinnen könnten. Diese Frage lässt sich im Rahmen dieser Studie 

nicht beantworten. Nach Aussagen der Anbieter wird das Gewinnen weiterer Marktanteile unter 

diesen Voraussetzungen als schwierig angesehen bzw. als eine Art Wettbewerbsverzerrung zwischen 

den Systemen.    

Zwischenergebnis Kapitel 6.4: Effekte auf Anbieter alternativer Umschlagsysteme 

 

Zentrale Erkenntnisse: 

¶ Bei einer Verpflichtung würden Anbieter alternativer 
Umschlagsysteme ihren Wettbewerbsvorteil zum 
Transport nicht kranbarer Einheiten verlieren  

¶ Der Marktanteil der Anbieter alternativer 
Umschlagsysteme am Transport von Sattelaufliegern auf 
der Schiene in Europa beträgt zusammengenommen 
derzeit < 10%   

¶ Die Verbreitung der Systeme in Europa ist gering 

¶ Systemvorteile könnten den Verlust von 
Wettbewerbsfähigkeit begrenzen  

 
173 Siehe Darstellung der Entwicklung des Transports von kranbaren Sattelaufliegern in Kap. 3.1 
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7 Fördermöglichkeiten für KV-fähige Sattelauflieger 

Der Kombinierte Verkehr als umweltfreundliche Transportart wird in Deutschland und Europa auf 
verschiedenen Ebenen gefördert, mit dem Ziel, Güterverkehre von der Straße auf Schiene und 
Wasserstraße zu verlagern. 

Auf europäischer Ebene lassen sich die Maßnahmen zwischen regulativ (bspw. Ausnahme von 
Fahrverboten) sowie investiv (bspw. Förderung von Umschlaganlagen) unterscheiden. Regulative 
Maßnahmen werden im Folgenden nicht weiter betrachtet, da die Option zur Verpflichtung der KV-
Fähigkeit von Sattelaufliegern als regulativer Ansatz als Grundlage der gesamten Betrachtung dient. Im 
Fokus dieser Studie stehen demnach die investiven Maßnahmen, die zwischen Förderung von 
Infrastruktur und Förderung von Betrieben unterschieden werden können. 

In Deutschland existieren bereits verschiedene investive Förderprogramme, die eine Stärkung der 
Infrastruktur zum Ziel haben, um den Transportablauf im Kombinierten Verkehr zu verbessern. Dies 
geschieht entweder durch die Bereitstellung von Zugangsoptionen zum System KV über 
Umschlaganlagen des KV oder über die Ertüchtigung von Verkehrswegen für eine effiziente Nutzung 
des KV. Hierzu zählen insbesondere die Richtlinie zur Förderung von Umschlaganlagen des 
Kombinierten Verkehrs nichtbundeseigener Unternehmen174 sowie die Richtlinie zur Förderung des 
Neu- und Ausbaus, der Reaktivierung und des Ersatzes von Gleisanschlüssen sowie weiteren Anlagen 
des Schienengüterverkehrs175. Diese Förderprogramme haben unabhängig von der für die Studie 
relevanten Fragestellung eine Auswirkung auf die Schaffung von Rahmenbedingungen (bspw. 
Infrastrukturkapazität176), die ebenso für eine verbesserte Nutzung von Sattelaufliegern im KV wichtig 
sind.  

 

 
Abbildung 72: methodische Vorgehensweise in Kapitel 7 

 
174 vgl. (BMVI/BMDV, 2022) 
175 vgl. (BMVI/BMDV, 2021a) 
176 Beispiel: Die Berücksichtigung der Anforderungen für Transport und Umschlag von Sattelaufliegern im KV ist bei der Förderung und 
Planung von Neu- und Ausbauten von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs in diesem Zusammenhang notwendig.   
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Das Ziel einer möglichen Förderung ist eine Anreizfunktion für eine Beschaffung und den Einsatz von 
Sattelaufliegern im KV zu schaffen. Für den Gegenstand der vorliegenden Studie ist relevant, welche 
Art von potenzieller Förderlogik in einem möglichst kurzen Umsetzungszeitraum einen direkten Effekt 
auf einen verstärkten Einsatz von Sattelaufliegern im Kombinierten Verkehr erwarten lassen kann. Im 
Rahmen der Studie werden daher sowohl Förderprogramme betrachtet, die bereits in Deutschland 
umgesetzt wurden als auch Optionen für alternative Förderprogramme, zu denen teilweise 
Erfahrungen aus dem europäischen Ausland vorliegen. 

Die Darstellung und Bewertung von Förderoptionen in Kapitel 7 dient der möglichst praxisnahen 
Erläuterung zeitnah umsetzbarer Maßnahmen und stellt keine holistische Analyse europäischer 
Förderprogramme zum KV dar. Vielmehr sollen kurzfristig und mittelfristig umsetzbare Maßnahmen 
dargestellt werden, die eine Umsetzbarkeit und Anreizfunktion des Programms bis zum Jahr 2030 
ermöglichen und damit einen Markthochlauf von KV-fähigen Sattelaufliegern unterstützen könnten.     

Eine Förderung kann dann zu einem potenziellen Hochlauf der Nutzung von Sattelaufliegern im KV 
führen, wenn: 

¶ die Förderung zu einer erhöhten Beschaffung von KV-fähigen Sattelaufliegern führt und 

damit die Verfügbarkeit von geeignetem Equipment für das jeweilige Unternehmen gegeben 

ist, 

¶ die Förderung zu einem wirtschaftlicheren Betrieb von Sattelaufliegern im KV führt und 

damit die Wettbewerbsfähigkeit des KV gegenüber dem reinen Straßentransport steigt und 

somit ein erhöhter Einsatz von KV-fähigen Sattelaufliegern erzielt werden kann. 

Um diese spezifischen Effekte zu erreichen, muss die Zielgruppe einer möglichen Förderung auf den 

Bereich der Unternehmen definiert werden. Je nach Förderlogik betrifft dies Unternehmen, die 

Sattelauflieger beschaffen und einsetzen, oder Unternehmen, die Transportlösungen für 

Sattelauflieger im KV anbieten. 

 

7.1 Art und Anreizfunktion einer möglichen Förderung von Sattelaufliegern 

In Hinblick auf den Zeitrahmen einer möglichen Förderung können sowohl kurzfristige als auch 

mittelfristige Maßnahmen betrachtet werden. Kurzfristige Maßnahmen könnten zeitnah umgesetzt 

werden und beinhalten auch bereits bestehende direkte Fördermöglichkeiten. Mittelfristige 

Entwicklung gemäß 

Weiterführung 

Status Quo 

Mögliche 

Entwicklung mit 

Förderung 

2010 2020 2030 

Transporte mit 

Sattelaufliegern im KV 

Abbildung  73: Wirkungsweise Förderung von kranbaren Sattelaufliegern 
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Maßnahmen beinhalten eine Überbrückung der Zeitspanne bis 2030, wenn nach dem gewählten 

Zeitmodell der Studie eine mögliche Verpflichtung zur KV-Fähigkeit in Kraft treten könnte. Ab diesem 

Zeitpunkt ist keine ergänzende Förderung vorgesehen, da eine Reduktion der Mehrkosten für einen 

KV-fähigen Sattelauflieger unabhängig von dessen Einsatz im KV eine negative Wirkung auf die 

Wettbewerbsfähigkeit des KV ausüben würde177 und damit das Ziel eines Anreizes zur Stärkung des KV 

verfehlt wird.  Bis zu diesem Zeitpunkt könnte eine direkte Förderung einen Hochlauf unterstützen und 

eine Verlagerung von Sattelaufliegerverkehren auf die Schiene beschleunigen. 

Die Betrachtung der Optionen einer möglichen Förderung richtet sich gemäß dem Hintergrund der 

vorliegenden Studie daher ausschließlich auf die Überbrückung der Zeitlücke zwischen dem Status Quo 

und dem Zeitpunkt, an dem eine mögliche europäische Verpflichtung zur KV-Fähigkeit in Kraft treten 

könnte.  

In Hinblick auf die Ausgestaltung, den Mittelabruf sowie die Anreizwirkung einer möglichen Förderung, 

ergeben sich die folgenden grundsätzlichen Überlegungen wie hoch die Anzahl der Unternehmen 

wäre, die aufgrund der zusätzlichen Kosten für kranbare Sattelauflieger die Investitionsentscheidung 

zurückhält, sowie die Frage, ob Unternehmen das Angebot einer Förderung nutzen würden, auch wenn 

sie bisher keine Berührungspunkte zum KV haben. 

In diesem Zusammenhang sind die in Kap 3.1 dargestellten Wechselhürden von Bedeutung. Eine 

Förderung könnte dazu dienen, die Wechselhürde des fehlenden KV-fähigen Equipments zu schließen 

und damit vor allem spontane Systemwechsel zu ermöglichen. Unter der Prämisse, dass eine mögliche 

Förderung eine tatsächliche Anreizwirkung für Unternehmen darstellt, sollten gemäß Förderlogik 

daraus entweder eine erhöhte Beschaffung von KV-fähigen Sattelaufliegern erfolgen und zusätzlich 

ggf. eine Verlagerung von Verkehren von der Straße auf den KV durch den Einsatz KV-fähiger 

Sattelauflieger resultieren. 

Nachfolgend sind Diskussionspunkte aus den durchgeführten Workshops und den 

Expertengesprächen zusammengefasst. Eine Anreizfunktion für die Verlagerung von Verkehren auf 

den KV durch eine mögliche Verpflichtung oder eine mögliche Förderung ist nicht für alle Zielgruppen 

gleichsam zu erreichen. 

 
Abb. 74: Zusammenfassung Aussagen aus den studienbegleitenden Expertenworkshops 

 
177 Siehe die Ausführungen zu den berechneten Szenarien in Kap. 4.2.5 
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Die Aussagen der Experten aus den studienbegleitenden Workshops lassen sich plakativ in folgende 

Stichpunkte zusammenfassen: 

¶ Ein Unternehmen, das KV-Transporte strategisch anbietet, kauft ohnehin KV-fähiges 

Equipment, eine Förderung könnte hier zu weiteren Aktivitäten im KV führen bzw. zu einer 

Konsolidierung des Angebots. 

¶ Ein Unternehmen, das definitiv keine KV-Transporte anbietet, kauft kein KV-fähiges 

Equipment, eine Förderung hätte kaum einen Effekt auf das Transportangebot. 

¶ Unternehmen die sporadisch den KV nutzen bzw. zukünftig damit planen, kaufen unter 

geänderten Rahmenbedingungen (Förderung) ggf. KV-fähiges Equipment, eine Förderung 

führt ggf. zu erhöhter Beschaffung KV-fähigen Equipments und zu einem erhöhten Einsatz von 

KV-fähigen Sattelaufliegern im KV, insbesondere wenn weitere Rahmenbedingungen (bspw. 

steigender Dieselpreis) eine zusätzliche Anreizwirkung entfalten. 

Diese Aussagen könnten in Hinblick auf das Ziel einer stärkeren Verlagerung von Verkehren auf die 

Schiene einen relevanten Einfluss auf die Wirkung der möglichen Förderung haben. Zudem wird hier 

wiederholt das Dilemma deutlich, dass die aktuelle Datenlage keine detaillierten Analysen der 

Unternehmensentscheidungen für oder gegen die Nutzung umweltfreundlicherer 

Transportalternativen wie den Kombinierten Verkehr zulässt. Dadurch wird hier auf die Aussagen der 

Workshopteilnehmer und Externen zurückgegriffen. Die Heterogenität, der an der intermodalen 

Transportkette beteiligten Akteure, bedingt, dass Aussagen der Branchenakteure als ergänzende 

Erläuterungen in qualitativer Form genutzt werden können. Eine plausibilisierte datengestützte 

Analyse ist jedoch nicht möglich. 

Aus der aktuellen Befragung im Rahmen des Truck2Train Projektes und den daraus veröffentlichten 

Zwischenergebnissen geht hervor, dass 15% der befragten Unternehmen den Mangel an KV 

geeignetem Equipment als Grund angaben, den KV nicht zu nutzen178. Eine Förderung könnte durch 

die Egalisierung der Kostendifferenzen bei der Investitionsentscheidung bspw. diesen Widerspruch der 

Unternehmen auflösen. Eine Voraussetzung wäre, dass die beschaffenden Unternehmen planen, den 

KV tatsächlich zu nutzen. 

Gleichermaßen muss aufgrund der aus der Befragung verbleibenden 85% der Antworten abgeleitet 

ǿŜǊŘŜƴΣ Řŀǎǎ ŀƴŘŜǊŜ α²ŜŎƘǎŜƭƘǸǊŘŜƴά ƴƛŎƘǘ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ CǀǊŘŜǊǳƴƎ zur Beschaffung von KV-fähigen 

Sattelaufliegern kompensiert werden könnten. Insbesondere Unternehmen, die nicht planen, den KV 

zu nutzen, werden ihre Investitionsentscheidung an davon unabhängige Gründe bei der Beschaffung 

knüpfen.  

Der tatsächliche Nutzen einer möglichen Förderung lässt sich daher nur über den Erfolg eines 

möglichen Förderprogrammes bewerten, ähnlich wie dies aktuell durch die Evaluierung der Förderung 

der Trassenpreise erfolgt ist. 

Im Folgenden werden mögliche Optionen für eine direkte Förderung für KV-fähige Sattelauflieger 

aufgezeigt.  

 

 
178 Vorstellung der Zwischenergebnisse des Projekts Truck2Train im Rahmen eines Arbeitstreffens am 08.02.2022  
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7.2 Förderoptionen  

In Hinblick auf den Zeithorizont bis 2030, der für diese Studie als zeitlicher Rahmen einer 

Übergangsphase bis zu einer möglichen europäischen Verpflichtung zur KV-Fähigkeit festgelegt wurde, 

ist eine möglichst zeitnahe Umsetzung möglicher Förderprogramme mit hoher Anreizwirkung relevant. 

Kurzfristig umsetzbare Maßnahmen 

Vor diesem Hintergrund scheint es sinnvoll, auf bestehende Programme zurückzugreifen, die bereits 

aktuell oder in jüngerer Vergangenheit die Möglichkeit einer Anreizwirkung für Beschaffung und 

Betrieb von Sattelaufliegern im KV boten. Ein inhärenter Vorteil bereits laufender Programme ist die 

bereits erfolgte grundsätzliche Klärung rechtlicher und verwaltungstechnischer Fragen zur Umsetzung 

einer Förderung für KV-fähige Sattelauflieger. 

7.2.1 Fortführung Programm zur Erneuerung der Nutzfahrzeugflotte  
Im Rahmen des Programms zur Erneuerung der Nutzfahrzeugflotte mit dem Ziel, den Energieverbrauch 
und die Treibhausgasemissionen zu senken sowie die Effizienz der Nutzfahrzeugflotte zu steigern, 
bestand bis zum 31.10.2021179 die Möglichkeit, eine Förderung der Zusatzkosten für kranbare 
Sattelauflieger als intelligente Trailertechnologie für die Beschaffung von Neufahrzeugen oder die 
Nachrüstung bestehender Fahrzeuge zu beantragen180:    

αώΧϐ ƎŜƳŅǖ bǳƳƳŜǊ н ŘŜǊ wƛŎƘǘƭƛƴƛŜ ȊǳǊ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ 9ǊƴŜǳŜǊǳƴƎ ŘŜǊ bǳǘȊŦŀƘǊȊŜǳƎŦƭƻǘǘŜ ǾƻƳ лтΦ 

Dezember 2020 in der Fassung der Dritten Änderung vom 17. Mai 2021 (nachfolgend Richtlinie 

α9ǊƴŜǳŜǊǳƴƎ ŘŜǊ bǳǘȊŦŀƘǊȊŜǳƎŦƭƻǘǘŜ нΦлάύ ƛǎǘ ŀǳŎƘ ŘƛŜ !ƴǎŎƘŀŦŦǳƴƎ Ǿƻƴ ƛƴǘŜƭƭƛƎŜƴǘŜǊ ¢ǊŀƛƭŜǊ-

Technologie, deren Einsatz erhebliche Effizienzreserven im Betrieb bietet und damit den 

Energieverbrauch mindert, Gegenstand der Förderung.181 ώΧϐ ²ŜƛǘŜǊ ƪŀƴƴ ŀōŜǊ ŀǳŎƘ ŘŜǊ ¢ǊŀƛƭŜǊ ǎŜƭōǎǘ 

als intelligente Trailer-¢ŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ ƛƳ {ƛƴƴŜ ŘŜǊ bǳƳƳŜǊ н ŘŜǊ wƛŎƘǘƭƛƴƛŜ α9ǊƴŜǳŜǊǳƴƎ ŘŜǊ 

bǳǘȊŦŀƘǊȊŜǳƎŦƭƻǘǘŜ нΦлά ŦǀǊŘŜǊŦŅƘƛƎ ǎŜƛƴΦ Lƴ ŘƛŜǎŜƳ Cŀƭƭ ŜǊŦŀǎǎŜƴ {ƛŜ ƛƴ ŘŜǊ !ƴƭŀƎŜ α«ōŜǊǎƛŎƘǘ 

intelligente Trailer-TechƴƻƭƻƎƛŜƴά ȊǳƳ !ƴǘǊŀƎ ŘƛŜ ǾƻǊŀǳǎǎƛŎƘǘƭƛŎƘŜƴ !ǳǎƎŀōŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ ¢ǊŀƛƭŜǊΦά182 

Für den Fördergegenstand kranbarer Trailer griff dabei die Voraussetzung, im Antrag den 

Anschaffungspreis für diese Maßnahme in Ansatz zu bringen (Beispiel: 50.000 ϵ). Davon werden 60% 

des nachgewiesenen Anschaffungspreises bezuschusst, maximal jedoch 5.000 ϵ; (im Beispiel: = 5.000 

ϵ). Der Förderhöchstbetrag galt dabei sowohl für den Antrag für einen kompletten Trailer als auch die 

Beantragung bestimmter Komponenten183: αDie Mehrkosten, welche durch die Schaffung der 

Voraussetzungen zur Nutzung eines Trailers im Kombinierten Verkehr entstehen, sind im Rahmen des 

CǀǊŘŜǊǘŀǘōŜǎǘŀƴŘŜǎ αƛƴǘŜƭƭƛƎŜƴǘŜ ¢ǊŀƛƭŜǊ-¢ŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜƴά ŦǀǊŘŜǊŦŅƘƛƎΦ 5ŀǊǳƴǘŜǊ ŦŀƭƭŜƴ ƴŜōŜƴ ŘŜǊ 

Herstellung der KV-Fähigkeit durch technische Anpassungen auch weitere technisch notwendige 

Voraussetzungen, welche für den Transport des Trailers im Kombinierten Verkehr erfüllt sein müssen 

όǎƻƎΦ α.ŀƘƴŀǳǎǎǘŀǘǘǳƴƎάύάΦ 

Gemäß dem in der Bekanntmachung der zweiten Richtlinie zur Förderung der Erneuerung der 
Nutzfahrzeugflotte (BAnz AT 23.07.2021 B4) dargestellten Fördergegenstand muss die erworbene 
intelligente Trailertechnologie mindestens 24 Monate beim Antragsteller verbleiben, entweder durch 
Übergang in das Eigentum oder im Wege eines Leasingvertrages. Zudem muss das erworbene Fahrzeug 
zeitnah zugelassen werden. Eine unmittelbare Nutzung der erworbenen intelligenten 

 
179 Gemäß Pressemeldung 51 des BMDV vom 13.07.2022 zum KSG-Sofortprogramm wird als Maßnahme des BMDV u.a. der Ausbau der 
Förderung effizienter LKW-Trailer ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǎ αCƭƻǘǘŜƴŜǊƴŜǳŜǊǳƴƎǎǇǊƻƎǊŀƳƳǎ ŦǸǊ ǎŎƘǿŜǊŜ bǳǘȊŦŀƘǊȊŜǳƎŜϦ mit αώΧϐ /hн-senkender 
Zusatzausstattung neuer Anhänger und Aufliegerά ŀƴƎŜƪǸƴŘƛƎǘ   
180 vgl. (BAG, 2021c, S. 12) 
181 vgl. (BAG, 2021b) 
182 vgl. (BAG, 2021b, S. 1) 
183 vgl. (BAG, 2021c, S. 12) 
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Trailertechnologie, hier mit Fokus auf die Kranbarmachung des Trailers laut Liste intelligenter 
Trailertechnologien184, ist damit betrieblich wahrscheinlich und steigert den Einsatz KV-fähiger 
Sattelauflieger im KV.  Der Vorteil des Förderprogramms ist die direkte Adressierung von 
Unternehmen, die KV nutzen möchten, d.h. eine zielgerichtete Förderung von mehr Sattelaufliegern 
im KV und daraus abgeleitet, neben zu erwartenden Mitnahmeeffekten für bestehende Verkehre, auch 
die Generierung von Verlagerungseffekten durch Neuverkehre. 

Aus Gesprächen mit dem BMDV im Rahmen der vorliegenden Studie ging hervor, dass das Programm 
generell gut von der Branche angenommen wurde und auch Fördermittel für KV-fähige Sattelauflieger 
beantragt wurden. Eine Auswertung der Programmdetails liegt derzeit noch nicht vor. Eine Prüfung 
der Ergebnisse der Inanspruchnahme der bisherigen Fördermittel für die Beschaffung kranbarer 
Einheiten ist aus Sicht des Konsortiums sinnvoll und notwendig für eine Entscheidungsfindung 
hinsichtlich einer Fortführung des Programms oder einer möglichen Auskoppelung der Förderung von 
KV-fähigen Sattelaufliegern in ein separates Förderinstrument. 

Aus den amtlichen Statistiken lässt sich aufgrund der unzureichenden Detaillierung bei der 
Datenerfassung nicht ableiten, wie hoch die Anzahl der in Deutschland neu zugelassenen KV-fähigen 
Sattelauflieger pro Jahr ist.  

In Kapitel 3 wurde die Anzahl der in Europa produzierten KV-fähigen Sattelauflieger dargestellt, 
gleichermaßen wurde die Anzahl der in Deutschland transportierten Sattelauflieger im Vergleich in 
Europa aufgezeigt. Dieser Anteil liegt bei ca. 50% aller in Europa transportierten Sattelauflieger gemäß 
den vorliegenden Eurostat Zahlen. Mangels detaillierterer Daten für eine genaue Schätzung wird zum 
Zweck der Bestimmung der maximalen Zielgröße der Haushaltsmittel für eine mögliche Förderung 
angenommen, dass 50% der Neuzulassungen von KV-fähigen Sattelaufliegern in Deutschland erfolgt. 
Anhand der in der Studie ermittelten europäischen Produktionszahlen von kranbaren Sattelaufliegern 
in Kap. 3 würde dies eine Anzahl von ca. 6.000 Sattelaufliegern (50% der ca. 12.000 produzierten 
Einheiten in 2020) betreffen. 

Für eine überschlägige Schätzung wird zusätzlich der in Kapitel 3185 ermittelte Differenzbetrag von 
оΦллл ϵ bei einer Neubeschaffung eines kranbaren Sattelaufliegers gegenüber der Neubeschaffung 
eines nicht-kranbaren Sattelaufliegers als vereinfachte Grundlage für eine mögliche Fördersumme 
pro Sattelauflieger angenommen.    

Mit einer Förderung dieser Differenzsumme von 3.000 ϵ ǇǊƻ 9ƛƴƘŜƛǘ, multipliziert mit der Anzahl der 
theoretisch neu zugelassenen kranbaren Einheiten pro Jahr in Höhe von 6.000 Stück, würde sich 
kumuliert ein maximaler Mittelbedarf von му aƛƻΦ ϵ ǇǊƻ WŀƘǊ ergeben. 

 

7.2.2 De-minimis Förderung  
Das De-minimis-Programm ermöglicht die Förderung von Maßnahmen, die die Sicherheit oder den 

Umweltnutzen von Fahrzeugen erhöhen. Im Rahmen des De-minimis-Programms sind seit 2020 die 

aŜƘǊƪƻǎǘŜƴ ŦǸǊ ƪǊŀƴōŀǊŜ {ŀǘǘŜƭŀǳŦƭƛŜƎŜǊ ŦǀǊŘŜǊŦŅƘƛƎ όaŀǖƴŀƘƳŜƴƪŀǘŜƎƻǊƛŜ мΦу α!ǳŦǿŜƴŘǳƴƎŜƴ ŦǸǊ 

überobligatorische Maßnahmen am Fahrzeug zur VerminderunƎ ŘŜǎ YǊŀŦǘǎǘƻŦŦǾŜǊōǊŀǳŎƘǎάύΦ 

Gemäß dem BAG entspricht die Höhe der förderfähigen Ausgaben bei der Neuanschaffung der 

Differenz aus den Ausgaben für einen kranbaren Trailer und den Ausgaben für einen nicht kranbaren 

 
184 vgl. (BAG, 2021b) 
185 Vgl. Kap. 3.2.5, S. 56 
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¢ǊŀƛƭŜǊάΦ186 Dieser Differenzbetrag ist im Falle einer Prüfung durch den Fördermittelgeber 

nachzuweisen187. 

Durch den Status als Kleinbeihilferegelung ist die maximale Fördersumme gedeckelt, die maximale 

Förderung beträgt 33.000 ϵ pro Unternehmen und Kalenderjahr. Die Basis für die Ermittlung des 

Förderbetrags ist die Zahl der mautpflichtigen Lkw im Fuhrpark (Miete oder Leasing ohne Zulassung 

auf den Antragsteller werden nicht miteinbezogen), je Fahrzeug ist eine Förderung von bis zu 2.000 ϵ 

möglich. Maximal 80 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben sind dabei förderfähig.188 

Insgesamt dürfen nach der De-minimis-Verordnung der EU nicht mehr als 200.000 ϵ Beihilfe in drei 

Steuerjahren an ein Unternehmen gewährt werden, im gewerblichen Straßengüterverkehr betrifft dies 

100.000 ϵ.   

Aus Gesprächen mit der begleitenden Expertengruppe im Rahmen der Studiendurchführung ging 

hervor, dass ein Rückgriff auf De-minimis Mittel zur Finanzierung der Mehrkosten von kranbaren 

Sattelaufliegern derzeit eher unwahrscheinlich ist. Im Regelfall werden die Mittel für regelmäßige 

notwendige Beschaffungen, wie bspw. überobligatorische Winterreifen eingesetzt und summenmäßig 

verbraucht. 

Eine Aufschlüsselung des De-minimis Mitteleinsatzes für spezifische Fördertatbestände wie der 

Inanspruchnahme für kranbare Sattelauflieger ist seitens des Fördermittelgebers technisch bisher 

nicht möglich, da die Daten des Verfahrens nicht in einer dafür notwendigen Datenstruktur erfasst 

werden und somit nicht inhaltlich spezifisch ausgewertet werden. 

Die Abschätzung des erforderlichen Mittelumfangs kann analog zu der Ableitung in 7.1.1 erfolgen. 

Dementsprechend würde die Schätzsumme des Fördermittelbedarfs му aƛƻΦ ϵ ōŜǘǊŀƎŜƴΦ 

Hinzuweisen ist an dieser Stelle, dass die Verwendung der Mittel im De-minimis Programm in der 

derzeitigen Form für die Förderung KV-fähiger Sattelauflieger aufgrund der finanziellen Deckelung des 

Programms einen verminderten Einsatz für andere Zwecke bedingen würde. Derzeit erfolgt 

beispielsweise zur Erhöhung der Fahrzeugsicherheit häufig die Anschaffung von überobligatorischen 

Winterreifen durch die Speditionen189. 

7.2.3 Superabschreibung    
Im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP von 2021 ƘŜƛǖǘ ŜǎΣ Ŝǎ ǎƻƭƭŜ ŜƛƴŜ αLƴǾŜǎǘƛǘƛƻƴǎǇǊŅƳƛŜ ŦǸǊ 
YƭƛƳŀǎŎƘǳǘȊ ǳƴŘ ŘƛƎƛǘŀƭŜ ²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘǎƎǸǘŜǊά ƎŜǎŎƘŀŦŦŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ƛŜǎŜ ǎƻƭƭŜ Ŝǎ ŘŜƴ {ǘŜǳŜǊpflichtigen in 
den Jahren 2022 und 2023 ermöglichen, einen Anteil der Anschaffungs- und Herstellungskosten der 
im jeweiligen Jahr angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die in 
besonderer Weise diesen Zwecken dienen, vom steuerlichen Gewinn abzuziehen ς genannt wird dies 
ŀǳŎƘ α{ǳǇŜǊ-!ōǎŎƘǊŜƛōǳƴƎά190. 
9ƛƴŜ α{ǳǇŜǊŀōǎŎƘǊŜƛōǳƴƎά ŦǸǊ ƪƭƛƳŀŦǊŜǳƴŘƭƛŎƘŜ !ƴƭŀƎŜƎǸǘŜǊ ȊǳǊ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ Beschaffung dieser 
Güter könnte auch für kranbare Sattelauflieger in Betracht kommen. Damit würden sich die 
Abschreibemodalitäten für neu beschaffte kranbare Sattelauflieger kurzfristig ändern und bspw. eine 
Verkürzung des Abschreibezeitraumes von sechs191 auf vier Jahre möglich sein, ggf. unter Ansatz einer 
erhöhten Anfangsabschreibung und einem nicht linearen Aschreibungsansatz192. 

 
186 vgl. (BAG, 2020, S. 1) 
187 vgl. (BAG, 2020, S. 5) 
188 vgl. (DEKRA, 2020) 
189 Aussagen im Rahmen von Expertengesprächen mit Vertretern der Speditionsverbände am 20.01.2022 
190 vgl. (Handelsblatt, 2022) 
191 siehe AfA-Tabelle für die allgemein verwendbaren Anlagegüter 
192 vgl. (JUHN Partner, 2021) 

https://www.handelsblatt.com/themen/spd
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Gemäß Berechnungen des DIW könnte eine Superabschreibung auf klimafreundliche Anlagegüter zu 
5% mehr Investition in diesen Bereichen führen193. Dieser Argumentation folgend und unter 
Berücksichtigung der in Kap. 3 dargestellten Zahlen der europäischen jährlichen Produktion von 
kranbaren Sattelaufliegern, würde eine um 5% erhöhte Beschaffung von kranbaren Sattelaufliegern 
ein Plus von 600 Einheiten pro Jahr bedeuten. 

 

Mittelfristig umsetzbare Maßnahmen 
In Hinblick auf eine zielgerichtete Stärkung des Einsatzes von Sattelaufliegern im KV sind weitere 
Optionen für eine Förderung der Beschaffung und des Einsatzes von Sattelaufliegern zu eruieren. Im 
Gegensatz zu den in 7.1 genannten kurzfristigen Maßnahmen, wurden die mittelfristigen Optionen 
bisher nicht in Deutschland umgesetzt und somit ist von einem längeren Zeitraum (Planung, 
Ausgestaltung, Genehmigung) bis zu einer möglichen Umsetzung auszugehen. Ein Teil der Maßnahmen 
wird bereits in anderen Mitgliedstaaten der EU umgesetzt, so dass prinzipiell von einer Vereinbarkeit 
mit europäischem Beihilferecht ausgegangen werden kann. 
 

7.2.4 Förderung des Betriebs im KV 
Eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des KV und damit des Transports von Sattelaufliegern auf der 

Schiene durch Gewährung von Betriebsbeihilfen wird im europäischen Rahmen nicht einheitlich 

bewertet. Durch die direkte Förderung des intermodalen Transports einer Ladeeinheit werden die 

Stückkosten des einzelnen Transports abgesenkt und damit ein relativer Wettbewerbsvorteil als 

Anreizwirkung für zusätzliche Verkehre im KV geschaffen.    

In den Nachbarländern Schweiz und Österreich wird der KV mit einem Zuschuss zu jeder tatsächlich 

transportierten Ladeeinheit operativ gefördert, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und das 

Erreichen von Klimazielen insbesondere im alpenquerenden Transit zu unterstützen. Die 

Anreizwirkung einer Betriebsförderung besteht darin, dass unmittelbar und direkt ausschließlich 

durchgeführte Transporte im KV gefördert werden, d.h. eine Verlagerungswirkung wird direkt monetär 

bemessen und kann in der Preiskalkulation für den Endkunden mitberechnet werden. In Österreich 

wird gemäß dem aktuellen CǀǊŘŜǊǇǊƻƎǊŀƳƳ α{ŎƘƛŜƴŜƴƎǸǘŜǊǾŜǊƪŜƘǊ нлмуςнлннά194 (Laufzeit bis 

31.12.2022) für den unbegleiteten KV eine Beihilfe je Sendung gewährt, wobei die Beihilfesätze nach 

Art des Verkehrs (national, bilateral, Transit), nach Behältergröße und Gewicht sowie nach der in 

Österreich zurückgelegten Entfernung auf dem Schienennetz gestaffelt sind. Im begleiteten KV in Form 

der Rollenden Landstraße (RoLa) wird je nach Verkehrsachse ein bestimmter Beihilfesatz pro 

befördertem LKW gewährt.195 Das Risiko einer Betriebsförderung liegt in der Unsicherheit der Höhe 

der tatsächlichen Verlagerungswirkung aufgrund von Mitnahmeeffekten für bereits bestehende 

Verkehre und daraus resultierenden fehlenden Verlagerungswirkungen, wie bspw. das ehemalige 

Förderprogramm Marco Polo der EU196 gezeigt hat. 

Für Deutschland wurden Optionen für eine Betriebsförderung aktuell im Rahmen des Gutachtens zur 

9ǾŀƭǳƛŜǊǳƴƎ ŘŜǊ αwƛŎƘǘƭƛƴƛŜ ȊǳǊ CǀǊŘŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ ¦ƳǎŎƘƭŀƎŀƴƭŀƎŜƴ ŘŜǎ YƻƳōƛnierten Verkehrs nicht 

ōǳƴŘŜǎŜƛƎŜƴŜǊ ¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴά ǾƻƳ лмΦлмΦнлмт bewertet197. Weitere Details der Bewertung sind dem 

genannten Gutachten zu entnehmen. 

 
193 vgl. (DIW, 2021) 
194 vgl. (BMK, 2021a, S. 6) 
195 vgl. (BMK, 2022a) 
196 vgl. (Europäischer Rechnungshof, 2013) 
197 vgl. (BMVI/BMDV, 2021, S. 125 ff.) 
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Als Ergebnis der Bewertung wurde dem BMDV, sofern die Option einer Betriebsbeihilfe in Anwendung 

kommen würde, im Ausschlussverfahren für die Ausgestaltung einer möglichen Betriebsbeihilfe ein 

einheitlicher Betrag je Beförderung im KV unabhängig von der tatsächlich erbrachten Verkehrsleistung 

empfohlen198.  

Unter Berücksichtigung der Empfehlung, auch bereits bestehende Verkehre sowie Last- und 

Leerfahrten zu berücksichtigen und im ersten Förderjahr eine Förderhöhe von нл ϵ pro TEU 
199anzunehmen, bedeutet dies für das Marktsegment der im KV transportierten Sattelauflieger eine 

Förderung von пс ϵ ǇǊo Sattelauflieger. Diese Zahl ergibt sich aus der Empfehlung einer degressiven 

!ǳǎƎŜǎǘŀƭǘǳƴƎ ŜƛƴŜǊ ƳŀȄΦ ŦǸƴŦƧŅƘǊƛƎŜƴ CǀǊŘŜǊǳƴƎ Ƴƛǘ нл ϵ CǀǊŘŜǊƘǀƘŜ ƛƳ ŜǊǎǘŜƴ WŀƘǊ ǳƴŘ ŘŜƳ 

Umrechnungsfaktor von 2,3 TEU pro Sattelauflieger200.  

Auf Grundlage der in Kap. 3.1 dargestellten Anzahl von 1.034.000 transportierten Sattelaufliegern im 

KV in Deutschland im Jahr 2020 hätte sich rechnerisch anhand der genannten Fördermerkmale eine 

Gesamtförderhöhe einer Betriebsförderung von 20,7 Mio. ϵ ƛƳ WŀƘǊ нлнл ŜǊƎŜōŜƴΦ 

 

7.2.5 Ausgekoppelte Investitionsförderung für Equipment 
Die Option einer ausgekoppelten Investitionsförderung basiert auf der bereits bestehenden 

Förderoption der intelligenten Trailertechnologie im Rahmen des Programms zur Erneuerung der 

Nutzfahrzeugflotte.  

Theoretisch besteht die Möglichkeit, den Fördertatbestand αYǊŀƴōŀǊƳŀŎƘǳƴƎ ŘŜǎ ¢ǊŀƛƭŜǊǎά ŀǳǎ ŘŜƳ 

Themenbereich intelligente Trailertechnologie herauszulösen und als separaten Fördergegenstand 

aufzustellen.  

Eine vollständige Abkopplung vom Förderprogramm zur Erneuerung der Nutzfahrzeugflotte bedeutet 

einen Mehraufwand für den Fördermittelgeber, dessen zusätzlicher Nutzen nicht bewertet werden 

kann. Aufgrund der in der Praxis bewährten Umsetzung der ersten und zweiten Förderrichtlinie zur 

Erneuerung der Nutzfahrzeugflotte wäre zielgerichtet zu prüfen, ob die KV-Fähigkeit von 

Sattelaufliegern als eigenständiger Fördergegenstand Eingang finden kann. Fördertechnisch entstehen 

dadurch keine Änderungen am Verfahren selbst, die Sichtbarkeit des Fördergegenstandes wird 

demgegenüber jedoch signifikant gesteigert. 

Die Schaffung einer eigenständigen Förderrichtlinie für die Investitionsförderung für KV-fähige 

Sattelauflieger ist grundsätzlich als weitere Option denkbar, eine zusätzliche Notifizierung durch die 

EU-Kommission könnte in diesem Zusammenhang erforderlich werden. Unter Beachtung der 

Voraussetzungen der AGVO besteht diese Notwendigkeit nicht. Den Vorgaben der AGVO folgend 

ergäbe sich damit der nachfolgend beschriebene Rahmen für eine losgelöste Förderung von KV-fähigen 

Sattelaufliegern. 

Gemäß Abschnitt 7 α¦ƳǿŜƭǘǎŎƘǳǘȊōŜƛƘƛƭŦŜƴά ǳƴŘ !ǊǘΦ ос !ōǎΦн bǊΦ ōύ muss eine durch die Förderung 

ausgelöste Investition dem Beihilfeempfänger ermöglichen, im Rahmen seiner Tätigkeit den 

Umweltschutz zu verbessern, ohne hierzu durch entsprechende Unionsnormen verpflichtet zu sein201. 

 
198 vgl. (BMVI/BMDV, 2021, S. 131) 
199 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) entspricht einem ISO 20 Fuß Container als Referenzladeeinheit 
200 vgl. (BMVI/BMDV, 2021, S. 133 ff.) 
201 vgl. (Europäische Kommission, 2014), Art. 36, Abs. 2 
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In Abs. 5 ist dazu geregelt, dass die Investitionsmehrkosten beihilfefähig sind, welche erforderlich sind, 

um über das in den Unionsnormen vorgeschriebene Umweltschutzniveau hinauszugehen oder bei 

Fehlen solcher Normen den Umweltschutz zu verbessern202. Ausschlaggebend für die Höhe der 

beihilfefähigen Kosten ist dabei die Differenz der Alternative mit einer Investition in den Umweltschutz 

(KV-fähiger Trailer) zu einer Alternative einer ähnlichen weniger umweltfreundlichen Investition (nicht 

KV-fähiger Trailer). Die Beihilfeintensität darf dabei gemäß Abs. 6 eine Höhe von 40% der 

beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten203, nach Unternehmensgröße und Fördergebiet kann die 

Beihilfeintensität im Umfang von zusätzlich 10 bis 20 Prozentpunkten angehoben werden. 

Der Logik der in Kap. 3 dargestellten Mehrkosten eines KV-fähigen Sattelaufliegers gegenüber einem 

nicht KV-fähigen Sattelaufliegers folgend, beträfen die beihilfefähigen Kosten gemäß 

Rahmenbedingungen nach AGVO die Mehrkosten von 3.ллл ϵ ǇǊƻ {ŀǘǘŜƭŀǳŦƭƛŜƎŜǊΦ DŜƳŅǖ ŘŜǊ 

erlaubten Beihilfeintensität von 40% bedeutet dies eine Förderhöhe von мΦнлл ϵ ǇǊƻ YV-fähigem 

Sattelauflieger, ohne Berücksichtigung von unternehmensgrößenbezogenen Variationen der 

Beihilfeintensität. 

Analog der Schätzung in 7.1.1 bedeutet dies für eine Anzahl von 6.000 Sattelaufliegern pro Jahr ein 

Fördervolumen von 7,2 Mio. ϵ pro Jahr. 

 

7.2.6 Projektförderung mit Investitionsbeihilfen für Equipment 
Eine projektbezogene Förderung zur Verlagerung von Verkehren von der Straße auf die 

umweltfreundlicheren Verkehrsträger Schiene und Wasserstraße wurde im europäischen Rahmen204 

bis 2013 bereits praktisch umgesetzt. Die Wirksamkeit des sog. Marco Polo Förderprogramms205 ist 

jedoch umstritten, da nur ein Teil der gesetzten Ziele erreicht werden konnte206 und eine Vielzahl der 

verlagerten Verkehre nach Ende der Förderung direkt eingestellt wurden, ein dauerhafter 

Verlagerungseffekt daher nicht erzielt werden konnte. 

Aktuell besteht die Option für Projektförderungen für die Verlagerung von Verkehren auf Schiene und 

Wasserstraße u.a. in den Niederlanden (Durchführungsorganisation Connekt) und in Österreich 

(Durchführungsorganisation SCHIG mbH). Letzteres soll beispielhaft für die Option einer zeitlich schnell 

umsetzbaren Projektförderung kurz erläutert werden.  

Für das Innovationsförderprogramm Kombinierter Verkehr (IKV) in Österreich liegen Ergebnisse eines 

positiven volkswirtschaftlichen Nutzens im Rahmen der Evaluierung des Förderzeitraumes von 2015-

2020 vor207. Der jährliche Durchschnitt der verlagerten tkm beläuft sich auf 5,5 Mrd. tkm, die 

eingesparten CO2 Emissionen belaufen sich jährlich auf ca. 365.000 t208. 

Dŀǎ ŀƴǎŎƘƭƛŜǖŜƴŘŜ αLƴǾŜǎǘƛtionsförderprogramm Kombinierter Güterverkehrά (genehmigt durch die 

EU, Nummer der Beihilfe SA.60132209) mit dem Ziel einer Effizienz- und Qualitätssteigerung für die 

verstärkte Nutzung des KV, hat eine Laufzeit von 2021-2025 und enthält als förderfähigen Tatbestand 

u.a. Investitionen in Transportgeräte für den Kombinierten/Intermodalen Verkehr210. In diesem 

 
202 ebd., Art. 36, Abs. 5 
203 ebd. Art. 36, Abs. 6 
204 vgl. (Europäische Kommission, 2003) 
205 vgl. (Europäischer Rechnungshof, 2013) 
206 vgl. (Forschungsinformationssystem, 2022) 
207 vgl. (BMK, 2020) 
208 vgl. (BMK, 2020) 
209 vgl. (Europäische Kommission, 2021, S. 4) 
210 vgl. (BMK, 2022) 
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Zusammenhang sind auch Investitionen in kranbare Sattelauflieger als Transportgeräte für den 

Kombinierten Verkehr möglich211.    

Die Förderung muss einen Beitrag zur Erreichung der Klima- und verkehrspolitischen Zielsetzungen 

sowie einen Verlagerungseffekt in Österreich und die damit verbundene Vermeidung von CO2-

Emissionen aufweisen212. Über die Darstellung der verlagerten tkm im Rahmen einer Beschreibung des 

geplanten Projekts lassen sich der volkswirtschaftliche Nutzen und die Einsparung von Emissionen 

belegen. Eine Auszahlung der gewährten Fördermittel ist u.a. an den Nachweis durchgeführter 

Transporte gebunden213. Damit ergibt sich über diese Form der Projektförderung eine direkte Bindung 

der Fördermittel an den Einsatz von geförderten kranbaren Sattelaufliegern im KV. 

Die Förderhöhe beträgt projektbezogen max. 30% der anrechenbaren Kosten, im Rahmen der weiter 

oben genannten Evaluierung des Zeitraumes von 2015-2020 wurde aus den gewährten Förderungen 

eine durchschnittliche Förderquote von 12,2% für Transportgeräte, zu denen kranbare Sattelauflieger 

in diesem Förderkontext zu zählen sind, berechnet214.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 75: Projektkosten, Förderungen, Fördersätze, BMK (2020) 

Der Vorteil der Umsetzung und des Monitorings des IKV Programms in Österreich liegt in der direkten 

Verknüpfung der Fördermittel mit dem tatsächlichen Einsatz der geförderten Sattelauflieger im KV und 

der daraus entstehenden Verlagerungswirkung. Im Rahmen des Programms lassen sich durch die 

Nachweispflicht direkt Daten zur Anreizwirkung der Förderung erheben.  

Mit Bezug auf die Option einer ähnlich angelegten Projektförderung für Deutschland wäre zu prüfen, 

inwiefern ein Zusatznutzen gegenüber einer möglichen Fortführung des bereits erprobten Programms 

zur Förderung der Erneuerung der Nutzfahrzeugflotte gegeben wäre. Für die Förderung intelligenter 

Trailertechnologie liegt derzeit noch keine Evaluierung über die Inanspruchnahme von Fördermitteln 

für die Investition in kranbare Trailer vor. Eine grundsätzliche Konformität mit dem EU-Beihilferecht 

lässt sich aus der erfolgten Genehmigung des IKV-Programms in Österreich ableiten.  

Für eine Abschätzung des maximalen Fördermittelbedarfs im Rahmen dieser Option einer 

Projektförderung nach Vorbild der IKV-Förderung in Österreich stellen die in Kap. 4.1.3 dargestellten 

Gesamtkosten eines KV-fähigen Sattelaufliegers von 31.4лл ϵ die Bemessungsgrundlage dar.  

 
211 vgl. (BMK, 2021, S. 8) 
212 vgl. (BMK, 2021, S. 7) 
213 vgl. (BMK, 2021, S. 13 ff.) 
214 vgl. (BMK, 2020, S. 23) 



 

 

 

 

 

 

130 
 

Unter der Annahme eines der IKV-Förderung folgenden Ansatzes einer maximalen Förderhöhe von 

30% der Kosten ergäbe sich daraus ein max. Fördersatz von фΦпнл ϵ ǇǊƻ Y±-fähigem Sattelauflieger. 

Den Erfahrungswerten der IKV-Förderung folgend würde sich mit der dort realisierten 

durchschnittlichen Förderquote von 12,2% ein FǀǊŘŜǊǎŀǘȊ Ǿƻƴ оΦтсу ϵ ŜǊƎŜōŜƴ für Fahrzeuge, die zu 

einer Verlagerung von Verkehren führen. Im Sinne der Einfachheit einer unbestimmten Abschätzung 

wird angenommen, dass bis zu 50% der neu zugelassenen KV-fähigen Sattelauflieger für Neuverkehre, 

und damit analog einer Verlagerung auf die Schiene eingesetzt werden. 

Analog der Schätzung in 7.1.1 bedeutet dies unter der getroffenen Annahme für Neuverkehre für eine 

Anzahl von 3.000 Sattelaufliegern pro Jahr ein Fördervolumen von 11,3 Mio. ϵ ǇǊƻ WŀƘǊ ōŜƛ ŜƛƴŜǊ 

Projektförderung mit den genannten Annahmen. 

 

7.3 Fazit zu Förderoptionen 

Die Schaffung einer Anreizwirkung für die Beschaffung (Kaufanreiz) und den Einsatz (Transportanreiz) 
von KV-fähigen Sattelaufliegern ist über verschiedene Optionen einer möglichen Förderung denkbar. 

In Hinblick auf bestehendes europäisches Recht für eine Ausgestaltung einer möglichen Förderung ist 

auf den europäischen Rahmen der Gruppenfreistellungsverordnung zu achten, die Förderung der 

Mehrkosten von KV-fähigen zu nicht KV-fähigen Sattelaufliegern ließe sich im Rahmen der AGVO 

realisieren. Eine spezifische Anteilsförderung müsste demgegenüber voraussichtlich durch die EU auf 

Grundlage von Art. 93 AEUV genehmigt werden. 

Der Vorteil eines Rückgriffs auf eine bereits bewährte Systematik bestehender oder ausgelaufener 
Fördermaßnahmen liegt in der möglicherweise schnelleren Umsetzung und der Nutzung der 
Erfahrungen in Hinblick auf den tatsächlichen Nutzwert der Maßnahme und die beihilferechtliche 
Konformität auf nationaler und EU-Ebene. 

Der Nachteil eines Rückgriffs auf eine bereits bewährte Systematik bestehender oder ausgelaufener 
Fördermaßnahmen liegt in der Vermischung von Fördertatbeständen und damit der grundsätzlichen 
Frage, in welcher Höhe und ob Fördermittel für die Beschaffung oder den Einsatz von KV-fähigen 
Sattelaufliegern tatsächlich eingesetzt werden.  

Der Vorteil alternativer Ansätze liegt in der spezifischen Ausrichtung auf die Zielsetzung der Förderung 
KV-fähiger Sattelauflieger und damit einer möglicherweise gezielteren Förderung bzw. des gesicherten 
Fördermitteleinsatzes für diesen spezifischen Zweck. 

Der Nachteil alternativer Ansätze liegt in einer ungesicherten Wissenslage über die praktische 
Umsetzung, d.h. einem erhöhten Verwaltungsaufwand für Planung und Umsetzung.  

Im Vergleich der in Kapitel 7 betrachteten Förderoptionen dienen primär nur zwei der sechs Varianten 
der direkten Schaffung eines Transportanreizes. Dies ist einerseits die Betriebsförderung und 
andererseits die Projektförderung, welche Fördermittel an den Einsatz im KV knüpfen und damit eine 
direkte Verbindung zu den tatsächlich realisierten tkm auf der Schiene schaffen. 

Bei allen anderen Varianten wird über den Anreiz zur Beschaffung von KV-fähigen Einheiten und der 
damit verbundenen Annahme eines nachgelagerten Einsatzes dieses Spezialequipments im KV eine 
Förderwirkung erwartet. 
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Abb. 76: Zusammenfassung Förderoptionen für KV-fähige Sattelauflieger 

 

Die Abschätzung der für die verschiedenen Fördermaßnahmen in Ansatz zu bringenden 
Haushaltsmittel ist aufgrund der begrenzten Datenlage nur bedingt umzusetzen und orientiert sich an 
den in Kap. 3 ermittelten Zahlen der Produktion von Sattelaufliegern in Europa. Für die Abschätzung 
der für Deutschland relevanten jährlichen Anzahl von neuen Sattelaufliegern, für die eine Förderung 
theoretisch in Betracht kommen könnte, wird auf diese Produktionszahlen als Ausgangspunkt 
zurückgegriffen.  

 

Schätzung des Fördermittelbedarfs der Förderoptionen  Kap. Nr.          € 

Kurzfristige Maßnahmen  
 

Fortführung Programm zur Erneuerung der Nutzfahrzeugflotte 
(intelligente Trailertechnologie)  

7.2.1 18 Mio. 

De-minimis Förderung 7.2.2 18 Mio. 

Superabschreibung 7.2.3 n.n. 

mittelfristige Maßnahmen   

Betriebsförderung 7.2.4 20,7 Mio. 

Ausgekoppelte Investitionsförderung nach AGVO 7.2.5 7,2 Mio. 

Projektförderung 7.2.6 11,3 Mio. 

Tabelle 8: Zusammenfassung Schätzung der max. Fördersumme nach Förderalternativen 
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Zwischenergebnis Kapitel 7: Förderoptionen für Beschaffung und Einsatz von KV-fähigen 
Sattelaufliegern 

 

Zentrale Erkenntnisse: 

¶ Die Systematik einiger bereits bestehender oder 
ausgelaufener Fördermaßnahmen kann grundsätzlich für 
die Förderung KV-fähiger Sattelauflieger genutzt werden, 
bspw. im Falle der potenziellen Fortschreibung der 
Maßnahme αintelligente Trailertechnologieά im Rahmen 
des Programms zur Erneuerung der Nutzfahrzeugflotte. 

¶ Eine Nutzung alternativer Förderansätze, bspw. einer 
Projektförderung nach österreichischem Vorbild der IKV, 
bietet die Möglichkeit eines zielgerichteteren 
Förderfokus auf KV-fähige Sattelauflieger   

¶ Notwendige Haushaltsmittel werden für eine 
zielgerichtete Förderung mit jährlich ōƛǎ Ȋǳ нл aƛƻΦ ϵ 
geschätzt 

¶ Die beihilferechtliche Prüfung aller betrachteten 
Förderoptionen ist unabhängig von einem möglichen 
Rückgriff auf bewährte Systematiken notwendig, dies gilt 
nicht für die seit 2020 bestehende Fördermöglichkeit für 
kranbare Sattelauflieger im Rahmen der De-minimis 
Förderung, solange diese unverändert bleibt  
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8  Zusammenfassung der Ergebnisse und Handlungsempfehlungen  

Das Ziel der vorliegenden Studie war die Identifikation und Ermittlung von Effekten einer möglichen 

europäischen Verpflichtung zur KV-Fähigkeit von Standard-Sattelaufliegern. Im Kern stand dabei die 

Ermittlung möglicher verkehrlicher Effekte in Form von Verlagerungswirkungen sowie der 

Umwelteffekte in Form von Emissionsminderungen sowie die Betrachtung spezifischer Effekte auf 

Akteursgruppen der (intermodalen) Transportkette.   

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass unter den gewählten Modellannahmen eine mögliche 

Verpflichtung zu einer Verlagerung von Verkehren führt. Der Umfang dieser Verlagerung kann die 

durch eine Verpflichtung entstehenden CO2e-Emissionen jedoch nicht aufwiegen. Die negativen 

Umwelteffekte, die sich durch eine Verpflichtung ergeben würden, sind auf die gewichtsbedingten 

technischen Anpassungen an allen Sattelaufliegern ς auch denen, die betriebs- oder angebotsbedingt 

nicht im KV fahren können (z.B. Nah- und Regionalverkehr, zeitkritische Transporte etc.) - 

zurückzuführen. Sie werden nicht durch Einsparungen durch die Verlagerung von Verkehren egalisiert. 

Die durchgeführten Berechnungen basieren auf den gewählten Modellannahmen auf Grundlage der 

Methodik der Bundesverkehrswegeplanung. Änderungen der (Eingangs-)Parameter führen 

unweigerlich zu einer Änderung der Ergebnisse. Vor dem Hintergrund von sich stetig ändernden 

zusätzlichen Einflussfaktoren, wie bspw. Schwankungen der Kraftstoffkosten, ist das verwendete 

Modell in seiner Aussagekraft nicht geeignet um über den Rahmen der Studie hinaus zusätzliche 

Einflussfaktoren als Parameter darzustellen. Wechselwirkungen zwischen potenziellen weiteren 

Parametern sind eine wichtige Implikation für zukünftige Betrachtungen und die Fortführung der 

thematischen Diskussion im Nachgang dieser Studie, zu den möglichen Effekten von weiteren 

Maßnahmen, um mehr Sattelauflieger im KV einzusetzen und somit Verkehre von der Straße auf die 

Schiene zu verlagern. 

 

8.1 Zusammenfassung der Ergebnisse der Studie 

Nachfolgend werden die in den Kapiteln 3-7 erarbeiteten Ergebnisse zu den potenziellen 

Auswirkungen einer möglichen europäischen Verpflichtung zur KV-Fähigkeit von Standard-

Sattelaufliegern zusammenfassend wiedergegeben. 

 

Zusammenfassung der Ergebnisse aus Kapitel 3: Ermittlung der Ausgangslage in Deutschland 

Von Bedeutung für die Studie ist primär der unbegleitete Transport von KV-fähigen Sattelaufliegern 

und deren standardisierter Umschlag mittels Kranung über Greifkanten durch Portalkräne oder 

Reachstacker mit einer entsprechenden Greifzangenausrüstung.   

Der Transport von Sattelaufliegern im KV auf der Schiene ist ein fester Bestandteil des KV in 

Deutschland und Europa. Im Basisjahr 2020 wurden in Deutschland im KV rund 1 Mio. Sattelauflieger 

transportiert. 

Der Anteil des Sattelaufliegers an den im KV in Deutschland transportierten Ladeeinheiten betrug 20% 

im Jahr 2020. Dies entsprach einer Verkehrsleistung von ca. 15,6 Mrd. tkm und damit einem Anteil von 

ca. 13% an der Verkehrsleistung des gesamten Schienengüterverkehrs in Deutschland. Die gesamte 

Verkehrsleistung des schienengebundenen KV mit ca. 47 Mrd. tkm im Jahr 2020 macht einen Anteil 

von ca. 40% am Schienengüterverkehr aus, d.h. dass der Transport von Sattelaufliegern bereits einen 

Anteil von einem Drittel des schienengebundenen KV darstellte. Das durchschnittliche jährliche 
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Wachstum des Verkehrsaufkommens bei unbegleiteten Sattelanhängern in Deutschland lag bei ca. 

10% in den letzten neun Jahren und stellt damit einen erheblichen Wachstumsmarkt im 

Schienengüterverkehr dar. Im europäischen Vergleich wurden in Deutschland im Jahr 2020 fast 50% 

der Sattelauflieger in Europa transportiert.  

Trotz des Bewusstseins über die ökologischen Vorteile des KV mit Blick auf die Klimaziele und die 

Verlagerungsziele durch die Bundesregierung wird der KV nicht umfangreicher genutzt. Ein Wechsel 

vom reinen Straßentransport zum KV beinhaltet Veränderungen in den internen Prozessen der 

Unternehmen sowie der eingesetzten Technik. Dieser Aufwand, den ein Transporteur oder Spediteur 

vorab leisten muss, um seinen Betrieb vom reinen Straßengütertransport auf den KV umzustellen, wird 

als Wechselhürde bezeichnet.  Die ermittelten Wechselhürden wurden unterteilt in indirekte Faktoren 

und Kostenfaktoren (Wechselkosten). Eine europaweite Verpflichtung zur KV-Fähigkeit von Standard-

Sattelaufliegern hätte nur auf den Teil der Wechselhürden Einfluss, der direkt mit dem Sattelauflieger 

in Verbindung steht (Fuhrpark, Nutzlast, Kraftstoffverbrauch). 

Eine europaweite Verpflichtung würde einen spontanen Systemwechsel ermöglichen, sofern das 

Angebot KV vorhanden ist, da eine Umstellung des Fuhrparks nicht mehr notwendig wäre. 

 

Für den Transport im KV müssen Sattelauflieger spezifische Anforderungen erfüllen.  Der Umschlag 

und Transport auf der Schiene erfordert entsprechende Kompatibilität mit dem Terminalequipment, 

dem Waggon und dem Lichtraumprofil der Strecken. Die Transportgeschwindigkeit von bis zu 120 

km/h in beide Fahrtrichtungen, der Transport mit abgelassener Luftfederung und der Hebevorgang 

stellen zusätzliche Anforderungen an das Material. Um einen sicheren Transport auf der Schiene zu 

gewährleisten sind europaweit einheitliche Standards vorgeschrieben.215  Diese Vorgaben erfordern 

einen definierten Hüllraum und technische Anpassungen an der Konstruktion im Vergleich zu 

Sattelaufliegern, die nur für den Straßentransport gebaut werden. Der Hüllraum des Sattelaufliegers 

für den KV wurde für den Zweck der Studie gemeinsam vom Konsortium und der begleitenden 

Expertengruppe (Transporteure, Spediteure, Hersteller von Sattelaufliegern, EVU, KV-Operateure, 

Terminalbetreiber, Waggonvermieter) als α{ǘŀƴŘŀǊŘ-{ŀǘǘŜƭŀǳŦƭƛŜƎŜǊά mit den Abmessungen einer 

Länge von 13,60 m, einer Breite von 2,55 m (bzw. 2,60 m bei Kühl-Aufliegern) und einer Höhe von 4,00 

m definiert. Zusammen mit den Ausstattungsmerkmalen für eine Kranbarkeit ist damit eine 

grundsätzliche KV-Fähigkeit und Kompatibilität mit gängigen Taschenwagen, dem relevanten 

Lichtraumprofil P400 und dem Umschlagequipment in den entsprechend ausgestatteten 

Umschlaganlagen des KV gewährleistet. 

 
215 Merkblatt UIC 596-5 und 596-6, EN 13044, Ladungssicherung gemäß EN 12642 Code XL 
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Abb. 77: Notwendige technische Modifizierungen an Sattelaufliegern zur Erfüllung der KV-Fähigkeit 

 

Für die Berechnung der Auswirkungen einer möglichen Verpflichtung zur KV-Fähigkeit wurde 

identifiziert, wieviel Mehrgewicht sich durch die erforderlichen Modifikationen an Sattelaufliegern zur 

Erreichung der KV-Fähigkeit inklusive der Ausstattung zur Kranbarkeit ergibt. Die Gewichtsangaben 

variieren geringfügig je Hersteller und Bauteil. Im Mittel bedingen die Modifikationen ein Mehrgewicht 

von ca. 400 kg. Das Hauptgewicht entfällt hierbei auf die Greifkanten (200 - 235 kg) und die 

Rahmenverstärkungen (115 - 200 kg). Die Anpassungen am Fahrwerk und dem Aufbau (40 - 60 kg) 

haben einen geringeren Anteil am Gewicht. Durch das Mehrgewicht reduziert sich die theoretisch 

mögliche zulässige Nutzlast im Rahmen der StVZO bei reinen Straßentransporten. Fahrzeuge im KV 

können allerdings ein um 4 t höheres zulässiges Gesamtgewicht in Anspruch nehmen (44 t statt 40 t). 

 

Die technischen Modifikationen zur Herstellung der KV-Fähigkeit eines Sattelaufliegers führen derzeit 

zu Mehrkosten in der Produktion und Beschaffung.  Abgesehen von Rabatten oder Sonderkonditionen 

hat die Befragung von 5 Herstellern ergeben, dass trotz der unterschiedlichen Konstruktionsweisen 

der Hersteller durchschnittlich ca. 3.000 ϵ Mehrkosten im Jahr 2020 an die Kunden aufgrund der 

Material- und Personalkosten etc. weitergegeben wurden. 

Bei einer möglichen Verpflichtung ergibt sich daraus In Verbindung mit dem durch das Mehrgewicht 

erhöhten Kraftstoffverbrauch für betreffende Fahrzeuge im reinen Straßenverkehr eine Erhöhung der 

Fahrzeugvollkosten um ca. 0,4% pro tkm. Diese Kostendifferenz geht als bestimmender Parameter in 

die preiselastizitätsbasierte Modellrechnung der verkehrlichen und Umwelteffekte in Kapitel 4 und 

Kapitel 5 ein.  

Die Definition und Größenordnung der Teilmenge der Sattelauflieger, die für einen wirtschaftlichen 

Transport im KV geeignet wären und von einer europaweiten Verpflichtung betroffen wären, wurde 

im Rahmen der Studie ermittelt. 

Aufgrund fehlender Daten zu relevanten Produktionszahlen zu Sattelaufliegern wurden diese im 

Rahmen der Studie in mehreren Schritten durch die Einbindung der europäischen Hersteller von 

Sattelaufliegern erhoben und berechnet. Von der jährlichen Gesamtproduktion im Jahr 2021 würden 

ca. 49% der Definition eines Standard-Sattelaufliegers im Sinne der Studie entsprechen. Das sind ca. 
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115.000 Einheiten von denen ca. 13.000, das entspricht ca. 6% an der Gesamtproduktion, als kranbare 

Einheiten produziert wurden. 

 

Abb. 78: Ableitung der Teilmengen von Sattelaufliegern anhand der Produktionszahlen europäischer Hersteller von 
Sattelaufliegern 2021, gerundet auf 1.000 

Für eine potenzielle Verankerung einer möglichen Verpflichtung zur KV-Fähigkeit von Standard-

Sattelaufliegern im europäischen Recht, mit Fokus auf die Erstzulassung von Fahrzeugen, wäre der 

Weg über die Typgenehmigung von Fahrzeugen in den Mitgliedstaaten der EU theoretisch möglich. 

Erforderlich dazu wäre die Übernahme einer neuen Anforderung für eine Kranbarkeit im Anhang II der 

Verordnung (EU) 2018/858 für die Fahrzeugklasse O4 sowie die Definition und Geltungsbereich der 

technischen !ƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŜƛƴŜ αYǊŀƴōŀǊƪŜƛǘά in einem ergänzenden Rechtsakt. 

Zusammenfassung der Ergebnisse aus Kapitel 4: Verkehrliche Effekte 

Die Frage, wie sich das Verhalten von Logistikentscheidern ändert, wenn die Verpflichtung erfolgt ist, 

wird sehr kontrovers diskutiert, und es gibt weniger valide Zahlen als viele Meinungen zu dieser 

Thematik. Daher wird sich hier der Frage mit einem volkswirtschaftlichen Modell angenähert. Bei der 

Erstellung der Verkehrsprognose des BVWP 2030 finden sich hierzu umfangreiche Erhebungen, die 

dieses Problem in Form von Elastizitäten erfassten.  

 

Dafür wurden im ersten Schritt die Verkehre aus dem Bundesverkehrswegeplan 2030 auf den 

Basismarkt eingegrenzt, indem Straßengüterverkehre ausgeschlossen wurden, die sicher nicht im KV 

in Sattelaufliegern transportiert werden können. Dies sind zum einen Verkehre unter einer Distanz von 

300 km (KV-Mindestdistanz) und Verkehre mit zumeist KV-ungeeigneten Transportgütern wie z.B. 

Steinkohle oder Posttransporte. Damit reduziert sich der Potentialmarkt auf 66% der Verkehre mit KV-

Mindestdistanz und 24% mit KV-Mindestdistanz und KV-affinen Gütern.  
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Auf Grundlage dieses Basismarktes wurde mit Hilfe von Elastizitäten und der 

±ŜǊƪŜƘǊǎǾŜǊŦƭŜŎƘǘǳƴƎǎŘŀǘŜƴ ƎŜŀǊōŜƛǘŜǘΦ 9ǎ ǿǳǊŘŜ ŘŜǊ CŀƪǘƻǊ αtǊŜƛǎά ŀƭǎ .ŀǎƛǎ ŦǸǊ ŘƛŜ 

Verhaltensentscheidung gewählt. Dafür musste erfasst werden, inwiefern eine Verpflichtung zur KV-

Fähigkeit den Transportpreis pro Tonnenkilometer zugunsten des KV beeinflusst. In Interviews und 

Workshops wurde diese Frage definiert und 5 Punkte als Hauptfaktoren benannt. Im Detail konnten 

jedoch nur die Faktoren Mehrgewicht und Einkaufspreis als klare Preisfaktoren ermittelt werden. 

Indirekte Faktoren wie die Befähigung zum spontanen Wechsel der Verkehrsträger konnten nicht 

monetär bewertet werden. Bei der Wirkung wurde berechnet, dass diese beiden Faktoren im 

Durchschnitt mindestens einen Preisvorteil von 0,355% erzielen würden. 

 

 
 

Der relative Preisvorteil von ~0,4% für den KV durch eine verpflichtende KV-Fähigkeit floss in die 

erstellte Datenbank der Verkehrsverflechtungsdaten und die Preiselastizitäten ein und ergab eine 

Verlagerungswirkung der Preisveränderung von 

 

- 816 Mio. tkm im Jahr 2030 bzw.  

=0,14% des gesamten Straßengüterverkehrs in Deutschland bzw.  

=0,56% des KV-affinen Basis-Marktes. 
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Abbildung 79: Berechnete Verlagerungswirkung einer Verpflichtung zur KV-Fähigkeit im Verhältnis zum 
Straßentransportmarkt 

Das Ergebnis zeigt, dass der Preisvorteil für den KV mit ~0,4% bei einer Verpflichtung gering ausfällt 

und damit wie erwartet eine relativ geringe Verlagerungswirkung bezogen auf die Preiselastizitäten-

Methode erzielt. 

Im Verhältnis zum aktuellen prognostizierten KV-Aufkommen für 2030 in Höhe von 35.500 Mio. tkm 

entspricht dies einer Erhöhung von 2%. Damit sind die Belastungen für den KV-Markt als eher gering 

anzusehen durch die Maßnahme. 

Als Erkenntnis ist hier zu betonen, dass der Straßengüterverkehrsmarkt wechselsensibel auf Preise 

reagiert. Als weitere Frage wurde im Rahmen der Studie daher beantwortet, wie hoch der Preisvorteil 

theoretisch sein müsste, um das Ziel der Bundesregierung zur Erhöhung auf 25% Schienenanteil im 

Modal Split zu erreichen. Dies wurde ermittelt mit einem Preisvorteil für den KV in Höhe von 5,6%.  

 

Zusammenfassung der Ergebnisse aus Kapitel 5: Umwelteffekte einer möglichen Verpflichtung 

Das übergeordnete Ziel der Studie ist die Prüfung einer möglichen Reduktion von CO2e-Emissionen im 

Verkehr. Bei der in Kapitel 4 berechneten Verlagerung von 816 Mio. tkm im Jahr 2030 wird eine 

Ersparnis von ca. 53.000 t CO2e erzielt.  

Durch die Erhöhung des Leergewichts des Sattelaufliegers um 400 kg durch die Elemente der KV-

Fähigkeit erhöht sich aber auch der Kraftstoffverbrauch und damit der CO2e-Ausstoß bei jeder Fahrt 

auf der Straße. Die anvisierte mögliche Verpflichtung zu einer KV-Fähigkeit durch eine 

Typengenehmigung beträfe nach den vorliegenden Annahmen ca. 234.000 Mio. tkm mit dem Aufbau-

¢ȅǇ αōƻȄάΦ 5ŀŘǳǊŎƘ Ƴǳǎǎ ŜƛƴŜ .ŜƭŀǎǘǳƴƎ Ǿƻƴ фпΦллл ǘ /hнŜ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ aŀǖƴŀƘme gegengerechnet 

werden. Dies wird als ökologischer Rucksack bezeichnet.   
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Abbildung 80: Ökologische Bilanz der Maßnahmenwirkung durch Belastung durch Mehrgewicht der Straßentransporte und 
Entlastung durch Verlagerungswirkung auf den KV 

Eine Verpflichtung zur KV-Fähigkeit in der aktuell anvisierten Form erhöht den CO2e-Ausstoß um 

41.000 t CO2e für das Jahr 2030. 

Ausgehend von den Annahmen für die Modellberechnung wird eine europaweite Verpflichtung zur 

KV-Fähigkeit für Standard-Sattelauflieger als nicht verhältnismäßig eingeschätzt. Die Studie schließt 

sich hier der Position der EU-Kommissarin Valean an.  

Sollte es gelingen, eine deutlich fokussiertere Verpflichtung zu ermöglichen (z.B. Beschränkung auf 

Ferntransporte, spezielle Gutarten etc.) ist die Bilanz neu zu bewerten. Eine theoretische 

Sensitivitätsanalyse verdeutlicht, dass je genauer die Verpflichtung sich auf die KV-affinen Transporte 

fokussiert, desto wirksamer ist die Maßnahme bezogen auf die Umweltwirkung. Die 

Sensitivitätsanalyse hat gezeigt, dass eine Betrachtung der Verkehre von über 300 km zu einer 

Reduktion der CO2e-Emissionen führt. Aktuell liegt die Schwierigkeit in der Kontrolle einer solchen 

theoretischen Möglichkeit. Bei zunehmender Digitalisierung bspw. durch den elektronischen 

Frachtbrief ergeben sich ggf. zukünftig Möglichkeiten der Kontrolle und somit zu einer fokussierten 

Verpflichtung. 

Zusammenfassung der Ergebnisse aus Kapitel 6: Weitere Effekte einer möglichen europäischen 

Verpflichtung zur KV-Fähigkeit von Standard-Sattelaufliegern auf Akteure der Transportkette 

Eine mögliche Verpflichtung zur KV-Fähigkeit führt zu Effekten auf die unternehmensspezifischen 

Prozesse und Geschäftsmodelle verschiedener Akteure der Transportkette. Neben der quantitativen 

Analyse war die direkte Einbindung von Marktakteuren aus den unterschiedlichen Branchen mit Bezug 

zum Themenfeld KV-fähiger Sattelauflieger daher ein elementarer Bestandteil der Studie.  

Grundsätzlich sind dabei mögliche Effekte zu unterscheiden, die unabhängig von einer durch die 

Verpflichtung induzierten Verlagerung von Verkehren auf die Schiene entstehen, und solche, die direkt 

mit einer Steigerung von Sattelaufliegerverkehren auf der Schiene zusammenhängen.  

Die Konstruktion und Produktion der Sattelauflieger richten sich nach den Anforderungen der Kunden. 

Eine verpflichtende KV-Fähigkeit reduziert die Vielfalt der Produkte. Die Produktionsstraßen sind 

gemäß Aussagen aus dem Markt maximal standardisiert und optimiert. Hier werden keine Effekte 

durch eine verpflichtende KV-Fähigkeit erwartet. Die Montage der Zusatzausrüstung für die 

Kranbarkeit (z.B. Greifkanten) ist ein zusätzlicher Arbeitsschritt. Die Ausrichtung der Produktion auf 

kranbare Standard-Sattelauflieger bei einer verpflichtenden KV-Fähigkeit kann zu erhöhtem 

Personalbedarf und Flächenbedarf führen.  
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Sind alle Standard-Sattelauflieger kranbar, entfällt die vor allem von kleinen und mittelständischen 

Unternehmen genannte Wechselhürde αUmstellung des Fuhrparksά. Eine spontane Nutzung des KV ist 

dann für alle Unternehmen unabhängig von alternativen Umschlagsystemen jederzeit möglich.  Durch 

eine Verpflichtung wird eine Wettbewerbsverzerrung erwartet. Unternehmen, die ihren Fuhrpark 

später umstelle, können mit höherer Nutzlast und geringerem Kraftstoffverbrauch fahren. Die 

erhöhten Anschaffungskosten, die verringerte Nutzlast und der erhöhte Kraftstoffverbrauch gelten 

dann für alle Betriebe unabhängig, ob sie den KV nutzen können oder nicht. Trotz der KV-Fähigkeit der 

Ladeeinheit bestehen weiter Wechselhürden, die einer Nutzung des KV entgegenstehen. Transporte, 

die nicht verlagert werden können, sind von einer Verpflichtung ebenso betroffen wie verlagerbare 

Transporte.  

Weiterhin könnte die Reduktion der Vielfalt von Einheiten durch den Wegfall nicht KV-fähiger 

Sattelauflieger zu einer stärkeren Standardisierung und Prozessvereinfachung im Intermodaltransport 

führen. Bei einer induzierten Verlagerung würden sich insbesondere für die schienenseitigen Akteure 

(KV-Operateure, Terminals, EVU, Waggonvermieter) positive Volumeneffekte ergeben, während das 

Transportsystem selbst nicht grundsätzlich angepasst werden müsste, da sich die Transportprozesse 

durch eine Verpflichtung nicht ändern würden. Die betrieblichen Effekte ergeben sich jedoch erst, 

wenn durch eine mögliche Verpflichtung eine signifikante Verlagerung von Sattelaufliegerverkehren 

erzielt werden würde. Dies lassen die Ergebnisse in Kapitel 4 im Rahmen der Modellrechnung jedoch 

nicht erkennen. Ein übermäßiger Anstieg der Verkehre kann jedoch auch zu einer potenziellen 

Verschärfung von Kapazitätsengpässen führen, insbesondere die Terminals benötigen für den 

Umschlag von Sattelaufliegern deutlich mehr zusätzliche Fläche als für andere Ladeeinheitentypen. 

Mögliche Kapazitätsengpässe im Schienennetz sind nicht Teil der vorliegenden Studie, aktuelle 

Entwicklungen aufgrund der Baustellensituation in den nächsten Jahren sollten jedoch für die weitere 

Diskussion berücksichtigt werden. In Hinblick auf die Ausstattung mit Rollmaterial wurden mit Blick auf 

den Zeithorizont 2030 keine belegbaren Engpässe identifiziert, Investitionen in Taschenwagen nehmen 

nach Aussagen der Akteure weiter zu.     

Eine Verpflichtung könnte für Anbieter alternativer Umschlagsysteme zu einem Verlust des 

Alleinstellungsmerkmals der Transportmöglichkeit von nicht kranbaren Einheiten im KV führen. 

Bestehende Systemvorteile der alternativen Umschlagsysteme, nach Angaben der Anbieter insbes. 

Frequenz und Umschlaggeschwindigkeit, könnten diesen potenziellen Verlust von 

Wettbewerbsfähigkeit begrenzen, zudem einige Anbieter alternativer Umschlagsysteme auch heute 

bereits bedarfsorientiert kranbare Sattelauflieger transportieren. Eine detaillierte Abschätzung der 

negativen Effekte ist nicht objektiv möglich. Im Vergleich zum konventionellen Umschlag von KV-

fähigen Sattelaufliegern ist die Verbreitung alternativer Umschlagsysteme in Europa weiterhin gering 

und der Marktanateil liegt kumuliert unter 10%, so dass eine mögliche Wettbewerbsverzerrung 

unternehmensspezifisch relevant sein würde, eine signifikante Beeinflussung des Gesamtmarkts aber 

nicht abgeleitet werden kann.    

Zusammenfassung der Ergebnisse aus Kapitel 7: Fördermöglichkeiten für KV-fähige Sattelauflieger 

Eine mögliche Förderung KV-fähiger Sattelauflieger kann eine Anreizwirkung für eine verstärkte 

Beschaffung KV-fähiger Einheiten haben oder einen Anreiz für die verstärkte Durchführung von 

Transporten von Sattelaufliegern im KV bieten. Je nach Ausgestaltung einer möglichen Förderung 

ergeben sich dadurch unterschiedliche Umsetzungsanforderungen an den Fördermittelgeber. 

Grundsätzlich könnten aber bereits bestehende bzw. bereits durchgeführte Förderprogramme zu 

diesem Zweck genutzt werden im Sinne eines Rückgriffs auf eine bereits bewährte Systematik. 

Insbesondere die Umsetzung der Fördermöglichkeit der intelligenten Trailertechnologie im Rahmen 
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des derzeit ruhenden Programms zur Erneuerung der Nutzfahrzeugflotte kann als zielgerichtet 

bewertet werden. Alternativen wie eine zielgerichtete Projektförderung intermodaler Verkehre mit 

einem Investitionsanreiz in KV-fähiges Equipment werden bspw. im europäischen Ausland eingesetzt 

und sind beihilferechtlich durch die EU genehmigt. Eine überschlägige Schätzung für die Höhe 

notwendiger Fördermittel für eine zielgerichtete Förderung für KV-fähige Sattelauflieger beläuft sich 

ŀǳŦ ōƛǎ Ȋǳ нл aƛƻΦ ϵ ƧŅƘǊƭƛŎƘ ōŜƛ ŜƛƴŜǊ «ōŜǊƴŀƘƳŜ ŘŜǊ 5ƛŦŦŜǊŜƴȊƪƻǎǘŜƴ ŦǸǊ Y±-fähige Sattelauflieger 

oder einer Beihilfe für den operativen Betrieb zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit. Der Nutzen 

einer möglichen Förderung liegt in der Möglichkeit zum Schließen der Wechselhürde des fehlenden 

KV-fähigen Equipments im Unternehmen und ist abhängig von der spezifischen Ausgestaltung und 

Zielgruppenorientierung.  

 

8.2 Handlungsempfehlungen 

Das Ziel der vorliegenden Studie war die Identifikation und Berechnung von Effekten einer möglichen 

europäischen Verpflichtung zur KV-Fähigkeit von Standard-Sattelaufliegern. Im Kern stand dabei die 

Ermittlung möglicher verkehrlicher Effekte in Form von Verlagerungswirkungen sowie der 

Umwelteffekte in Form von Emissionsminderungen, sowie die Betrachtung spezifischer Effekte auf 

Akteursgruppen der (intermodalen) Transportkette.   

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass unter den gewählten Modellannahmen eine mögliche 
Verpflichtung zu einer Verlagerung von Verkehren führt. Der Umfang dieser Verlagerung kann die 
durch eine Verpflichtung entstehenden CO2e-Emissionen jedoch nicht aufwiegen. Ausgehend von den 
Annahmen für die Modellberechnung wird eine europaweite Verpflichtung zur KV-Fähigkeit für 
Standard-Sattelauflieger daher als nicht verhältnismäßig eingeschätzt, aufgrund der mangelnden 
direkten Wirkung auf die CO2e-Reduktion. Die große Emissionsbelastung auf der Straße resultiert u.a. 
aus der hohen Menge an betroffenen Sattelaufliegern, die nicht auf den KV verlagert werden (können). 
Eine fokussierte Verpflichtung auf z.B. KV-affine Distanzen über 300 km und KV-affine Gütergruppen 
würde die CO2e Emissionsbilanz deutlich ändern. 

In der vorliegenden Studie wurden die Auswirkungen einer möglichen europäischen Verpflichtung zur 

KV-Fähigkeit von Standard-Sattelaufliegern als isolierte Maßnahme betrachtet. Aus den in Kap. 8.1 

skizzierten Ergebnissen der Studie werden nachfolgend beschriebene Handlungsempfehlungen 

abgeleitet.  

1. Keine isolierte Verpflichtung zur KV-Fähigkeit zum aktuellen Zeitpunkt 

Die isolierte Betrachtung der Wirkung einer möglichen europäischen Verpflichtung zur KV-Fähigkeit 

von Standard-Sattelaufliegern hat gezeigt, dass die positiven Effekte einer daraus entstehenden 

Verlagerung von Verkehren auf den KV Straße-Schiene die derzeit negative CO2e-Bilanz nicht 

ausgleichen können. Diese Betrachtung gilt nur für die Einbeziehung der Teilmenge von eingesetzten 

Sattelaufliegern, die im Rahmen der Studie als Standard-Sattelauflieger definiert wurden. Ändern sich 

die Parameter, sollten die Berechnungen erneut geführt werden (z.B. die Werte zum Gewicht, den 

CO2e-Werten der Verkehrsträger, Kostenveränderungen am Markt, die neue Datenbasis der Methodik 

der BVWP oder die Anzahl der von der Verpflichtung betroffenen Sattelauflieger). 

2. Eine fokussierte Verpflichtung auf KV-affine Transporte (Distanz, Gutart) ist zu prüfen 

Die berechnete negative CO2e-Bilanz wird vor allem erzielt aufgrund des hohen 

Straßenverkehrsaufkommens, das von den 400 kg Mehrgewicht betroffen ist, aber nicht auf den KV 

verlagert werden kann wie z.B. Nah- und Regionalverkehr und KV-ungeeignete Gutarten. Es wird 
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empfohlen zu prüfen, ob eine mögliche Verpflichtung zur KV-Fähigkeit stärker auf die KV-affinen 

Transporte mit Sattelaufliegern beschränkt werden kann.  

3. Weitere Maßnahmen zur Erhöhung des relativen Preisvorteils des KV als Anreiz für eine 

Verlagerung sind zu prüfen 

Im Rahmen der Studie hat sich deutlich gezeigt, dass das Fehlen geeigneter Ladeeinheiten für den KV, 

welches durch eine mögliche Verpflichtung ausgeglichen werden könnte, nur ein Bestandteil eines 

Pakets an Wechselhürden darstellt. Es wird empfohlen, eine holistische Betrachtung der 

marktgebundenen Einflussmöglichkeiten und Einflussparameter unter Einbeziehung von Transporten 

mit Sattelaufliegern als Teil des gesamten KV durchzuführen. Einflussparameter wie eine Änderung der 

Mautkosten, C02-Bepreisung oder Energiekosten allgemein werden Wechselwirkungen zu der 

durchgeführten Preissensitivitätsanalyse aufweisen. Die Effekte einer isoliert zu betrachtenden 

Verpflichtung sind anhand der Ergebnisse als nicht relevant für eine signifikante Verlagerungswirkung 

einzuschätzen. In Kombination mit weiteren Maßnahmen kann sich ein deutlich anderer 

Wirkungszusammenhang zeigen. Für das Erreichen des KV-Anteils am 25% Ziel im Jahr 2030 müsste 

gemäß den Modellrechnungen mit einer Kombination von Maßnahmen ein Preisvorteil von 5,6% 

erreichen werden. Der für die Preiselastizität relevante Preisvorteil kann aktiv durch Anreize oder 

Kosten gestaltet werden, die Art der Gestaltung und deren Wechselwirkung ist zu prüfen. 

4. Externe Kosten in weiteren KV Betrachtungen umfassender berücksichtigen 

Gesellschaftliche Kosten beinhalten mehr als die Klimawirkung. Hierzu zählen unter anderem auch 

Kosten, die durch Lärmbelastung oder Umweltschäden entstehen, die nicht vom Verursacher getragen 

werden. In dieser Studie konnte der Nutzen einer Verlagerung im Sinne der externen Kosten belegt 

werden, da hier der Verkehrsträger Schiene einen deutlichen gesellschaftlichen Vorteil bietet. Es wird 

empfohlen, zusätzlich zu den CO2e-Wirkungen der Maßnahmen auch die gesellschaftlichen 

Auswirkungen unter Berücksichtigung der externen Kosten für Maßnahmen mit Bezug zum KV als 

unmittelbare Berechnungsgrundlage mit zu berücksichtigen.  

5. Die Datengrundlage für die Analyse und Bewertung von KV-relevanten Verkehren in 

Deutschland und Europa sollte erweitert und verbessert werden  

Die Arbeiten innerhalb der Studie haben deutlich gezeigt, dass die vorhandenen Daten zu Verkehren 

mit Relevanz für den KV sowohl in ihrer Struktur als auch in ihrem Umfang nicht geeignet sind, um 

spezifische Themen im Detail abzubilden. Das Zusammenbringen und Verschneiden verschiedener 

Datengrundlagen ist ein wertvolles methodisches Instrument, aber nicht ausreichend in Hinblick auf 

die Erarbeitung plausibilisierter Entscheidungsgrundlagen für die weitere (europäische) Entwicklung 

des KV zum Erreichen der Klimaziele. Für detailliertere Aussagen zur Bedeutung des Sattelaufliegers 

im KV ist eine strukturierte Erfassung von Daten zum Bestand an kranbaren Sattelaufliegern, dem 

Einsatzgebiet und der tatsächlichen Nutzung im KV zielführend. Zur Schaffung einer validierten 

Datengrundlage und zur Beurteilung von Maßnahmen der Zukunft wird empfohlen, regelmäßige 

Erhebungen von Daten bezüglich der Ladungsgewichte von Sattelaufliegern speziell im KV, den 

Umschlagzahlen von kranbaren und nicht kranbaren Sattelaufliegern in den Terminals und den 

Zulassungszahlen von kranbaren Sattelaufliegern durchzuführen. Die Erfassung sollte neutral über die 

Terminals und Zulassungsstellen erfolgen und ggf. aggregiert an das Statistische Bundesamt, BAG oder 

KBA übermittelt werden.  

6. Kodifizierung für alle Sattelauflieger vorantreiben 

Standards und harmonisierte Normen sind essenziell für den effizienten Transport von Ladeeinheiten 

im KV. Das bestehende Rahmenwerk der Kodifizierung von Ladeeinheiten zum Transport im KV bzw. 

auf der Schiene bietet eine gute Grundlage für eine Weiterentwicklung, um den Transport von 
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Sattelaufliegern zu vereinfachen und sicherer zu machen. Insbesondere der Transport von nicht-KV-

fähigen Einheiten mit technischen Hilfsmitteln im KV würde durch höhere Sicherheitsstandards und 

eine Harmonisierung der Eignungsbedingungen unabhängig von einer möglichen Verpflichtung 

vereinfacht werden. Es wird empfohlen, diesbezüglich die Ergebnisse der europäischen CACTUS-Studie 

zu berücksichtigen.    

Es wird empfohlen, mit allen Herstellern von kranbaren Sattelaufliegern gemeinsam die technischen 

Details einer Kodifizierung der Anforderungen für den KV-Fähigen Sattelauflieger zu ermitteln. Gerade 

die rechtlichen Vorgaben zum Radstand und der Federung der Sattelauflieger beim Transport auf der 

Schiene sollten gemeinsam bearbeitet werden. Hierzu wird ein gemeinsamer Runder Tisch mit 

Herstellern und Waggonbauern sowie Infrastrukturbetreibern und Politik vorgeschlagen. 

7. Keine Verpflichtung zur KV-Fähigkeit in Kombination mit einer befristeten 

Anschaffungsförderung der Sattelauflieger 

In einem Szenario wurde berechnet, welche Wirkung eine befristete Förderung der Anschaffung (hier: 

in Höhe von 3.000 ϵ) für alle neuen KV-relevanten Sattelauflieger in Kombination mit einer 

Verpflichtung erzielt. Es wurde dabei deutlich, dass die Förderung den Hochlauf bis zur Verpflichtung 

erleichtert, aber dass dies keinen zusätzlichen Effekt für das Jahr erzeugen würde, in dem eine 

Verpflichtung besteht, da diese die Förderwirkung für den KV egalisiert. Aus diesem Grund wird von 

einer zeitlich parallelen Förderung zu einer möglichen Verpflichtung abgeraten. 

8. Eine mögliche Förderung von KV-fähigen Sattelaufliegern muss bedarfsorientiert sein 

Eine mögliche Förderung KV-fähiger Sattelauflieger kann eine Anreizwirkung für eine verstärkte 

Beschaffung KV-fähiger Einheiten haben oder einen Anreiz für die verstärkte Durchführung von 

Transporten von Sattelaufliegern im KV bieten. Eine zielgerichtete Förderung ist dabei elementar, um 

einen Wirkungszusammenhang im Sinne einer Stärkung der Verlagerung von Transporten mit 

Sattelaufliegern auf den KV zu erreichen. Aus der Studie heraus lassen sich aufgrund ihrer 

Wirkungsweise und Umsetzungserfahrungen die Maßnahmen der Förderung intelligenter 

Trailertechnologie und der Projektförderung als zielgerichtete Fördermöglichkeiten ableiten. Die 

Fördermaßnahme intelligente Trailertechnologie fokussiert auf die Anreizwirkung für eine Beschaffung 

KV-fähiger Einheiten, während eine mögliche Projektförderung eine Anreizwirkung direkt für den 

Transporteinsatz KV-fähiger Einheiten in Verbindung mit einem Beschaffungsanreiz verknüpft. In 

beiden Fällen ist davon auszugehen, dass die Fördermittel unmittelbar dem Zweck einer Verlagerung 

und Unterstützung des Transports von Sattelaufliegern auf der Schiene dienen. 

9. Die Diskussion für eine mögliche europäische Verpflichtung sollte auf europäischer Ebene 

geführt werden 

In Hinblick auf die europäische Dimension Kombinierter Verkehre und des im Green Deal verankerten 

Bestrebens, Güterverkehre von der Straße zu verlagern, empfiehlt das Konsortium den inhaltlichen 

Austausch zur Stärkung von Transporten von Sattelaufliegern auf der Schiene mit anderen 

Mitgliedstaaten der EU. Insbesondere die enge Abstimmung mit den europäischen Nachbarn 

Österreich und Schweiz, in denen die Thematik einer möglichen Verpflichtung zur Kranbarkeit 

öffentlich diskutiert wird, kann aufgrund der verschiedenen KV-Strategien und Maßnahmen der Länder 

eine zielgerichtete Ergänzung zur bestehenden Studie darstellen und die Entwicklung auf europäischer 

Ebene voranbringen.   

10. Update der Auswertung mit aktualisierten Verkehrsverflechtungsprognosen 2040 

Als Datenbasis für die verkehrliche Wirkung der Maßnahme dienten die Verkehrsverflechtungsdaten 

für den BVWP 2030, die 2014 bzw. 2016 veröffentlicht wurden. Es ist für das Jahr 2023 eine 
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Aktualisierung der Prognosen angekündigt. Es wird empfohlen, die Auswertung für die aktualisierten 

Daten durchzuführen, sobald diese verfügbar sind, um den Marktveränderungen gerecht zu werden.  

 

 

Es sind viele verschiedene Akteure und Interessengruppen aus einer Vielzahl von Wirtschaftsbereichen 

in der KV-Transportkette beteiligt. Allen gemein ist der Wille, die KV- Angebote zu verbessern, aber 

der Weg dahin wird sehr unterschiedlich gesehen. Mit dieser Studie konnten einige zuvor geschätzte 

Zahlen (wie der Anteil an KV-fähigen Sattelaufliegern etc.) mit plausibilisierten Daten hinterlegt 

werden, so dass weitere Diskussionen und Studien auf der Grundlage dieser Daten zielgerichtet 

weitergeführt werden können. 
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